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Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) - Gemeinsame
Vorschriften fur die Sozialversicherung - (Artikel | des Gesetzes
vom 23. Dezember 1976, BGBI. 1 S. 3845)

SGB 4
Ausfertigungsdatum: 23.12.1976
Vollzitat:

"Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften fir die Sozialversicherung - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBI. | S. 3710, 3973; 2011 | S. 363), das zuletzt durch Artikel 21 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 369) geandert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 12.11.2009 | 3710, 3973; 2011 | 363;
zuletzt geandert durch Art. 2 G v. 22.12.2025 | Nr. 362

Hinweis: Anderung durch Art. 12 G v. 22.12.2025 | Nr. 369 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht
abschlieBend bearbeitet

Anderung durch Art. 21 G v. 22.12.2025 | Nr. 369 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht
abschlieBend bearbeitet

FuBBnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1982 +++)
(+++ MaBgaben aufgrund EinigVtr vgl. SGB 4 Anhang EV;
teilweise nicht mehr anzuwenden +++)
(+++ EU-Vollzitate: vgl. Liste EU-Rechtsakte G v. 22.12.2025 I Nr. 355 +++)

Uberschrift: IdF d. Art. 3Nr. 1 G v. 20.12.1988 1 2477 mWv 1.1.1989
Stadtstaaten-Klausel bzgl. der Lander Berlin, Bremen und Hamburg vgl. § 94 SVWO 1997

Das G wurde vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 11 § 21 Abs. 1 G 860-
4-1/1v. 23.12.1976 | 3845 (SGBSVVs) am 1.7.1977 in Kraft getreten.
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anzuwendenden Rechtsvorschriften bei grenzlberschreitender Beschaftigung in einem oder
mehreren Mitgliedstaaten der Europaischen Union, des Europaischen Wirtschaftsraumes, der
Schweiz oder dem Vereinigten Kénigreich GroBbritannien und Nordirland
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Deutschland ein Abkommen Uber soziale Sicherheit mit Regelungen uber die anzuwendenden
Rechtsvorschriften geschlossen hat

Gemeinsame Grundsatze zu den Inhalten der Antrage und den zu Ubermittelnden Datensatzen
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(weggefallen)
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§118 Ubergangsregelung fiir Tatigkeiten als Notérztin oder Notarzt im Rettungsdienst

§119 Berlcksichtigung von Versorgungskrankengeld

§120 (weggefallen)

§121 Ubergangsregelung zur Vergiitung der Vorstandsmitglieder der gesetzlichen Krankenkassen

§122 (weggefallen)

§123 Ubergangsregelung

§124 Bestandsabfrage zur Erhebung der Anzahl der bertcksichtigungsfahigen Kinder nach § 55 Absatz
3 des Elften Buches

§ 125 Ubergangsregelung zum Erstattungsanspruch nach § 55 Absatz 3d Satz 1 des Elften Buches und
zur Verzinsung dieses Erstattungsanspruchs

§126 Verzicht auf die elektronisch unterstitzte Prifung bei den Arbeitgebern

§127 Ubergangsregelung fiir Lehrtatigkeiten

§128 AuBerordentliche Hemmung der Verjahrung

§129 Ubergangsregelung fiir die Zulassung der Arbeitnehmervereinigungen fir die
Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023

§130 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen aus arztlichen Tatigkeiten in Corona-Impfzentren

§131 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen aus arztlichen Tatigkeiten in Corona-Testzentren

§132 (weggefallen)

§133 Ubergangsvorschrift zur Besetzung der hauptamtlichen Vorstdnde und Geschaftsfiihrungen der
Versicherungstrager

§134 (weggefallen)

§135 Bericht zur EinfGhrung eines Betriebsstattenverzeichnisses

Erster Abschnitt

Grundsatze und Begriffshestimmungen

Erster Titel

Geltungsbereich und Umfang der Versicherung

§ 1 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Buches gelten fir die gesetzliche Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung
einschlieBlich der Alterssicherung der Landwirte sowie die soziale Pflegeversicherung (Versicherungszweige). Die
Vorschriften dieses Buches gelten mit Ausnahme des Ersten und Zweiten Titels des Vierten Abschnitts und des
Flnften Abschnitts auch fiir die Arbeitsférderung. Die Bundesagentur fir Arbeit gilt im Sinne dieses Buches als
Versicherungstrager.

(2) Die §§ 18f, 18g und 19a gelten auch flr die Grundsicherung flr Arbeitsuchende.

(3) Regelungen in den Sozialleistungsbereichen dieses Gesetzbuches, die in den Absatzen 1 und 2 genannt sind,
bleiben unberihrt, soweit sie von den Vorschriften dieses Buches abweichen.

(4) (weggefallen)

§ 2 Versicherter Personenkreis

(1) Die Sozialversicherung umfasst Personen, die kraft Gesetzes oder Satzung (Versicherungspflicht) oder auf
Grund freiwilligen Beitritts oder freiwilliger Fortsetzung der Versicherung (Versicherungsberechtigung) versichert
sind.

(1a) Deutsche im Sinne der Vorschriften tUber die Sozialversicherung und die Arbeitsférderung sind Deutsche im
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes.
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(2) In allen Zweigen der Sozialversicherung sind nach MaRgabe der besonderen Vorschriften fir die einzelnen
Versicherungszweige versichert

1. Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschaftigt sind,
2. behinderte Menschen, die in geschitzten Einrichtungen beschaftigt werden,
3. Landwirte.

(3) Deutsche Seeleute, die auf einem Seeschiff beschaftigt sind, das nicht berechtigt ist, die Bundesflagge zu
fuhren, werden auf Antrag des Reeders

1. in der gesetzlichen Kranken-,Renten- und Pflegeversicherung versichert und in die Versicherungspflicht
nach dem Dritten Buch einbezogen,

2. in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert, wenn der Reeder das Seeschiff der Unfallverhiitung
und Schiffssicherheitsiiberwachung durch die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik
Telekommunikation unterstellt hat und der Staat, dessen Flagge das Seeschiff fihrt, dem nicht
widerspricht.

Fur deutsche Seeleute, die ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt im Inland haben und auf einem Seeschiff
beschaftigt sind, das im Uberwiegenden wirtschaftlichen Eigentum eines deutschen Reeders mit Sitz im Inland
steht, ist der Reeder verpflichtet, einen Antrag nach Satz 1 Nummer 1 und unter den Voraussetzungen des

Satzes 1 Nummer 2 einen Antrag nach Satz 1 Nummer 2 zu stellen. Der Reeder hat auf Grund der Antragstellung
gegenuber den Versicherungstragern die Pflichten eines Arbeitgebers. Ein Reeder mit Sitz im Ausland hat flr

die Erflllung seiner Verbindlichkeiten gegenlber den Versicherungstragern einen Bevollmachtigten im Inland zu
bestellen. Der Reeder und der Bevollmachtigte haften gegenliber den Versicherungstragern als Gesamtschuldner;
sie haben auf Verlangen entsprechende Sicherheit zu leisten.

(4) Die Versicherung weiterer Personengruppen in einzelnen Versicherungszweigen ergibt sich aus den fur sie
geltenden besonderen Vorschriften.

§ 3 Personlicher und raumlicher Geltungsbereich

Die Vorschriften Uber die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung gelten,

1. soweit sie eine Beschaftigung oder eine selbstandige Tatigkeit voraussetzen, fir alle Personen, die im
Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs beschaftigt oder selbstandig tatig sind,

2. soweit sie eine Beschaftigung oder eine selbstandige Tatigkeit nicht voraussetzen, fur alle Personen, die
ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs haben.

§ 4 Ausstrahlung

(1) Soweit die Vorschriften Gber die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung eine Beschaftigung
voraussetzen, gelten sie auch fiir Personen, die im Rahmen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs
bestehenden Beschaftigungsverhaltnisses in ein Gebiet auBerhalb dieses Geltungsbereichs entsandt werden,
wenn die Entsendung infolge der Eigenart der Beschaftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist.

(2) Flr Personen, die eine selbstandige Tatigkeit auslben, gilt Absatz 1 entsprechend.
§ 5 Einstrahlung

(1) Soweit die Vorschriften Gber die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung eine Beschaftigung
voraussetzen, gelten sie nicht fir Personen, die im Rahmen eines aullerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzbuchs bestehenden Beschaftigungsverhaltnisses in diesen Geltungsbereich entsandt werden, wenn die
Entsendung infolge der Eigenart der Beschaftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist.

(2) Fur Personen, die eine selbstéandige Tatigkeit austben, gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 6 Vorbehalt abweichender Regelungen

Regelungen des lber- und zwischenstaatlichen Rechts bleiben unbertihrt.

Zweiter Titel
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Beschaftigung und selbstandige Tatigkeit
§ 7 Beschaftigung

(1) Beschaftigung ist die nichtselbstandige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhaltnis. Anhaltspunkte far
eine Beschaftigung sind eine Tatigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des
Weisungsgebers.

(1a) Eine Beschaftigung besteht auch in Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung von mehr als einem
Monat, wenn

1. wahrend der Freistellung Arbeitsentgelt aus einem Wertguthaben nach § 7b fallig ist und

2. das monatlich fallige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem flr die
vorausgegangenen zwolf Kalendermonate abweicht, in denen Arbeitsentgelt bezogen wurde.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn wahrend einer bis zu dreimonatigen Freistellung Arbeitsentgelt aus einer
Vereinbarung zur flexiblen Gestaltung der werktaglichen oder wdchentlichen Arbeitszeit oder dem Ausgleich
betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen fallig ist. Beginnt ein Beschaftigungsverhaltnis mit einer Zeit
der Freistellung, gilt Satz 1 Nummer 2 mit der MalRgabe, dass das monatlich fallige Arbeitsentgelt in der Zeit
der Freistellung nicht unangemessen von dem fiir die Zeit der Arbeitsleistung abweichen darf, mit der das
Arbeitsentgelt spater erzielt werden soll. Eine Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt besteht wahrend der Zeit der
Freistellung auch, wenn die Arbeitsleistung, mit der das Arbeitsentgelt spater erzielt werden soll, wegen einer
im Zeitpunkt der Vereinbarung nicht vorhersehbaren vorzeitigen Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses
nicht mehr erbracht werden kann. Die Vertragsparteien kénnen beim Abschluss der Vereinbarung nur fir den
Fall, dass Wertguthaben wegen der Beendigung der Beschaftigung auf Grund verminderter Erwerbsfahigkeit, des
Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann, oder des Todes des
Beschaftigten nicht mehr fur Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung verwendet werden kénnen, einen
anderen Verwendungszweck vereinbaren. Die Satze 1 bis 4 gelten nicht fir Beschaftigte, auf die Wertguthaben
Ubertragen werden.

(1b) Die Méglichkeit eines Arbeitnehmers zur Vereinbarung flexibler Arbeitszeiten gilt nicht als eine die Kiindigung
des Arbeitsverhaltnisses durch den Arbeitgeber begriindende Tatsache im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 des
Kindigungsschutzgesetzes.

(2) Als Beschaftigung qgilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen
betrieblicher Berufsbildung.

(3) Eine Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als fortbestehend, solange das Beschaftigungsverhaltnis

ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht langer als einen Monat. Eine Beschaftigung gilt auch
als fortbestehend, wenn Arbeitsentgelt aus einem der Deutschen Rentenversicherung Bund Ubertragenen
Wertguthaben bezogen wird. Satz 1 gilt nicht, wenn Krankengeld, Krankentagegeld, Verletztengeld, Krankengeld
der Sozialen Entschadigung, Krankengeld der Soldatenentschadigung, Ubergangsgeld, Pflegeunterstiitzungsgeld
oder Mutterschaftsgeld oder nach gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld oder Elterngeld bezogen oder
Elternzeit in Anspruch genommen oder Wehrdienst oder Zivildienst geleistet wird. Satz 1 gilt auch nicht fir die
Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes.

(4) Beschaftigt ein Arbeitgeber einen Auslander ohne die nach § 284 Absatz 1 des Dritten Buches erforderliche
Genehmigung oder ohne die nach § 4a Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erforderliche Berechtigung zur
Erwerbstatigkeit, wird vermutet, dass ein Beschaftigungsverhaltnis gegen Arbeitsentgelt fir den Zeitraum von
drei Monaten bestanden hat.

§ 7a Feststellung des Erwerbsstatus

(1) Die Beteiligten kdnnen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund schriftlich oder elektronisch eine
Entscheidung beantragen, ob bei einem Auftragsverhaltnis eine Beschaftigung oder eine selbstandige
Tatigkeit vorliegt, es sei denn, die Einzugsstelle oder ein anderer Versicherungstrager hatte im Zeitpunkt der
Antragstellung bereits ein Verfahren zur Feststellung von Versicherungspflicht auf Grund einer Beschaftigung
eingeleitet. Die Einzugsstelle hat einen Antrag nach Satz 1 zu stellen, wenn sich aus der Meldung des
Arbeitgebers (§ 28a) ergibt, dass der Beschaftigte Ehegatte, Lebenspartner oder Abkémmling des Arbeitgebers
oder geschaftsfihrender Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung ist.

(2) Die Deutsche Rentenversicherung Bund entscheidet auf Grund einer Gesamtwdrdigung aller Umstande des
Einzelfalles, ob eine Beschaftigung oder eine selbstandige Tatigkeit vorliegt. Wird die vereinbarte Tatigkeit fur
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einen Dritten erbracht und liegen Anhaltspunkte daflr vor, dass der Auftragnehmer in dessen Arbeitsorganisation
eingegliedert ist und dessen Weisungen unterliegt, stellt sie bei Vorliegen einer Beschaftigung auch fest, ob

das Beschaftigungsverhaltnis zu dem Dritten besteht. Der Dritte kann bei Vorliegen von Anhaltspunkten im

Sinne des Satzes 2 ebenfalls eine Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 beantragen. Bei der Beurteilung von
Versicherungspflicht auf Grund des Auftragsverhaltnisses sind andere Versicherungstrager an die Entscheidungen
der Deutschen Rentenversicherung Bund gebunden.

(3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund teilt den Beteiligten schriftlich oder elektronisch mit, welche Angaben
und Unterlagen sie fr ihre Entscheidung bendétigt. Sie setzt den Beteiligten eine angemessene Frist, innerhalb der
diese die Angaben zu machen und die Unterlagen vorzulegen haben.

(4) Die Deutsche Rentenversicherung Bund teilt den Beteiligten mit, welche Entscheidung sie zu treffen
beabsichtigt, bezeichnet die Tatsachen, auf die sie ihre Entscheidung stitzen will, und gibt den Beteiligten
Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu duBern. Satz 1 gilt nicht, wenn die Deutsche
Rentenversicherung Bund einem lbereinstimmenden Antrag der Beteiligten entspricht.

(4a) Auf Antrag der Beteiligten entscheidet die Deutsche Rentenversicherung Bund bereits vor Aufnahme

der Tatigkeit nach Absatz 2. Neben den schriftlichen Vereinbarungen sind die beabsichtigten Umstande der
Vertragsdurchfiihrung zu Grunde zu legen. Andern sich die schriftlichen Vereinbarungen oder die Umstiande

der Vertragsdurchfihrung bis zu einem Monat nach der Aufnahme der Tatigkeit, haben die Beteiligten dies
unverziiglich mitzuteilen. Ergibt sich eine wesentliche Anderung, hebt die Deutsche Rentenversicherung Bund die
Entscheidung nach MaRgabe des § 48 des Zehnten Buches auf. Die Aufnahme der Tatigkeit gilt als Zeitpunkt der
Anderung der Verhaltnisse.

(4b) Entscheidet die Deutsche Rentenversicherung Bund in einem Einzelfall Gber den Erwerbsstatus, auBert

sie sich auf Antrag des Auftraggebers gutachterlich zu dem Erwerbsstatus von Auftragnehmern in gleichen
Auftragsverhaltnissen. Auftragsverhaltnisse sind gleich, wenn die vereinbarten Tatigkeiten ihrer Art und

den Umstanden der Austbung nach dbereinstimmen und ihnen einheitliche vertragliche Vereinbarungen zu
Grunde liegen. In der gutachterlichen AuBerung sind die Art der Tatigkeit, die zu Grunde gelegten vertraglichen
Vereinbarungen und die Umstande der Austbung sowie ihre Rechtswirkungen anzugeben. Bei Abschluss

eines gleichen Auftragsverhaltnisses hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Kopie der gutachterlichen
AuBerung auszuhandigen. Der Auftragnehmer kann fiir gleiche Auftragsverhaltnisse mit demselben Auftraggeber
ebenfalls eine gutachterliche AuBerung beantragen.

(4c) Hat die Deutsche Rentenversicherung Bund in einer gutachterlichen AuRerung nach Absatz 4b das
Vorliegen einer selbstandigen Tatigkeit angenommen und stellt sie in einem Verfahren nach Absatz 1

oder ein anderer Versicherungstrager in einem Verfahren auf Feststellung von Versicherungspflicht far

ein gleiches Auftragsverhaltnis eine Beschaftigung fest, so tritt eine Versicherungspflicht auf Grund dieser
Beschaftigung erst mit dem Tag der Bekanntgabe dieser Entscheidung ein, wenn die Voraussetzungen des
Absatzes 5 Satz 1 Nummer 2 erfiillt sind. Im Ubrigen findet Absatz 5 Satz 1 keine Anwendung. Satz 1 gilt nur
fur Auftragsverhéltnisse, die innerhalb von zwei Jahren seit Zugang der gutachterlichen AuRerung geschlossen
werden. Stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund die Beschaftigung in einem Verfahren nach Absatz 1 fest,
so entscheidet sie auch dartber, ob die Voraussetzungen des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 2 erfillt sind.

(5) Wird der Antrag auf Feststellung des Erwerbsstatus innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tatigkeit
gestellt und stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund eine Beschaftigung fest, gilt der Tag der Bekanntgabe
der Entscheidung als Tag des Eintritts in das Beschaftigungsverhaltnis, wenn der Beschaftigte

1. zustimmt und

2. er flr den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschaftigung und der Entscheidung eine Absicherung
gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund stellt den Zeitpunkt fest, der als Tag des Eintritts in das
Beschaftigungsverhaltnis gilt. Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeitpunkt fallig, zu dem die
Entscheidung, dass eine Beschaftigung vorliegt, unanfechtbar geworden ist.

(6) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen nach den Absatzen 2 und 4a haben aufschiebende Wirkung.
Im Widerspruchsverfahren kdnnen die Beteiligten nach Begrindung des Widerspruchs eine mandliche Anhérung
beantragen, die gemeinsam mit den anderen Beteiligten erfolgen soll. Eine Klage auf Erlass der Entscheidung ist
abweichend von § 88 Absatz 1 des Sozialgerichtsgesetzes nach Ablauf von drei Monaten zulassig.
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(7) Absatz 2 Satz 2 und 3, Absatze 4a bis 4c und Absatz 6 Satz 2 treten mit Ablauf des 30. Juni 2027 aulRer

Kraft. Die Deutsche Rentenversicherung Bund legt dem Bundesministerium flr Arbeit und Soziales bis zum 31.
Dezember 2025 einen Bericht Uber die Erfahrungen bei der Anwendung des Absatzes 2 Satz 2 und 3, der Absatze
4a bis 4c und des Absatzes 6 Satz 2 vor.

§ 7b Wertguthabenvereinbarung

Eine Wertguthabenvereinbarung liegt vor, wenn
1. der Aufbau des Wertguthabens auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung erfolgt,

2. diese Vereinbarung nicht das Ziel der flexiblen Gestaltung der werktaglichen oder wdchentlichen
Arbeitszeit oder den Ausgleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen verfolgt,

3. Arbeitsentgelt in das Wertguthaben eingebracht wird, um es fiir Zeiten der Freistellung von der
Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu entnehmen,

4, das aus dem Wertguthaben fallige Arbeitsentgelt mit einer vor oder nach der Freistellung von der
Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit erbrachten Arbeitsleistung
erzielt wird und

5. das fallige Arbeitsentgelt insgesamt die Geringflgigkeitsgrenze Ubersteigt, es sei denn, die Beschaftigung
wurde vor der Freistellung als geringfligige Beschaftigung ausgeubt.

§ 7c Verwendung von Wertguthaben

(1) Das Wertguthaben auf Grund einer Vereinbarung nach § 7b kann in Anspruch genommen werden

1. fur gesetzlich geregelte vollstandige oder teilweise Freistellungen von der Arbeitsleistung oder gesetzlich
geregelte Verringerungen der Arbeitszeit, insbesondere flr Zeiten,

a) in denen der Beschaftigte eine Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes oder nach § 2 des
Familienpflegezeitgesetzes verlangen kann,

b) in denen der Beschaftigte nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ein Kind selbst
betreut und erzieht,

) fur die der Beschaftigte eine Verringerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nach
§ 8 oder § 9a des Teilzeit- und Befristungsgesetzes verlangen kann; § 8 des Teilzeit- und
Befristungsgesetzes gilt mit der MaRgabe, dass die Verringerung der Arbeitszeit auf die Dauer der
Entnahme aus dem Wertguthaben befristet werden kann,

2. far vertraglich vereinbarte vollstandige oder teilweise Freistellungen von der Arbeitsleistung oder
vertraglich vereinbarte Verringerungen der Arbeitszeit, insbesondere fur Zeiten,

a) die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Beschaftigte eine Rente wegen Alters nach
dem Sechsten Buch bezieht oder beziehen kdnnte oder

b) in denen der Beschaftigte an beruflichen QualifizierungsmalBnahmen teilnimmt.

(2) Die Vertragsparteien kdnnen die Zwecke, fur die das Wertguthaben in Anspruch genommen werden kann, in
der Vereinbarung nach § 7b abweichend von Absatz 1 auf bestimmte Zwecke beschranken.

§ 7d Fihrung und Verwaltung von Wertguthaben

(1) Wertguthaben sind als Arbeitsentgeltguthaben einschlieBlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu fuhren. Die Arbeitszeitguthaben sind in Arbeitsentgelt umzurechnen.

(2) Arbeitgeber haben Beschaftigte mindestens einmal jahrlich in Textform (ber die Hohe ihres im Wertguthaben
enthaltenen Arbeitsentgeltguthabens zu unterrichten.

(3) Fir die Anlage von Wertguthaben gelten die Vorschriften tGber die Anlage der Mittel von Versicherungstragern
nach dem Vierten Titel des Vierten Abschnitts entsprechend, mit der MalRgabe, dass eine Anlage in Aktien oder
Aktienfonds bis zu einer Héhe von 20 Prozent zuldssig und ein Rickfluss zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des
Wertguthabens mindestens in der Hohe des angelegten Betrages gewahrleistet ist. Ein hdherer Anlageanteil in
Aktien oder Aktienfonds ist zulassig, wenn
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1. dies in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung vereinbart ist
oder
2. das Wertguthaben nach der Wertguthabenvereinbarung ausschlieBlich fur Freistellungen nach § 7c Absatz

1 Nummer 2 Buchstabe a in Anspruch genommen werden kann.

§ 7e Insolvenzschutz

(1) Die Vertragsparteien treffen im Rahmen ihrer Vereinbarung nach § 7b durch den Arbeitgeber zu erfillende
Vorkehrungen, um das Wertguthaben einschlieBlich des darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrages
gegen das Risiko der Insolvenz des Arbeitgebers vollstandig abzusichern, soweit

1. ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht besteht und wenn

2. das Wertguthaben des Beschaftigten einschlieBlich des darin enthaltenen
Gesamtsozialversicherungsbeitrages einen Betrag in Hohe der monatlichen BezugsgroRe Ubersteigt.

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung kann ein von Satz 1
Nummer 2 abweichender Betrag vereinbart werden.

(2) Zur Erfullung der Verpflichtung nach Absatz 1 sind Wertguthaben unter Ausschluss der Ruckflihrung

durch einen Dritten zu fuhren, der im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers fur die Erfullung der Anspriche

aus dem Wertguthaben flir den Arbeitgeber einsteht, insbesondere in einem Treuhandverhaltnis, das die
unmittelbare Ubertragung des Wertguthabens in das Vermégen des Dritten und die Anlage des Wertguthabens
auf einem offenen Treuhandkonto oder in anderer geeigneter Weise sicherstellt. Die Vertragsparteien kdnnen
in der Vereinbarung nach § 7b ein anderes, einem Treuhandverhaltnis im Sinne des Satzes 1 gleichwertiges
Sicherungsmittel vereinbaren, insbesondere ein Versicherungsmodell oder ein schuldrechtliches Verpfandungs-
oder Burgschaftsmodell mit ausreichender Sicherung gegen Kundigung.

(3) Keine geeigneten Vorkehrungen sind bilanzielle Rickstellungen sowie zwischen Konzernunternehmen (§ 18
des Aktiengesetzes) begrindete Einstandspflichten, insbesondere Burgschaften, Patronatserklarungen oder
Schuldbeitritte.

(4) Der Arbeitgeber hat den Beschaftigten unverzlglich Gber die Vorkehrungen zum Insolvenzschutz in
geeigneter Weise schriftlich zu unterrichten, wenn das Wertguthaben die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten
Voraussetzungen erfullt.

(5) Hat der Beschaftigte den Arbeitgeber schriftlich aufgefordert, seinen Verpflichtungen nach den Absatzen

1 bis 3 nachzukommen und weist der Arbeitgeber dem Beschaftigten nicht innerhalb von zwei Monaten nach
der Aufforderung die Erfullung seiner Verpflichtung zur Insolvenzsicherung des Wertguthabens nach, kann der
Beschaftigte die Vereinbarung nach § 7b mit sofortiger Wirkung kiindigen; das Wertguthaben ist nach MaRgabe
des § 23b Absatz 2 aufzul@sen.

(6) Stellt der Trager der Rentenversicherung bei der Prifung des Arbeitgebers nach § 28p fest, dass

1 fur ein Wertguthaben keine Insolvenzschutzregelung getroffen worden ist,

2 die gewahlten Sicherungsmittel nicht geeignet sind im Sinne des Absatzes 3,

3. die Sicherungsmittel in ihrem Umfang das Wertguthaben um mehr als 30 Prozent unterschreiten oder
4

die Sicherungsmittel den im Wertguthaben enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrag nicht
umfassen,

weist er in dem Verwaltungsakt nach § 28p Absatz 1 Satz 5 den in dem Wertguthaben enthaltenen und vom
Arbeitgeber zu zahlenden Gesamtsozialversicherungsbeitrag aus. Weist der Arbeitgeber dem Trager der
Rentenversicherung innerhalb von zwei Monaten nach der Feststellung nach Satz 1 nach, dass er seiner
Verpflichtung nach Absatz 1 nachgekommen ist, entfallt die Verpflichtung zur sofortigen Zahlung des
Gesamtsozialversicherungsbeitrages. Hat der Arbeitgeber den Nachweis nach Satz 2 nicht innerhalb der dort
vorgesehenen Frist erbracht, ist die Vereinbarung nach § 7b als von Anfang an unwirksam anzusehen; das
Wertguthaben ist aufzuldsen.

(7) Kommt es wegen eines nicht geeigneten oder nicht ausreichenden Insolvenzschutzes zu einer Verringerung

oder einem Verlust des Wertguthabens, haftet der Arbeitgeber fir den entstandenen Schaden. Ist der Arbeitgeber
eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersdnlichkeit haften auch die organschaftlichen
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Vertreter gesamtschuldnerisch fur den Schaden. Der Arbeitgeber oder ein organschaftlicher Vertreter haften
nicht, wenn sie den Schaden nicht zu vertreten haben.

(8) Eine Beendigung, Aufldsung oder Kiindigung der Vorkehrungen zum Insolvenzschutz vor der
bestimmungsgemalen Aufldsung des Wertguthabens ist unzuldssig, es sei denn, die Vorkehrungen werden mit
Zustimmung des Beschaftigten durch einen mindestens gleichwertigen Insolvenzschutz abgelést.

(9) Die Absatze 1 bis 8 finden keine Anwendung gegenlber dem Bund, den Landern, Gemeinden, Kérperschaften,
Stiftungen und Anstalten des 6ffentlichen Rechts, Gber deren Vermdgen die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
nicht zulassig ist, sowie solchen juristischen Personen des offentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land oder
eine Gemeinde kraft Gesetzes die Zahlungsfahigkeit sichert.

§ 7f Ubertragung von Wertguthaben

(1) Bei Beendigung der Beschaftigung kann der Beschaftigte durch schriftliche Erklarung gegentiber dem
bisherigen Arbeitgeber verlangen, dass das Wertguthaben nach § 7b

1. auf den neuen Arbeitgeber Gbertragen wird, wenn dieser mit dem Beschaftigten eine
Wertguthabenvereinbarung nach § 7b abgeschlossen und der Ubertragung zugestimmt hat,

2. auf die Deutsche Rentenversicherung Bund Ubertragen wird, wenn das Wertguthaben einschlieflich des
Gesamtsozialversicherungsbeitrages einen Betrag in Héhe des Sechsfachen der monatlichen Bezugsgrole
Ubersteigt; die Rickibertragung ist ausgeschlossen.

Nach der Ubertragung sind die mit dem Wertguthaben verbundenen Arbeitgeberpflichten vom neuen Arbeitgeber
oder von der Deutschen Rentenversicherung Bund zu erfillen.

(2) Im Fall der Ubertragung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund kann der Beschaftigte das Wertguthaben
fur Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung und Zeiten der Verringerung der vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit nach § 7c Absatz 1 sowie auch auBerhalb eines Arbeitsverhaltnisses fir die in § 7c Absatz 1 Nummer
2 Buchstabe a genannten Zeiten in Anspruch nehmen. Der Antrag ist spatestens einen Monat vor der begehrten
Freistellung schriftlich bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zu stellen; in dem Antrag ist auch anzugeben,
in welcher Hohe Arbeitsentgelt aus dem Wertguthaben enthnommen werden soll; dabei ist § 7 Absatz 1a Satz 1
Nummer 2 zu berucksichtigen.

(3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund verwaltet die ihr ibertragenen Wertguthaben einschlieBlich des darin
enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrages als ihr Ubertragene Aufgabe bis zu deren endgultiger Auflésung
getrennt von ihrem sonstigen Vermdgen treuhanderisch. Die Wertguthaben sind nach den Vorschriften tber die
Anlage der Mittel von Versicherungstragern nach dem Vierten Titel des Vierten Abschnitts anzulegen. Die der
Deutschen Rentenversicherung Bund durch die Ubertragung, Verwaltung und Verwendung von Wertguthaben
entstehenden Kosten sind vollstandig vom Wertguthaben in Abzug zu bringen und in der Mitteilung an den
Beschaftigten nach § 7d Absatz 2 gesondert auszuweisen.

§ 8 Geringfiigige Beschaftigung und geringfiigige selbstindige Tatigkeit; Geringfiigigkeitsgrenze

(1) Eine geringflgige Beschaftigung liegt vor, wenn
1. das Arbeitsentgelt aus dieser Beschaftigung regelmaBig die Geringflgigkeitsgrenze nicht Gbersteigt,

2. die Beschaftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf I1dangstens drei Monate oder 70 Arbeitstage
nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass
die Beschaftigung berufsmaflig ausgeubt wird und die Geringflgigkeitsgrenze Ubersteigt; bei einer
Beschaftigung in einem landwirtschaftlichen Betrieb gilt eine zeitliche Grenze von 15 Wochen oder 90
Arbeitstagen.

(1a) Die Geringflgigkeitsgrenze im Sinne des Sozialgesetzbuchs bezeichnet das monatliche Arbeitsentgelt,

das bei einer Arbeitszeit von zehn Wochenstunden zum Mindestlohn nach § 1 Absatz 2 Satz 1 des
Mindestlohngesetzes in Verbindung mit der auf der Grundlage des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Mindestlohngesetzes
jeweils erlassenen Verordnung erzielt wird. Sie wird berechnet, indem der Mindestlohn mit 130 vervielfacht, durch
drei geteilt und auf volle Euro aufgerundet wird. Die Geringflgigkeitsgrenze wird jeweils vom Bundesministerium
far Arbeit und Soziales im Bundesanzeiger bekannt gegeben.

(1b) Ein unvorhersehbares Uberschreiten der Geringfiigigkeitsgrenze steht dem Fortbestand einer geringfiigigen
Beschaftigung nach Absatz 1 Nummer 1 nicht entgegen, wenn die Geringflgigkeitsgrenze innerhalb des fir den
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jeweiligen Entgeltabrechnungszeitraum zu bildenden Zeitjahres in nicht mehr als zwei Kalendermonaten um
jeweils einen Betrag bis zur H6he der Geringfugigkeitsgrenze tberschritten wird.

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 sind mehrere geringfligige Beschaftigungen nach Nummer 1 oder Nummer
2 sowie geringfugige Beschaftigungen nach Nummer 1 mit Ausnahme einer geringfligigen Beschaftigung nach
Nummer 1 und nicht geringfiigige Beschaftigungen zusammenzurechnen. Eine geringfigige Beschaftigung

liegt nicht mehr vor, sobald die Voraussetzungen des Absatzes 1 entfallen. Wird beim Zusammenrechnen nach
Satz 1 festgestellt, dass die Voraussetzungen einer geringfligigen Beschaftigung nicht mehr vorliegen, tritt die
Versicherungspflicht erst mit dem Tag ein, an dem die Entscheidung lber die Versicherungspflicht nach § 37 des
Zehnten Buches durch die Einzugsstelle nach § 28i Satz 5 oder einen anderen Trager der Rentenversicherung
bekannt gegeben wird. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber vorsatzlich oder grob fahrlassig versaumt hat, den
Sachverhalt fir die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschaftigung aufzuklaren.

(2a) Absatz 1 Nummer 2 gilt nicht flr aufgrund der Beschaftigungsverordnung zugelassene kontingentierte
kurzzeitige Beschaftigungen.

(3) Die Absatze 1, 1a und 2 gelten entsprechend, soweit anstelle einer Beschaftigung eine selbstandige Tatigkeit
ausgeubt wird. Dies gilt nicht fir das Recht der Arbeitsforderung.

FuBnote

(+++ Hinweis: Zur Héhe der Geringfugigkeitsgrenze nach § 8 Abs. 1a ab dem 1.10.2022 vgl. Bek. v. 19.8.2022
BAnz AT 05.09.2022 B1, ab dem 1.1.2024 u. ab dem 1.1.2025 vgl. Bek. v. 30.11.2023 BAnz AT 07.12.2023 B1 ++
+)

§ 8a Geringfiigige Beschaftigung in Privathaushalten

Werden geringflgige Beschaftigungen ausschlieBlich in Privathaushalten ausgedbt, gilt § 8. Eine geringflugige
Beschaftigung im Privathaushalt liegt vor, wenn diese durch einen privaten Haushalt begrindet ist und die
Tatigkeit sonst gewdhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird.

§ 9 Beschaftigungsort
(1) Beschaftigungsort ist der Ort, an dem die Beschaftigung tatsachlich ausgetbt wird.

(2) Als Beschaftigungsort gilt der Ort, an dem eine feste Arbeitsstatte errichtet ist, wenn Personen
1. von ihr aus mit einzelnen Arbeiten auBerhalb der festen Arbeitsstatte beschaftigt werden oder

2. auBerhalb der festen Arbeitsstatte beschaftigt werden und diese Arbeitsstatte sowie der Ort, an dem die
Beschaftigung tatsachlich ausgelbt wird, im Bezirk desselben Versicherungsamts liegen.

(3) Sind Personen bei einem Arbeitgeber an mehreren festen Arbeitsstatten beschaftigt, gilt als Beschaftigungsort
die Arbeitsstatte, in der sie Uberwiegend beschaftigt sind.

(4) Erstreckt sich eine feste Arbeitsstatte Gber den Bezirk mehrerer Gemeinden, gilt als Beschaftigungsort der Ort,
an dem die Arbeitsstatte ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt hat.

(5) Ist eine feste Arbeitsstatte nicht vorhanden und wird die Beschaftigung an verschiedenen Orten ausgelibt,
gilt als Beschaftigungsort der Ort, an dem der Betrieb seinen Sitz hat. Leitet eine AuRenstelle des Betriebs die
Arbeiten unmittelbar, ist der Sitz der AuBenstelle mallgebend. Ist nach den Satzen 1 und 2 ein Beschaftigungsort
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs nicht vorhanden, gilt als Beschaftigungsort der Ort, an dem die
Beschaftigung erstmals im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs ausgelibt wird.

(6) In den Fallen der Ausstrahlung gilt der bisherige Beschaftigungsort als fortbestehend. Ist ein solcher nicht
vorhanden, gilt als Beschaftigungsort der Ort, an dem der Betrieb, von dem der Beschaftigte entsandt wird,
seinen Sitz hat.

(7) Gelten fir einen Arbeitnehmer auf Grund Uber- oder zwischenstaatlichen Rechts die deutschen
Rechtsvorschriften tber soziale Sicherheit und (bt der Arbeitnehmer die Beschaftigung nicht im Geltungsbereich
dieses Buches aus, gilt Absatz 6 entsprechend. Ist auch danach kein Beschaftigungsort im Geltungsbereich dieses
Buches gegeben, gilt der Arbeitnehmer als in Berlin beschaftigt.
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§ 10 Beschaftigungsort fiir besondere Personengruppen

(1) Flr Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ékologisches Jahr im Sinne des
Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten, gilt als Beschaftigungsort der Ort, an dem der Trager des freiwilligen
sozialen Jahres oder des freiwilligen dkologischen Jahres seinen Sitz hat.

(2) Fur Entwicklungshelfer gilt als Beschaftigungsort der Sitz des Tragers des Entwicklungsdienstes. Flr auf Antrag
im Ausland versicherte Personen gilt als Beschaftigungsort der Sitz der antragstellenden Stelle.

(3) Flr Seeleute gilt als Beschaftigungsort der Heimathafen des Seeschiffs. Ist ein Heimathafen im
Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs nicht vorhanden, gilt als Beschaftigungsort Hamburg.

§ 11 Tatigkeitsort

(1) Die Vorschriften tGber den Beschaftigungsort gelten flr selbstandige Tatigkeiten entsprechend, soweit sich
nicht aus Absatz 2 Abweichendes ergibt.

(2) Ist eine feste Arbeitsstatte nicht vorhanden und wird die selbstéandige Tatigkeit an verschiedenen Orten
ausgeubt, gilt als Tatigkeitsort der Ort des Wohnsitzes oder des gewdhnlichen Aufenthalts.

§ 12 Hausgewerbetreibende, Heimarbeiter und Zwischenmeister

(1) Hausgewerbetreibende sind selbstandig Tatige, die in eigener Arbeitsstatte im Auftrag und fir Rechnung
von Gewerbetreibenden, gemeinnitzigen Unternehmen oder 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaften gewerblich
arbeiten, auch wenn sie Roh- oder Hilfsstoffe selbst beschaffen oder voribergehend fiir eigene Rechnung tatig
sind.

(2) Heimarbeiter sind sonstige Personen, die in eigener Arbeitsstatte im Auftrag und flr Rechnung von
Gewerbetreibenden, gemeinnitzigen Unternehmen oder 6ffentlich-rechtlichen Kdérperschaften erwerbsmaliig
arbeiten, auch wenn sie Roh- oder Hilfsstoffe selbst beschaffen; sie gelten als Beschaftigte.

(3) Als Arbeitgeber der Hausgewerbetreibenden oder Heimarbeiter gilt, wer die Arbeit unmittelbar an sie vergibt,
als Auftraggeber der, in dessen Auftrag und fur dessen Rechnung sie arbeiten.

(4) Zwischenmeister ist, wer, ohne Arbeitnehmer zu sein, die ihm Ubertragene Arbeit an Hausgewerbetreibende
oder Heimarbeiter weitergibt.

(5) Als Hausgewerbetreibende, Heimarbeiter oder Zwischenmeister gelten auch die nach § 1 Absatz 2 Satz 1
Buchstaben a, c und d des Heimarbeitsgesetzes gleichgestellten Personen. Dies gilt nicht fur das Recht der
Arbeitsforderung.

§ 13 Reeder, Seeleute und Deutsche Seeschiffe

(1) Reeder sind die Eigentimer von Seeschiffen. Seeleute sind alle abhangig beschaftigten Besatzungsmitglieder
an Bord von Seeschiffen; Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal stehen den Seeleuten gleich.

(2) Als deutsche Seeschiffe gelten alle zur Seefahrt bestimmten Schiffe, die berechtigt sind, die Bundesflagge zu
fuhren.

Dritter Titel
Arbeitsentgelt und sonstiges Einkommen

§ 14 Arbeitsentgelt

(1) Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschaftigung, gleichglltig, ob ein
Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet werden
und ob sie unmittelbar aus der Beschaftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden. Arbeitsentgelt sind
auch Entgeltteile, die durch Entgeltumwandlung nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Betriebsrentengesetzes fur
betriebliche Altersversorgung in den Durchfiihrungswegen Direktzusage oder Unterstiitzungskasse verwendet
werden, soweit sie 4 vom Hundert der jahrlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung
Ubersteigen.
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(2) Ist ein Nettoarbeitsentgelt vereinbart, gelten als Arbeitsentgelt die Einnahmen des Beschaftigten
einschlieBlich der darauf entfallenden Steuern und der seinem gesetzlichen Anteil entsprechenden Beitrage zur
Sozialversicherung und zur Arbeitsférderung. Sind bei illegalen Beschaftigungsverhaltnissen Steuern und Beitrage
zur Sozialversicherung und zur Arbeitsférderung nicht gezahlt worden, gilt ein Nettoarbeitsentgelt als vereinbart.

(3) Wird ein Haushaltsscheck (§ 28a Absatz 7) verwendet, bleiben Zuwendungen unbericksichtigt, die nicht in
Geld gewahrt worden sind.

§ 15 Arbeitseinkommen

Arbeitseinkommen ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts
ermittelte Gewinn aus einer selbstandigen Tatigkeit. Einkommen ist als Arbeitseinkommen zu werten, wenn es als
solches nach dem Einkommensteuerrecht zu bewerten ist.

§ 16 Gesamteinkommen

Gesamteinkommen ist die Summe der Einklinfte im Sinne des Einkommensteuerrechts; es umfasst insbesondere
das Arbeitsentgelt und das Arbeitseinkommen.

§ 17 Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium fr Arbeit und Soziales wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates zur Wahrung der Belange der Sozialversicherung und der Arbeitsférderung, zur Férderung der
betrieblichen Altersversorgung oder zur Vereinfachung des Beitragseinzugs zu bestimmen,

1. dass einmalige Einnahmen oder laufende Zulagen, Zuschldge, Zuschisse oder ahnliche Einnahmen, die
zusatzlich zu Léhnen oder Gehaltern gewahrt werden, und steuerfreie Einnahmen ganz oder teilweise
nicht als Arbeitsentgelt gelten,

2. dass Beitrage an Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensionskassen oder Pensionsfonds ganz
oder teilweise nicht als Arbeitsentgelt gelten,

3. wie das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen und das Gesamteinkommen zu ermitteln und zeitlich
zuzurechnen sind,

4, den Wert der Sachbezlige nach dem tatsachlichen Verkehrswert im Voraus fiir jedes Kalenderjahr.

Dabei ist eine mdglichst weitgehende Ubereinstimmung mit den Regelungen des Steuerrechts sicherzustellen.

(2) Das Bundesministerium flr Arbeit und Soziales bestimmt im Voraus flr jedes Kalenderjahr durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Bezugsgréfe (§ 18). Das Bundesministerium flr Arbeit
und Soziales wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates auch sonstige aus der
BezugsgroRe abzuleitende Betrage zu bestimmen.

§ 17a Umrechnung von auslandischem Einkommen

(1) Ist Einkommen zu bertcksichtigen, das in fremder Wahrung erzielt wird, wird es in Euro nach dem
Referenzkurs umgerechnet, den die Europaische Zentralbank 6ffentlich bekannt gibt. Wird fur die fremde
Wahrung von der Europaischen Zentralbank ein Referenzkurs nicht veréffentlicht, wird das Einkommen nach dem
von der Deutschen Bundesbank ermittelten Mittelkurs fir die Wahrung des betreffenden Landes umgerechnet; fur
Lander mit differenziertem Kurssystem ist der Kurs fur den nichtkommerziellen Bereich zugrunde zu legen.

(2) Bei Berlcksichtigung von Einkommen ist in den Fallen, in denen der Beginn der Leistung oder der neu
berechneten Leistung in der Vergangenheit liegt, der Umrechnungskurs fur den Kalendermonat malRgebend,
in dem die Anrechnung des Einkommens beginnt. Bei Berlcksichtigung von Einkommen ist in den Fallen,

in denen der Beginn der Leistung oder der neu berechneten Leistung nicht in der Vergangenheit liegt,

der Umrechnungskurs flr den ersten Monat des Kalendervierteljahres mallgebend, das dem Beginn der
Beriicksichtigung von Einkommen vorausgeht. Uberstaatliches Recht bleibt unberihrt.

(3) Der angewandte Umrechnungskurs bleibt so lange malkgebend, bis
1. die Sozialleistung zu andern ist,
2. sich das zu bertcksichtigende Einkommen andert oder
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3. eine Kursveranderung von mehr als 10 vom Hundert gegenuber der letzten Umrechnung eintritt, jedoch
nicht vor Ablauf von drei Kalendermonaten.

Die Kursveranderung nach Nummer 3 sowie der neue Umrechnungskurs werden in entsprechender Anwendung
von Absatz 2 ermittelt.

(4) Die Absatze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung auf

1. Unterhaltsleistungen,

2. Pramien fur eine Krankenversicherung.

Sie finden keine Anwendung bei der Ermittlung von Bemessungsgrundlagen von Sozialleistungen.

(5) Die Absatze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Juli 1985 eingetreten ist.
§ 18 BezugsgroRe

Bezugsgrofe im Sinne der Vorschriften flr die Sozialversicherung ist, soweit in den besonderen Vorschriften fur
die einzelnen Versicherungszweige nichts Abweichendes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen
Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr, aufgerundet auf den nachsthdheren, durch 420 teilbaren
Betrag.

FuBnote

(+++ Hinweis: Zur BezugsgrolRe vgl. die jeweilige Sozialversicherungs-RechengréRenverordnung +++)

Vierter Titel
Einkommen beim Zusammentreffen mit Renten wegen Todes

§ 18a Art des zu bericksichtigenden Einkommens

(1) Bei Renten wegen Todes sind als Einkommen zu bertcksichtigen

1 Erwerbseinkommen,

2 Leistungen, die erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen (Erwerbsersatzeinkommen),
3. Vermégenseinkommen,

4 Elterngeld und

5 Aufstockungsbetrdge und Zuschlage nach § 3 Nummer 28 des Einkommensteuergesetzes.

Nicht zu bertcksichtigen sind

1. Arbeitsentgelt, das eine Pflegeperson von dem Pflegebeddrftigen erhalt, wenn das Entgelt das dem
Umfang der Pflegetatigkeit entsprechende Pflegegeld nach § 37 des Elften Buches nicht Ubersteigt,

2. Einnahmen aus Altersvorsorgevertragen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des
Einkommensteuergesetzes geférdert worden sind,

Renten nach § 3 Nummer 8a des Einkommensteuergesetzes und

Arbeitsentgelt, das ein behinderter Mensch von einem Trager einer in § 1 Satz 1 Nummer 2 des Sechsten
Buches genannten Einrichtung erhalt.

Die Satze 1 und 2 gelten auch fur vergleichbare auslandische Einkommen.

(2) Erwerbseinkommen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 sind Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und
vergleichbares Einkommen.

(2a) Arbeitseinkommen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist die positive Summe der Gewinne oder Verluste aus
folgenden Arbeitseinkommensarten:

1. Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne der §§ 13, 13a und 14 des Einkommensteuergesetzes,
2. Gewinne aus Gewerbebetrieb im Sinne der §§ 15, 16 und 17 des Einkommensteuergesetzes und
3. Gewinne aus selbstandiger Arbeit im Sinne des § 18 des Einkommensteuergesetzes.

(3) Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 sind
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das Krankengeld, das Verletztengeld, das Krankengeld der Sozialen Entschadigung, das Krankengeld der
Soldatenentschadigung, das Mutterschaftsgeld, das Ubergangsgeld, das Pflegeunterstiitzungsgeld, das
Kurzarbeitergeld, das Arbeitslosengeld, das Qualifizierungsgeld, das Insolvenzgeld, das Krankentagegeld
und vergleichbare Leistungen,

Renten der Rentenversicherung wegen Alters oder verminderter Erwerbsfahigkeit, die Erziehungsrente,
die Knappschaftsausgleichsleistung, das Anpassungsgeld fir entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus, das
Anpassungsgeld an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Braunkohlentagebaus und der Stein- und
Braunkohleanlagen und Leistungen nach den §§ 27 und 28 des Sozialversicherungs-Angleichungsgesetzes
Saar,

Altersrenten und Renten wegen Erwerbsminderung der Alterssicherung der Landwirte, die an ehemalige
Landwirte oder mitarbeitende Familienangehdrige gezahlt werden,

die Verletztenrente der Unfallversicherung, soweit sie die Betrdge nach § 93 Absatz 2 Nummer 2
Buchstabe a in Verbindung mit Absatz 2a und 2b des Sechsten Buches Ubersteigt; eine Kirzung oder ein
Wegfall der Verletztenrente wegen Anstaltspflege oder Aufnahme in ein Alters- oder Pflegeheim bleibt
unberlcksichtigt,

das Ruhegehalt und vergleichbare Bezlige aus einem &ffentlich-rechtlichen Dienst- oder

Amtsverhaltnis oder aus einem versicherungsfreien Arbeitsverhaltnis mit Anspruch auf Versorgung

nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen, Altersgeld oder vergleichbare
Alterssicherungsleistungen sowie vergleichbare Bezlige aus der Versorgung der Abgeordneten, Leistungen
nach dem Bundesversorgungsteilungsgesetz und vergleichbare Leistungen nach entsprechenden
landerrechtlichen Regelungen,

das Unfallruhegehalt und vergleichbare Bezlige aus einem &ffentlich-rechtlichen Dienst- oder

Amtsverhaltnis oder aus einem versicherungsfreien Arbeitsverhaltnis mit Anspruch auf Versorgung nach
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen sowie vergleichbare Beziige aus der Versorgung der
Abgeordneten; wird daneben kein Unfallausgleich gezahlt, gilt Nummer 4 letzter Teilsatz entsprechend,

Renten der 6ffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtungen bestimmter
Berufsgruppen wegen Minderung der Erwerbsfahigkeit oder Alters,

der Berufsschadensausgleich nach Kapitel 10 des Vierzehnten Buches und nach Rechtsvorschriften, die
die entsprechende Anwendung des Vierzehnten Buches vorsehen, und der Erwerbsschadensausgleich
nach Kapitel 6 des Soldatenentschadigungsgesetzes sowie der Berufsschadensausgleich nach § 82 des
Soldatenentschadigungsgesetzes,

Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfahigkeit, die aus Anlass eines Arbeitsverhaltnisses
zugesagt worden sind sowie Leistungen aus der Versorgungsausgleichskasse,

Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfahigkeit aus privaten Lebens- und Rentenversicherungen,
allgemeinen Unfallversicherungen sowie sonstige private Versorgungsrenten.

Kinderzuschuss, Kinderzulage und vergleichbare kindbezogene Leistungen bleiben aulSer Betracht. Wird

eine Kapitalleistung oder anstelle einer wiederkehrenden Leistung eine Abfindung gezahlt, ist der Betrag als
Einkommen zu bertcksichtigen, der bei einer Verrentung der Kapitalleistung oder als Rente ohne die Abfindung zu
zahlen ware.

(4) Vermogenseinkommen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 ist die positive Summe der positiven oder
negativen Uberschisse, Gewinne oder Verluste aus folgenden Vermdgenseinkommensarten:

1.

a) Einnahmen aus Kapitalvermdgen im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes; Einnahmen
im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 des Einkommensteuergesetzes in der ab dem 1.
Januar 2005 geltenden Fassung sind auch bei einer nur teilweisen Steuerpflicht jeweils die
vollen Unterschiedsbetrage zwischen den Versicherungsleistungen einerseits und den auf sie
entrichteten Beitragen oder den Anschaffungskosten bei entgeltlichem Erwerb des Anspruchs auf
die Versicherungsleistung andererseits,

b) Einnahmen aus Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall im Sinne des § 10 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc und dd des Einkommensteuergesetzes in der am 1.
Januar 2004 geltenden Fassung, wenn die Laufzeit dieser Versicherungen vor dem 1. Januar 2005
begonnen hat und ein Versicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 2004 entrichtet wurde, es sei
denn, sie werden wegen Todes geleistet; zu den Einnahmen gehoéren auerrechnungsmaRige und
rechnungsmaRige Zinsen aus den Sparanteilen, die in den Beitragen zu diesen Versicherungen

- Seite 19 von 105 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

enthalten sind, im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 des Einkommensteuergesetzes in der am
21. September 2002 geltenden Fassung.

Bei der Ermittlung der Einnahmen ist als Werbungskostenpauschale der Sparer-Pauschbetrag abzuziehen,

2. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 des Einkommensteuergesetzes nach
Abzug der Werbungskosten und

3. Gewinne aus privaten VerauBerungsgeschaften im Sinne des § 23 des Einkommensteuergesetzes, soweit
sie mindestens 1 000 Euro im Kalenderjahr betragen.

§ 18b Hohe des zu beriicksichtigenden Einkommens

(1) MaRgebend ist das fir denselben Zeitraum erzielte monatliche Einkommen. Mehrere zu bertcksichtigende
Einkommen sind zusammenzurechnen. Wird die Rente nur fur einen Teil des Monats gezahlt, ist das entsprechend
geklrzte monatliche Einkommen maRgebend. Einmalig gezahltes Vermdgenseinkommen gilt als fur die dem
Monat der Zahlung folgenden zw6lf Kalendermonate als erzielt. Einmalig gezahltes Vermdgenseinkommen ist
Einkommen, das einem bestimmten Zeitraum nicht zugeordnet werden kann oder in einem Betrag fur mehr als
zwolf Monate gezahlt wird.

(2) Bei Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 gilt als
monatliches Einkommen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 das im letzten Kalenderjahr aus diesen Einkommensarten
erzielte Einkommen, geteilt durch die Zahl der Kalendermonate, in denen es erzielt wurde. Wurde
Erwerbseinkommen neben Erwerbsersatzeinkommen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 erzielt, sind

diese Einkommen zusammenzurechnen; wurden diese Einkommen zeitlich aufeinander folgend erzielt, ist

das Erwerbseinkommen maBgebend. Die fur einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in § 23a getroffene zeitliche
Zuordnung gilt entsprechend. Fur die Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld und Qualifizierungsgeld ist das
dem Versicherungstrager gemeldete Arbeitsentgelt mallgebend. Bei Vermdgenseinkommen gilt als monatliches
Einkommen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 ein Zwolftel dieses im letzten Kalenderjahr erzielten Einkommens; bei
einmalig gezahltem Vermdgenseinkommen gilt ein Zwolftel des gezahlten Betrages als monatliches Einkommen
nach Absatz 1 Satz 1. Steht das zu berucksichtigende Einkommen des vorigen Kalenderjahres noch nicht fest, so
wird das voraussichtlich erzielte Einkommen zugrunde gelegt.

(3) Ist im letzten Kalenderjahr Einkommen nach Absatz 2 nicht oder nur Erwerbsersatzeinkommen nach §

18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 erzielt worden, gilt als monatliches Einkommen im Sinne von Absatz 1 Satz

1 das laufende Einkommen. Satz 1 gilt auch bei der erstmaligen Feststellung der Rente, wenn das laufende
Einkommen um wenigstens zehn vom Hundert geringer ist als das nach Absatz 2 maRgebende Einkommen; bei
Arbeits- und Vermdgenseinkommen gilt das im Durchschnitt voraussichtliche Einkommen. Einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt des Vorjahres ist beim laufenden Arbeitsentgelt mit einem Zwalftel zu bertcksichtigen. Umfasst
das laufende Einkommen Erwerbsersatzeinkommen im Sinne von § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, ist dieses nur
zu bertcksichtigen, solange diese Leistung gezahlt wird.

(4) Bei Erwerbsersatzeinkommen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bis 10 gilt als monatliches Einkommen
im Sinne von Absatz 1 Satz 1 das laufende Einkommen; jahrliche Sonderzuwendungen sind beim laufenden
Einkommen mit einem Zwalftel zu berucksichtigen.

(5) Das monatliche Einkommen ist zu kurzen
1. bei Arbeitsentgelt um 40 vom Hundert, jedoch bei

a) Bezugen aus einem o6ffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhaltnis oder aus einem
versicherungsfreien Arbeitsverhaltnis mit Anwartschaft auf Versorgung nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundsatzen und bei Einkommen, das solchen Beziigen vergleichbar ist, um 27,5
vom Hundert,

b) Beschaftigten, die die Voraussetzungen des § 172 Absatz 1 des Sechsten Buches erfullen, um 30,5
vom Hundert;

das Arbeitsentgelt von Beschaftigten, die die Voraussetzungen des § 172 Absatz 3 oder § 276a des
Sechsten Buches erflllen, und Aufstockungsbetrdge nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des
Altersteilzeitgesetzes werden nicht gekurzt, Zuschlage nach § 6 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes
werden um 7,65 vom Hundert gekdrzt,

2. bei Arbeitseinkommen um 39,8 vom Hundert, bei steuerfreien Einnahmen im Rahmen des
Halbeinkinfteverfahrens oder des Teileinklnfteverfahrens um 24,8 vom Hundert,
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3. bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 um 27,5 vom Hundert bei Leistungsbeginn vor dem
Jahre 2011 und um 29,6 vom Hundert bei Leistungsbeginn nach dem Jahre 2010,

4, bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und 6 um 23,7 vom Hundert bei Leistungsbeginn vor
dem Jahre 2011 und um 25 vom Hundert bei Leistungsbeginn nach dem Jahre 2010,

5. bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 9 um 17,5 vom Hundert; sofern es sich dabei um
Leistungen handelt, die der nachgelagerten Besteuerung unterliegen, ist das monatliche Einkommen um
21,2 vom Hundert bei Leistungsbeginn vor dem Jahre 2011 und um 23 vom Hundert bei Leistungsbeginn
nach dem Jahre 2010 zu kirzen,

bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 um 12,7 vom Hundert,

bei Vermdgenseinkommen um 25 vom Hundert; bei steuerfreien Einnahmen nach dem
Halbeinklnfteverfahren um 5 vom Hundert; bei Besteuerung nach dem gesonderten Steuertarif fir
Einklinfte aus Kapitalvermégen um 30 vom Hundert; Einnahmen aus Versicherungen nach § 18a Absatz 4
Nummer 1 werden nur gekurzt, soweit es sich um steuerpflichtige Kapitalertrage handelt,

8. bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 um 13 vom Hundert bei Leistungsbeginn vor
dem Jahre 2011 und um 14 vom Hundert bei Leistungsbeginn nach dem Jahre 2010.

Die Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 sind um den Anteil der vom Berechtigten zu
tragenden Beitrage zur Bundesagentur fir Arbeit und, soweit Beitrage zur sonstigen Sozialversicherung oder zu
einem Krankenversicherungsunternehmen gezahlt werden, zusatzlich um 10 vom Hundert zu kirzen.

(5a) Elterngeld wird um den anrechnungsfreien Betrag nach § 10 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
gekarzt.

(6) Soweit ein Versicherungstrager Gber die Hohe des zu beriicksichtigenden Einkommens entschieden hat, ist
diese Entscheidung auch flir einen anderen Versicherungstrager bindend.

§ 18c Erstmalige Ermittlung des Einkommens
(1) Der Berechtigte hat das zu bericksichtigende Einkommen nachzuweisen.

(2) Bezieher von Arbeitsentgelt und diesem vergleichbaren Einkommen kénnen verlangen, dass ihnen der
Arbeitgeber eine Bescheinigung uUber das von ihnen fir das letzte Kalenderjahr erzielte Arbeitsentgelt oder
vergleichbare Einkommen und den Zeitraum, fir den es gezahlt wurde, ausstellt. Der Arbeitgeber ist zur
Ausstellung der Bescheinigung nicht verpflichtet, wenn er der Sozialversicherung das Arbeitsentgelt gemaR den
Vorschriften Uber die Erfassung von Daten und DatenUbermittlung bereits gemeldet hat. Satz 2 gilt nicht, wenn
das tatsachliche Entgelt die Beitragsbemessungsgrenze Ubersteigt oder die abgegebene Meldung nicht fir die
Rentenversicherung bestimmt war.

(3) Bezieher von Erwerbsersatzeinkommen kénnen verlangen, dass ihnen die Zahlstelle eine Bescheinigung Uber
das von ihr im maBgebenden Zeitraum gezahlte Erwerbsersatzeinkommen und den Zeitraum, fur den es gezahlt
wurde, ausstellt.

(4) Bezieher von Vermdgenseinkommen kénnen verlangen, dass ihnen die Kapitalertrage nach § 20 des
Einkommensteuergesetzes auszahlende Stelle eine Bescheinigung Uber die von ihr im letzten Kalenderjahr
gezahlten Ertrage ausstellt.

§ 18d Einkommensanderungen

(1) Einkommensanderungen sind erst vom nachstfolgenden 1. Juli an zu beriicksichtigen; einmalig gezahltes
Vermdgenseinkommen ist vom Beginn des Kalendermonats an zu bertcksichtigen, fir den es als erzielt gilt. Eine
Anderung des Einkommens ist auch die Anderung des zu beriicksichtigenden voraussichtlichen Einkommens oder
die Feststellung des tatsachlichen Einkommens nach der Berlcksichtigung voraussichtlichen Einkommens.

(2) Minderungen des berlicksichtigten Einkommens kénnen vom Zeitpunkt ihres Eintritts an berlcksichtigt
werden, wenn das laufende Einkommen um wenigstens zehn vom Hundert geringer ist als das berucksichtigte
Einkommen; bei Arbeits- und Vermdgenseinkommen gilt das im Durchschnitt voraussichtliche Einkommen.
Erwerbsersatzeinkommen im Sinne von § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ist zu bericksichtigen, solange das
Erwerbsersatzeinkommen gezahlt wird. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt des Vorjahres ist beim laufenden
Arbeitsentgelt mit einem Zwélftel zu beriicksichtigen; § 18b Absatz 4 zweiter Halbsatz bleibt unberuhrt.
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§ 18e Ermittlung von Einkommensanderungen

(1) FUr Bezieher von Arbeitsentgelt und diesem vergleichbaren Einkommen hat der Arbeitgeber auf Verlangen
des Versicherungstragers das von ihnen fir das letzte Kalenderjahr erzielte Arbeitsentgelt und vergleichbare
Einkommen und den Zeitraum, fiir den es gezahlt wurde, mitzuteilen. Der Arbeitgeber ist zur Mitteilung nicht
verpflichtet, wenn er der Sozialversicherung das Arbeitsentgelt gemaR den Vorschriften tber die Erfassung
von Daten und Datenibermittlung bereits gemeldet hat. Satz 2 gilt nicht, wenn das tatsachliche Entgelt die
Beitragsbemessungsgrenze lbersteigt.

(2) Bezieher von Arbeitseinkommen haben auf Verlangen des Versicherungstragers ihr im letzten Kalenderjahr
erzieltes Arbeitseinkommen und den Zeitraum, in dem es erzielt wurde, bis zum 31. Marz des Folgejahres
mitzuteilen.

(3) Fur Bezieher von Erwerbsersatzeinkommen haben die Zahlstellen auf Verlangen des Versicherungstragers das
von ihnen im malgebenden Zeitraum gezahlte Erwerbsersatzeinkommen und den Zeitraum, flr den es gezahlt
wurde, mitzuteilen.

(3a) Bezieher von Vermogenseinkommen haben auf Verlangen des Versicherungstragers ihr im

letzten Kalenderjahr erzieltes Einkommen mitzuteilen. Fir Bezieher von Kapitalertragen nach § 20 des
Einkommensteuergesetzes haben die auszahlenden Stellen eine Bescheinigung Uber die von ihr gezahlten Ertrage
auszustellen.

(4) (weggefallen)

(5) Im Fall des § 18d Absatz 2 findet § 18c fiir den erforderlichen Nachweis der Einkommensminderung
entsprechende Anwendung.

(6) Bei der Berlcksichtigung von Einkommensanderungen bedarf es nicht der vorherigen Anhérung des
Berechtigten.

(7) Wird eine Rente wegen Todes wegen der Hohe des zu beriicksichtigenden Einkommens nach dem 1. Juli eines
jeden Jahres weiterhin in vollem Umfang nicht gezahlt, ist der Erlass eines erneuten Verwaltungsaktes nicht
erforderlich.

Funfter Titel
Verarbeitung der Versicherungsnummer

§ 18f Zulassigkeit der Verarbeitung

(1) Die Sozialversicherungstrager, ihre Verbande, ihre Arbeitsgemeinschaften, die Bundesagentur fiir Arbeit,
die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die
Versorgungstrager nach § 8 Absatz 4 des Gesetzes zur Uberfiihrung der Anspriiche und Anwartschaften

aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebiets und die Kiinstlersozialkasse durfen die
Versicherungsnummer nur verarbeiten, soweit dies zur personenbezogenen Zuordnung der Daten fir die
Erflllung einer gesetzlichen Aufgabe nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist; die Deutsche Rentenversicherung
Bund darf die Versicherungsnummer auch zur Erfullung ihrer Aufgaben im Rahmen der Férderung der
zusatzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge nach § 91 des Einkommensteuergesetzes verarbeiten. Aufgaben
nach diesem Gesetzbuch sind auch diejenigen auf Grund von Uber- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich
der sozialen Sicherheit. Bei Untersuchungen fiir Zwecke der Pravention, der Rehabilitation und der Forschung,
die dem Ziel dienen, gesundheitlichen Schaden bei Versicherten vorzubeugen oder diese zu beheben, und flr
entsprechende Dateisysteme darf die Versicherungsnummer nur verarbeitet werden, soweit ein einheitliches
Ordnungsmerkmal zur personenbezogenen Zuordnung der Daten bei langfristigen Beobachtungen erforderlich
ist und der Aufbau eines besonderen Ordnungsmerkmals mit erheblichem organisatorischem Aufwand
verbunden ware oder mehrere der in Satz 1 genannten Stellen beteiligt sind, die nicht Uber ein einheitliches
Ordnungsmerkmal verfiigen. Die Versicherungsnummer darf nach Mallgabe von Satz 3 von Uberbetrieblichen
arbeitsmedizinischen Diensten nach § 24 des Siebten Buches, auch soweit sie das Arbeitssicherheitsgesetz
anwenden, verarbeitet werden.

(2) Die anderen in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen dirfen die Versicherungsnummer nur verarbeiten,

soweit im Einzelfall oder in festgelegten Verfahren eine Ubermittlung von Daten gegeniiber den in Absatz 1
genannten Stellen oder ihren Aufsichtsbehdrden, auch unter Einschaltung von Vermittlungsstellen, fir die
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Erflllung einer gesetzlichen Aufgabe nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist. Satz 1 qgilt fUr die in § 69 Absatz 2
des Zehnten Buches genannten Stellen fir die Erfullung ihrer dort genannten Aufgaben entsprechend.

(2a) Die Statistischen Amter des Bundes und der Lander diirfen die Versicherungsnummer nur verarbeiten, soweit
dies im Einzelfall fir die Erfullung einer gesetzlichen Aufgabe zur Erhebung statistischer Daten erforderlich ist.

(2b) Das Bundesamt fir Strahlenschutz darf die Versicherungsnummer verarbeiten, soweit dies erforderlich ist,
um flr Zwecke des Strahlenschutzregisters eine persdnliche Kennnummer zu erzeugen, die es erméglicht, Daten
zur Exposition durch ionisierende Strahlung dauerhaft und eindeutig Personen zuzuordnen.

(2c) Die Landwirtschaftliche Alterskasse, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die
Deutsche Post AG durfen die Versicherungsnummer verarbeiten, soweit dies zur Erfullung ihrer Aufgaben nach
den §§ 3 und 5 des Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetzes erforderlich ist.

(3) Andere Behdrden, Gerichte, Arbeitgeber oder Dritte durfen die Versicherungsnummer nur verarbeiten, soweit
dies fur die Erflllung einer gesetzlichen Aufgabe der in Absatz 1 genannten Stellen erforderlich ist

1. bei Mitteilungen, fir die die Verarbeitung von Versicherungsnummern in Rechtsvorschriften
vorgeschrieben ist,

2. im Rahmen der Beitragszahlung oder

3. bei der Leistungserbringung einschlielSlich Abrechnung und Erstattung.

Ist anderen Behdrden, Gerichten, Arbeitgebern oder Dritten die Versicherungsnummer vom Versicherten oder
seinen Hinterbliebenen oder nach dem Zweiten Kapitel des Zehnten Buches befugt Gbermittelt worden, darf die
Versicherungsnummer, soweit die Ubermittlung von Daten gegeniiber den in Absatz 1 und den in § 69 Absatz 2
des Zehnten Buches genannten Stellen erforderlich ist, gespeichert, verandert, genutzt, ibermittelt oder in der
Verarbeitung eingeschrankt werden.

(3a) (weggefallen)

(4) Die Versicherungsnummer darf auch bei der Verarbeitung von Sozialdaten im Auftrag gemaR § 80 des Zehnten
Buches genutzt werden.

(5) Die in Absatz 2 bis 3 genannten Stellen diirfen die Versicherungsnummer nicht verarbeiten, um ihre
Dateisysteme danach zu ordnen oder fiir den Zugriff zu erschlieBen.

§ 18g Angabe der Versicherungsnummer

Vertragsbestimmungen, durch die der einzelne zur Angabe der Versicherungsnummer fir eine nicht nach

§ 18f zugelassene Verarbeitung verpflichtet werden soll, sind unwirksam. Eine befugte Ubermittiung der
Versicherungsnummer begrindet kein Recht, die Versicherungsnummer in anderen als den in § 18f genannten
Fallen zu speichern.

Sechster Titel
Definition Unternehmen, Beschaftigungsbetrieb, Betriebsstatte

§ 18h Unternehmen, Beschaftigungsbetrieb, Betriebsstatte

(1) Ein Unternehmen umfasst die Gesamtheit der personellen und materiellen Ressourcen, Rechtspositionen und
Aktivitaten einer inhaltlich und organisatorisch zusammenhangenden Einheit, die einem Unternehmer im Sinne
des § 136 Absatz 3 des Siebten Buches zugeordnet ist. Unternehmen sind insbesondere Betriebe, Verwaltungen,
Einrichtungen, selbstandige Tatigkeiten sowie sonstige Aktivitaten mit sozialrechtlicher Bedeutung.

(2) Ein Beschaftigungsbetrieb ist eine nach der Gemeindegrenze und der wirtschaftlichen Betatigung abgegrenzte
Einheit, in der beschaftigte Personen flr einen Arbeitgeber tatig sind. Ein Arbeitgeber kann einen oder mehrere
Beschaftigungsbetriebe in einer Gemeinde haben, sofern diese Beschaftigungsbetriebe eine jeweils eigene,
wirtschaftliche Einheit bilden.

(3) Eine Betriebsstatte ist eine Einrichtung oder Anlage,

1. die der Tatigkeit oder dem Zweck eines Unternehmens dient,

2. die eine ortlich oder wirtschaftlich abgegrenzte Einheit darstellt,
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3. die eine postalische Anschrift hat,
4, in der beschaftigte oder versicherte Personen regelmaRig vor Ort tatig sind und
5. die fur mindestens sechs Monate besteht.

Betriebsstatten sind eindeutig einem Unternehmen nach Absatz 1 zugeordnet. Beschaftigungsbetriebe nach
Absatz 2 sind unabhangig von den Kriterien nach Satz 1 Betriebsstatten.

Siebter Titel
Betriebsnummer

§ 18i Betriebsnummer fiir Beschaftigungsbetriebe der Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber hat zur Teilnahme an den Meldeverfahren zur Sozialversicherung bei der Bundesagentur flir
Arbeit eine Betriebsnummer fiir jeden seiner Beschaftigungsbetriebe elektronisch zu beantragen.

(2) Der Arbeitgeber hat zur Vergabe der Betriebsnummer der Bundesagentur fir Arbeit die dazu notwendigen
Angaben, insbesondere den Namen und die Anschrift des Beschaftigungsbetriebes, den Beschaftigungsort,

die wirtschaftliche Tatigkeit des Beschaftigungsbetriebes und die Rechtsform des Betriebes sowie die
Unternehmernummer einschliellich des Anhangs gemaR § 136a des Siebten Buches elektronisch zu Gbermitteln.

(3) Flr Beschaftigungsbetriebe desselben Arbeitgebers mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Betatigung oder in
verschiedenen Gemeinden sind jeweils eigene Betriebsnummern zu vergeben.

(4) Anderungen zu den Angaben nach Absatz 2 sowie eine Meldung im Fall der vollstdndigen Beendigung

der Betriebstatigkeit sind vom Arbeitgeber, nach Eréffnung des Insolvenzverfahrens vom Insolvenzverwalter,
unverzlglich der Bundesagentur fiir Arbeit durch gesicherte und verschliisselte Datentbertragung aus
systemgepriften Programmen oder mittels maschinell erstellter Ausfiillhilfen zu Gbermitteln. Dies gilt auch flr
anlassbezogene Bestandsmeldungen. Die Bundesagentur fiir Arbeit hat alle Rickmeldungen an die Arbeitgeber
oder Insolvenzverwalter durch gesicherte und verschlisselte Datenubertragung zu erstatten.

(5) Das Nahere zum Verfahren und zum Inhalt der zu Ubermittelnden Angaben, insbesondere der Datensatze
sowie der in Absatz 4 Satz 2 genannten Anlasse, regeln die Gemeinsamen Grundsatze nach § 28b Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bis 3.

(6) Die Betriebsnummern und alle Angaben nach den Absatzen 2 und 4 werden bei der Bundesagentur fir Arbeit
in einem elektronischen Dateisystem der Beschaftigungsbetriebe gespeichert.

(7) Zur Pflege der im Dateisystem der Beschaftigungsbetriebe zu den Betriebsnummern gespeicherten Angaben
ist die Bundesagentur fiir Arbeit berechtigt, die Daten aus den zu den Beschaftigungsbetrieben tUbermittelten
Meldungen der Sozialversicherungstrager zu verarbeiten. Die Sozialversicherungstrager haben diese Meldungen
durch gesicherte und verschllsselte Datenlibertragung zu Gbermitteln.

§ 18k Betriebsnummer fiir Beschaftigungsbetriebe weiterer Meldepflichtiger

(1) Arbeitgeber haben fir knappschaftliche Beschaftigungsbetriebe und fir Beschaftigungsbetriebe der Seefahrt
abweichend von § 18i Absatz 1 die Betriebsnummer bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zu beantragen. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vergibt die Betriebsnummer
im Auftrag der Bundesagentur fir Arbeit. Die fir die Seefahrt zustandige Berufsgenossenschaft und die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See haben zu diesem Zweck die zur Erfillung ihrer Aufgaben
erforderlichen Daten Uber die Beschaftigungsbetriebe der Seefahrt zu Ubermitteln. Naheres hierzu regelt eine
Verwaltungsvereinbarung.

(2) Fur Arbeitgeber von Beschaftigten in privaten Haushalten, die eine Meldung nach § 28a Absatz 7 abzugeben
haben, vergibt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See im Auftrag der Bundesagentur fir Arbeit
eine Betriebsnummer bei Eingang der ersten Meldung.

(3) Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See dbermittelt die vergebenen Betriebsnummern mit
den nach § 18i Absatz 2 erforderlichen Angaben unverziglich nach Vergabe oder Anderung an die Bundesagentur
fur Arbeit, die diese im Dateisystem der Beschaftigungsbetriebe speichert; § 18i Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 18I Identifikation weiterer Verfahrensbeteiligter in elektronischen Meldeverfahren
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(1) Beauftragt der Arbeitgeber einen Dritten mit der Durchfihrung der Meldeverfahren nach diesem Gesetzbuch,
hat diese Stelle unverzlglich eine Betriebsnummer nach § 18i Absatz 1 zu beantragen, soweit sie nicht schon Gber
eine eigene Betriebsnummer verflugt. § 18i Absatz 2 bis 6 gilt entsprechend.

(2) Sonstige Verfahrensbeteiligte haben vor Teilnahme an den Meldeverfahren nach diesem Gesetzbuch eine
Betriebsnummer nach § 18i Absatz 1 zu beantragen, soweit sie nicht schon Uber eine eigene Betriebsnummer
verfiigen. Diese Betriebsnummer gilt in den elektronischen Ubertragungsverfahren als Kennzeichnung des
Verfahrensbeteiligten. § 18i Absatz 2 bis 6 gilt entsprechend.

§ 18m Verarbeitung der Betriebsnummer

(1) Die Bundesagentur fir Arbeit Ubermittelt die Betriebsnummern und die Angaben nach § 18i Absatz 2

und 4 aus dem Dateisystem der Beschaftigungsbetriebe den Leistungstragern nach den §§ 12 und 18 bis 29
des Ersten Buches, der Kiinstlersozialkasse, der Datenstelle der Rentenversicherung, den berufsstandischen
Versorgungseinrichtungen und deren Datenannahmestelle und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
e. V. sowie den gemeinsamen Einrichtungen im Sinne von § 4 Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes zur weiteren
Verarbeitung, soweit dies fur die Erflllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist.

(2) Die Sozialversicherungstrager, ihre Verbande und ihre Arbeitsgemeinschaften, die Kiinstlersozialkasse, die
Behorden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 oder § 25 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes
oder nach § 66 des Zehnten Buches wahrnehmen, sowie die zustandigen Aufsichtsbehérden und die Arbeitgeber
diirfen die Betriebsnummern speichern, verandern, nutzen, Gbermitteln und in der Verarbeitung einschranken,
soweit dies fur die Erflllung einer Aufgabe nach diesem Gesetzbuch oder dem Kiinstlersozialversicherungsgesetz
erforderlich ist. Andere Behérden, Gerichte oder Dritte dirfen die Betriebsnummern speichern, verandern, nutzen,
Ubermitteln oder in der Verarbeitung einschranken, soweit dies fir die Erflllung einer gesetzlichen Aufgabe einer
der in Satz 1 genannten Stellen erforderlich ist.

§ 18n Absendernummer

(1) Eine meldende Stelle erhalt auf elektronischen Antrag bei der Vergabe eines Zertifikates zur Sicherung der
Datenulbertragung von der das Zertifikat ausstellenden Stelle eine Absendernummer, die der Betriebsnummer der
meldenden Stelle entspricht.

(2) In den Fallen, in denen eine meldende Stelle fir einen Beschaftigungsbetrieb fir mehr als einen
Abrechnungskreis Meldungen erstatten will, erhalt sie auf elektronischen Antrag bei der Vergabe eines weiteren
Zertifikates zur Sicherung der Datenlbertragung von der das Zertifikat ausstellenden Stelle eine gesonderte
Absendernummer. Fur diese gesonderte achtstellige Absendernummer ist ein festgelegter alphanumerischer
Nummernkreis zu nutzen. Das Nahere zum Aufbau der Nummer, zu den UbermitteInden Angaben und zum
Verfahren regeln die Gemeinsamen Grundsatze nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4.

§ 180 Verarbeitung der Unternehmernummer

Die Sozialversicherungstrager, ihre Verbande, ihre Arbeitsgemeinschaften, die Bundesagentur fur Arbeit, die
Klnstlersozialkasse, die berufsstandischen Versorgungseinrichtungen und deren Datenannahmestellen durfen die
Unternehmernummer nach § 136a Absatz 1 und 2 sowie die Angaben nach Absatz 3 des Siebten Buches verarbeiten,
soweit dies flr die Erfullung einer Aufgabe nach diesem Gesetzbuch und dem Kunstlersozialversicherungsgesetz
erforderlich ist.

Zweiter Abschnitt
Leistungen und Beitrage

Erster Titel
Leistungen

§ 19 Leistungen auf Antrag oder von Amts wegen

Leistungen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung, nach dem Recht der Arbeitsforderung

sowie in der sozialen Pflegeversicherung werden auf Antrag erbracht, soweit sich aus den Vorschriften fur die
einzelnen Versicherungszweige nichts Abweichendes ergibt. Leistungen in der gesetzlichen Unfallversicherung
werden von Amts wegen erbracht, soweit sich aus den Vorschriften fir die gesetzliche Unfallversicherung nichts
Abweichendes ergibt.
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§ 19a Benachteiligungsverbot

Bei der Inanspruchnahme von Leistungen, die den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung,
der Berufsbildung, der beruflichen Weiterbildung, der Umschulung einschlieBlich der praktischen Berufserfahrung
betreffen, darf niemand aus Griinden der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identitat benachteiligt werden.
Anspriiche kénnen nur insoweit geltend gemacht oder hergeleitet werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt
durch die Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs im Einzelnen bestimmt sind.

Zweiter Titel
Beitrage

§ 20 Aufbringung der Mittel, Ubergangsbereich

(1) Die Mittel der Sozialversicherung einschlieRlich der Arbeitsforderung werden nach MalRgabe der besonderen
Vorschriften fUr die einzelnen Versicherungszweige durch Beitrage der Versicherten, der Arbeitgeber und Dritter,
durch staatliche Zuschisse und durch sonstige Einnahmen aufgebracht.

(2) Der Ubergangsbereich im Sinne dieses Gesetzbuches umfasst Arbeitsentgelte aus mehr als geringfiigigen
Beschaftigungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 1, die regelmaRig 2 000 Euro im Monat nicht (ibersteigen; bei
mehreren Beschaftigungsverhaltnissen ist das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt magebend.

(2a) Bei Beschaftigten, deren monatliches Arbeitsentgelt aus einer mehr als geringfligigen Beschaftigung den
oberen Grenzbetrag des Ubergangsbereichs nach Absatz 2 nicht Ubersteigt, ist die beitragspflichtige Einnahme BE
der Betrag in Euro, der sich nach folgender Formel berechnet:

2000 G
2000-G  2000-G

BE=F><G+( X F) x (AE - G).

Dabei ist AE das Arbeitsentgelt in Euro, G die Geringfligigkeitsgrenze und F der Faktor, der sich berechnet,
indem der Wert 28 Prozent geteilt wird durch den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz des Kalenderjahres,
in dem der Anspruch auf das Arbeitsentgelt entstanden ist. Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz

eines Kalenderjahres ist die Summe der zum 1. Januar desselben Kalenderjahres geltenden Beitragssatze

in der allgemeinen Rentenversicherung, in der sozialen Pflegeversicherung sowie zur Arbeitsférderung und
des um den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz erhéhten allgemeinen Beitragssatzes in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Fir die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022 betragt der Faktor F
0,7009. Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz und der Faktor F sind vom Bundesministerium fir Arbeit
und Soziales bis zum 31. Dezember eines Jahres flr das folgende Kalenderjahr im Bundesanzeiger bekannt zu
geben. Zur Bestimmung des vom Arbeitnehmer zu tragenden Anteils am Sozialversicherungsbeitrag wird als
beitragspflichtige Einnahme der Betrag zu Grunde gelegt, der sich nach folgender Formel berechnet:

2000

zﬂuﬂ—ﬂ) x (AE — G).

BE = (

Dabei ist BE die beitragspflichtige Einnahme in Euro, AE das Arbeitsentgelt in Euro und G die
Geringfligigkeitsgrenze. Die §§ 121 und 123 des Sechsten Buches sind anzuwenden. Die Satze 1 und 6 gelten
nicht flr Personen, die zu ihrer Berufsausbildung beschaftigt sind.

(3) Der Arbeitgeber tragt abweichend von den besonderen Vorschriften flir Beschaftigte fur die einzelnen
Versicherungszweige den Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein, wenn

1. Versicherte, die zu ihrer Berufsausbildung beschaftigt sind, ein Arbeitsentgelt erzielen, das auf den Monat
bezogen 325 Euro nicht Ubersteigt, oder
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2. Versicherte ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges 6kologisches Jahr im Sinne
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen Bundesfreiwilligendienst nach dem
Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten.

Wird infolge einmalig gezahlten Arbeitsentgelts die in Satz 1 genannte Grenze Uberschritten, tragen die
Versicherten und die Arbeitgeber den Gesamtsozialversicherungsbeitrag von dem diese Grenze Ubersteigenden
Teil des Arbeitsentgelts jeweils zur Halfte; in der gesetzlichen Krankenversicherung gilt dies nur fir den um den
Beitragsanteil, der allein vom Arbeitnehmer zu tragen ist, reduzierten Beitrag.

§ 21 Bemessung der Beitrage

Die Versicherungstrager haben die Beitrage, soweit diese von ihnen festzusetzen sind, so zu bemessen, dass die
Beitrage zusammen mit den anderen Einnahmen

1. die gesetzlich vorgeschriebenen und zugelassenen Ausgaben des Versicherungstragers decken und

2. sicherstellen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen Betriebsmittel und Ricklagen
bereitgehalten werden kénnen.

§ 22 Entstehen der Beitragsanspriiche, Zusammentreffen mehrerer Versicherungsverhaltnisse

(1) Die Beitragsanspriche der Versicherungstrager entstehen, sobald ihre im Gesetz oder auf Grund

eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt sowie bei
Arbeitsentgelt, das aus dem aus Arbeitszeitguthaben abgeleiteten Entgeltguthaben errechnet wird, entstehen
die Beitragsanspriche, sobald dieses ausgezahlt worden ist. Satz 2 gilt nicht, soweit das einmalig gezahlte
Arbeitsentgelt nur wegen eines Insolvenzereignisses im Sinne des § 165 Absatz 1 des Dritten Buches

vom Arbeitgeber nicht ausgezahlt worden ist oder die Beitrage fur aus Arbeitszeitguthaben abgeleiteten
Entgeltguthaben schon aus laufendem Arbeitsentgelt gezahlt wurden.

(2) Treffen beitragspflichtige Einnahmen aus mehreren Versicherungsverhaltnissen zusammen und Ubersteigen
sie die fur das jeweilige Versicherungsverhaltnis maRgebliche Beitragsbemessungsgrenze, so vermindern

sie sich zum Zwecke der Beitragsberechnung nach dem Verhaltnis ihrer H6he so zueinander, dass sie

zusammen hochstens die Beitragsbemessungsgrenze erreichen. Die beitragspflichtigen Einnahmen aus

dem jeweiligen Versicherungsverhaltnis sind vor der Verhaltnisrechnung nach Satz 1 auf die magebliche
Beitragsbemessungsgrenze zu reduzieren. Fir die knappschaftliche Rentenversicherung und die allgemeine
Rentenversicherung sind die Berechnungen nach Satz 1 getrennt durchzuflihren. Die Satze 1 bis 3 gelten nicht fir
Personen, die als ehemalige Soldaten auf Zeit Ubergangsgebiihrnisse beziehen (§ 166 Absatz 1 Nummer 1c des
Sechsten Buches).

§ 23 Falligkeit

(1) Laufende Beitrage, die geschuldet werden, werden entsprechend den Regelungen der Satzung der
Krankenkasse und den Entscheidungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen fallig. Beitrage, die

nach dem Arbeitsentgelt oder dem Arbeitseinkommen zu bemessen sind, sind in voraussichtlicher H6he der
Beitragsschuld spatestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fallig, in dem die Beschaftigung oder
Tatigkeit, mit der das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt wird, ausgeubt worden ist oder als ausgelibt
gilt; ein verbleibender Restbeitrag wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fallig. Der Arbeitgeber
kann abweichend von Satz 2 den Betrag in Hohe der Beitrage des Vormonats zahlen; fir einen verbleibenden
Restbetrag bleibt es bei der Falligkeit zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats. In den Fallen des
Satzes 3 sind Beitrage, die auf eine Einmalzahlung im Vormonat entfallen, nicht zu berlcksichtigen. Sonstige
Beitrage werden spatestens am Flinfzehnten des Monats fallig, der auf den Monat folgt, fir den sie zu entrichten
sind. Die erstmalige Falligkeit der Beitrage flr die nach § 26 Absatz 2b des Dritten Buches sowie flr die nach

§ 3 Satz 1 Nummer la des Sechsten Buches versicherten Pflegepersonen ist abhangig von dem Zeitpunkt, zu
dem die Pflegekasse, das private Versicherungsunternehmen, die Festsetzungsstelle fir die Beihilfe oder der
Dienstherr bei Heilflirsorgeberechtigten die Versicherungspflicht der Pflegeperson festgestellt hat oder ohne
Verschulden hatte feststellen kdnnen. Wird die Feststellung in der Zeit vom Ersten bis zum Fiinfzehnten eines
Monats getroffen, werden die Beitrage erstmals spatestens am Flinfzehnten des folgenden Monats fallig; wird die
Feststellung in der Zeit vom Sechzehnten bis zum Ende eines Monats getroffen, werden die Beitrage erstmals
am Funfzehnten des zweiten darauffolgenden Monats fallig; das Nahere vereinbaren die Spitzenverbande

der beteiligten Trager der Sozialversicherung, der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. und die
Festsetzungsstellen fiir die Beihilfe.
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(2) Die Beitrage fir eine Sozialleistung im Sinne des § 3 Satz 1 Nummer 3 des Sechsten Buches einschlieRlich
Sozialleistungen, auf die die Vorschriften des Funften und des Sechsten Buches dber die Kranken- und
Rentenversicherung der Bezieher von Arbeitslosengeld oder die Krankenversicherung der Bezieher von
Blrgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches entsprechend anzuwenden sind, werden am

Achten des auf die Zahlung der Sozialleistung folgenden Monats fallig. Die Trager der Rentenversicherung

und die Bundesagentur fur Arbeit kdnnen unbeschadet des Satzes 1 vereinbaren, dass die Beitrage zur
Rentenversicherung aus Sozialleistungen der Bundesagentur fur Arbeit zu den vom Bundesamt flr Soziale
Sicherung festgelegten Falligkeitsterminen flir die Rentenzahlungen im Inland gezahlt werden. Die Trager

der Rentenversicherung mit Ausnahme der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Trager
der knappschaftlichen Rentenversicherung, die Bundesagentur fir Arbeit und die Behérden des sozialen
Entschadigungsrechts kdnnen unbeschadet des Satzes 1 vereinbaren, dass die Beitrage zur Rentenversicherung
und nach dem Recht der Arbeitsférderung aus Sozialleistungen nach dem sozialen Entschadigungsrecht in
voraussichtlicher Hohe der Beitragsschuld spatestens zum 30. Juni des laufenden Jahres und ein verbleibender
Restbetrag zum nachsten Falligkeitstermin gezahlt werden.

(2a) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks (§ 28a Absatz 7) sind die Beitrage flr das in den Monaten Januar bis
Juni erzielte Arbeitsentgelt am 31. Juli des laufenden Jahres und fiir das in den Monaten Juli bis Dezember erzielte
Arbeitsentgelt am 31. Januar des folgenden Jahres fallig.

(3) Geschuldete Beitrage der Unfallversicherung werden am Flnfzehnten des Monats fallig, der dem

Monat folgt, in dem der Beitragsbescheid dem Zahlungspflichtigen bekannt gegeben worden ist;
Entsprechendes qilt fir Beitragsvorschisse, wenn der Bescheid hiertuber keinen anderen Falligkeitstermin
bestimmt. Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft kann in ihrer Satzung von Satz 1 abweichende
Falligkeitstermine bestimmen. Fir den Tag der Zahlung und die zuldssigen Zahlungsmittel gelten die fir den
Gesamtsozialversicherungsbeitrag geltenden Bestimmungen entsprechend. Die Falligkeit von Beitragen fur
geringfugig Beschaftigte in Privathaushalten, die nach § 28a Absatz 7 der Einzugsstelle gemeldet worden sind,
richtet sich abweichend von Satz 1 nach Absatz 2a.

(4) Besondere Vorschriften fur einzelne Versicherungszweige, die von den Absatzen 1 bis 3 abweichen oder
abweichende Bestimmungen zulassen, bleiben unberihrt.

§ 23a Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt als beitragspflichtige Einnahmen

(1) Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt sind Zuwendungen, die dem Arbeitsentgelt zuzurechnen sind und nicht far
die Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum gezahlt werden. Als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt
gelten nicht Zuwendungen nach Satz 1, wenn sie

1. Ublicherweise zur Abgeltung bestimmter Aufwendungen des Beschaftigten, die auch im Zusammenhang
mit der Beschaftigung stehen,

2. als Waren oder Dienstleistungen, die vom Arbeitgeber nicht Gberwiegend fir den Bedarf seiner
Beschaftigten hergestellt, vertrieben oder erbracht werden und monatlich in Anspruch genommen werden
kénnen,

3. als sonstige Sachbezlige, die monatlich gewahrt werden, oder

4, als vermodgenswirksame Leistungen

vom Arbeitgeber erbracht werden. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt ist dem Entgeltabrechnungszeitraum
zuzuordnen, in dem es gezahlt wird, soweit die Absatze 2 und 4 nichts Abweichendes bestimmen.

(2) Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, das nach Beendigung oder bei Ruhen des Beschaftigungsverhaltnisses
gezahlt wird, ist dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum des laufenden Kalenderjahres zuzuordnen, auch wenn
dieser nicht mit Arbeitsentgelt belegt ist.

(3) Das einmalig gezahlte Arbeitsentgelt ist bei der Feststellung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts

fur Beschaftigte zu bertcksichtigen, soweit das bisher gezahlte beitragspflichtige Arbeitsentgelt die

anteilige Beitragsbemessungsgrenze nicht erreicht. Die anteilige Beitragsbemessungsgrenze ist der Teil der
Beitragsbemessungsgrenze, der der Dauer aller Beschaftigungsverhaltnisse bei demselben Arbeitgeber im
laufenden Kalenderjahr bis zum Ablauf des Entgeltabrechnungszeitraumes entspricht, dem einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt zuzuordnen ist; auszunehmen sind Zeiten, die nicht mit Beitragen aus laufendem Arbeitsentgelt
belegt sind.
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(4) In der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Marz einmalig gezahltes Arbeitsentgelt ist dem letzten
Entgeltabrechnungszeitraum des vergangenen Kalenderjahres zuzuordnen, wenn es vom Arbeitgeber dieses
Entgeltabrechnungszeitraumes gezahlt wird und zusammen mit dem sonstigen flr das laufende Kalenderjahr
festgestellten beitragspflichtigen Arbeitsentgelt die anteilige Beitragsbemessungsgrenze nach Absatz 3 Satz 2
Ubersteigt. Satz 1 gilt nicht fir nach dem 31. Marz einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, das nach Absatz 2 einem in
der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Marz liegenden Entgeltabrechnungszeitraum zuzuordnen ist.

(5) Ist der Beschaftigte in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert, ist flr die Zuordnung des
einmalig gezahlten Arbeitsentgelts nach Absatz 4 Satz 1 allein die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen
Krankenversicherung malSgebend.

FuBnote

§ 23a: Nach MaRgabe der Entscheidungsformel mit dem GG unvereinbar gem. BVerfGE v. 24.5.2000 | 1082 - 1
BvL 1/98, 1 BvL 4/98 und 1 BvL 15/99; zur Umsetzung der Anforderungen des BVerfG vgl. G v. 21.12.2000 |1 1971
mWyv 22.6.2000 und 1.1.2001.

§ 23b Beitragspflichtige Einnahmen bei flexiblen Arbeitszeitregelungen

(1) Bei Vereinbarungen nach § 7b ist flr Zeiten der tatsachlichen Arbeitsleistung und fir Zeiten der
Inanspruchnahme des Wertguthabens nach § 7c das in dem jeweiligen Zeitraum fallige Arbeitsentgelt als
Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Absatz 1 maBgebend. Im Falle des § 23a Absatz 3 und 4 gilt das in dem jeweils
mafRgebenden Zeitraum erzielte Arbeitsentgelt bis zu einem Betrag in H6he der Beitragsbemessungsgrenze als
bisher gezahltes beitragspflichtiges Arbeitsentgelt; in Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung tritt an die
Stelle des erzielten Arbeitsentgelts das fallige Arbeitsentgelt.

(2) Soweit das Wertguthaben nicht gemal § 7c verwendet wird, insbesondere

1. nicht laufend fur eine Zeit der Freistellung von der Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit in Anspruch genommen wird oder

2. nicht mehr fur solche Zeiten gezahlt werden kann, da das Beschaftigungsverhaltnis vorzeitig beendet
wurde,

ist als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Absatz 1 ohne Berlcksichtigung einer Beitragsbemessungsgrenze

die Summe der Arbeitsentgelte maRgebend, die zum Zeitpunkt der tatsachlichen Arbeitsleistung ohne
Bericksichtigung der Vereinbarung nach § 7b beitragspflichtig gewesen ware. MaRgebend ist jedoch hdchstens
der Betrag des Wertguthabens aus diesen Arbeitsentgelten zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden
Verwendung des Arbeitsentgelts. Zugrunde zu legen ist der Zeitraum ab dem Abrechnungsmonat der ersten
Gutschrift auf einem Wertguthaben bis zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des
Arbeitsentgelts. Bei einem nach § 7f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Ubertragenen Wertguthaben gelten die Satze

1 bis 3 entsprechend, soweit das Wertguthaben wegen der Inanspruchnahme einer Rente wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit, einer Rente wegen Alters oder wegen des Todes des Versicherten nicht mehr in Anspruch
genommen werden kann. Wird das Wertguthaben vereinbarungsgemal an einen bestimmten Wertmalistab
gebunden, ist der im Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts malRgebende
angepasste Betrag als Hochstbetrag der Berechnung zugrunde zu legen. Im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers
gilt auch als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt hochstens der Betrag, der als Arbeitsentgelt den gezahlten
Beitragen zugrunde liegt. Fur die Berechnung der Beitrage sind der fur den Entgeltabrechnungszeitraum nach
den Satzen 8 und 9 fur den einzelnen Versicherungszweig geltende Beitragssatz und die fir diesen Zeitraum flr
den Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags zustandige Einzugsstelle maltgebend; fur Beschaftigte, die
bei keiner Krankenkasse versichert sind, gilt § 28i Satz 2 entsprechend. Die Beitrage sind mit den Beitragen der
Entgeltabrechnung fur den Kalendermonat fallig, der dem Kalendermonat folgt, in dem

1. im Fall der Insolvenz die Mittel flr die Beitragszahlung verfugbar sind,
2. das Arbeitsentgelt nicht zweckentsprechend verwendet wird.

Wird durch einen Bescheid eines Tragers der Rentenversicherung der Eintritt von verminderter Erwerbsfahigkeit
festgestellt, gilt der Zeitpunkt des Eintritts der verminderten Erwerbsfahigkeit als Zeitpunkt der nicht
zweckentsprechenden Verwendung des bis dahin erzielten Wertguthabens; in diesem Fall sind die Beitrage

mit den Beitragen der auf das Ende des Beschaftigungsverhaltnisses folgenden Entgeltabrechnung fallig. Wird
eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit in Anspruch genommen und besteht ein nach § 7f Absatz

1 Satz 1 Nummer 2 Ubertragenes Wertguthaben, kann der Versicherte der Auflésung dieses Wertguthabens
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widersprechen. Ist fir den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers ein Dritter Schuldner des Arbeitsentgelts, erfullt
dieser insoweit die Pflichten des Arbeitgebers.

(2a) Als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Absatz 1 gilt im Falle des Absatzes 2 auch der positive Betrag, der sich
ergibt, wenn die Summe der ab dem Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift auf einem Wertguthaben fur die
Zeit der Arbeitsleistung mallgebenden Betrage der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze um die Summe der in
dieser Zeit der Arbeitsleistung abgerechneten beitragspflichtigen Arbeitsentgelte gemindert wird, hdchstens der
Betrag des Wertguthabens im Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts. Absatz
2 Satz 5 bis 11 findet Anwendung, Absatz 1 Satz 2 findet keine Anwendung.

(3) Kann das Wertguthaben wegen Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses nicht mehr nach § 7c oder § 7f
Absatz 2 Satz 1 verwendet werden und ist der Versicherte unmittelbar anschlieBend wegen Arbeitslosigkeit bei
einer deutschen Agentur fur Arbeit als Arbeitsuchender gemeldet und bezieht eine 6ffentlich-rechtliche Leistung
oder nur wegen des zu berlcksichtigenden Einkommens oder Vermdégens nicht, sind die Beitrage spatestens
sieben Kalendermonate nach dem Kalendermonat, in dem das Arbeitsentgelt nicht zweckentsprechend verwendet
worden ist, oder bei Aufnahme einer Beschaftigung in diesem Zeitraum zum Zeitpunkt des Beschaftigungsbeginns
fallig, es sei denn, eine zweckentsprechende Verwendung wird vereinbart; beginnt in diesem Zeitraum eine Rente
wegen Alters oder Todes oder tritt verminderte Erwerbsfahigkeit ein, gelten diese Zeitpunkte als Zeitpunkt der
nicht zweckentsprechenden Verwendung.

(3a) Sieht die Vereinbarung nach § 7b bereits bei ihrem Abschluss fur den Fall, dass Wertguthaben wegen der
Beendigung der Beschaftigung auf Grund verminderter Erwerbsfahigkeit, des Erreichens einer Altersgrenze,

zu der eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann, oder des Todes des Beschaftigten nicht mehr fur
Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit
verwendet werden kénnen, deren Verwendung fur Zwecke der betrieblichen Altersversorgung vor, gilt das

bei Eintritt dieser Falle fur Zwecke der betrieblichen Altersversorgung verwendete Wertguthaben nicht als
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt; dies gilt nicht,

1. wenn die Vereinbarung Uber die betriebliche Altersversorgung eine Abfindung vorsieht oder zuldsst oder
Leistungen im Fall des Todes, der Invaliditédt und des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente
wegen Alters beansprucht werden kann, nicht gewahrleistet sind oder

2. soweit bereits im Zeitpunkt der Ansammlung des Wertguthabens vorhersehbar ist, dass es nicht fur
Zwecke nach § 7c oder § 7f Absatz 2 Satz 1 verwendet werden kann.

Die Bestimmungen dieses Absatzes finden keine Anwendung auf Vereinbarungen, die nach dem 13. November
2008 geschlossen worden sind.

(4) Werden Wertguthaben auf Dritte (ibertragen, gelten die Absatze 2 bis 3a nur fiir den Ubertragenden, der die
Arbeitsleistung tatsachlich erbringt.

§ 23c Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen

(1) Zuschiisse des Arbeitgebers zum Krankengeld, Verletztengeld, Ubergangsgeld, Pflegeunterstiitzungsgeld oder
Krankentagegeld und sonstige Einnahmen aus einer Beschaftigung, die fir die Zeit des Bezuges von Krankengeld,
Krankentagegeld, Krankengeld der Sozialen Entschadigung, Krankengeld der Soldatenentschadigung,
Verletztengeld, Ubergangsgeld, Pflegeunterstiitzungsgeld, Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld oder Elterngeld
weiter erzielt werden, gelten nicht als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, wenn die Einnahmen zusammen mit

den genannten Sozialleistungen das Nettoarbeitsentgelt im Sinne des § 47 des Flinften Buches nicht um mehr

als 50 Euro im Monat Ubersteigen. Zur Berechnung des Nettoarbeitsentgelts bei freiwilligen Mitgliedern der
gesetzlichen Krankenversicherung ist der um den Beitragszuschuss flir Beschaftigte verminderte Beitrag des
Versicherten zur Kranken- und Pflegeversicherung abzuziehen; dies gilt entsprechend fur Personen und fur ihre
nicht selbstversicherten Angehdérigen, die bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind
einschlieBlich der Versicherung flir das Krankentagegeld. Fiir Beschaftigte, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 des Sechsten Buches von der Versicherungspflicht befreit sind und Pflichtbeitrage an eine berufsstandische
Versorgungseinrichtung entrichten, sind bei der Ermittlung des Nettoentgeltes die um den Arbeitgeberzuschuss
nach § 172a des Sechsten Buches verminderten Pflichtbeitrage des Beschaftigten entsprechend abzuziehen.

(2) Einnahmen aus Tatigkeiten als Notarztin oder Notarzt im Rettungsdienst sind nicht beitragspflichtig, wenn
diese Tatigkeiten neben

1. einer Beschaftigung mit einem Umfang von regelmaRig mindestens 15 Stunden wdchentlich auerhalb
des Rettungsdienstes oder
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2. einer Tatigkeit als zugelassener Vertragsarzt oder als Arzt in privater Niederlassung

ausgelbt werden. Fir Tatigkeiten, bei denen die Einnahmen nach Satz 1 nicht beitragspflichtig sind, bestehen
keine Meldepflichten nach diesem Buch.

§ 23d Abgeltung von abgeleiteten Entgeltguthaben

Fur die Abgeltung von Entgeltguthaben, die aus Arbeitszeitguthaben abgeleitet sind, ist § 23a mit der MaRgabe
anzuwenden, dass ausgezahlte Entgeltguthaben dem letzten, mit laufendem beitragspflichtigem Arbeitsentgelt
belegten Entgeltabrechnungszeitraum zuzuordnen sind; dies gilt auch dann, wenn dieser nicht im laufenden
Kalenderjahr liegt.

§ 24 Saumniszuschlag

(1) Fur Beitrage und Beitragsvorschisse, die der Zahlungspflichtige nicht bis zum Ablauf des Falligkeitstages
gezahlt hat, ist fur jeden angefangenen Monat der Sdumnis ein Sdumniszuschlag von 1 Prozent des
ruckstandigen, auf 50 Euro nach unten abgerundeten Betrages zu zahlen. Eine jeweils gesonderte Abrundung
ruckstandiger Beitrage und Beitragsvorschisse unterschiedlicher Falligkeit ohne vorherige Addition ist zulassig.
Bei einem ruckstandigen Betrag unter 150 Euro ist der SGumniszuschlag nicht zu erheben, wenn dieser gesondert
anzufordern ware. Fur die Erhebung von Sdumniszuschlagen in der gesetzlichen Unfallversicherung gilt § 169 des
Siebten Buches.

(1a) (weggefallen)

(2) Wird eine Beitragsforderung durch Bescheid mit Wirkung fur die Vergangenheit festgestellt, ist ein darauf
entfallender Sdumniszuschlag nicht zu erheben, soweit der Beitragsschuldner glaubhaft macht, dass er
unverschuldet keine Kenntnis von der Zahlungspflicht hatte.

(3) Hat der Zahlungspflichtige ein Lastschriftmandat zum Einzug der Beitrage erteilt, so sind Sdumniszuschlage
zu erheben, wenn der Beitragseinzug aus Grunden, die vom Zahlungspflichtigen zu vertreten sind, nicht
ausgefuhrt werden kann oder zuruckgerufen wird. Zusatzlich zum Saumniszuschlag soll der Glaubiger vom
Zahlungspflichtigen den Ersatz der von einem Geldinstitut erhobenen Entgelte fir Rucklastschriften verlangen;
dieser Kostenersatz ist wie die Geblhren, die im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Beitragsanspruichen
erhoben werden, zu behandeln.

§ 25 Verjahrung

(1) Anspriiche auf Beitrage verjahren in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie fallig geworden
sind. Ansprlche auf vorsatzlich vorenthaltene Beitrage verjahren in dreiBig Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs,
in dem sie fallig geworden sind.

(2) Fur die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjahrung gelten die
Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuchs sinngemaR. Die Verjahrung ist fiir die Dauer einer Priifung beim
Arbeitgeber gehemmt; diese Hemmung der Verjahrung bei einer Prifung gilt auch gegeniber den auf Grund eines
Werkvertrages flir den Arbeitgeber tatigen Nachunternehmern und deren weiteren Nachunternehmern. Satz 2 gilt
nicht, wenn die Prifung unmittelbar nach ihrem Beginn flr die Dauer von mehr als sechs Monaten aus Griinden
unterbrochen wird, die die prifende Stelle zu vertreten hat. Die Hemmung beginnt mit dem Tag des Beginns der
Prifung beim Arbeitgeber oder bei der vom Arbeitgeber mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung beauftragten Stelle
und endet mit der Bekanntgabe des Beitragsbescheides, spatestens nach Ablauf von sechs Kalendermonaten
nach Abschluss der Prifung. Kommt es aus Griinden, die die priifende Stelle nicht zu vertreten hat, zu einem
spateren Beginn der Priifung, beginnt die Hemmung mit dem in der Priifungsankiindigung urspriinglich
bestimmten Tag. Die Satze 2 bis 5 gelten flir Prifungen der Beitragszahlung bei sonstigen Versicherten, in Fallen
der Nachversicherung und bei versicherungspflichtigen Selbstandigen entsprechend. Die Satze 1 bis 5 gelten
auch fur Prifungen nach § 28q Absatz 1 und 1a sowie nach § 251 Absatz 5 und § 252 Absatz 5 des Fiinften
Buches.

§ 26 Beanstandung und Erstattung zu Unrecht entrichteter Beitrage

(1) Sind Pflichtbeitrage in der Rentenversicherung fur Zeiten nach dem 31. Dezember 1972 trotz Fehlens der
Versicherungspflicht nicht spatestens bei der nachsten Prifung beim Arbeitgeber beanstandet worden, gilt § 45
Absatz 2 des Zehnten Buches entsprechend. Beitrage, die nicht mehr beanstandet werden durfen, gelten als zu
Recht entrichtete Pflichtbeitrage. Gleiches gilt fur zu Unrecht entrichtete Beitrage nach Ablauf der in § 27 Absatz 2
Satz 1 bestimmten Frist.
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(2) Zu Unrecht entrichtete Beitrage sind zu erstatten, es sei denn, dass der Versicherungstrager bis zur
Geltendmachung des Erstattungsanspruchs auf Grund dieser Beitrage oder fir den Zeitraum, flr den die Beitrage
zu Unrecht entrichtet worden sind, Leistungen erbracht oder zu erbringen hat; Beitrage, die fir Zeiten entrichtet
worden sind, die wahrend des Bezugs von Leistungen beitragsfrei sind, sind jedoch zu erstatten.

(3) Der Erstattungsanspruch steht dem zu, der die Beitrage getragen hat. Soweit dem Arbeitgeber Beitrage, die er
getragen hat, von einem Dritten ersetzt worden sind, entfallt sein Erstattungsanspruch.

(4) In den Fallen, in denen eine Mehrfachbeschaftigung vorliegt und nicht auszuschlieBen ist, dass die
Voraussetzungen des § 22 Absatz 2 vorliegen, hat die Einzugsstelle nach Eingang der Entgeltmeldungen von
Amts wegen die Ermittlung einzuleiten, ob Beitrdge zu Unrecht entrichtet wurden. Die Einzugsstelle kann weitere
Angaben zur Ermittlung der zugrunde zu legenden Entgelte von den Meldepflichtigen anfordern. Die elektronische
Anforderung hat durch gesicherte und verschlusselte Datentbertragung zu erfolgen. Dies gilt auch fur die
Rickibermittlung der ermittelten Gesamtentgelte an die Meldepflichtigen. Die Einzugsstelle hat das Verfahren
innerhalb von zwei Monaten nach Vorliegen aller insoweit erforderlichen Meldungen abzuschlieRen. Das Verfahren
gilt fir Abrechnungszeitrdume ab dem 1. Januar 2015. Das Nahere zum Verfahren, zu den zu tGbermittelnden
Daten sowie den Datensatzen regeln die Gemeinsamen Grundsatze nach § 28b Absatz 1.

FuBnote

(+++ § 26 Absatz 1: Zur Anwendung vgl. Artikel Il § 15a G v. 23.12.1976 | 3845 (SGBSVVSs) +++)

§ 27 Verzinsung und Verjahrung des Erstattungsanspruchs

(1) Der Erstattungsanspruch ist nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des vollstandigen
Erstattungsantrags, beim Fehlen eines Antrags nach der Bekanntgabe der Entscheidung Uber die Erstattung bis
zum Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen. Verzinst werden volle Euro-
Betrage. Dabei ist der Kalendermonat mit dreiig Tagen zugrunde zu legen.

(2) Der Erstattungsanspruch verjahrt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Beitrage entrichtet
worden sind. Beanstandet der Versicherungstrager die Rechtswirksamkeit von Beitragen, beginnt die Verjahrung
mit dem Ablauf des Kalenderjahrs der Beanstandung.

(3) Fur die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjahrung gelten die
Vorschriften des Burgerlichen Gesetzbuchs sinngemaR. Die Verjahrung wird auch durch Antrag auf Erstattung
oder durch Erhebung eines Widerspruchs gehemmt. Die Hemmung endet sechs Monate nach Bekanntgabe der
Entscheidung Uber den Antrag oder den Widerspruch.

§ 28 Verrechnung und Aufrechnung des Erstattungsanspruchs

Der fir die Erstattung zustandige Leistungstrager kann

1. mit Ermachtigung eines anderen Leistungstragers dessen Anspriiche gegen den Berechtigten mit dem
ihm obliegenden Erstattungsbetrag verrechnen,

2. mit Zustimmung des Berechtigten die zu Unrecht entrichteten Beitrage mit kiinftigen Beitragsanspriichen
aufrechnen.

Dritter Abschnitt

Meldepflichten des Arbeitgebers, Gesamtsozialversicherungsbeitrag

Erster Titel

Meldungen des Arbeitgebers und ihre Weiterleitung

§ 28a Meldepflicht

(1) Der Arbeitgeber oder ein anderer Meldepflichtiger hat der Einzugsstelle fir jeden in der Kranken-, Pflege-,
Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsférderung kraft Gesetzes Versicherten

1. bei Beginn der versicherungspflichtigen Beschaftigung,

2. bei Ende der versicherungspflichtigen Beschaftigung,

3. bei Eintritt eines Insolvenzereignisses,
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4, bei Beginn der Elternzeit,

4a. bei Ende der Elternzeit,
bei Anderungen in der Beitragspflicht,
bei Wechsel der Einzugsstelle,

bei Antragen auf Altersrenten oder Auskunftsersuchen des Familiengerichts in
Versorgungsausgleichsverfahren,

bei Unterbrechung der Entgeltzahlung,
bei Auflésung des Arbeitsverhaltnisses,
10. auf Anforderung der Einzugsstelle nach § 26 Absatz 4 Satz 2,

11. bei Antrag des geringfligig Beschaftigten nach § 6 Absatz 1b des Sechsten Buches auf Befreiung von der
Versicherungspflicht,

12.  bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt,
13.  bei Beginn der Berufsausbildung,
14.  bei Ende der Berufsausbildung,

15.  bei Wechsel im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 von einem Beschaftigungsbetrieb im Beitrittsgebiet
zu einem Beschaftigungsbetrieb im Gbrigen Bundesgebiet oder umgekehrt,

16.  bei Beginn der Altersteilzeitarbeit,

17.  bei Ende der Altersteilzeitarbeit,

18.  bei Anderung des Arbeitsentgelts, wenn die Geringfligigkeitsgrenze (iber- oder unterschritten wird,
19.  beinach § 23b Absatz 2 bis 3 gezahltem Arbeitsentgelt oder

20. bei Wechsel im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 von einem Wertguthaben, das im Beitrittsgebiet und
einem Wertguthaben, das im Gbrigen Bundesgebiet erzielt wurde,

eine Meldung zu erstatten. Jede Meldung sowie die darin enthaltenen Datensatze sind mit einem eindeutigen
Kennzeichen zur Identifizierung zu versehen.

(1a) (weggefallen)

(2) Der Arbeitgeber hat jeden am 31. Dezember des Vorjahres Beschaftigten nach Absatz 1 zu melden
(Jahresmeldung).

(2a) Der Arbeitgeber hat fur jeden in einem Kalenderjahr Beschaftigten, der in der Unfallversicherung versichert
ist, zum 16. Februar des Folgejahres eine besondere Jahresmeldung zur Unfallversicherung zu erstatten. Diese
Meldung enthalt Uber die Angaben nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 und 9 hinaus folgende Angaben:

1. die Unternehmernummer nach § 136a des Siebten Buches;
2. die Betriebsnummer des zustandigen Unfallversicherungstragers;
3. das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in Euro und seine Zuordnung zur jeweilig

anzuwendenden Gefahrtarifstelle.

Arbeitgeber, die Mitglied der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft sind und fiir deren Beitragsberechnung
der Arbeitswert keine Anwendung findet, haben Meldungen nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 nicht zu erstatten.
Abweichend von Satz 1 ist die Meldung bei Eintritt eines Insolvenzereignisses, bei einer endgultigen

Einstellung des Unternehmens oder bei der Beendigung aller Beschaftigungsverhaltnisse mit der nachsten
Entgeltabrechnung, spatestens innerhalb von sechs Wochen, abzugeben.

(3) Die Meldungen enthalten flr jeden Versicherten insbesondere

seine Versicherungsnummer, soweit bekannt,

seinen Familien- und Vornamen,

sein Geburtsdatum,

seine Staatsangehdrigkeit,

ui ke w e

Angaben Uber seine Tatigkeit nach dem Schlisselverzeichnis der Bundesagentur fur Arbeit,
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die Betriebsnummer seines Beschaftigungsbetriebes,

die Beitragsgruppen,

(weggefallen)

die zustandige Einzugsstelle und

den Arbeitgeber.

Zusatzlich sind anzugeben

1.

bei der Anmeldung

die Anschrift,
der Beginn der Beschaftigung,
sonstige fur die Vergabe der Versicherungsnummer erforderliche Angaben,

nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 die Angabe, ob zum Arbeitgeber eine Beziehung als Ehegatte,
Lebenspartner oder Abkdmmling besteht,

nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 die Angabe, ob es sich um eine Tatigkeit als geschaftsfihrender
Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung handelt,

die Angabe der Staatsangehoérigkeit,

bei allen Entgeltmeldungen

a)

b)

eine Namens-, Anschriften- oder Staatsangehérigkeitsanderung, soweit diese Anderung nicht
schon anderweitig gemeldet ist,

das in der Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsforderung beitragspflichtige
Arbeitsentgelt in Euro, in den Fallen, in denen kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der
Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsforderung vorliegt, das beitragspflichtige
Arbeitsentgelt in der Krankenversicherung,

in Fallen, in denen die beitragspflichtige Einnahme in der gesetzlichen Rentenversicherung nach §
20 Absatz 2a oder § 134 bemessen wird, das Arbeitsentgelt, das ohne Anwendung dieser Regelung
zu berlcksichtigen ware,

der Zeitraum, in dem das angegebene Arbeitsentgelt erzielt wurde,
Wertguthaben, die auf die Zeit nach Eintritt der Erwerbsminderung entfallen,

fur geringfiigig Beschaftigte zusatzlich die Steuernummer des Arbeitgebers, die
Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung des Beschaftigten und die Art der
Besteuerung.

(weggefallen)
(weggefallen)

(weggefallen)

bei der Meldung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 19

a)
b)

das Arbeitsentgelt in Euro, fir das Beitrage gezahlt worden sind,

im Falle des § 23b Absatz 2 der Kalendermonat und das Jahr der nicht zweckentsprechenden
Verwendung des Arbeitsentgelts, im Falle der Zahlungsunfahigkeit des Arbeitgebers jedoch der
Kalendermonat und das Jahr der Beitragszahlung.

(3a) Der Arbeitgeber oder eine Zahlstelle nach § 202 Absatz 2 des Flnften Buches hat in den Fallen, in denen fur
eine Meldung keine Versicherungsnummer des Beschaftigten oder Versorgungsempfangers vorliegt, im Verfahren
nach Absatz 1 eine Meldung zur Abfrage der Versicherungsnummer an die Datenstelle der Rentenversicherung

zu Ubermitteln; die weiteren Meldepflichten bleiben davon unberihrt. Satz 1 gilt fir Arbeitgeber und Zahlstellen
in den Fallen, in denen vor der Anmeldung einer Beschaftigung oder vor der Abgabe der ersten Meldung fur
einen Versorgungsempfanger programmseitig keine Versicherungsnummer vorliegt. Dies gilt nicht fir eine
Meldung nach Absatz 4. Die Datenstelle der Rentenversicherung Ubermittelt dem Arbeitgeber oder der Zahlstelle
unverzlglich durch Datenitbertragung die Versicherungsnummer oder den Hinweis, dass die Vergabe der
Versicherungsnummer mit der Anmeldung erfolgt.
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(3b) Der Arbeitgeber hat auf elektronische Anforderung der Einzugsstelle mit der ndchsten Entgeltabrechnung die
notwendigen Angaben zur Einrichtung eines Arbeitgeberkontos elektronisch zu Gbermitteln. Das Nahere lber die
Angaben, die Datensatze und das Verfahren regeln die Gemeinsamen Grundsatze nach § 28b Absatz 1.

(3c) Der Arbeitgeber oder eine Zahlstelle nach § 202 Absatz 2 des Flnften Buches kénnen in den Fallen, in

denen ihnen trotz vorheriger Aufforderung an den Beschaftigten keine, unvollstandige oder falsche Angaben

Uber die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse des Beschaftigten flr die Erstattung von Meldungen vorliegen,

Uber den Spitzenverband Bund der Krankenkassen die aktuelle Mitgliedschaft des Beschaftigten in einer
gesetzlichen Krankenkasse elektronisch abfragen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen ermittelt

die aktuelle Mitgliedschaft durch eine Abfrage bei den Krankenkassen. Flr die Abfrage sind Name, Vorname,
Geburtsdatum, Geburtsort und Versicherungsnummer des Versicherten anzugeben. Der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen hat der anfragenden Stelle nach Satz 1 unverziglich eine Rickmeldung mit der Betriebsnummer
der Krankenkasse, in der der Beschaftigte zum Zeitpunkt der Abfrage Mitglied ist, zu erstatten.

(3d) Die Bundesagentur fur Arbeit und die fur die Durchfihrung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende
zustandigen Stellen kénnen bei Vorliegen einer Meldepflicht nach § 203a des Funften Buches Uber den
Spitzenverband Bund der Krankenkassen die aktuelle Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse eines
Versicherten elektronisch abfragen, wenn ihnen trotz vorheriger Aufforderung an den Versicherten keine,
unvollstandige oder falsche Angaben Uber die Mitgliedschaft des Versicherten in einer Krankenkasse vorliegen;
Absatz 3c Satz 2 und 3 qgilt entsprechend. Absatz 3c Satz 1 gilt entsprechend fur den Abruf von Daten nach § 109a
durch die Bundesagentur fur Arbeit.

(3e) Das Nahere zum Verfahren und zum Datensatz nach den Absatzen 3c und 3d regelt der Spitzenverband Bund
der Krankenkassen in Grundsatzen, die vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Gesundheit zu genehmigen sind; die Bundesagentur fur Arbeit und die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbande sind vorher anzuhdéren. In den Fallen, in denen die Grundsatze Auswirkungen
auf die Verfahren der fir die Durchfihrung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende zustandigen Stellen haben, ist
der Bund-Lander-Ausschuss nach § 18c des Zweiten Buches anzuhdren.

(4) Arbeitgeber haben den Tag des Beginns eines Beschaftigungsverhaltnisses spatestens bei dessen
Aufnahme an die Datenstelle der Rentenversicherung nach Satz 2 zu melden, sofern sie Personen in folgenden
Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschaftigen:

1. im Baugewerbe,

2 im Gaststatten- und Beherbergungsgewerbe,

3. im Personenbefdrderungsgewerbe,

4 im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe einschlieBlich der plattformbasierten

Lieferdienste,

im Schaustellergewerbe,

im Gebaudereinigungsgewerbe,

bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen,

© N o w

in der Fleischwirtschaft mit Ausnahme des Fleischerhandwerks nach § 2 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes zur
Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft,

9. im Prostitutionsgewerbe,

10. im Wach- und Sicherheitsgewerbe,

11.  im Friseur- und Kosmetikgewerbe.

Die Meldung enthalt folgende Angaben Uber den Beschaftigten:

1. den Familien- und die Vornamen,

2. die Versicherungsnummer, soweit bekannt, ansonsten die zur Vergabe einer Versicherungsnummer
notwendigen Angaben (Tag und Ort der Geburt, Anschrift),

3. die Betriebsnummer des Arbeitgebers und

4, den Tag der Beschaftigungsaufnahme.

Die Meldung wird in der Stammsatzdatei nach § 150 Absatz 1 und 2 des Sechsten Buches gespeichert. Die
Meldung qilt nicht als Meldung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1.
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(4a) Der Meldepflichtige erstattet die Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 an die zustandige
Einzugsstelle. In der Meldung sind insbesondere anzugeben:

1. die Versicherungsnummer des Beschaftigten,
2. die Betriebsnummer des Beschaftigungsbetriebes,
3. das monatliche laufende und einmalig gezahlte Arbeitsentgelt, von dem Beitrage zur Renten-,

Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung flr das der Ermittlung nach § 26 Absatz 4 zugrunde
liegende Kalenderjahr berechnet wurden.

(5) Der Meldepflichtige hat der zu meldenden Person mindestens einmal jahrlich zum 30. April eines Jahres den
Inhalt der Meldung in Textform mit der laufenden, spatestens mit der folgenden Entgeltabrechnung mitzuteilen;
dies gilt nicht, wenn die Meldung ausschlieflich aufgrund einer Veranderung der Daten fiir die gesetzliche
Unfallversicherung erfolgt. Bei Auflésung des Arbeitsverhaltnisses ist die Bescheinigung unverzlglich nach
Abgabe der letzten Meldung auszustellen. Die Mitteilung hat gesondert oder als Anhang zur monatlichen
Entgeltbescheinigung zu erfolgen.

(6) Soweit der Arbeitgeber eines Hausgewerbetreibenden Arbeitgeberpflichten erfillt, gilt der
Hausgewerbetreibende als Beschaftigter.

(6a) Beschaftigt ein Arbeitgeber, der
1. im privaten Bereich nichtgewerbliche Zwecke oder

2. mildtatige, kirchliche, religiése, wissenschaftliche oder gemeinnitzige Zwecke im Sinne des § 10b des
Einkommensteuergesetzes

verfolgt, Personen geringfligig nach § 8, kann er auf Antrag abweichend von Absatz 1 Meldungen auf Vordrucken
erstatten, wenn er glaubhaft macht, dass ihm eine Meldung auf maschinell verwertbaren Datentragern oder durch
Datenibertragung nicht méglich ist.

(7) Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle fir einen im privaten Haushalt Beschaftigten anstelle einer
Meldung nach Absatz 1 unverziiglich eine vereinfachte Meldung (Haushaltsscheck) mit den Angaben

nach Absatz 8 Satz 1 zu erstatten, wenn das Arbeitsentgelt nach § 14 Absatz 3 aus dieser Beschaftigung
regelmaRig die Geringflgigkeitsgrenze nicht tUbersteigt. Der Arbeitgeber kann die Meldung nach Satz 1 auch
durch Datenlbertragung aus systemgepriften Programmen oder mit maschinell erstellten Ausfillhilfen
Ubermitteln. Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle gesondert ein Lastschriftmandat zum Einzug des
Gesamtsozialversicherungsbeitrags zu erteilen. Die Absatze 2 bis 5 gelten nicht.

(8) Der Haushaltsscheck enthalt

1. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift und die Betriebsnummer des Arbeitgebers,

2. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift und die Versicherungsnummer des Beschaftigten; kann die
Versicherungsnummer nicht angegeben werden, ist das Geburtsdatum des Beschaftigten einzutragen,

3. die Angabe, ob der Beschaftigte im Zeitraum der Beschaftigung bei mehreren Arbeitgebern beschaftigt
ist, und

a) bei einer Meldung bei jeder Lohn- oder Gehaltszahlung den Zeitraum der Beschaftigung, das
Arbeitsentgelt nach § 14 Absatz 3 flr diesen Zeitraum sowie am Ende der Beschaftigung den
Zeitpunkt der Beendigung,

b) bei einer Meldung zu Beginn der Beschaftigung deren Beginn und das monatliche Arbeitsentgelt
nach § 14 Absatz 3, die Steuernummer des Arbeitgebers, die Identifikationsnummer nach § 139b
der Abgabenordnung des Beschaftigten und die Art der Besteuerung,

C) bei einer Meldung wegen Anderung des Arbeitsentgelts nach § 14 Absatz 3 den neuen Betrag und
den Zeitpunkt der Anderung,

d) bei einer Meldung am Ende der Beschaftigung den Zeitpunkt der Beendigung,

e) bei Erklarung des Verzichts auf Versicherungsfreiheit nach § 230 Absatz 8 Satz 2 des Sechsten
Buches den Zeitpunkt des Verzichts,

f) bei Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b des Sechsten Buches
den Tag des Zugangs des Antrags beim Arbeitgeber.
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Bei sich anschlieBenden Meldungen kann von der Angabe der Anschrift des Arbeitgebers und des Beschaftigten
abgesehen werden.

(9) Soweit nicht anders geregelt, gelten fur versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreite
geringfugig Beschaftigte die Absatze 1 bis 6 entsprechend. Eine Jahresmeldung nach Absatz 2 ist fur geringflgig
Beschaftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 nicht zu erstatten. Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 4a
sind fur geringflgig Beschaftigte nicht zu erstatten.

(9a) Fir geringflgig Beschaftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 hat der Arbeitgeber bei der Meldung nach Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 zusatzlich anzugeben, wie diese fur die Dauer der Beschaftigung krankenversichert sind.
Die Evaluierung der Regelung erfolgt im Rahmen eines Berichts der Bundesregierung uber die Wirkung der
MaBnahme bis Ende des Jahres 2026.

(10) Der Arbeitgeber hat fur Beschaftigte, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches von der
Versicherungspflicht befreit und Mitglied einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung sind, die Meldungen
nach den Absatzen 1, 2 und 9 zusatzlich an die Annahmestelle der berufsstandischen Versorgungseinrichtungen
zu erstatten; dies gilt nicht fur Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 10. Die Datenubermittlung hat durch
gesicherte und verschllUsselte Datendbertragung aus systemgepriften Programmen oder mittels systemgeprifter
maschinell erstellter Ausfullhilfen zu erfolgen. Zusatzlich zu den Angaben nach Absatz 3 enthalten die

Meldungen die Mitgliedsnummer des Beschaftigten bei der Versorgungseinrichtung. Die Absatze 5 bis 6a gelten
entsprechend.

(11) Der Arbeitgeber hat fur Beschaftigte, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches von

der Versicherungspflicht befreit und Mitglied in einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung sind, der
Annahmestelle der berufsstandischen Versorgungseinrichtungen monatliche Meldungen zur Beitragserhebung zu
erstatten. Absatz 10 Satz 2 gilt entsprechend. Diese Meldungen enthalten fir den Beschaftigten

1. die Mitgliedsnummer bei der Versorgungseinrichtung oder, wenn die Mitgliedsnummer nicht bekannt
ist, die Personalnummer beim Arbeitgeber, den Familien- und Vornamen, das Geschlecht und das
Geburtsdatum,

2. den Zeitraum, flr den das Arbeitsentgelt gezahlt wird,

3. das beitragspflichtige ungekurzte laufende Arbeitsentgelt fir den Zahlungszeitraum,

4, das beitragspflichtige ungekirzte einmalig gezahlte Arbeitsentgelt im Monat der Abrechnung,

5. die Anzahl der Sozialversicherungstage im Zahlungszeitraum,

6. den Beitrag, der bei Firmenzahlern fiir das Arbeitsentgelt nach Nummer 3 und 4 anfallt,

7. die Betriebsnummer der Versorgungseinrichtung,

8. die Betriebsnummer des Beschaftigungsbetriebes,

9. den Arbeitgeber,

[a]
e

den Ort des Beschaftigungsbetriebes,
11. den Monat der Abrechnung.

Soweit nicht aus der Entgeltbescheinigung des Beschaftigten zu entnehmen ist, dass die Meldung erfolgt ist und
welchen Inhalt sie hatte, gilt Absatz 5.

(12) Der Arbeitgeber hat auch fiir ausschlieBlich nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Siebten Buches versicherte
Beschaftigte mit beitragspflichtigem Entgelt Meldungen nach den Absatzen 1 und 3 Satz 2 Nummer 2 abzugeben.

(13) Der Arbeitgeber hat bei Beginn einer in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtigen
Beschaftigung eine Meldung nach § 55a Absatz 3 des Elften Buches an die Datenstelle der Rentenversicherung
nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten Buches zu erstatten. Bei Ende der versicherungspflichtigen
Beschaftigung hat er eine Meldung nach § 55a Absatz 6 des Elften Buches zu erstatten. Bei
Beschaftigungsaufnahme hat dies innerhalb von sieben Tagen zu erfolgen; die Meldung zur Beendigung

einer Beschaftigung wird zeitgleich mit der Meldung nach Absatz 1 Nummer 2 erstattet. Bei Beendigung der
Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung ist eine Abmeldung mit der nachsten Entgeltabrechnung
vorzunehmen. In der Meldung sind insbesondere anzugeben:

1. das Geburtsdatum des Beschaftigten,
2. die steuerliche Identifikationsnummer des Beschaftigten nach § 139b der Abgabenordnung,
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3. der Tag des Beginns oder des Endes der Beschaftigung,
4, die Betriebsnummer des Arbeitgebers.

Bei Meldung einer Beschaftigungsaufnahme hat die Datenstelle der Rentenversicherung nach § 145 Absatz 1
Satz 1 des Sechsten Buches dem Arbeitgeber unverziglich die zum Zeitpunkt der Beschaftigungsaufnahme
zum Nachweis der Elterneigenschaft sowie die zur Ermittlung der Anzahl der bericksichtigungsfahigen

Kinder erforderlichen Daten nach MaRRgabe des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 3 des Elften Buches weiterzuleiten.
Anderungen bei der Elterneigenschaft oder der Anzahl der berlicksichtigungsfahigen Kinder wahrend eines
laufenden Beschaftigungsverhaltnisses werden dem Arbeitgeber nach Mallgabe des § 55a Absatz 5 des Elften
Buches mitgeteilt. Die Deutsche Rentenversicherung Bund, der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und das
Bundeszentralamt fUr Steuern regeln das Nahere zum Verfahren sowie den Aufbau und den Inhalt der Datensatze
far die Meldungen nach den Satzen 1 bis 4 in Gemeinsamen Grundsatzen, die vom Bundesministerium fur
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium
fur Gesundheit zu genehmigen sind; die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande ist vorher
anzuhoren.

§ 28b Inhalte und Verfahren fiir die Gemeinsamen Grundsatze und die Datenfeldbeschreibung

(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die Bundesagentur fir Arbeit und die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. bestimmen in Gemeinsamen Grundsatzen bundeseinheitlich:

1. die Schlisselzahlen flir Personengruppen, Beitragsgruppen und fir Abgabegrinde der Meldungen,

2. den Aufbau, den Inhalt und die Identifizierung der einzelnen Datensatze sowie die Verfahren
fur die Ubermittlung von Meldungen und Beitragsnachweisen durch den Arbeitgeber an die
Sozialversicherungstrager, soweit nichts Abweichendes in diesem Buch geregelt ist,

3. den Aufbau und den Inhalt der einzelnen Datensétze fiir die Ubermittlung von Eingangs- und
Weiterleitungsbestatigungen, Fehlermeldungen und sonstigen Meldungen der Sozialversicherungstrager
und anderer am Meldeverfahren beteiligter Stellen an die Arbeitgeber in den Verfahren nach Nummer 2,

4, gesondert den Aufbau und den Inhalt der Datensatze fiir die Kommunikationsdaten, die einheitlich am
Beginn und am Ende jedes Dateisystems in den Verfahren nach Nummer 2 bei jeder Datenibertragung
vom Arbeitgeber an die Sozialversicherung und bei Meldungen an den Arbeitgeber zu Gbermitteln sind.

Satz 1 Nummer 3 und 4 gilt auch fir das Zahlstellenmeldeverfahren nach § 202 des Flnften Buches und fir
das Antragsverfahren nach § 2 Absatz 3 des Aufwendungsausgleichsgesetzes. Die Gemeinsamen Grundsatze
bedlrfen der Genehmigung des Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales, das vorher die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbande anzuhdéren hat.

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. bestimmen
bundeseinheitlich das Verfahren, die Gestaltung des Haushaltsschecks nach § 28a Absatz 7 und das der
Einzugsstelle in diesem Verfahren zu erteilende Lastschriftmandat durch Gemeinsame Grundsatze. Die
Grundsatze bedirfen der Genehmigung des Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales, das vorher in Bezug auf
die steuerrechtlichen Angaben das Bundesministerium der Finanzen anzuhdren hat.

(3) Soweit Meldungen nach § 28a Absatz 10 oder 11 betroffen sind, gilt Absatz 1 entsprechend mit der MaRgabe,
dass die Arbeitsgemeinschaft berufsstandischer Versorgungseinrichtungen e. V. zu beteiligen ist.

(4) (weggefallen)

§ 28c Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nahere Uber die Melde- und Beitragsverfahren zu bestimmen, insbesondere

1. die Frist der Meldungen und Beitragsnachweise,

2. die Voraussetzungen fir die Zulassung sowie die Griinde flr eine Verweigerung, Riicknahme oder den
Verlust einer Zulassung eines Programms oder einer maschinell erstellten Ausflllhilfe im Rahmen einer
Systemprifung,

3. welche zusatzlichen, fir die Verarbeitung der Meldungen und Beitragsnachweise oder die Durchfihrung

der Versicherung erforderlichen Angaben zu machen sind,
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4, das Verfahren Uber die Prufung, Sicherung und Weiterleitung der Daten,
unter welchen Voraussetzungen Meldungen und Beitragsnachweise durch Datenlbertragung zu erstatten
sind,

6. in welchen Fallen auf einzelne Meldungen oder Angaben verzichtet wird,

6a. in welchen Fallen die Einzugsstellen Korrekturen an Meldungen vornehmen durfen,
7. in welcher Form und Frist der Arbeitgeber die Beschaftigten iber die Meldungen zu unterrichten hat.

Zweiter Titel
Verfahren und Haftung bei der Beitragszahlung

§ 28d Gesamtsozialversicherungsbeitrag

Die Beitrage in der Kranken- oder Rentenversicherung flr einen kraft Gesetzes versicherten Beschaftigten oder
Hausgewerbetreibenden sowie der Beitrag aus Arbeitsentgelt aus einer versicherungspflichtigen Beschaftigung
nach dem Recht der Arbeitsforderung werden als Gesamtsozialversicherungsbeitrag gezahlt. Satz 1 gilt auch

fur den Beitrag zur Pflegeversicherung flr einen in der Krankenversicherung kraft Gesetzes versicherten
Beschaftigten. Die nicht nach dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beitrage in der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung fur einen kraft Gesetzes versicherten Beschaftigten gelten zusammen mit den Beitragen zur
Rentenversicherung und Arbeitsférderung im Sinne des Satzes 1 ebenfalls als Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

§ 28e Zahlungspflicht, Vorschuss

(1) Den Gesamtsozialversicherungsbeitrag hat der Arbeitgeber und in den Fallen der nach § 7f Absatz 1

Satz 1 Nummer 2 auf die Deutsche Rentenversicherung Bund Ubertragenen Wertguthaben die Deutsche
Rentenversicherung Bund zu zahlen. Die Zahlung des vom Beschaftigten zu tragenden Teils des
Gesamtsozialversicherungsbeitrags gilt als aus dem Vermdgen des Beschaftigten erbracht. Ist ein Trager der
Kranken- oder Rentenversicherung oder die Bundesagentur flr Arbeit der Arbeitgeber, gilt der jeweils fur diesen
Leistungstrager oder, wenn eine Krankenkasse der Arbeitgeber ist, auch der fur die Pflegekasse bestimmte Anteil
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag als gezahlt; dies gilt fUr die Beitrdge zur Rentenversicherung auch im
Verhaltnis der Trager der Rentenversicherung untereinander.

(2) Fur die ErfUllung der Zahlungspflicht des Arbeitgebers haftet bei einem wirksamen Vertrag der Entleiher

wie ein selbstschuldnerischer Birge, soweit ihm Arbeitnehmer gegen Vergutung zur Arbeitsleistung

Uberlassen worden sind. Er kann die Zahlung verweigern, solange die Einzugsstelle den Arbeitgeber nicht
gemahnt hat und die Mahnfrist nicht abgelaufen ist. Zahlt der Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt

oder Teile des Arbeitsentgelts an den Leiharbeitnehmer, obwohl der Vertrag nach § 9 Absatz 1 Nummer

1 bis 1b des Arbeitnehmerlberlassungsgesetzes unwirksam ist, so hat er auch den hierauf entfallenden
Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Einzugsstelle zu zahlen. Hinsichtlich der Zahlungspflicht nach Satz 3 qilt
der Verleiher neben dem Entleiher als Arbeitgeber; beide haften insoweit als Gesamtschuldner.

(2a) Fir die Erfullung der Zahlungspflicht, die sich fur den Arbeitgeber knappschaftlicher Arbeiten im Sinne
von § 134 Absatz 4 des Sechsten Buches ergibt, haftet der Arbeitgeber des Bergwerkbetriebes, mit dem die
Arbeiten raumlich und betrieblich zusammenhangen, wie ein selbstschuldnerischer Birge. Absatz 2 Satz 2 gilt
entsprechend.

(3) Fur die Erflullung der Zahlungspflicht des Arbeitgebers von Seeleuten nach § 13 Absatz 1 Satz 2 haften
Arbeitgeber und Reeder als Gesamtschuldner.

(3a) Ein Unternehmer des Baugewerbes, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Bauleistungen
im Sinne des § 101 Absatz 2 des Dritten Buches beauftragt, haftet fir die Erflllung der Zahlungspflicht dieses
Unternehmers oder eines von diesem Unternehmer beauftragten Verleihers wie ein selbstschuldnerischer Blrge.
Satz 1 gilt entsprechend fir die vom Nachunternehmer gegeniber auslandischen Sozialversicherungstragern
abzufUhrenden Beitrage. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3b) Die Haftung nach Absatz 3a entfallt, wenn der Unternehmer nachweist, dass er ohne eigenes Verschulden
davon ausgehen konnte, dass der Nachunternehmer oder ein von ihm beauftragter Verleiher seine
Zahlungspflicht erfillt. Ein Verschulden des Unternehmers ist ausgeschlossen, soweit und solange er Fachkunde,
Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit des Nachunternehmers oder des von diesem beauftragten Verleihers durch
eine Praqualifikation nachweist, die die Eignungsvoraussetzungen nach § 6a der Vergabe- und Vertragsordnung
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far Bauleistungen Teil A in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 (BAnz. AT 19.02.2019 B2)
erfullt.

(3c) Ein Unternehmer, der Bauleistungen im Auftrag eines anderen Unternehmers erbringt, ist verpflichtet, auf
Verlangen der Einzugstelle Firma und Anschrift dieses Unternehmers mitzuteilen. Kann der Auskunftsanspruch
nach Satz 1 nicht durchgesetzt werden, hat ein Unternehmer, der einen Gesamtauftrag fur die Erbringung von
Bauleistungen flr ein Bauwerk erhalt, der Einzugsstelle auf Verlangen Firma und Anschrift aller Unternehmer, die
von ihm mit der Erbringung von Bauleistungen beauftragt wurden, zu benennen.

(3d) Absatz 3a gilt ab einem geschatzten Gesamtwert aller flr ein Bauwerk in Auftrag gegebenen Bauleistungen
von 275 000 Euro, wobei fir Schatzungen die Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBI. 1 S. 624) in der
jeweils geltenden Fassung gilt.

(3e) Die Haftung des Unternehmers nach Absatz 3a erstreckt sich in Abweichung von der dort getroffenen
Regelung auf das von dem Nachunternehmer beauftragte nachste Unternehmen, wenn die Beauftragung des
unmittelbaren Nachunternehmers bei verstandiger Wiirdigung der Gesamtumstande als ein Rechtsgeschaft
anzusehen ist, dessen Ziel vor allem die Auflésung der Haftung nach Absatz 3a ist. MalRgeblich fur die
Waurdigung ist die Verkehrsanschauung im Baubereich. Ein Rechtsgeschaft im Sinne dieser Vorschrift, das als
Umgehungstatbestand anzusehen ist, ist in der Regel anzunehmen,

a) wenn der unmittelbare Nachunternehmer weder selbst eigene Bauleistungen noch planerische oder
kaufmannische Leistungen erbringt oder

b) wenn der unmittelbare Nachunternehmer weder technisches noch planerisches oder kaufmannisches
Fachpersonal in nennenswertem Umfang beschaftigt oder

) wenn der unmittelbare Nachunternehmer in einem gesellschaftsrechtlichen Abhangigkeitsverhaltnis zum
Hauptunternehmer steht.

Besonderer Priifung bedlrfen die Umstande des Einzelfalles vor allem in den Fallen, in denen der unmittelbare
Nachunternehmer seinen handelsrechtlichen Sitz auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums hat.

(3f) Der Unternehmer kann den Nachweis nach Absatz 3b Satz 2 anstelle der Praqualifikation auch fir den
Zeitraum des Auftragsverhaltnisses durch Vorlage von lickenlosen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
der zustandigen Einzugsstellen flr den Nachunternehmer oder den von diesem beauftragten Verleiher
erbringen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung enthalt Angaben lber die ordnungsgemale Zahlung der
Sozialversicherungsbeitrage und die Zahl der gemeldeten Beschaftigten.

(3g) Fur einen Unternehmer im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, der im Bereich
der Kurier-, Express- und Paketdienste tatig ist und der einen anderen Unternehmer mit der Beférderung von
Paketen beauftragt, gelten die Absatze 3a, 3b Satz 1, 3e und 3f entsprechend. Absatz 3b Satz 2 gilt entsprechend
mit der MalRgabe, dass die Praqualifikation die Voraussetzung erfiillt, dass der Nachunternehmer in einem
amtlichen Verzeichnis eingetragen ist oder Uber eine Zertifizierung verfiigt, die jeweils den Anforderungen des
Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Uber die
offentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 65), die
zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2017/2365 (ABI. L 337 vom 19.12.2017, S. 19) geandert worden ist,
entsprechen. Fir einen Unternehmer, der im Auftrag eines anderen Unternehmers Pakete befordert, gilt Absatz 3c
entsprechend. Beférderung von Paketen im Sinne dieses Buches ist

a) die Beférderung adressierter Pakete mit einem Einzelgewicht von bis zu 32 Kilogramm, soweit diese mit
Kraftfahrzeugen mit einem zulassigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen erfolgt,

b) die stationare Bearbeitung von adressierten Paketen bis zu 32 Kilogramm mit Ausnahme der Bearbeitung
im Filialbereich.

(4) Die Haftung umfasst die Beitrage und Saumniszuschlage, die infolge der Pflichtverletzung zu zahlen sind,
sowie die Zinsen flr gestundete Beitrdge (Beitragsanspriiche).

(5) Die Satzung der Einzugsstelle kann bestimmen, unter welchen Voraussetzungen vom Arbeitgeber Vorschusse
auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag verlangt werden kénnen.

§ 28f Aufzeichnungspflicht, Nachweise der Beitragsabrechnung und der Beitragszahlung

(1) Der Arbeitgeber hat fir jeden Beschaftigten, getrennt nach Kalenderjahren, Entgeltunterlagen im
Geltungsbereich dieses Gesetzes in deutscher Sprache zu fihren und bis zum Ablauf des auf die letzte Prifung
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(§ 28p) folgenden Kalenderjahres geordnet aufzubewahren. Satz 1 gilt nicht hinsichtlich der Beschaftigten in
privaten Haushalten. Die landwirtschaftliche Krankenkasse kann wegen der mitarbeitenden Familienangehérigen
Ausnahmen zulassen. Fir die Aufbewahrung der Beitragsabrechnungen und der Beitragsnachweise gilt Satz 1.

(1a) Bei der Ausfiihrung eines Dienst- oder Werkvertrages im Baugewerbe oder durch Unternehmer im
Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, die im Bereich der Kurier-, Express- und
Paketdienste tatig sind und im Auftrag eines anderen Unternehmers Pakete beférdern, hat der Unternehmer

die Entgeltunterlagen und die Beitragsabrechnung so zu gestalten, dass eine Zuordnung der Arbeitnehmer, des
Arbeitsentgelts und des darauf entfallenden Gesamtsozialversicherungsbeitrags zu dem jeweiligen Dienst- oder
Werkvertrag moglich ist. Die Pflicht nach Satz 1 ruht fir einen Unternehmer im Speditions-, Transport- und damit
verbundenen Logistikgewerbe, der im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste tatig ist, solange er eine
Praqualifikation oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung im Sinne von § 28e Absatz 3f Satz 1 und 2 oder eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 150 Absatz 3 Satz 2 des Siebten Buches vorlegen kann.

(1b) Hat ein Arbeitgeber keinen Sitz im Inland, hat er zur Erfullung der Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 einen
Bevollmachtigten mit Sitz im Inland zu bestellen. Als Sitz des Arbeitgebers gilt der Beschaftigungsbetrieb
des Bevollmachtigten im Inland, in Ermangelung eines solchen der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt des
Bevollmachtigten. Im Fall von Satz 2 zweiter Halbsatz findet § 98 Absatz 1 Satz 4 des Zehnten Buches keine
Anwendung.

(2) Hat ein Arbeitgeber die Aufzeichnungspflicht nicht ordnungsgemal erflllt und kénnen dadurch die
Versicherungs- oder Beitragspflicht oder die Beitragshdhe nicht festgestellt werden, kann der prifende Trager
der Rentenversicherung den Beitrag in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung und zur Arbeitsférderung
von der Summe der vom Arbeitgeber gezahlten Arbeitsentgelte geltend machen. Satz 1 gilt nicht, soweit

ohne unverhaltnismaRig groRen Verwaltungsaufwand festgestellt werden kann, dass Beitrédge nicht zu zahlen
waren oder Arbeitsentgelt einem bestimmten Beschaftigten zugeordnet werden kann. Soweit der prifende
Trager der Rentenversicherung die H6he der Arbeitsentgelte nicht oder nicht ohne unverhaltnismaRig groRen
Verwaltungsaufwand ermitteln kann, hat er diese zu schatzen. Dabei ist flir das monatliche Arbeitsentgelt eines
Beschaftigten das am Beschaftigungsort ortsibliche Arbeitsentgelt mitzubertcksichtigen. Der prifende Trager
der Rentenversicherung hat einen auf Grund der Satze 1, 3 und 4 ergangenen Bescheid insoweit zu widerrufen,
als nachtraglich Versicherungs- oder Beitragspflicht oder Versicherungsfreiheit festgestellt und die Hohe des
Arbeitsentgelts nachgewiesen werden. Die von dem Arbeitgeber auf Grund dieses Bescheides geleisteten
Zahlungen sind insoweit mit der Beitragsforderung zu verrechnen.

(3) Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle einen Beitragsnachweis zwei Arbeitstage vor Falligkeit der Beitrage
durch DatenlUbertragung zu Gbermitteln; dies gilt nicht hinsichtlich der Beschaftigten in privaten Haushalten bei
Verwendung von Haushaltsschecks. Ubermittelt der Arbeitgeber den Beitragsnachweis nicht zwei Arbeitstage
vor Falligkeit der Beitrage, so kann die Einzugsstelle das fir die Beitragsberechnung malRgebende Arbeitsentgelt
schatzen, bis der Nachweis ordnungsgemal Ubermittelt wird. Der Beitragsnachweis gilt fur die Vollstreckung

als Leistungsbescheid der Einzugsstelle und im Insolvenzverfahren als Dokument zur Glaubhaftmachung der
Forderungen der Einzugsstelle. Im Beitragsnachweis ist auch die Steuernummer des Arbeitgebers anzugeben,
wenn der Beitragsnachweis die Pauschsteuer flir geringfligig Beschaftigte enthalt.

(4) (weggefallen)
§ 28g Beitragsabzug

Der Arbeitgeber und in den Fallen der nach § 7f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 auf die Deutsche Rentenversicherung
Bund Ubertragenen Wertguthaben die Deutsche Rentenversicherung Bund hat gegen den Beschaftigten

einen Anspruch auf den vom Beschaftigten zu tragenden Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags. Dieser
Anspruch kann nur durch Abzug vom Arbeitsentgelt geltend gemacht werden. Ein unterbliebener Abzug

darf nur bei den drei nachsten Lohn- oder Gehaltszahlungen nachgeholt werden, danach nur dann, wenn

der Abzug ohne Verschulden des Arbeitgebers unterblieben ist. Die Satze 2 und 3 gelten nicht, wenn der
Beschaftigte seinen Pflichten nach § 280 Absatz 1 vorsatzlich oder grob fahrlassig nicht nachkommt oder er den
Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein tragt oder solange der Beschaftigte nur Sachbezlige erhalt.

§ 28h Einzugsstellen
(1) Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist an die Krankenkassen (Einzugsstellen) zu zahlen. Die Einzugsstelle

Uberwacht die Einreichung des Beitragsnachweises und die Zahlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags.
Beitragsanspruche, die nicht rechtzeitig erfullt worden sind, hat die Einzugsstelle geltend zu machen.
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(2) Die Einzugsstelle entscheidet Uber die Versicherungspflicht und Beitragshéhe in der Kranken-, Pflege-

und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsférderung auf Verlangen des Arbeitgebers durch
einen schriftlichen oder elektronischen Bescheid; sie erlasst auch den Widerspruchsbescheid. Soweit die
Einzugsstelle die H6he des Arbeitsentgelts nicht oder nicht ohne unverhaltnismalig grofen Verwaltungsaufwand
ermitteln kann, hat sie dieses zu schatzen. Dabei ist fur das monatliche Arbeitsentgelt des Beschaftigten das

am Beschaftigungsort ortsubliche Arbeitsentgelt mit zu bertcksichtigen. Die nach § 28i Satz 5 zustandige
Einzugsstelle prift die Einhaltung der Arbeitsentgeltgrenze bei geringfligiger Beschaftigung nach den §§ 8

und 8a und entscheidet bei deren Uberschreiten {ber die Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsférderung; sie erldsst auch den Widerspruchsbescheid.

(2a) (weggefallen)

(3) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks vergibt die Einzugsstelle im Auftrag der Bundesagentur fur Arbeit
die Betriebsnummer des Arbeitgebers, berechnet den Gesamtsozialversicherungsbeitrag und die Umlagen

nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz und zieht diese vom Arbeitgeber im Wege des Lastschriftverfahrens
ein. Die Einzugsstelle meldet bei Beginn und Ende der Beschaftigung und zum Jahresende der Datenstelle der
Rentenversicherung die fur die Rentenversicherung und die Bundesagentur fir Arbeit erforderlichen Daten eines
jeden Beschaftigten. Die Einzugsstelle teilt dem Beschaftigten den Inhalt der abgegebenen Meldung schriftlich
oder durch gesicherte Datendbertragung mit.

(4) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks bescheinigt die Einzugsstelle dem Arbeitgeber zum Jahresende
den Zeitraum, fir den Beitrage zur Rentenversicherung gezahlt wurden,

2. die Héhe des Arbeitsentgelts (§ 14 Absatz 3), des von ihm getragenen Gesamtsozialversicherungsbeitrags
und der Umlagen und

3. die Hohe der in diesem Jahr erfolgten Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.

§ 28i Zustandige Einzugsstelle

Zustandige Einzugsstelle fir den Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist die Krankenkasse, von der die
Krankenversicherung durchgefihrt wird. Fir Beschaftigte, die bei keiner Krankenkasse versichert sind, werden
Beitrage zur Rentenversicherung und zur Arbeitsférderung an die Einzugsstelle gezahlt, die der Arbeitgeber in
entsprechender Anwendung des § 175 Absatz 3 Satz 2 des Flnften Buches gewahlt hat. Zustandige Einzugsstelle
ist in den Fallen des § 28f Absatz 2 die nach § 175 Absatz 3 Satz 4 des Funften Buches bestimmte Krankenkasse.
Zustandige Einzugsstelle ist in den Fallen des § 2 Absatz 3 die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See. Bei geringfligigen Beschaftigungen ist zustandige Einzugsstelle die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als Trager der Rentenversicherung.

§ 28k Weiterleitung von Beitragen

(1) Die Einzugsstelle leitet dem zustandigen Trager der Pflegeversicherung, der Rentenversicherung und

der Bundesagentur fir Arbeit die flr diese gezahlten Beitrage einschlief8lich der Zinsen auf Beitrage und
Saumniszuschlage arbeitstaglich weiter; dies gilt entsprechend flr die Weiterleitung der Beitrage zur gesetzlichen
Krankenversicherung an den Gesundheitsfonds. Die Deutsche Rentenversicherung Bund teilt den Einzugsstellen
die zustandigen Trager der Rentenversicherung und deren Beitragsanteil spatestens bis zum 31. Oktober

eines jeden Jahres fur das folgende Kalenderjahr mit. Die Deutsche Rentenversicherung Bund legt den
Verteilungsschlissel fur die Aufteilung der Beitragseinnahmen der allgemeinen Rentenversicherung auf die
einzelnen Trager unter Berucksichtigung der folgenden Parameter fest:

1. Fur die Aufteilung zwischen Deutsche Rentenversicherung Bund und Regionaltragern:

a) FGr 2005 die prozentuale Aufteilung der gezahlten Pflichtbeitrage zur Rentenversicherung der
Arbeiter und der Rentenversicherung der Angestellten im Jahr 2003,

b) Fortschreibung dieser Anteile in den folgenden Jahren unter Bericksichtigung der Veranderung
des Anteils der bei den Regionaltragern Pflichtversicherten gegenliber dem jeweiligen
vorvergangenen Kalenderjahr.

2. Fir die Aufteilung der Beitrage unter den Regionaltragern: Das Verhadltnis der Pflichtversicherten dieser
Trager untereinander.
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3. Fir die Aufteilung zwischen Deutsche Rentenversicherung Bund und Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See: Das Verhaltnis der in der allgemeinen Rentenversicherung Pflichtversicherten
dieser Trager untereinander.

(2) Bei geringflugigen Beschaftigungen werden die Beitrage zur Krankenversicherung an den Gesundheitsfonds,
bei Versicherten in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung an die Sozialversicherung fur Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau weitergeleitet. Das Nahere zur Bestimmung des Anteils der Sozialversicherung fur
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, insbesondere Uber eine pauschale Berechnung und Aufteilung,
vereinbaren die Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau und die Spitzenverbande der
beteiligten Trager der Sozialversicherung.

§ 28l Vergiitung

(1) Die Einzugsstellen, die Trager der Rentenversicherung und die Bundesagentur fiir Arbeit erhalten fur

1. die Geltendmachung der Beitragsanspriiche,

2. den Einzug, die Verwaltung, die Weiterleitung, die Abrechnung und die Abstimmung der Beitrage,

3. die Prifung bei den Arbeitgebern,

4, die Durchfuhrung der Meldeverfahren,

5. die Ausstellung der Versicherungsnummernachweise,

6. die Durchfihrung des Haushaltsscheckverfahrens, soweit es Gber die Verfahren nach den Nummern 1 bis
5 hinausgeht und Aufgaben der Sozialversicherung betrifft und

7. die Beratung der Arbeitgeber zu versicherungs-, beitrags- und melderechtlichen Fragen

eine pauschale Vergutung, mit der alle dadurch entstehenden Kosten abgegolten werden, dies gilt entsprechend
fur die Klinstlersozialkasse. Die Héhe und die Verteilung der Vergltung werden durch Vereinbarung zwischen
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, der Bundesagentur flir Arbeit und der Kiinstlersozialkasse geregelt;
vor dem Abschluss und vor Anderungen der Vereinbarung ist die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau anzuhéren. In der Vereinbarung ist auch fiir den Fall, dass eine Einzugsstelle ihre Pflichten

nicht ordnungsgeman erflllt und dadurch erhebliche Beitragsriickstande entstehen, festzulegen, dass sich die
VergUtung fiir diesen Zeitraum angemessen mindert. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See wird ermachtigt, die ihr von den Krankenkassen nach Satz 1 zustehende Vergltung mit den nach § 28k
Absatz 2 Satz 1 an den Gesundheitsfonds weiterzuleitenden Beitragen zur Krankenversicherung fiir geringfligige
Beschaftigungen aufzurechnen.

(1a) (weggefallen)

(2) Soweit die Einzugsstellen bei der Verwaltung von Fremdbeitragen Gewinne erzielen, wird deren
Aufteilung durch Vereinbarungen zwischen den Krankenkassen oder ihren Verbanden und der Deutschen
Rentenversicherung Bund sowie der Bundesagentur fur Arbeit geregelt.

§ 28m Sonderregelungen fiir bestimmte Personengruppen

(1) Der Beschaftigte hat den Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu zahlen, wenn sein Arbeitgeber ein
auslandischer Staat, eine Uber- oder zwischenstaatliche Organisation oder eine Person ist, die nicht der
inldandischen Gerichtsbarkeit untersteht und die Zahlungspflicht nach § 28e Absatz 1 Satz 1 nicht erfilit.

(2) Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende kénnen, falls der Arbeitgeber seiner Verpflichtung nach § 28e bis
zum Falligkeitstage nicht nachkommt, den Gesamtsozialversicherungsbeitrag selbst zahlen. Soweit sie den
Gesamtsozialversicherungsbeitrag selbst zahlen, entfallen die Pflichten des Arbeitgebers; § 28f Absatz 1 bleibt
unberiihrt.

(3) Zahlt der Beschaftigte oder der Hausgewerbetreibende den Gesamtsozialversicherungsbeitrag, hat er auch die
Meldungen nach § 28a abzugeben; bei den Meldungen hat die Einzugsstelle mitzuwirken.

(4) Der Beschaftigte oder der Hausgewerbetreibende, der den Gesamtsozialversicherungsbeitrag

gezahlt hat, hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf den vom Arbeitgeber zu tragenden Teil des
Gesamtsozialversicherungsbeitrags.
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§ 28n Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen,

1. die Berechnung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags und der Beitragsbemessungsgrenzen fir kiirzere
Zeitraume als ein Kalenderjahr,

2. zu welchem Zeitpunkt die Beitrage als eingezahlt gelten, in welcher Reihenfolge eine Schuld getilgt wird
und welche Zahlungsmittel verwendet werden dirfen,

3. Naheres Uber die Weiterleitung und Abrechnung der Beitrage einschlieBlich Zinsen auf Beitrage
und der Saumniszuschlage durch die Einzugsstellen an die Trager der Pflegeversicherung, der
Rentenversicherung, den Gesundheitsfonds und die Bundesagentur fir Arbeit, wobei von der
arbeitstaglichen Weiterleitung bei Betragen unter 2 500 Euro abgesehen werden kann,

4, Naheres Uber die Fihrung von Entgeltunterlagen und zur Beitragsabrechnung sowie zur Verwendung des
Beitragsnachweises.

Dritter Titel
Auskunfts- und Vorlagepflicht, Prifung, Schadensersatzpflicht und Verzinsung

§ 280 Auskunfts- und Vorlagepflicht des Beschaftigten

(1) Der Beschaftigte hat dem Arbeitgeber die zur Durchfiihrung des Meldeverfahrens und der Beitragszahlung
erforderlichen Angaben zu machen und, soweit erforderlich, Unterlagen vorzulegen; dies gilt bei mehreren
Beschaftigungen sowie bei Bezug weiterer in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragspflichtiger Einnahmen
gegenuber allen beteiligten Arbeitgebern.

(2) Der Beschaftigte hat auf Verlangen den zustandigen Versicherungstragern unverzuglich Auskunft Gber die
Art und Dauer seiner Beschaftigungen, die hierbei erzielten Arbeitsentgelte, seine Arbeitgeber und die fir die
Erhebung von Beitragen notwendigen Tatsachen zu erteilen und alle fir die Prifung der Meldungen und der
Beitragszahlung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Satz 1 gilt fur den Hausgewerbetreibenden, soweit er den
Gesamtsozialversicherungsbeitrag zahlt, entsprechend.

§ 28p Prifung bei den Arbeitgebern

(1) Die Trager der Rentenversicherung priifen bei den Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und ihre
sonstigen Pflichten nach diesem Gesetzbuch, die im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag
stehen, ordnungsgemaR erflllen; sie prifen insbesondere die Richtigkeit der Beitragszahlungen und der
Meldungen (§ 28a) mindestens alle vier Jahre. Die Prifung soll in kiirzeren Zeitabstanden erfolgen, wenn der
Arbeitgeber dies verlangt. Die Einzugsstelle unterrichtet den fiir den Arbeitgeber zustandigen Trager der
Rentenversicherung, wenn sie eine alsbaldige Priifung bei dem Arbeitgeber fir erforderlich halt. Die Prifung
umfasst auch die Entgeltunterlagen der Beschaftigten, flr die Beitrage nicht gezahlt wurden. Die Trager der
Rentenversicherung erlassen im Rahmen der Priifung Verwaltungsakte zur Versicherungspflicht und Beitragshéhe
in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsférderung einschlieflich der
Widerspruchsbescheide gegenliber den Arbeitgebern; insoweit gelten § 28h Absatz 2 sowie § 93 in Verbindung mit
§ 89 Absatz 5 des Zehnten Buches nicht. Die landwirtschaftliche Krankenkasse nimmt abweichend von Satz 1 die
Prifung fir die bei ihr versicherten mitarbeitenden Familienangehdrigen vor.

(1a) Die Prifung nach Absatz 1 umfasst die ordnungsgemaRe Erflillung der Meldepflichten nach dem
Kunstlersozialversicherungsgesetz und die rechtzeitige und vollsténdige Entrichtung der Kiinstlersozialabgabe
durch die Arbeitgeber. Die Prifung erfolgt

1. mindestens alle vier Jahre bei den Arbeitgebern, die als abgabepflichtige Unternehmer nach § 24 des
Kiinstlersozialversicherungsgesetzes bei der Klinstlersozialkasse erfasst wurden,

mindestens alle vier Jahre bei den Arbeitgebern mit mehr als 19 Beschaftigten und

3. bei mindestens 40 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr zur Prifung nach Absatz 1 anstehenden
Arbeitgeber mit weniger als 20 Beschaftigten.

Hat ein Arbeitgeber mehrere Beschaftigungsbetriebe, wird er insgesamt geprift. Das Prifverfahren kann mit
der Aufforderung zur Meldung eingeleitet werden. Die Trager der Deutschen Rentenversicherung erlassen die
erforderlichen Verwaltungsakte zur Kunstlersozialabgabepflicht, zur Hohe der Klnstlersozialabgabe und zur Héhe
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der Vorauszahlungen nach dem Kiinstlersozialversicherungsgesetz einschlieRlich der Widerspruchsbescheide.
Die Trager der Rentenversicherung unterrichten die Kiinstlersozialkasse Uber Sachverhalte, welche die Melde-
und Abgabepflichten der Arbeitgeber nach dem Kunstlersozialversicherungsgesetz betreffen. Fur die Prifung der
Arbeitgeber durch die Klnstlersozialkasse qgilt § 35 des Kinstlersozialversicherungsgesetzes.

(1b) Die Trager der Rentenversicherung legen im Benehmen mit der Klnstlersozialkasse die Kriterien zur
Auswahl der nach Absatz 1a Satz 2 Nummer 3 zu prufenden Arbeitgeber fest. Die Auswahl dient dem Ziel, alle
abgabepflichtigen Arbeitgeber zu erfassen. Arbeitgeber mit weniger als 20 Beschaftigten, die nicht nach Absatz
la Satz 2 Nummer 3 zu prifen sind, werden durch die Trager der Rentenversicherung im Rahmen der Priifung
nach Absatz 1 im Hinblick auf die Kiinstlersozialabgabe beraten. Dazu erhalten sie mit der Prifankindigung
Hinweise zur Kinstlersozialabgabe. Im Rahmen der Prifung nach Absatz 1 I3sst sich der zustandige Trager der
Rentenversicherung durch den Arbeitgeber schriftlich oder elektronisch bestatigen, dass der Arbeitgeber Gber
die Kinstlersozialabgabe unterrichtet wurde und abgabepflichtige Sachverhalte melden wird. Bestatigt der
Arbeitgeber dies nicht, wird die Prifung nach Absatz 1a Satz 1 unverzlglich durchgeflihrt. Erlangt ein Trager der
Rentenversicherung im Rahmen einer Prufung nach Absatz 1 bei Arbeitgebern mit weniger als 20 Beschaftigten,
die nicht nach Absatz 1a Satz 2 Nummer 3 geprift werden, Hinweise auf einen kinstlersozialabgabepflichtigen
Sachverhalt, muss er diesen nachgehen.

(1c) Die Trager der Rentenversicherung teilen den Tragern der Unfallversicherung die Feststellungen aus der
Prifung bei den Arbeitgebern nach § 166 Absatz 2 des Siebten Buches mit. Die Trager der Unfallversicherung
erlassen die erforderlichen Bescheide.

(2) Im Bereich der Regionaltrager richtet sich die 6rtliche Zustandigkeit nach dem Sitz der Lohn- und
Gehaltsabrechnungsstelle des Arbeitgebers. Die Trager der Rentenversicherung stimmen sich untereinander
dardber ab, welche Arbeitgeber sie prifen; ein Arbeitgeber ist jeweils nur von einem Trager der
Rentenversicherung zu prifen.

(3) Die Trager der Rentenversicherung unterrichten die Einzugsstellen Uber Sachverhalte, soweit sie die
Zahlungspflicht oder die Meldepflicht des Arbeitgebers betreffen.

(4) Die Deutsche Rentenversicherung Bund fihrt ein Dateisystem, in dem die Trager der Rentenversicherung ihre
elektronischen Akten flhren, die im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Prifungen nach den Absatzen

1, 1a und 1c stehen. Die in diesem Dateisystem gespeicherten Daten durfen nur fir die Prifung bei den
Arbeitgebern durch die jeweils zustandigen Trager der Rentenversicherung verarbeitet werden.

(5) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, angemessene Prifhilfen zu leisten. Abrechnungsverfahren, die mit Hilfe
automatischer Einrichtungen durchgefiuhrt werden, sind in die Prifung einzubeziehen.

(6) Zu prufen sind auch steuerberatende Stellen, Rechenzentren und vergleichbare Einrichtungen, die im Auftrag
des Arbeitgebers oder einer von ihm beauftragten Person Lohne und Gehalter abrechnen oder Meldungen
erstatten. Die értliche Zustandigkeit richtet sich im Bereich der Regionaltrager nach dem Sitz dieser Stellen.
Absatz 5 qgilt entsprechend.

(6a) Fur die Prafung nach Absatz 1 sind dem zustandigen Rentenversicherungstrager tber die Datenstelle der
Rentenversicherung die notwendigen Daten elektronisch aus einem nach § 95b systemgepruften Programm zu
Ubermitteln. Die Deutsche Rentenversicherung Bund bestimmt in Grundsatzen bundeseinheitlich das Nahere zum
Verfahren der Datenubermittlung und der daflr erforderlichen Datensatze und Datenbausteine. Die Grundsatze
bedirfen der Genehmigung des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales, das vorher die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbande anzuhdéren hat.

(6b) Arbeitgeber haben beim Wechsel der von ihnen verwendeten systemgepriften Programme fir die
Unterlagen, die der nachsten Prifung unterliegen, die Daten im Verfahren nach Absatz 6a Satz 1 an die
Datenstelle der Rentenversicherung zu Gbermitteln. Die Datenstelle der Rentenversicherung speichert diese
Daten bis zum Abschluss der Prafung. Dies gilt auch bei Wechsel eines Dienstleisters.

(7) Die Trager der Rentenversicherung haben eine Ubersicht Giber die Ergebnisse ihrer Priifungen zu fiihren und
bis zum 31. Marz eines jeden Jahres fur das abgelaufene Kalenderjahr den Aufsichtsbehdérden vorzulegen. Das
Nahere Gber Inhalt und Form der Ubersicht bestimmen einvernehmlich die Aufsichtsbehdrden der Trager der
Rentenversicherung mit Wirkung fur diese.

(8) Die Deutsche Rentenversicherung Bund flhrt ein Dateisystem, in dem der Name, die Anschrift,
die Betriebsnummer, der fur den Arbeitgeber zustandige Unfallversicherungstrager und weitere
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Identifikationsmerkmale eines jeden Arbeitgebers sowie die fur die Planung der Prifungen bei den

Arbeitgebern und die fiir die Ubersichten nach Absatz 7 erforderlichen Daten gespeichert sind; die Deutsche
Rentenversicherung Bund darf die in diesem Dateisystem gespeicherten Daten nur fur die Prafung bei

den Arbeitgebern und zur Ermittlung der nach dem Kinstlersozialversicherungsgesetz abgabepflichtigen
Unternehmer verarbeiten. In das Dateisystem ist eine Kennzeichnung aufzunehmen, wenn nach § 166 Absatz

2 Satz 2 des Siebten Buches die Prifung der Arbeitgeber fur die Unfallversicherung nicht von den Tragern der
Rentenversicherung durchzuflhren ist; die Trager der Unfallversicherung haben die erforderlichen Angaben zu
Ubermitteln. Die Datenstelle der Rentenversicherung fuhrt fir die Prifung bei den Arbeitgebern ein Dateisystem,
das die folgenden Daten enthalt:

1. die Betriebsnummern eines jeden Arbeitgebers,

die Absendernummern,

die Betriebsnummern der Abrechnungsstellen,

das Aktenzeichen des Arbeitgebers,

die Betriebsnummern des flir den Arbeitgeber zustandigen Unfallversicherungstragers,

o vk W

die Unternehmernummer des Arbeitgebers nach § 136a des Siebten Buches und die
Unternehmensnummer einschlieBlich des Anhangs nach § 136a Absatz 1 Satz 4 des Siebten Buches,

~

das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Entgelt der beim Arbeitgeber Beschaftigten in Euro,
die anzuwendenden Gefahrtarifstellen der beim Arbeitgeber Beschaftigten,

die Versicherungsnummern der beim Arbeitgeber Beschaftigten einschlielich des Beginns und des Endes
von deren Beschaftigung,

10. die Betriebsnummern der fur jeden Beschaftigten zustandigen Einzugsstellen,

11. eine Kennzeichnung des Vorliegens einer geringfligigen Beschaftigung,

12. die Kennung des verwendeten Entgeltabrechnungsprogramms oder die Ausfillhilfe sowie deren Version,
13.  das ldentifikationskennzeichen jeder Meldung sowie

14.  bei Stornierung einer Meldung zusatzlich das Identifikationskennzeichen der urspriinglichen Meldung.

Sie darf die Daten der Stammsatzdatei nach § 150 Absatz 1 und 2 des Sechsten Buches sowie die Daten des
Dateisystems nach § 150 Absatz 3 des Sechsten Buches und der Stammdatendatei nach § 101 fur die Prifung
bei den Arbeitgebern speichern, verandern, nutzen, Gbermitteln oder in der Verarbeitung einschranken; dies gilt
fur die Daten der Stammsatzdatei auch fir Prifungen nach § 212a des Sechsten Buches. Sie ist verpflichtet, auf
Anforderung des prifenden Tragers der Rentenversicherung

1. die in den Dateisystemen nach den Satzen 1 und 3 gespeicherten Daten,

2. die in den Versicherungskonten der Trager der Rentenversicherung gespeicherten, auf den
Prifungszeitraum entfallenden Daten der bei dem zu prifenden Arbeitgeber Beschaftigten,

3. die bei den fir den Arbeitgeber zustéandigen Einzugsstellen gespeicherten Daten aus den
Beitragsnachweisen (§ 28f Absatz 3) fir die Zeit nach dem Zeitpunkt, bis zu dem der Arbeitgeber zuletzt
geprift wurde,

4, die bei der Klnstlersozialkasse Uber den Arbeitgeber gespeicherten Daten zur Melde- und Abgabepflicht
fir den Zeitraum seit der letzten Prifung,

5. die bei den Tragern der Unfallversicherung gespeicherten Daten zur Melde- und Beitragspflicht sowie zur
Gefahrtarifstelle fir den Zeitraum seit der letzten Prifung sowie

6. die im Verfahren nach Absatz 6a Satz 1 Ubermittelten Daten

zu verarbeiten, soweit dies fir die Prifung, ob die Arbeitgeber ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten
nach diesem Gesetzbuch, die im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag stehen, sowie
ihre Pflichten als zur Abgabe Verpflichtete nach dem Kiinstlersozialversicherungsgesetz und ihre Pflichten
nach dem Siebten Buch zur Meldung und Beitragszahlung ordnungsgemaR erfullen, erforderlich ist. Die

dem prifenden Trager der Rentenversicherung Ubermittelten Daten sind unverziglich nach Abschluss der
Prifung bei der Datenstelle und beim priifenden Trager der Rentenversicherung zu I6schen. Die Trager

der Rentenversicherung, die Einzugsstellen, die Kiinstlersozialkasse und die Bundesagentur fir Arbeit

sind verpflichtet, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Datenstelle die flir die Prifung bei den
Arbeitgebern erforderlichen Daten zu Ubermitteln. Sind flr die Prifung bei den Arbeitgebern Daten zu
Ubermitteln, so durfen sie auch durch Abruf im automatisierten Verfahren tbermittelt werden, ohne dass es
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einer Genehmigung nach § 79 Absatz 1 des Zehnten Buches bedarf. Die Datenstelle der Rentenversicherung
darf zur Erkennung von Risikofallen in den Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen nach § 26 Absatz

1 Satz 3 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes in Vorbereitung der automationsgestitzten Analyse und
Bewertung durch die Zentralstelle nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes nach
MaRgabe von Satz 10 und 11 eine Datenselektion durchfiihren. Zu diesem Zweck darf die Datenstelle der
Rentenversicherung die Daten nach Satz 3 sowie die ihr nach § 18m Absatz 1 von der Bundesagentur fur
Arbeit Gbermittelten Betriebsnummern und Angaben nach § 18i Absatz 2 und 4 aus dem Dateisystem der
Beschaftigungsbetriebe verarbeiten. Fir die Datenselektion verwendet die Datenstelle der Rentenversicherung
die nach § 26 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes von ihr und der Zentralstelle

im Einvernehmen sowie im Einvernehmen mit der oder dem Bundesbeauftragten fir den Datenschutz und

die Informationsfreiheit festgelegten Risikoindikatoren und Risikoparametern. Sie darf der Zentralstelle die
hierdurch ermittelten Risikofalle einschlieRlich der einschlagigen Risikoindikatoren und Risikoparameter sowie
zur eindeutigen Identifikation des Arbeitgebers die ihr von der Bundesagentur fur Arbeit fur die betroffenen
Arbeitgeber Ubermittelten Daten nach § 18m Absatz 1 der betroffenen Arbeitgeber Ubermitteln. Soweit die
festgelegten Risikoindikatoren und Risikoparameter zur Erstellung von Risikofallen einen Datenabgleich bei der
Zentralstelle mit weiteren nach § 26 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes vorliegenden Daten erfordern,
darf die Datenstelle der Rentenversicherung zu diesem Zweck und unabhangig von der Datenselektion nach den
Satzen 9 bis 11 neben den Daten nach Satz 12 auch folgende Daten an die Zentralstelle Ubermitteln:

1. die Anzahl der bei dem Arbeitgeber Beschaftigten,
2. die monatsbezogene Anzahl der An- und Abmeldungen von Beschaftigten,

3. die Kennzeichnung, in wie vielen Fallen es sich bei den zu den Nummern 1 und 2 genannten um
geringflugige Beschaftigungen handelt,

4, das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Entgelt der bei dem Arbeitgeber Beschaftigten als
Gesamtsumme.

(8a) Die Deutsche Rentenversicherung Bund fiihrt fir die Vorbereitung der Prifung bei einem Arbeitgeber

nach Absatz 1 eine automatisierte Datenanalyse mittels eines KI-Systems im Sinne von Artikel 3 Nummer

1 der Verordnung (EU) 2024/1689 durch. Die Datenanalyse dient dem Zweck, den priifenden Trager der
Rentenversicherung bei der Erflillung seiner Aufgaben nach den Absatzen 1, 1a und 1c zu unterstitzen, indem
durch das Aufzeigen von Wahrscheinlichkeiten Hinweise zur Verfugung gestellt werden, die auf mégliche Verstéle
gegen Pflichten nach diesem Gesetz durch den Arbeitgeber, insbesondere auf unrichtige Beitragszahlungen oder
Meldungen, hindeuten. Zum Zwecke der Datenanalyse nach Satz 1 verarbeitet die Deutsche Rentenversicherung
Bund Daten nach den Absatzen 4, 6a und 8 Satz 5. Sie ist dabei Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer
7 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Datenstelle der Rentenversicherung Ubermittelt die Daten nach den
Absatzen 6a und 8 Satz 5 an die Deutsche Rentenversicherung Bund fir die Verarbeitung nach Satz 3. Die
Deutsche Rentenversicherung Bund Ubermittelt dem priifenden Trager der Rentenversicherung die Ergebnisse
der Datenanalyse nach Satz 1 fur die Durchflihrung der Priifung bei dem Arbeitgeber. Absatz 8 Satz 6 qgilt
entsprechend.

(9) Das Bundesministerium flir Arbeit und Soziales bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir
Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nahere Uber

1. den Umfang der Pflichten des Arbeitgebers, der Beschaftigten und der in Absatz 6 genannten Stellen bei
Abrechnungsverfahren, die mit Hilfe automatischer Einrichtungen durchgefiihrt werden,

2. die Durchfiihrung der Prifung sowie die Behebung von Mangeln, die bei der Prifung festgestellt worden
sind, und

3. den Inhalt des Dateisystems nach Absatz 8 Satz 1 hinsichtlich der fiir die Planung der Prifungen bei

Arbeitgebern und der fiir die Prifung bei Einzugsstellen erforderlichen Daten, Giber den Aufbau und die
Aktualisierung dieses Dateisystems sowie Uber den Umfang der Daten aus diesem Dateisystem, die von
den Einzugsstellen und der Bundesagentur fiir Arbeit nach § 28q Absatz 5 abgerufen werden kénnen.

(10) Arbeitgeber werden wegen der Beschaftigten in privaten Haushalten nicht gepruft.

(11) Sind beim Ubergang der Priifung der Arbeitgeber von Krankenkassen auf die Trager der Rentenversicherung
Angestellte Gbernommen worden, die am 1. Januar 1995 ganz oder Gberwiegend mit der Prifung der Arbeitgeber
beschéftigt waren, sind die bis zum Zeitpunkt der Ubernahme glltigen Tarifvertrage oder sonstigen kollektiven
Vereinbarungen flr die Gbernommenen Arbeitnehmer bis zum Inkrafttreten neuer Tarifvertrage oder sonstiger
kollektiver Vereinbarungen maRgebend. Soweit es sich bei einem gemaR Satz 1 Gbernommenen Beschaftigten
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um einen Dienstordnungs-Angestellten handelt, tragen der aufnehmende Trager der Rentenversicherung und
die abgebende Krankenkasse bei Eintritt des Versorgungsfalles die Versorgungsbeziige anteilig, sofern der
Angestellte im Zeitpunkt der Ubernahme das 45. Lebensjahr bereits vollendet hatte. § 107b Absatz 2 bis 5 des
Beamtenversorgungsgesetzes gilt sinngemaR.

§ 28q Prifung bei den Einzugsstellen und den Tragern der Rentenversicherung

(1) Die Trager der Rentenversicherung und die Bundesagentur fiir Arbeit prifen bei den Einzugsstellen die
Durchfiihrung der Aufgaben, fur die die Einzugsstellen eine Vergutung nach § 281 Absatz 1 erhalten, mindestens
alle vier Jahre. Satz 1 gilt auch im Verhaltnis der Deutschen Rentenversicherung Bund zur Kiinstlersozialkasse.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund speichert in dem in § 28p Absatz 8 Satz 1 genannten Dateisystem Daten
aus dem Bescheid des Tragers der Rentenversicherung nach § 28p Absatz 1 Satz 5, soweit dies fur die Priifung
bei den Einzugsstellen nach Satz 1 erforderlich ist. Sie darf diese Daten nur fur die Prifung bei den Einzugsstellen
speichern, verandern, nutzen, Ubermitteln oder in der Verarbeitung einschranken. Die Datenstelle der Trager der
Rentenversicherung hat auf Anforderung des prifenden Tragers der Rentenversicherung die folgenden Angaben
zu Ubermitteln, soweit dies fir die Prifung nach Satz 1 erforderlich ist:

1. die in dem Dateisystem nach § 28p Absatz 8 Satz 3 gespeicherten Daten,
2. die in dem Dateisystem nach § 212a Absatz 5 Satz 3 des Sechsten Buches gespeicherten Daten und

3. die in den Versicherungskonten der Rentenversicherung gespeicherten Daten der sonstigen Versicherten,
fur die Pflichtbeitrage zu zahlen waren oder zu zahlen sind.

Die Ubermittlung darf auch durch Abruf im automatisierten Verfahren erfolgen, ohne dass es einer Genehmigung
nach § 79 Absatz 1 des Zehnten Buches bedarf.

(1a) Die Trager der Rentenversicherung und die Bundesagentur fur Arbeit prifen bei den Einzugsstellen

fur das Bundesamt fiir Soziale Sicherung als Verwalter des Gesundheitsfonds im Hinblick auf die
Krankenversicherungsbeitrage im Sinne des § 28d Absatz 1 Satz 1 die Geltendmachung der Beitragsanspriche,
den Einzug, die Verwaltung, die Weiterleitung und die Abrechnung der Beitrage entsprechend § 28| Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2. Absatz 1 Satz 3 und 4 qilt entsprechend. Die mit der Prifung nach Satz 1 befassten
Stellen Gbermitteln dem Bundesamt fur Soziale Sicherung als Verwalter des Gesundheitsfonds die zur
Geltendmachung der in § 28r Absatz 1 und 2 bezeichneten Rechte erforderlichen Prifungsergebnisse. Die durch
die Aufgabenubertragung und -wahrnehmung entstehenden Kosten sind den Tragern der Rentenversicherung
und der Bundesagentur fir Arbeit aus den Einnahmen des Gesundheitsfonds zu erstatten. Die Einzelheiten des
Verfahrens und der Vergltung vereinbaren die Trager der Rentenversicherung und die Bundesagentur fir Arbeit
mit dem Bundesamt fur Soziale Sicherung als Verwalter des Gesundheitsfonds.

(2) Die Einzugsstellen haben die fur die Priufung erforderlichen Unterlagen bis zur nachsten Einzugsstellenprifung
aufzubewahren und bei der Prifung bereitzuhalten.

(3) Die Einzugsstellen sind verpflichtet, bei der Darlegung der Kassen- und Rechnungsfihrung aufklarend
mitzuwirken und bei Verfahren, die mit Hilfe automatischer Einrichtungen durchgefiihrt werden, angemessene
Prifhilfen zu leisten. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund
und die Bundesagentur flr Arbeit treffen entsprechende Vereinbarungen. Die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See und die landwirtschaftliche Krankenkasse kénnen dabei ausgenommen werden.

(4) Die Prifung erstreckt sich auf alle Stellen, die Aufgaben der in Absatz 1 genannten Art fir die Einzugsstelle
wahrnehmen. Die Absatze 2 und 3 gelten insoweit fur diese Stellen entsprechend.

(5) Die Einzugsstellen und die Bundesagentur fir Arbeit prifen gemeinsam bei den Tragern der
Rentenversicherung deren Aufgaben nach § 28p mindestens alle vier Jahre. Die Prifung kann durch Abruf der
Arbeitgeberdateisysteme (§ 28p Absatz 8) im automatisierten Verfahren durchgefliihrt werden. Bei geringfligigen
Beschaftigungen gelten die Satze 1 und 2 nicht fir die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als
Einzugsstelle.

(6) Die Deutsche Rentenversicherung Bund fihrt ein Dateisystem, in dem die Trager der Rentenversicherung ihre
elektronischen Akten fihren, die im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Prifungen nach den Absatzen 1
und 1a stehen und in welchem der Name, die Anschrift, die Betriebsnummer und weitere Identifikationsmerkmale
jeder Einzugsstelle, die erforderlichen Daten flr die Planung der Prifungen bei den Einzugsstellen sowie die
Ergebnisse der Prifungen gespeichert sind. Die in den Dateisystemen gespeicherten Daten dirfen nur fur die
Prifungen nach den Absatzen 1 und 1la durch die jeweils zustandigen Trager der Rentenversicherung verarbeitet
werden. Die in dem Dateisystem gespeicherten Daten durfen zusatzlich fir die Prifungen nach den Absatzen 1
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und 1a durch die Bundesagentur fur Arbeit und zum Abruf der Prifergebnisse durch das Bundesamt flr Soziale
Sicherung als Verwalter des Gesundheitsfonds verarbeitet werden.

§ 28r Schadensersatzpflicht, Verzinsung

(1) Verletzt ein Organ oder ein Bediensteter der Einzugsstelle schuldhaft eine diesem nach diesem Abschnitt
auferlegte Pflicht, haftet die Einzugsstelle dem Trager der Pflegeversicherung, der Rentenversicherung

und der Bundesagentur fur Arbeit sowie dem Gesundheitsfonds fur einen diesen zugefligten Schaden. Die
Schadensersatzpflicht wegen entgangener Zinsen beschrankt sich auf den sich aus Absatz 2 ergebenden Umfang.

(2) Werden Beitrage, Zinsen auf Beitrage oder Saumniszuschlage schuldhaft nicht rechtzeitig weitergeleitet,
hat die Einzugsstelle Zinsen in Hohe von zwei vom Hundert Gber dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des
Blrgerlichen Gesetzbuchs zu zahlen.

(3) Verletzt ein Organ oder ein Bediensteter des Tragers der Rentenversicherung schuldhaft eine diesem nach
§ 28p auferlegte Pflicht, haftet der Trager der Rentenversicherung dem Gesundheitsfonds, der Krankenkasse,
der Pflegekasse und der Bundesagentur fiir Arbeit fir einen diesen zugefugten Schaden; dies gilt entsprechend
gegenuber den Tragern der Unfallversicherung fiir die Priifung nach § 166 Absatz 2 des Siebten Buches. Flr
entgangene Beitrage sind Zinsen in Hohe von zwei vom Hundert Uiber dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247
des Burgerlichen Gesetzbuchs zu zahlen.

Vierter Abschnitt
Trager der Sozialversicherung

Erster Titel
Verfassung

§ 29 Rechtsstellung

(1) Die Trager der Sozialversicherung (Versicherungstrager) sind rechtsfahige Kérperschaften des 6ffentlichen
Rechts mit Selbstverwaltung.

(2) Die Selbstverwaltung wird, soweit § 44 nichts Abweichendes bestimmt, durch die Versicherten und die
Arbeitgeber ausgelbt.

(3) Die Versicherungstrager erfillen im Rahmen des Gesetzes und des sonstigen fir sie malBgebenden Rechts ihre
Aufgaben in eigener Verantwortung.

§ 30 Eigene und lbertragene Aufgaben

(1) Die Versicherungstrager dirfen nur Geschafte zur Erflllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen oder
zugelassenen Aufgaben fuhren und ihre Mittel nur fir diese Aufgaben sowie die Verwaltungskosten verwenden.

(2) Den Versicherungstragern durfen Aufgaben anderer Versicherungstrager und Trager offentlicher Verwaltung
nur auf Grund eines Gesetzes Ubertragen werden; dadurch entstehende Kosten sind ihnen zu erstatten.
Verwaltungsvereinbarungen der Versicherungstrager zur Durchflihrung ihrer Aufgaben bleiben unberihrt.

(3) Versicherungstrager kdnnen die fur sie zustandigen obersten Bundes- und Landesbehdérden insbesondere in
Fragen der Rechtsetzung kurzzeitig personell unterstitzen. Dadurch entstehende Kosten sind ihnen grundsatzlich
zu erstatten; Ausnahmen werden in den jeweiligen Gesetzen zur Feststellung der Haushalte von Bund und
Landern festgelegt.

§ 31 Organe

(1) Bei jedem Versicherungstrager werden als Selbstverwaltungsorgane eine Vertreterversammlung und ein
Vorstand gebildet. Jeder Versicherungstrager hat einen Geschaftsfihrer, der dem Vorstand mit beratender
Stimme angehdrt. Die Aufgaben des Geschaftsfuhrers werden bei der Deutschen Rentenversicherung Bund durch
das Direktorium wahrgenommen.

(2) Die Vertreterversammlung, der Vorstand und der Geschaftsfihrer nehmen im Rahmen ihrer Zustandigkeit die
Aufgaben des Versicherungstragers wahr.
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(3) Die vertretungsberechtigten Organe des Versicherungstragers haben die Eigenschaft einer Behoérde. Sie
fuhren das Dienstsiegel des Versicherungstragers.

(3a) Bei den in § 35a Absatz 1 genannten Krankenkassen wird abweichend von Absatz 1 ein Verwaltungsrat
als Selbstverwaltungsorgan sowie ein hauptamtlicher Vorstand gebildet. § 31 Absatz 1 Satz 2 qilt fir diese
Krankenkassen nicht.

(3b) Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund werden eine Bundesvertreterversammliung und ein
Bundesvorstand gebildet. Diese Organe entscheiden anstelle der Vertreterversammlung und des Vorstandes,
soweit § 64 Absatz 4 gilt.

(4) Die Sektionen, die Bezirksverwaltungen und die Landesgeschaftsstellen der Versicherungstrager kénnen
Selbstverwaltungsorgane bilden. Die Satzung grenzt die Aufgaben und die Befugnisse dieser Organe gegenuber
den Aufgaben und Befugnissen der Organe der Hauptverwaltung ab.

§ 32 (weggefallen)

§ 33 Vertreterversammlung, Verwaltungsrat

(1) Die Vertreterversammlung beschliel§t die Satzung und sonstiges autonomes Recht des Versicherungstragers
sowie in den Ubrigen durch Gesetz oder sonstiges fiir den Versicherungstrager maRgebendes Recht
vorgesehenen Fallen. Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wird der Beschluss Uber die Satzung von der
Bundesvertreterversammlung nach § 31 Absatz 3b gefasst; der Beschluss wird gemal § 64 Absatz 4 gefasst,
soweit die Satzung Regelungen zu Grundsatz- und Querschnittsaufgaben der Deutschen Rentenversicherung oder
zu gemeinsamen Angelegenheiten der Trager der Rentenversicherung trifft. Im Ubrigen entscheidet die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen der durch Wahl der Versicherten und Arbeitgeber der Deutschen Rentenversicherung
Bund bestimmten Mitglieder.

(2) Die Vertreterversammlung vertritt den Versicherungstrager gegenuber dem Vorstand und dessen Mitgliedern.
Sie kann in der Satzung oder im Einzelfall bestimmen, dass das Vertretungsrecht gemeinsam durch die
Vorsitzenden der Vertreterversammlung ausgedibt wird.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fir den Verwaltungsrat nach § 31 Absatz 3a. Soweit das
Sozialgesetzbuch Bestimmungen Uber die Vertreterversammlung oder deren Vorsitzenden trifft, gelten diese fir
den Verwaltungsrat oder dessen Vorsitzenden. Dem Verwaltungsrat oder dessen Vorsitzenden obliegen auch die
Aufgaben des Vorstandes oder dessen Vorsitzenden nach § 37 Absatz 2, § 38 und nach dem Zweiten Titel.

(4) Soweit das Sozialgesetzbuch Bestimmungen Uber die Vertreterversammlung oder deren Vorsitzenden trifft,
gelten diese flr die Bundesvertreterversammlung oder deren Vorsitzenden entsprechend. Fur den Beschluss tber
die Satzung gilt Absatz 1 Satz 2 und 3.

§ 34 Satzung

(1) Jeder Versicherungstrager gibt sich eine Satzung. Sie bedarf der Genehmigung der nach den besonderen
Vorschriften fur die einzelnen Versicherungszweige zustandigen Behérde.

(2) Die Satzung und sonstiges autonomes Recht sind 6ffentlich bekannt zu machen. Sie treten, wenn kein anderer
Zeitpunkt bestimmt ist, am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Art der Bekanntmachung wird durch die
Satzung geregelt.

§ 35 Vorstand

(1) Der Vorstand verwaltet den Versicherungstrager und vertritt ihn gerichtlich und auBergerichtlich, soweit
Gesetz oder sonstiges fur den Versicherungstrager maRgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen. In
der Satzung oder im Einzelfall durch den Vorstand kann bestimmt werden, dass auch einzelne Mitglieder des
Vorstands den Versicherungstrager vertreten kénnen.

(2) Der Vorstand erlasst Richtlinien fur die Flihrung der Verwaltungsgeschafte, soweit diese dem Geschaftsflihrer
obliegen.

(3) Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund obliegen die Aufgaben nach den Absatzen 1 und 2 dem
Bundesvorstand nach § 31 Absatz 3b, soweit Grundsatz- und Querschnittsaufgaben oder gemeinsame
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Angelegenheiten der Trager der Rentenversicherung betroffen sind und soweit Gesetz oder sonstiges fur
die Deutsche Rentenversicherung Bund malgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen. Soweit das
Sozialgesetzbuch Bestimmungen Uber den Vorstand oder dessen Vorsitzenden trifft, gelten diese fiir den
Bundesvorstand oder dessen Vorsitzenden entsprechend.

§ 35a Vorstand bei Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie Ersatzkassen

(1) Bei den Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie den Ersatzkassen verwaltet der Vorstand die
Krankenkasse und vertritt die Krankenkasse gerichtlich und auBergerichtlich, soweit Gesetz und sonstiges
fur die Krankenkasse maltgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen. In der Satzung oder im Einzelfall
durch den Vorstand kann bestimmt werden, dass auch einzelne Mitglieder des Vorstandes die Krankenkasse
vertreten koénnen. Innerhalb der vom Vorstand erlassenen Richtlinien verwaltet jedes Mitglied des Vorstands
seinen Geschaftsbereich eigenverantwortlich. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Vorstand; bei
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

(2) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat zu berichten Gber

1. die Umsetzung von Entscheidungen von grundsatzlicher Bedeutung,

2. die finanzielle Situation und die voraussichtliche Entwicklung.

AuBerdem ist dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates aus sonstigen wichtigen Anlassen zu berichten.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes Uben ihre Tatigkeit hauptamtlich aus. Die Amtszeit betragt bis zu sechs Jahre;
die Wiederwahl ist maglich.

(4) Der Vorstand besteht bei Krankenkassen mit bis zu 500 000 Mitgliedern aus héchstens zwei Personen, bei
mehr als 500 000 Mitgliedern aus hdchstens drei Personen. Ein mehrkdpfiger Vorstand muss mit mindestens einer
Frau und mit mindestens einem Mann besetzt sein. Die Mitglieder des Vorstandes vertreten sich gegenseitig. § 37
Absatz 2 gilt entsprechend. Besteht der Vorstand nur aus einer Person, hat der Verwaltungsrat einen leitenden
Beschaftigten der Krankenkasse mit dessen Stellvertretung zu beauftragen.

(5) Der Vorstand sowie aus seiner Mitte der Vorstandsvorsitzende und dessen Stellvertreter werden von dem
Verwaltungsrat gewahlt. Bei Betriebskrankenkassen bleibt § 149 Absatz 2 des Flinften Buches unberihrt;
bestellt der Arbeitgeber auf seine Kosten die fur die Fliihrung der Geschafte erforderlichen Personen, so bedarf
die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes der Zustimmung der Mehrheit der Versichertenvertreter im
Verwaltungsrat. Stimmt der Verwaltungsrat nicht zu und bestellt der Arbeitgeber keine anderen Mitglieder
des Vorstandes, die die Zustimmung finden, werden die Aufgaben der Vorstandsmitglieder auf Kosten der
Betriebskrankenkasse durch die Aufsichtsbehdrde oder durch Beauftragte der Aufsichtsbehérde einstweilen
wahrgenommen.

(6) Der Verwaltungsrat hat bei seiner Wahl darauf zu achten, dass die Mitglieder des Vorstands die erforderliche
fachliche Eignung zur Fuhrung der Verwaltungsgeschafte besitzen auf Grund einer Fort- oder Weiterbildung im
Krankenkassendienst oder einer Fachhochschul- oder Hochschulausbildung sowie in beiden Fallen zusatzlich

auf Grund mehrjahriger Berufserfahrung in herausgehobenen Fihrungsfunktionen. Die H6he der jahrlichen
Vergutungen der einzelnen Vorstandsmitglieder einschlieBlich aller Nebenleistungen sowie samtliche
Versorgungsregelungen sind betragsmaRig in einer Ubersicht jahrlich am 1. Marz im Bundesanzeiger und
gleichzeitig, begrenzt auf die jeweilige Krankenkasse und ihre Verbande, in der Mitgliederzeitschrift sowie auf der
Internetseite der jeweiligen Krankenkasse zu verdffentlichen. Die Art und die Héhe finanzieller Zuwendungen, die
den Vorstandsmitgliedern in Zusammenhang mit ihrer Vorstandstatigkeit von Dritten gewahrt werden, sind dem
Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates mitzuteilen.

(6a) Der Abschluss, die Verlangerung oder die Anderung eines Vorstandsdienstvertrags bediirfen zu ihrer
Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehérde. Die Vergutung der Mitglieder des Vorstandes
einschlieBlich aller Nebenleistungen und Versorgungsregelungen hat in angemessenem Verhaltnis zur Bedeutung
der Kdrperschaft zu stehen, die sich nach der Zahl der Versicherten bemisst. Dartiber hinaus ist die GroRe des
Vorstandes zu beriicksichtigen. Finanzielle Zuwendungen nach Absatz 6 Satz 3 sind auf die Vergltung der
Vorstandsmitglieder anzurechnen oder an die Kérperschaft abzufiihren. Vereinbarungen der Kérperschaft fir die
Zukunftssicherung der Vorstandsmitglieder sind nur auf Grundlage von beitragsorientierten Zusagen zulassig.

(7) Fur eine Amtsenthebung und eine Amtsentbindung eines Mitglieds des Vorstands durch den Verwaltungsrat
gilt § 59 Absatz 2 und 3 entsprechend. Griinde fir eine Amtsenthebung oder eine Amtsentbindung sind auch
Unfahigkeit zur ordnungsgemalen Geschaftsfihrung oder Vertrauensentzug durch den Verwaltungsrat, es sei
denn, dass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen Grinden entzogen worden ist. VerstoRt ein Mitglied des
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Vorstandes in grober Weise gegen seine Amtspflichten und kommt ein Beschluss des Verwaltungsrates nach §
59 Absatz 3 Satz 1 nicht innerhalb einer angemessenen Frist zustande, hat die Aufsichtsbehdrde dieses Mitglied
seines Amtes zu entheben; Rechtsbehelfe gegen die Amtsenthebung haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 36 Geschaftsfiihrer

(1) Der Geschaftsflhrer flhrt hauptamtlich die laufenden Verwaltungsgeschafte, soweit Gesetz oder
sonstiges fur den Versicherungstrager mafgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen, und vertritt den
Versicherungstrager insoweit gerichtlich und auergerichtlich.

(2) Der Geschaftsfihrer und sein Stellvertreter werden auf Vorschlag des Vorstands von der
Vertreterversammlung gewahlt; § 59 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(2a) Der Geschaftsfihrer und sein Stellvertreter werden bei der Unfallversicherung Bund und Bahn vom
Bundesministerium flr Arbeit und Soziales bestellt; die Bestellung bedarf der Zustimmung des Vorstandes.

(3) Bei den Feuerwehr-Unfallkassen bestimmt die zustandige oberste Verwaltungsbehérde das Nahere (ber die
FUhrung der Geschafte. Die Bestellung des Geschaftsfiihrers bedarf der Zustimmung des Vorstands.

(3a) Das Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund besteht aus einem Prasidenten als Vorsitzenden
und zwei Geschaftsfihrern. Die Grundsatz- und Querschnittsaufgaben und die Auendarstellung der Deutschen
Rentenversicherung Bund werden grundsatzlich vom Prasidenten wahrgenommen. Im Ubrigen werden die
Aufgabenbereiche der Mitglieder des Direktoriums durch die Satzung bestimmt. Die Vorschriften tber den
Geschaftsfuhrer und § 36 Absatz 4 Satz 2, 5 und 6 gelten fiir das Direktorium entsprechend.

(3b) Das Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund wird auf Vorschlag des Bundesvorstandes von der
Bundesvertreterversammlung gemal § 64 Absatz 4 gewahlt. Uber den Vorschlag entscheidet der Bundesvorstand
der Deutschen Rentenversicherung Bund gemal § 64 Absatz 4. Die Amtsdauer der Mitglieder betragt sechs Jahre.

(4) Bei Versicherungstragern mit mehr als eineinhalb Millionen Versicherten kann die Satzung bestimmen, dass
die Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstands eine aus drei Personen bestehende Geschaftsfiihrung

und aus deren Mitte einen Vorsitzenden wahlt. Die Geschaftsfihrung muss mit mindestens einer Frau und mit
mindestens einem Mann besetzt sein. Die Satze 1 und 2 gelten auch bei Versicherungstragern, die flir mehrere
Versicherungszweige zustandig sind. Die Vorschriften (iber den Geschaftsflhrer gelten flr die Geschaftsflihrung
entsprechend. Die Mitglieder der Geschaftsflihrung vertreten sich gegenseitig. Die Satzung kann bestimmen, dass
auch einzelne Mitglieder der Geschaftsfihrung den Versicherungstrager vertreten kénnen.

(5) Flir den Geschaftsfiihrer, seinen Stellvertreter und die Mitglieder der Geschaftsflihrung gelten die
dienstrechtlichen Vorschriften der Sozialversicherungsgesetze und die hiernach anzuwendenden anderen
dienstrechtlichen Vorschriften. Die in ihnen vorgeschriebenen Voraussetzungen dienstrechtlicher Art mussen bei
der Wahl erfiillt sein.

(6) Soweit nach den flr eine dienstordnungsmaRige Anstellung geltenden Vorschriften nur die Anstellung von
Personen zulassig ist, die einen bestimmten Ausbildungsgang oder eine Probezeit zurlickgelegt oder bestimmte
Prifungen abgelegt haben, gilt das nicht flir Bewerber fliir das Amt eines Geschaftsfluhrers oder eines Mitglieds
der Geschaftsflihrung, die die erforderliche Befahigung durch Lebens- und Berufserfahrung erworben haben. Die
Feststellung, ob ein Bewerber die erforderliche Befahigung durch Lebens- und Berufserfahrung erworben hat,
trifft die fUr die Sozialversicherung zustandige oberste Verwaltungsbehdrde. Sie hat innerhalb von vier Monaten
nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen Uber die Befahigung des Bewerbers zu entscheiden. Die Satze 2 und
3 gelten auch, wenn eine Dienstordnung die Anstellung eines Bewerbers fiir das Amt eines Stellvertreters des
Geschaftsflhrers zulasst, der die Befahigung hierfur durch Lebens- und Berufserfahrung erworben hat.

§ 36a Besondere Ausschiisse

(1) Durch Satzung kdnnen
1. der Erlass von Widerspruchsbescheiden und
2. in der Unfallversicherung ferner

a) die erstmalige Entscheidung Uber Renten, Entscheidungen Uber Rentenerhohungen,
Rentenherabsetzungen und Rentenentziehungen wegen Anderung der gesundheitlichen
Verhaltnisse,
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b) Entscheidungen Gber Abfindungen mit Gesamtverglitungen, Renten als vorlaufige
Entschadigungen, laufende Beihilfen und Leistungen bei Pflegebedrftigkeit

besonderen Ausschissen Ubertragen werden. § 35 Absatz 2 qgilt entsprechend. Die Sozialversicherung fur
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau richtet insbesondere fur die in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
vertretenen Sparten (Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) fachbezogene besondere Ausschisse ein, die
Vorschlagsrechte haben; das Nahere wird durch die Satzung bestimmt.

(2) Die Satzung regelt das Nahere, insbesondere die Zusammensetzung der besonderen Ausschisse und die
Bestellung ihrer Mitglieder. Zu Mitgliedern der besonderen Ausschisse kénnen nur Personen bestellt werden,

die die Voraussetzungen der Wahlbarkeit als Organmitglied erflllen und, wenn die Satzung deren Mitwirkung
vorsieht, Bedienstete des Versicherungstragers. In Angelegenheiten der Kinstlersozialversicherung kdnnen auf
Vorschlag der Kinstlersozialkasse zu Mitgliedern der besonderen Ausschiisse Personen aus den Kreisen der

nach dem Klnstlersozialversicherungsgesetz Versicherten und der zur Kunstlersozialabgabe Verpflichteten und
Bedienstete der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
und der Regionaltrager der gesetzlichen Rentenversicherung bestellt werden.

(3) Die §§ 40 bis 42 sowie § 63 Absatz 3a und 4 gelten fiir die ehrenamtlichen Mitglieder der besonderen
Ausschusse entsprechend.

(4) § 64a Absatz 1, 3 und 4 gilt flr die besonderen Ausschiisse entsprechend. § 64a Absatz 2 gilt mit der
Malgabe, dass ein Mitglied den Ausnahmefall nach Absatz 2 Satz 1 feststellt und eine digitale Sitzung nach
Absatz 2 Satz 1 nicht stattfindet, wenn ein Mitglied widerspricht.

§ 37 Verhinderung von Organen

(1) Solange und soweit die Wahl zu Selbstverwaltungsorganen nicht zustande kommt oder
Selbstverwaltungsorgane sich weigern, ihre Geschafte zu fihren, werden sie auf Kosten des Versicherungstragers
durch die Aufsichtsbehdrde selbst oder durch Beauftragte gefiihrt. Die Verpflichtung der Aufsichtsbehérde, die
Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane zu berufen, wenn eine Wahl nicht zustande kommt, bleibt unberthrt.

(2) Sind der Geschaftsfuhrer und sein Stellvertreter oder ein Mitglied der Geschaftsfuhrung fiir langere Zeit an
der Ausubung ihres Amtes verhindert oder ist ihr Amt langere Zeit unbesetzt, kann der Vorstand einen leitenden
Beschaftigten des Versicherungstragers mit der voribergehenden Wahrnehmung dieses Amtes beauftragen; bei
einer Geschaftsfiihrung erstreckt sich die Wahrnehmung des Amtes nicht auf den Vorsitz. Die Beauftragung ist
der Aufsichtsbehdrde unverziglich anzuzeigen.

§ 38 Beanstandung von RechtsverstoRen

(1) VerstoRt der Beschluss eines Selbstverwaltungsorgans gegen Gesetz oder sonstiges fir den
Versicherungstrager malRgebendes Recht, hat der Vorsitzende des Vorstands den Beschluss schriftlich und mit
Begriindung zu beanstanden und dabei eine angemessene Frist zur erneuten Beschlussfassung zu setzen. Die
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.

(2) Verbleibt das Selbstverwaltungsorgan bei seinem Beschluss, hat der Vorsitzende des Vorstands
die Aufsichtsbehdrde zu unterrichten. Die aufschiebende Wirkung bleibt bis zu einer Entscheidung der
Aufsichtsbehdrde, langstens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach ihrer Unterrichtung, bestehen.

§ 39 Versichertenalteste und Vertrauenspersonen
(1) Bei den Tragern der Rentenversicherung wahlt die Vertreterversammlung Versichertenalteste.

(2) Die Satzung kann bestimmen, dass

1. bei den Tragern der Rentenversicherung die Wahl von Versichertenaltesten unterbleibt,

2. auch bei anderen Versicherungstragern die Vertreterversammlung Versichertenalteste wahlt,

3. die Vertreterversammlung Vertrauenspersonen der Arbeitgeber und bei der Sozialversicherung fir
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Vertrauenspersonen der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte
wahlt.
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(3) Die Versichertenaltesten haben insbesondere die Aufgabe, eine ortsnahe Verbindung des
Versicherungstragers mit den Versicherten und den Leistungsberechtigten herzustellen und diese zu beraten und
zu betreuen. Die Satzung bestimmt das Nahere.

§ 40 Ehrenamter

(1) Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane sowie die Versichertenaltesten und die Vertrauenspersonen tben
ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus. Stellvertreter haben flr die Zeit, in der sie die Mitglieder vertreten oder andere
ihnen Ubertragene Aufgaben wahrnehmen, die Rechte und Pflichten eines Mitglieds. Satz 2 gilt fur Stellvertreter
von Versichertenaltesten und Vertrauenspersonen entsprechend.

(2) Niemand darf in der Ubernahme oder Ausiibung eines Ehrenamts behindert oder wegen der Ubernahme

oder Auslibung eines solchen Amtes benachteiligt werden. Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane sowie
Versichertenalteste und Vertrauenspersonen sind fir die Zeiten der Auslibung ihres Ehrenamtes von ihrer Arbeit
oder dienstlichen Tatigkeit freizustellen, es sei denn, dem stehen dringende betriebliche oder dienstliche Belange
entgegen. Der Arbeitgeber oder Dienstherr soll friihzeitig informiert werden.

(3) Zur Teilnahme an Fortbhildungsmalnahmen, die Kenntnisse vermitteln, die fir eine ordnungsgemaRe
Auslibung des Ehrenamts férderlich sind, haben Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane sowie
Versichertenalteste und Vertrauenspersonen Anspruch auf Urlaub an bis zu flnf Arbeitstagen pro Kalenderjahr.
Der Anspruch nach Satz 1 ist gegenliber dem Arbeitgeber oder Dienstherrn spatestens vier Wochen vor Beginn
der Fortbildungsmalnahme schriftlich oder elektronisch geltend zu machen. Der Urlaub darf mit der Freistellung,
die aufgrund von Bildungsurlaubsgesetzen der Lander in einem Kalenderjahr gewahrt wird, insgesamt acht
Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht tGberschreiten. Fir die Zeit des Urlaubs besteht nach diesem Gesetz kein
Anspruch auf Lohn oder Gehalt. Der Verdienstausfall ist nach MaBgabe des § 41 Absatz 2 zu ersetzen. Der
Arbeitgeber oder Dienstherr darf den Urlaub nach Satz 1 zu dem von dem Beschaftigten mitgeteilten Zeitpunkt
ablehnen, wenn dringende betriebliche oder dienstliche Belange oder Urlaubsantrage anderer Beschaftigter
entgegenstehen. Die Vertreterversammlung beschlieBt auf Vorschlag des Vorstands, welche Inhalte die
FortbildungsmaBnahmen nach Satz 1 haben kdnnen; bei den in § 35a Absatz 1 genannten Krankenkassen entfallt
der Vorschlag des Vorstands.

§ 41 Entschadigung der ehrenamtlich Tatigen

(1) Der Versicherungstrager erstattet den Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane sowie den
Versichertenaltesten und den Vertrauenspersonen ihre baren Auslagen; er kann hierfir feste Satze vorsehen.
Die Auslagen des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden eines Selbstverwaltungsorgans fur ihre
Tatigkeit auBerhalb der Sitzung kénnen mit einem Pauschbetrag abgegolten werden.

(2) Der Versicherungstrager ersetzt den Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane sowie den Versichertenaltesten
und den Vertrauenspersonen den tatsachlich entgangenen regelmaBigen Bruttoverdienst und erstattet ihnen die
den Arbeitnehmeranteil Gbersteigenden Beitrage, die sie als ehrenamtlich tatige Arbeitnehmer nach der Vorschrift
des Sechsten Buches Uber die Beitragstragung selbst zu tragen haben. Die Entschadigung betragt fur jede Stunde
der versaumten regelmaBigen Arbeitszeit hdchstens ein Flinfundsiebzigstel der monatlichen BezugsgroRe (§ 18).
Wird durch schriftliche Erklarung des Berechtigten glaubhaft gemacht, dass ein Verdienstausfall entstanden ist,
lasst sich dessen Hohe jedoch nicht nachweisen, ist fur jede Stunde der versaumten regelmaRigen Arbeitszeit ein
Drittel des in Satz 2 genannten Hochstbetrags zu ersetzen. Der Verdienstausfall wird je Kalendertag flir hochstens
zehn Stunden geleistet; die letzte angefangene Stunde ist voll zu rechnen.

(3) Den Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane kann fur jeden Kalendertag einer Sitzung ein Pauschbetrag

fur Zeitaufwand geleistet werden; die H6he des Pauschbetrags soll unter Beachtung des § 40 Absatz 1 Satz 1

in einem angemessenen Verhaltnis zu dem regelmaBig auBerhalb der Arbeitszeit erforderlichen Zeitaufwand,
insbesondere flr die Vorbereitung der Sitzungen, stehen. Ein Pauschbetrag fir Zeitaufwand kann flr die Tatigkeit
auBerhalb von Sitzungen den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane
sowie den Versichertenaltesten und den Vertrauenspersonen, bei auBergewdhnlicher Inanspruchnahme auch
anderen Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane geleistet werden.

(4) Die Vertreterversammlung beschliel§t auf Vorschlag des Vorstands die festen Satze und die Pauschbetrage
nach den Absatzen 1 und 3. Bei den in § 35a Absatz 1 genannten Krankenkassen entfallt der Vorschlag des
Vorstandes. Die Beschlusse bedirfen der Genehmigung der Aufsichtsbehdérde.

§ 42 Haftung

- Seite 54 von 105 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

(1) Die Haftung der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane richtet sich bei Verletzung einer ihnen einem Dritten
gegenuber obliegenden Amtspflicht nach § 839 des Blrgerlichen Gesetzbuchs und Artikel 34 des Grundgesetzes.

(2) Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane haften fur den Schaden, der dem Versicherungstrager aus einer
vorsatzlichen oder grob fahrldssigen Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten entsteht.

(3) Auf Ersatz des Schadens aus einer Pflichtverletzung kann der Versicherungstrager nicht im Voraus, auf einen
entstandenen Schadensersatzanspruch nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrde verzichten.

(4) Fur Versichertenalteste und Vertrauenspersonen gelten die Absatze 1 bis 3 entsprechend.

Zweiter Titel
Zusammensetzung, Wahl und Verfahren der Selbstverwaltungsorgane,
Versichertenaltesten und Vertrauenspersonen

§ 43 Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane

(1) Die Zahl der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane wird durch die Satzung entsprechend der Grolse

des Versicherungstragers bestimmt und kann nur fir die folgende Wahlperiode geandert werden. Die
Vertreterversammlung hat héchstens sechzig Mitglieder; der Verwaltungsrat der in § 35a Absatz 1 genannten
Krankenkassen hat hdchstens dreillig Mitglieder. Die Vertreterversammlungen der Trager der gesetzlichen
Rentenversicherung haben jeweils hdchstens dreifig Mitglieder; bis zum Ablauf der am 1. Oktober 2005 laufenden
Wahlperiode gilt Satz 2. Fir die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gilt § 44
Absatz 5.

(2) Ein Mitglied, das verhindert ist, wird durch einen Stellvertreter vertreten. Stellvertreter sind die als solche

in der Vorschlagsliste benannten und verfligbaren Personen in der Reihenfolge ihrer Aufstellung bis zu einer

Zahl, die die der Mitglieder um vier Ubersteigt; Mitglieder, die eine persénliche Stellvertretung nach Satz

5 haben, bleiben hierbei unberucksichtigt. Bei dem Bundesvorstand der Deutschen Rentenversicherung

Bund sind Stellvertreter die als solche gewahlten Personen. Bei der Bundesvertreterversammlung der

Deutschen Rentenversicherung Bund gilt Entsprechendes fur die von den Regionaltragern und der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gewahlten Mitglieder. Anstelle einer Stellvertretung nach

Satz 2 kdnnen fur einzelne oder alle Mitglieder des Vorstandes sowie flr einzelne oder alle Mitglieder des
Verwaltungsrates der in § 35a Absatz 1 genannten Krankenkassen in der Vorschlagsliste ein erster und ein zweiter
personlicher Stellvertreter benannt werden.

(3) Mitglieder der Vertreterversammlung und ihre Stellvertreter kdnnen nicht gleichzeitig bei demselben
Versicherungstrager Mitglieder des Vorstandes oder deren Stellvertreter sein. Eine Mitgliedschaft in den
Selbstverwaltungsorganen mehrerer Krankenkassen ist ausgeschlossen.

§ 44 Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane

(1) Die Selbstverwaltungsorgane setzen sich zusammen

1. je zur Halfte aus Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber, soweit in den Nummern 2 und 3 nichts
Abweichendes bestimmt ist,

2. bei der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau je zu einem Drittel aus Vertretern
der versicherten Arbeitnehmer (Versicherten), der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte und der
Arbeitgeber,

3. bei den Ersatzkassen aus Vertretern der Versicherten; dies gilt nicht nach Fusionen mit einer

Krankenkasse einer anderen Kassenart oder bei der Grindung neuer Institutionen.

(2) Bei Betriebskrankenkassen, die flr einen Betrieb oder mehrere Betriebe desselben Arbeitgebers bestehen,
gehdren den Selbstverwaltungsorganen auer den Vertretern der Versicherten der Arbeitgeber oder sein
Vertreter an. Er hat dieselbe Zahl der Stimmen wie die Vertreter der Versicherten; bei einer Abstimmung

kann er jedoch nicht mehr Stimmen abgeben, als den anwesenden Versichertenvertretern zustehen. Bei
Betriebskrankenkassen, die fur Betriebe mehrerer Arbeitgeber bestehen, gehdren dem Verwaltungsrat jeder
Arbeitgeber oder sein Vertreter an, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt. Die Zahl der dem Verwaltungsrat
angehoérenden Arbeitgeber oder ihrer Vertreter darf die Zahl der Versichertenvertreter nicht tbersteigen;

Satz 2 gilt entsprechend. Die Satzung legt das Verfahren zur Bestimmung der Arbeitgebervertreter des
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Verwaltungsrates sowie die Verteilung der Stimmen und die Stellvertretung fest. Die Satze 1 bis 5 gelten nicht fur
Betriebskrankenkassen, deren Satzung eine Regelung nach § 173 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 des Flnften Buches
enthalt.

(2a) Bei den Unfallkassen der Lander und Gemeinden und den gemeinsamen Unfallkassen fur den Landes- und
kommunalen Bereich gehéren den Selbstverwaltungsorganen auBer den Vertretern der Versicherten eine gleiche
Anzahl von Arbeitgebervertretern oder ein Arbeitgebervertreter an. Die Arbeitgebervertreter werden bestimmt

1. bei den Unfallkassen der Lander von der nach Landesrecht zustéandigen Stelle,
2. bei den Unfallkassen der Gemeinden von der nach der Ortssatzung zustandigen Stelle,
3. bei den gemeinsamen Unfallkassen fir den Landes- und kommunalen Bereich

a) fur den Landesbereich von der nach Landesrecht zustandigen Stelle,

b) fur den kommunalen Bereich, wenn in den Unfallkassen nur eine Gemeinde einbezogen ist, von
der nach der Ortssatzung zustandigen Stelle.

Gehort dem Selbstverwaltungsorgan nur ein Arbeitgebervertreter an, hat er die gleiche Zahl der Stimmen wie
die Vertreter der Versicherten; bei einer Abstimmung kann er jedoch nicht mehr Stimmen abgeben, als den
anwesenden Vertretern der Versicherten zustehen. Das Verhaltnis der Zahl der Stimmen der Vertreter aus dem
Landesbereich zu der Zahl der Stimmen der Vertreter aus dem kommunalen Bereich bei den Unfallkassen im
Sinne der Nummer 3 entspricht dem Verhaltnis der auf diese beiden Bereiche entfallenden nach § 2 Absatz 1
Nummer 1, 2 und 8 des Siebten Buches versicherten Personen im vorletzten Kalenderjahr vor der Wahl; das
Nahere bestimmt die Satzung.

(3) In den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wirken

in Angelegenheiten der Krankenversicherung der Landwirte und der Alterssicherung der Landwirte die Vertreter
der Selbstandigen, die in der betreffenden Versicherung nicht versichert sind und die nicht zu den in § 51

Absatz 4 genannten Beauftragten gehdren, sowie die Vertreter der Arbeitnehmer nicht mit. An die Stelle der
nicht mitwirkenden Vertreter der Selbstandigen treten die Stellvertreter, die in der betreffenden Versicherung
versichert sind; sind solche Stellvertreter nicht in genligender Zahl vorhanden, ist die Liste der Stellvertreter nach
§ 60 zu erganzen.

(3a) Das Bundesministerium flr Arbeit und Soziales und das Bundesministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft
gehoren den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau mit
beratender Stimme an; flr das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales gilt dies nicht, soweit Fragen der
landwirtschaftlichen Krankenversicherung berthrt werden.

(4) Krankenkassen nach § 35a kdnnen die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, insbesondere die Zahl der
dem Verwaltungsrat angehdrenden Arbeitgeber- und Versichertenvertreter sowie die Zahl und die Verteilung
der Stimmen, in ihrer Satzung mit einer Mehrheit von mehr als drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder
von der folgenden Wahlperiode an abweichend von den Absatzen 1 und 2 regeln. Der Verwaltungsrat muss
mindestens zur Halfte aus Vertretern der Versicherten bestehen. Im Fall der Vereinigung von Krankenkassen
kdnnen die Verwaltungsrate der beteiligten Krankenkassen die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der
neuen Krankenkasse nach den Satzen 1 und 2 mit der in Satz 1 genannten Mehrheit auch fir die laufende
Wabhlperiode regeln.

(5) Die Vertreterversammlungen der Regionaltrager der gesetzlichen Rentenversicherung und der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wahlen aus ihrer Selbstverwaltung jeweils zwei Mitglieder in

die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Gewahlten missen je zur
Halfte der Gruppe der Versicherten und der Gruppe der Arbeitgeber angehéren. Die weiteren Mitglieder der
Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund werden von den Versicherten und
Arbeitgebern der Deutschen Rentenversicherung Bund gewahlt; ihre Anzahl wird durch die Satzung festgelegt
und darf die Zahl 30 nicht Uberschreiten. Der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund
gehoren die durch Wahl der Versicherten und Arbeitgeber der Deutschen Rentenversicherung Bund bestimmten
Mitglieder an.

(6) Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund besteht aus 22 Mitgliedern. Zwolf Mitglieder
werden auf Vorschlag der Vertreter der Regionaltrager, acht Mitglieder auf Vorschlag der nach Absatz 5 Satz 3
gewahlten Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Bund und zwei Mitglieder auf Vorschlag der Vertreter der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gewahlt. Die Gewahlten mussen je zur Halfte der Gruppe
der Versicherten und der Gruppe der Arbeitgeber angehéren. Dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung
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Bund gehéren die Mitglieder des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund an, die auf
Vorschlag der nach Absatz 5 Satz 3 gewahlten Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Bund bestimmt
wurden.

(7) Bei der Unfallversicherung Bund und Bahn gehdren den Selbstverwaltungsorganen Arbeitgebervertreter

mit insgesamt der gleichen Stimmenzahl wie die Vertreter der Versicherten an. Die Arbeitgebervertreter

werden vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales auf Vorschlag des Bundesministeriums fur Verkehr

und digitale Infrastruktur, des Bundesministeriums des Innern, fir Bau und Heimat, des Bundesministeriums

der Finanzen, des Bundesministeriums der Verteidigung, des Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales und

der Bundesagentur fir Arbeit bestellt. Die auf Vorschlag des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale
Infrastruktur bestellten Arbeitgebervertreter haben in den Selbstverwaltungsorganen einen Stimmenanteil von 40
Prozent der Stimmenzahl der Arbeitgebervertreter. Das Nahere regelt die Satzung.

§ 45 Sozialversicherungswahlen

(1) Die Wahlen sind entweder allgemeine Wahlen oder Wahlen in besonderen Fallen. Allgemeine Wahlen sind die
im gesamten Wahlgebiet regelmaRig und einheitlich stattfindenden Wahlen. Wahlen in besonderen Fallen sind
Wahlen zu den Organen neu errichteter Versicherungstrager und Wabhlen, die erforderlich werden, weil eine Wahl
fur ungultig erklart worden ist (Wiederholungswahlen).

(2) Die Wahlen sind frei, geheim und 6ffentlich; es gelten die Grundsatze der Verhaltniswahl. Das Wahlergebnis
wird nach dem Hochstzahlverfahren d'Hondt ermittelt. Dabei werden nur die Vorschlagslisten berlcksichtigt, die
mindestens funf vom Hundert der abgegebenen giltigen Stimmen erhalten haben.

§ 46 Wahl der Vertreterversammiung

(1) Die Versicherten und die Arbeitgeber wahlen die Vertreter ihrer Gruppen in die Vertreterversammlung
getrennt auf Grund von Vorschlagslisten; das Gleiche gilt bei der Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau fur die Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte.

(2) Wird aus einer Gruppe nur eine Vorschlagsliste zugelassen oder werden auf mehreren Vorschlagslisten
insgesamt nicht mehr Bewerber benannt, als Mitglieder zu wahlen sind, gelten die Vorgeschlagenen als gewahlt.

(3) Ist eine Wahl zur Vertreterversammlung nicht zustande gekommen oder ist nicht die vorgeschriebene Zahl
von Mitgliedern gewahlt oder kein Stellvertreter benannt worden, zeigt der Vorstand dies der Aufsichtsbehérde
unverzuglich an. Diese beruft die Mitglieder und die Stellvertreter aus der Zahl der Wahlbaren. Bei neu errichteten
Versicherungstragern trifft die Anzeigepflicht den Wahlausschuss.

§ 47 Gruppenzugehorigkeit

(1) Zur Gruppe der Versicherten gehdren
1. bei den Krankenkassen deren Mitglieder sowie die Mitglieder der jeweils zugehdrigen Pflegekasse,

2. bei den Tragern der Unfallversicherung die versicherten Personen, die regelmafig mindestens zwanzig
Stunden im Monat eine die Versicherung begriindende Tatigkeit austiiben, und die Rentenbezieher, die der
Gruppe der Versicherten unmittelbar vor dem Ausscheiden aus der versicherten Tatigkeit angehért haben,

3. bei den Tragern der Rentenversicherung diejenigen versicherten Personen, die eine
Versicherungsnummer erhalten oder beantragt haben, und die Rentenbezieher.

(2) Zur Gruppe der Arbeitgeber gehéren

1. die Personen, die regelmalig mindestens einen beim Versicherungstrager versicherungspflichtigen
Arbeitnehmer beschaftigen; dies gilt nicht fir Personen, die bei demselben Versicherungstrager zur
Gruppe der Versicherten gehdren und nur einen Arbeitnehmer im Haushalt beschaftigen,

2. bei den Tragern der Unfallversicherung auch die versicherten Selbstéandigen und ihre versicherten
Ehegatten oder Lebenspartner, soweit Absatz 3 nichts Abweichendes bestimmt, und die Rentenbezieher,
die der Gruppe der Arbeitgeber unmittelbar vor dem Ausscheiden aus der versicherten Tatigkeit angehort
haben,

3. bei den Feuerwehr-Unfallkassen auch die Gemeinden und die Gemeindeverbande.
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(3) Zur Gruppe der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte gehéren bei der Sozialversicherung fur
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

1. die versicherten Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte und ihre versicherten Ehegatten oder
Lebenspartner; dies gilt nicht fir Personen, die in den letzten zw6If Monaten sechsundzwanzig Wochen als
Arbeitnehmer in der Land- oder Forstwirtschaft unfallversichert waren,

2. die Rentenbezieher, die der Gruppe der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte unmittelbar vor dem
Ausscheiden aus der versicherten Tatigkeit angehdrt haben.

(4) Wer gleichzeitig die Voraussetzungen der Zugehdérigkeit zu den Gruppen der Versicherten und der Arbeitgeber
oder der Selbstéandigen ohne fremde Arbeitskrafte desselben Versicherungstragers erfillt, gilt nur als zur Gruppe
der Arbeitgeber oder der Gruppe der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte gehorig.

(5) Rentenbezieher im Sinne der Vorschriften Uber die Selbstverwaltung ist, wer eine Rente aus eigener
Versicherung von dem jeweiligen Versicherungstrager bezieht.

§ 48 Vorschlagslisten

(1) Das Recht, Vorschlagslisten einzureichen, haben

1. Gewerkschaften sowie andere selbstandige Arbeitnehmervereinigungen mit sozial- oder berufspolitischer
Zwecksetzung (sonstige Arbeitnehmervereinigungen) sowie deren Verbande,

Vereinigungen von Arbeitgebern sowie deren Verbande,

3. fur die Gruppe der Selbstéandigen ohne fremde Arbeitskrafte berufsstandische Vereinigungen der
Landwirtschaft sowie deren Verbande und flr die Gruppe der bei den Tragern der gesetzlichen
Unfallversicherung versicherten Angehdrigen der freiwilligen Feuerwehren die Landesfeuerwehrverbande,

4, Versicherte, Selbstéandige ohne fremde Arbeitskrafte und Arbeitgeber (freie Listen).

Verbande der vorschlagsberechtigten Organisationen haben nur dann das Recht, Vorschlagslisten einzureichen,
wenn alle oder mindestens drei ihrer vorschlagsberechtigten Mitgliedsorganisationen darauf verzichten, eine
Vorschlagsliste einzureichen.

(2) Vorschlagslisten der Versicherten und der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte missen bei einem
Versicherungstrager mit

bis zu 10 000
Versicherten von 10 Personen,
10 001 bis 50 000
Versicherten von 25 Personen,
50 001 bis 100 000
Versicherten von 50 Personen,
100 001 bis 500 000
Versicherten von 100 Personen,
500 001 bis 3 000 000
Versicherten von 300 Personen,
mehr als 3 000 000
Versicherten von 1 000 Personen

unterzeichnet sein. Fir die in Satz 1 genannte Anzahl von Versicherten ist der 31. Dezember des zweiten
Kalenderjahres vor dem Kalenderjahr der Wahlausschreibung maRgebend.

(3) Berechtigt zur Unterzeichnung einer Vorschlagsliste nach Absatz 2 sind Personen, die am Tag der
Wahlausschreibung die Voraussetzungen des Wahlrechts nach § 50 oder der Wahlbarkeit nach § 51 Absatz
1 Satz 2 erfullen. Von der nach Absatz 2 Satz 1 erforderlichen Anzahl der Unterzeichner diirfen héchstens
funfundzwanzig vom Hundert dem Personenkreis angehdéren, der nach § 51 Absatz 6 Nummer 5 und 6 nicht
wahlbar ist.
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(4) Die Absatze 2 und 3 gelten fir Vorschlagslisten der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten
Arbeitnehmervereinigungen sowie deren Verbande entsprechend. Das gilt nicht, wenn diese

1. seit der vorangegangenen Wahl mit mindestens einem Vertreter ununterbrochen in der
Vertreterversammlung vertreten sind oder

2. bei der vorangegangenen Wahl einer Gemeinschaftsliste angehdrten und mindestens ein Vertreter dieser
Gemeinschaftsliste seitdem ununterbrochen der Vertreterversammlung angehért oder

3. bei der vorangegangenen Wahl eine Vorschlagsliste eingereicht oder einer Gemeinschaftsliste angehdért
hatten und nur deshalb nicht mit mindestens einem Vertreter ununterbrochen der Vertreterversammlung
angehdren, weil der oder die Vertreter nach einer Vereinigung nicht als Mitglied berufen worden waren.

SchlieBen sich zwei oder mehrere Arbeitnehmervereinigungen zu einer neuen Arbeitnehmervereinigung
zusammen, gelten die Absatze 2 und 3 nicht, wenn seit der letzten Wahl auch nur eine der bisherigen
Arbeitnehmervereinigungen ununterbrochen in der Vertreterversammlung vertreten war.

(5) Flr Vorschlagslisten der Arbeitgeber gelten die Absatze 2 und 3, flir Vorschlagslisten von
Arbeitgebervereinigungen sowie deren Verbande Absatz 4 entsprechend. Die Unterzeichner einer Vorschlagsliste
mussen zusammen Uber die den Mindestzahlen entsprechende Stimmenzahl (§ 49 Absatz 2) verfugen.

(6) Die Vorschlagslisten dirfen als Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane und deren Stellvertreter von jeweils
drei Personen nur einen Beauftragten (§ 51 Absatz 4 Satz 1) enthalten. Die Reihenfolge der Stellvertreter ist so
festzulegen, dass erst jeder dritte Stellvertreter zu den Beauftragten gehért.

(6a) (weggefallen)

(7) Eine Zusammenlegung mehrerer Vorschlagslisten zu einer Vorschlagsliste ist nur bis zum Ende der
Einreichungsfrist beim Wahlausschuss zulassig. Eine Verbindung mehrerer Vorschlagslisten ist zulassig.
Verbundene Listen gelten bei der Ermittlung des Wahlergebnisses im Verhaltnis zu den Ubrigen Listen als eine
Liste.

(8) Die Vorschlagsberechtigten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 stellen die Bewerber einer Vorschlagsliste in
der jeweiligen Gruppe auf. Uber die Bewerberaufstellung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist
mit der Vorschlagsliste beim Wahlausschuss einzureichen.

(9) Bei den Krankenkassen nach § 35a hat jede Vorschlagsliste mindestens 40 Prozent weibliche und 40 Prozent
mannliche Bewerber zu enthalten.

(10) Vorschlagslisten fiir die Wahlen zu den Vertreterversammlungen der Renten- und Unfallversicherungstrager
sollen jeweils flir Mitglieder und stellvertretende Mitglieder mindestens 40 Prozent weibliche und 40 Prozent
mannliche Bewerber enthalten. Die Vorschlagslisten sollen in der Weise aufgestellt werden, dass von jeweils

drei aufeinander folgenden Listenplatzen mindestens ein Listenplatz mit einer Frau zu besetzen ist. Wird die
Quote nach Satz 1 oder die Verteilung nach Satz 2 nicht eingehalten, ist dies jeweils schriftlich zu begrinden. Die
Begriindung ist in die Niederschrift nach Absatz 8 Satz 2 aufzunehmen; Absatz 8 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 48a Vorschlagsrecht der Arbeitnehmervereinigungen

(1) Arbeitnehmervereinigungen haben nur dann das Recht, Vorschlagslisten einzureichen, wenn sie die
arbeitsrechtlichen Voraussetzungen fur die Gewerkschaftseigenschaft erfiillen oder wenn sie nach dem
Gesamtbild der tatsachlichen Verhaltnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, der Zahl
ihrer beitragszahlenden Mitglieder, ihrer Tatigkeit und ihrem Hervortreten in der Offentlichkeit eine ausreichende
Gewabhr fur die Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit ihrer sozial- oder berufspolitischen Zwecksetzung und

die Unterstltzung der auf ihren Vorschlag hin gewahlten Organmitglieder und Versichertenaltesten bieten.

Die sozial- oder berufspolitische Tatigkeit darf sich nicht nur auf die Einreichung von Vorschlagslisten

zu den Sozialversicherungswahlen beschranken, sondern muss auch als eigenstandige Aufgabe der
Arbeitnehmervereinigung die Verwirklichung sozialer oder beruflicher Ziele flr die versicherten Arbeitnehmer
oder einzelne Gruppen der versicherten Arbeitnehmer umfassen.

(2) Der Name und die Kurzbezeichnung einer Arbeitnehmervereinigung durfen nicht geeignet sein, einen Irrtum
Uber Art, Umfang und Zwecksetzung der Vereinigung herbeizufihren. In der Arbeitnehmervereinigung dirfen nur
Arbeitnehmer und, wenn im Namen der Arbeitnehmervereinigung eine bestimmte Personengruppe genannt ist,
nur dieser Personengruppe angehdrende Arbeitnehmer maBgebenden Einfluss haben.
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(3) Eine Arbeitnehmervereinigung, der zu mehr als flinfundzwanzig vom Hundert Bedienstete des
Versicherungstragers angehdren, in deren Vorstand Bedienstete einen Stimmanteil von mehr als funfundzwanzig
vom Hundert haben oder in der ihnen auf andere Weise ein nicht unerheblicher Einfluss eingeraumt ist, ist nicht
vorschlagsberechtigt.

(4) Die Arbeitnehmervereinigung muss von Beginn des Kalenderjahres vor dem Kalenderjahr der
Wahlausschreibung an standig eine Anzahl beitragszahlender Mitglieder haben, die mindestens der nach
§ 48 Absatz 2 geforderten Unterschriftenzahl entspricht. Das tatsachliche Beitragsaufkommen muss die
Arbeitnehmervereinigung in die Lage versetzen, ihre Vereinstatigkeit nachhaltig auszuliben und den
Vereinszweck zu verfolgen.

(5) Die Satzung der Arbeitnehmervereinigung muss Bestimmungen enthalten Uber

Name, Sitz und Zweck der Vereinigung,

Eintritt und Austritt der Mitglieder,

Rechte und Pflichten der Mitglieder,

Zusammensetzung und Befugnisse des Vorstandes und der (ibrigen Organe,

i ke w N e

Voraussetzung, Form und Frist der Einberufung der Mitgliederversammlung, Tatigkeitsbericht und
Rechnungslegung durch den Vorstand sowie Zustandekommen und Beurkundung der Beschlusse.

§ 48b Feststellungsverfahren

(1) Ob eine Vereinigung als Arbeitnehmervereinigung vorschlagsberechtigt ist, wird bei Vereinigungen, bei denen
nicht eine ununterbrochene Vertretung nach § 48 Absatz 4 vorliegt, vorab festgestellt. Der Antrag auf Feststellung
ist bis zum 28. Februar des dem Wahljahr vorhergehenden Jahres beim Wahlausschuss des Versicherungstragers

einzureichen.

(2) Der Wahlausschuss kann dem Antragsteller eine Frist zur Ergdnzung seines Antrags mit ausschliefender
Wirkung setzen. Die Entscheidung soll innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Antragsfrist getroffen werden.

(3) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses kdnnen der Antragsteller und die nach § 57 Absatz 2
anfechtungsberechtigten Personen und Vereinigungen innerhalb von zwei Wochen Beschwerde einlegen. Fur das
Beschwerdeverfahren gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 48c Feststellung der allgemeinen Vorschlagsberechtigung

(1) Arbeitnehmervereinigungen, die bei allen Versicherungstragern die Voraussetzungen der
Vorschlagsberechtigung erflillen und glaubhaft machen, dass sie bei mindestens funf Versicherungstragern
Vorschlagslisten einreichen werden, kdnnen die Feststellung ihrer allgemeinen Vorschlagsberechtigung beim
Bundeswahlbeauftragten beantragen. Die Feststellung der allgemeinen Vorschlagsberechtigung hat die Wirkung
einer Feststellung nach § 48b Absatz 1 Satz 1.

(2) Der Antrag auf Feststellung ist bis zum 2. Januar des dem Wahljahr vorhergehenden Jahres zu stellen.
Der Bundeswahlbeauftragte darf die allgemeine Vorschlagsberechtigung nur feststellen, wenn dies ohne
zeitaufwendige Ermittlungen mdglich ist. Die Entscheidung ist spatestens bis zum 31. Januar zu treffen
und dem Antragsteller unverziglich bekannt zu geben. Der Bundeswahlbeauftragte hat die Namen der
Arbeitnehmervereinigungen, deren allgemeine Vorschlagsberechtigung festgestellt wurde, nach Ablauf der
Entscheidungsfrist im Bundesanzeiger zu verdffentlichen.

(3) Gegen die Feststellung der allgemeinen Vorschlagsberechtigung kénnen die nach § 57 Absatz 2
anfechtungsberechtigten Personen und Vereinigungen spatestens zwei Wochen nach ihrer Bekanntmachung im
Bundesanzeiger Beschwerde einlegen. Flr das Beschwerdeverfahren gilt § 48b Absatz 2 entsprechend. Wird die
Entscheidung des Bundeswahlbeauftragten im Beschwerdeverfahren aufgehoben, gilt § 48b mit der MalRgabe,
dass der Antrag auf Feststellung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Beschwerdeentscheidung zu
stellen ist. Die Ablehnung der Feststellung der allgemeinen Vorschlagsberechtigung ist unanfechtbar.

§ 49 Stimmenzahl

(1) Jeder Versicherte hat eine Stimme.
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(2) Das Stimmrecht eines Wahlberechtigten, der zur Gruppe der Arbeitgeber gehért, bemisst sich nach der
Zahl der am Stichtag flr das Wahlrecht (§ 50 Absatz 1) bei ihm beschaftigten, beim Versicherungstrager
versicherungspflichtigen und wahlberechtigten Personen. Er hat bei

0 bis 20 Versicherten eine Stimme,
21 bis 50 Versicherten zwei Stimmen,
51 bis 100 Versicherten drei Stimmen und

je weiteren 1 bis 100 Versicherten eine weitere Stimme bis zur Hochstzahl von zwanzig Stimmen. Fur das
Stimmrecht des Arbeitgebers bei einem Regionaltrager der gesetzlichen Rentenversicherung ist unerheblich, bei
welchem Regionaltrager der gesetzlichen Rentenversicherung die Versicherten wahlberechtigt sind.

(3) Bei den Gemeindeunfallversicherungsverbanden, den gemeinsamen Unfallkassen und den Feuerwehr-
Unfallkassen haben Gemeinden eine Stimme je angefangene 1 000 Einwohner, Landkreise eine Stimme je
angefangene 10 000 Einwohner, Bezirksverbande und Landschaftsverbande eine Stimme je angefangene 100 000
Einwohner. Hierbei ist die letzte vor dem Stichtag fur das Wahlrecht (§ 50 Absatz 1) von der fUr die Statistik
zustandigen Landesbehdrde verdffentlichte und fortgeschriebene Einwohnerzahl zugrunde zu legen.

(4) Die Satzung kann fur Abstufung und Hochstzahl der Stimmen von den Absatzen 2 und 3 Abweichendes
bestimmen.

§ 50 Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist, wer an dem in der Wahlausschreibung bestimmten Tag (Stichtag fir das Wahlrecht)

1. bei dem Versicherungstrager zu einer der Gruppen gehort, aus deren Vertretern sich die
Selbstverwaltungsorgane des Versicherungstragers zusammensetzen,

das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat,

3. eine Wohnung in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz innehat oder sich gew6hnlich dort aufhalt oder
regelmaRBig dort beschaftigt oder tatig ist.

Wahlberechtigte, die ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt auBerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzbuchs haben, kdnnen in der Renten- und Unfallversicherung an der Wahl nur teilnehmen, wenn sie in

der Zeit zwischen dem 107. und dem 37. Tag vor dem Wahltag bei dem Versicherungstrager einen Antrag auf
Teilnahme an der Wahl stellen. In der Rentenversicherung ist ein Versicherter bei dem Trager wahlberechtigt, der
sein Versicherungskonto fuhrt, ein Rentenbezieher bei dem Trager, der die Rente leistet.

(2) Wahlberechtigt ist nicht, wer aus den in § 13 des Bundeswahlgesetzes genannten Grinden vom Wahlrecht
ausgeschlossen ist.

(3) Die Satzung kann bestimmen, dass nicht wahlberechtigt ist, wer am Stichtag fur das Wahlrecht fallige Beitrage
nicht bezahlt hat.

(4) Anstelle eines nach den Absatzen 1 und 2 nicht wahlberechtigten Arbeitgebers kann sein gesetzlicher
Vertreter oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, ein Geschaftsfihrer oder bevollmachtigter Betriebsleiter das
Wahlrecht austben; die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend.

§ 51 Wahlbarkeit

(1) Wahlbar ist, wer am Tag der Wahlausschreibung (Stichtag fir die Wahlbarkeit)

1. bei dem Versicherungstrager zu einer der Gruppen gehort, aus deren Vertretern sich die
Selbstverwaltungsorgane des Versicherungstragers zusammensetzen,

das Alter erreicht hat, mit dem nach § 2 des Burgerlichen Gesetzbuchs die Volljahrigkeit eintritt,

3. das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag besitzt oder im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
seit mindestens sechs Jahren eine Wohnung innehat, sich sonst gewdhnlich aufhalt oder regelmaRig
beschaftigt oder tatig ist,
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4, eine Wohnung in dem Bezirk des Versicherungstragers oder in einem nicht weiter als einhundert Kilometer
von dessen Grenze entfernten Ort im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs innehat oder sich gewdhnlich
dort aufhalt oder in dem Bezirk des Versicherungstragers regelmaBig beschaftigt oder tatig ist.

In der Rentenversicherung gilt § 50 Absatz 1 Satz 3 entsprechend; wer bei einem hiernach zustandigen
Regionaltrager der gesetzlichen Rentenversicherung nach Satz 1 Nummer 4 nicht wahlbar ist, ist wahlbar bei dem
Regionaltrager der gesetzlichen Rentenversicherung, in dessen Zustandigkeitsbereich er seine Wohnung oder
seinen gewOhnlichen Aufenthalt hat. Satz 1 Nummer 2 und 4 gilt auch in den Fallen der Absatze 2 bis 5, Satz 1
Nummer 3 auch in den Fallen der Absatze 2, 4 und 5.

(2) Wahlbar als Vertreter der Arbeitgeber ist auch ein gesetzlicher Vertreter, Geschaftsfiihrer oder
bevollmachtigter Betriebsleiter eines Arbeitgebers.

(3) Wahlbar als Versichertenaltester ist, wer versichert oder Rentenbezieher ist und seine Wohnung oder seinen
gewohnlichen Aufenthalt in dem Versichertenaltestenbezirk hat.

(4) Wahlbar sind auch andere Personen, wenn sie als Vertreter der Versicherten von den Gewerkschaften

oder den sonstigen Arbeitnehmervereinigungen oder deren Verbanden, als Vertreter der Arbeitgeber von

den Vereinigungen von Arbeitgebern oder deren Verbanden, als Vertreter der Selbstandigen ohne fremde
Arbeitskrafte von den berufsstandischen Vereinigungen der Landwirtschaft oder deren Verbanden vorgeschlagen
werden (Beauftragte). Von der Gesamtzahl der Mitglieder einer Gruppe in einem Selbstverwaltungsorgan

darf nicht mehr als ein Drittel zu den Beauftragten gehdéren; jedem Selbstverwaltungsorgan kann jedoch

ein Beauftragter je Gruppe angehdéren. Eine Abweichung von Satz 2, die sich infolge der Vertretung eines
Organmitglieds ergibt, ist zulassig.

(5) Bei der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation sind als Vertreter der
Versicherten auch Personen wahlbar, die mindestens funf Jahre lang als Seeleute bei der Berufsgenossenschaft
Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation versichert waren, noch in ndherer Beziehung zur Seefahrt
stehen und nicht Unternehmer sind.

(5a) Wer nach dem Stichtag fur die Wahlbarkeit seine Gruppenzugehdérigkeit wegen Arbeitslosigkeit verliert,
verliert nicht deshalb seine Wahlbarkeit bis zum Ende der Amtsperiode.

(6) Wahlbar ist nicht, wer

1. aus den in § 13 des Bundeswahlgesetzes genannten Grinden vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,

2. auf Grund Richterspruchs nicht die Fahigkeit besitzt, éffentliche Amter zu bekleiden und Rechte aus
offentlichen Wahlen zu erlangen,

in Vermdgensverfall geraten ist,

seit den letzten Wahlen wegen grober Verletzung seiner Pflichten nach § 59 Absatz 3 seines Amtes
enthoben worden ist,

> a) als Beamter, Angestellter oder Arbeiter bei dem Versicherungstrager oder dessen Verbanden,
b) als leitender Beamter oder Angestellter bei einer Behdrde, die Aufsichtsrechte gegenliber dem
Versicherungstrager hat, oder
) als anderer Beamter oder Angestellter bei einer solchen Behdrde im Fachgebiet Sozialversicherung
beschaftigt ist oder innerhalb von zwdlf Monaten vor dem Wahltag beschaftigt war,
6.

a) regelmaRBig flr den Versicherungstrager oder im Rahmen eines mit ihm abgeschlossenen Vertrags
freiberuflich oder

b) in Geschaftsstellen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See in knappschaftlich
versicherten Betrieben

tatig ist.

(7) Die Satzung kann bestimmen, dass nicht wahlbar ist, wer am Tag der Wahlausschreibung fallige Beitrage nicht
bezahlt hat.

(8) Als Versichertenaltester ist nicht wahlbar, wer zur geschaftsmaRigen Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten zugelassen ist.
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§ 52 Wahl des Vorstandes

(1) Die Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber in der Vertreterversammlung wahlen auf Grund von
Vorschlagslisten getrennt die Vertreter ihrer Gruppe in den Vorstand; das Gleiche gilt bei der Sozialversicherung
fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau fur die Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte.

(1a) Vorschlagslisten sollen jeweils fur Mitglieder und stellvertretende Mitglieder mindestens 40 Prozent weibliche
und 40 Prozent mannliche Bewerber enthalten. Die Vorschlagslisten sollen in der Weise aufgestellt werden,

dass von jeweils drei aufeinander folgenden Listenplatzen mindestens ein Listenplatz mit einer Frau zu besetzen
ist. Wird die Quote nach Satz 1 oder die Verteilung nach Satz 2 nicht eingehalten, ist dies jeweils schriftlich zu
begriinden. Die Begriindung ist mit der Vorschlagsliste einzureichen.

(2) Die Vorschlagslisten missen von zwei Mitgliedern der Gruppe der Vertreterversammlung, fur die sie gelten
sollen, unterzeichnet sein.

(3) § 45 Absatz 2, § 46 Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2, § 48 Absatz 7 und § 51 gelten entsprechend.

(4) Die Mitglieder des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund werden gemaR § 64 Absatz 4
gewahlt.

§ 53 Wahlorgane

(1) Zur Durchfiihrung der Wahlen werden als Wahlorgane Wahlbeauftragte, Wahlausschiisse und Wahlleitungen
bestellt. Die Mitglieder der Wahlorgane und die Personen, die bei der Ermittlung des Wahlergebnisses zugezogen
werden (Wahlhelfer), sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit Gber die
ihnen bei ihrer amtlichen Tatigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten verpflichtet; sie (iben ihre Tatigkeit
ehrenamtlich aus.

(2) Der Bundeswahlbeauftragte und sein Stellvertreter werden vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales,
die Landeswahlbeauftragten und ihre Stellvertreter von den flir die Sozialversicherung zustandigen obersten
Verwaltungsbehdrden der Lander bestellt. Dem Bundeswahlbeauftragten obliegen die allgemeinen Aufgaben und
die Durchfuhrung der Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen der bundesunmittelbaren Versicherungstrager.
Der Bundeswahlbeauftragte soll die Wahlberechtigten regelmaRig tUber den Zweck der Sozialversicherungswahlen
informieren. Den Landeswahlbeauftragten obliegt die Durchfliihrung der Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen
der landesunmittelbaren Versicherungstrager.

(3) Der Bundeswahlbeauftragte kann flir einzelne Zweige der Versicherung Richtlinien erlassen, um
sicherzustellen, dass die Wahlen einheitlich durchgefiihrt werden.

(4) Die Wahlbeauftragten und ihre Stellvertreter sind berechtigt, sich an Ort und Stelle davon zu Uberzeugen,
dass die Wahlraume den Vorschriften der Wahlordnung entsprechend eingerichtet sind und dass bei der
Wahlhandlung und bei der Ermittlung des Wahlergebnisses den Vorschriften dieses Gesetzes und der
Wahlordnung entsprechend verfahren wird.

§ 54 Durchfiihrung der Wahl
(1) Die Wahlberechtigten wahlen durch briefliche Stimmabgabe.

(2) Soweit Wahlunterlagen nicht Ubersandt, sondern ausgehandigt werden, hat der Arbeitgeber oder der sonst
far die Aushandigung der Wahlunterlagen Zustandige Vorkehrungen zu treffen, dass die Wahlberechtigten
ihre Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen und in den Umschlagen verschlieBen kénnen. Sind mehr als

300 Wahlunterlagen an einem Ort auszuhandigen, sollen hierflir besondere Raume eingerichtet werden, in
denen auch die Abgabe der Wahlbriefe zu ermdglichen ist. Der Arbeitgeber oder der sonst fir die Ausgabe der
Wahlunterlagen Zustandige hat daflir Sorge zu tragen, dass in den R&dumen zur Stimmabgabe und im Bereich
der nach Satz 1 zur Wahrung des Wahlgeheimnisses vorzusehenden Einrichtungen jede Beeinflussung der
Wahlberechtigten durch Wort, Ton, Schrift oder Bild unterbleibt.

(3) Der Tag, bis zu dem die Wahlbriefe bei den Versicherungstragern eingegangen sein mussen (Wahltag), ist

vom Bundeswahlbeauftragten fir alle Versicherungstrager einheitlich zu bestimmen, soweit nicht Abweichungen
geboten sind.
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(4) Wahlbriefe kédnnen von den Absendern bei einem vor der Wahl amtlich bekannt gemachten Postunternehmen
als Briefsendungen ohne besondere Versendungsform unentgeltlich eingeliefert werden, wenn sie sich in
amtlichen Wahlbriefumschlagen befinden.

§ 55 Wahlunterlagen und Mitwirkung der Arbeitgeber
(1) Die Wahlberechtigten wahlen mit den ihnen ausgehandigten Wahlunterlagen.

(2) Verpflichtet, Wahlunterlagen auszustellen und sie den Wahlberechtigten auszuhandigen, sind
die Versicherungstrager,

die Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem Betriebsrat,

die Gemeindeverwaltungen,

die Dienststellen des Bundes und der Lander sowie

die Bundesagentur fur Arbeit.

(3) Ist in der Verordnung nach § 56 vorgesehen, dass an Stelle der Arbeitgeber die Unfallversicherungstrager
die Wahlausweise ausstellen, haben die Arbeitgeber den Unfallversicherungstragern die hierflr notwendigen
Angaben zu machen.

§ 56 Wahlordnung
Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales erlasst durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die zur Durchfuhrung der Wahlen erforderliche Wahlordnung. Es trifft darin insbesondere Vorschriften Gber

1. die Bestellung der Wahlbeauftragten, die Bildung der Wahlausschisse und der Wahlleitungen sowie tUber
die Befugnisse, die Beschlussfahigkeit und das Verfahren der Wahlorgane,

2. die Entschadigung der Wahlbeauftragten, der Mitglieder der Wahlausschusse, der Mitglieder der
Wahlleitungen und der Wahlhelfer,

3. die Vorbereitung der Wahlen einschlieBlich der Unterrichtung der Wahlberechtigten tGber den Zweck und
den Ablauf des Wahlverfahrens sowie Uber die zur Wahl zugelassenen Vorschlagslisten,

den Zeitpunkt fur die Wahlen,

die Feststellung der Vorschlagsberechtigung, die Angaben und Unterlagen, die zur Feststellung der
Vorschlagsberechtigung zu machen oder vorzulegen sind, die Einreichung, den Inhalt und die Form der
Vorschlagslisten sowie der dazugehdrigen Unterlagen, Uber ihre Prifung, die Beseitigung von Mangeln
sowie Uber ihre Zulassung und Bekanntgabe und Uber Rechtsbehelfe gegen die Entscheidungen der
Wahlorgane,

6 die Listenzusammenlegung, die Listenverbindung und die Zurticknahme von Vorschlagslisten,
7. die Wahlbezirke sowie die Wahlrdume und ihre Einrichtung,
8 die Ausstellung und Aushandigung von Wahlunterlagen,
9 die Form und den Inhalt der Wahlunterlagen,

10. die Stimmabgabe,

11. die Briefwahl,

12. die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse und ihre Bekanntgabe sowie die Benachrichtigung
der Gewahlten,

12a. die Bekanntmachung von Nachbesetzungen von Selbstverwaltungsorganen,
13. die Wahlen in besonderen Fallen,
14. die Kosten der Wahlen und einen Kostenausgleich.

§ 57 Rechtsbehelfe im Wahlverfahren

(1) Gegen Entscheidungen und MaBnahmen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, sind nur die in
dieser Vorschrift, in § 48b Absatz 3, § 48c Absatz 3 Satz 1 und in der Wahlordnung vorgesehenen Rechtsbehelfe
zulassig.

(2) Die in § 48 Absatz 1 genannten Personen und Vereinigungen, der Bundeswahlbeauftragte und der zustandige
Landeswahlbeauftragte kénnen die Wahl durch Klage gegen den Versicherungstrager anfechten.
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(3) Die Klage kann erhoben werden, sobald 6ffentlich bekannt gemacht ist, dass eine Wahlhandlung unterbleibt,
oder sobald ein Wahlergebnis éffentlich bekannt gemacht worden ist. Die Klage ist spatestens einen Monat
nach dem Tage der 6ffentlichen Bekanntmachung des endgultigen Wahlergebnisses bei dem fir den Sitz des
Versicherungstragers zustandigen Sozialgericht zu erheben. Ein Vorverfahren findet nicht statt.

(4) Die Klage ist unzulassig, soweit von dem Recht, gegen eine Entscheidung des Wahlausschusses den hierfur
vorgesehenen Rechtsbehelf einzulegen, kein Gebrauch gemacht worden ist.

(5) Wahrend des Wahlverfahrens kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige Anordnung treffen, wenn ein
Wahlverstol§ vorliegt, der dazu fihren wirde, dass im Wahlanfechtungsverfahren die Wahl fir ungdltig erklart
wird.

(6) Hat das Gericht eine Entscheidung nach § 131 Absatz 4 des Sozialgerichtsgesetzes getroffen, kann es auf
Antrag eine einstweilige Anordnung hinsichtlich der personellen Besetzung der Selbstverwaltungsorgane erlassen.

(7) Beschlusse, die ein Selbstverwaltungsorgan bis zu dem Zeitpunkt einer Entscheidung nach § 131 Absatz 4 des
Sozialgerichtsgesetzes getroffen hat, bleiben wirksam.

§ 58 Amtsdauer

(1) Die gewahlten Bewerber werden Mitglieder des Selbstverwaltungsorgans an dem Tage, an dem die erste
Sitzung des Organs stattfindet. Die neu gewahlte Vertreterversammlung tritt spatestens flinf Monate nach dem
Wahltag zusammen.

(2) Die Amtsdauer der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane betragt sechs Jahre; sie endet jedoch unabhangig
vom Zeitpunkt der Wahl mit dem Zusammentritt der in den nachsten allgemeinen Wahlen neu gewahlten
Selbstverwaltungsorgane. Wiederwahl ist zulassig.

§ 59 Verlust der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft in einem Selbstverwaltungsorgan endet vorzeitig
1. durch Tod,

2. durch Erwerb der Mitgliedschaft fir ein anderes Selbstverwaltungsorgan, wenn die gleichzeitige
Zugehdrigkeit zu beiden Selbstverwaltungsorganen ausgeschlossen ist,

3. mit Eintritt der Unanfechtbarkeit eines Beschlusses nach Absatz 2 oder 3.

(2) Der Vorstand hat ein Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans durch Beschluss von seinem Amt zu entbinden,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt oder wenn die Voraussetzungen der Wahlbarkeit nicht vorgelegen haben oder
nachtraglich weggefallen sind. Jedes Mitglied hat dem Vorsitzenden des Vorstands unverziglich Veranderungen
anzuzeigen, die seine Wahlbarkeit berthren.

(3) Verstolt ein Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans in grober Weise gegen seine Amtspflichten, hat der
Vorstand das Mitglied durch Beschluss seines Amtes zu entheben. Der Vorstand kann die sofortige Vollziehung
des Beschlusses anordnen; die Anordnung hat die Wirkung, dass das Mitglied sein Amt nicht austben kann. Fur
ein Mitglied des Verwaltungsrates der in § 35a Absatz 1 genannten Krankenkassen finden die Satze 1 und 2 auch
dann Anwendung, wenn in seiner Person ein Wahlausschlussgrund nach § 51 Absatz 6 vorliegt.

(4) Betrifft ein Beschluss nach Absatz 2 oder 3 ein Mitglied der Vertreterversammlung, bedarf er der Zustimmung
des Vorsitzenden der Vertreterversammlung. Stimmt der Vorsitzende nicht zu oder betrifft der Beschluss ihn
selbst, entscheidet die Vertreterversammlung.

(5) Fur stellvertretende Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane gelten die Absatze 1 bis 4 entsprechend.

(6) Endet die Mitgliedschaft in einem Selbstverwaltungsorgan, tritt bis zur Ergdnzung des Organs an die Stelle des
ausgeschiedenen Mitglieds ein Stellvertreter.

§ 60 Erganzung der Selbstverwaltungsorgane

(1) Scheiden Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder eines Selbstverwaltungsorgans vorzeitig aus, fordert der
Vorsitzende des Vorstands die Stelle, die die Vorschlagsliste der Ausgeschiedenen eingereicht hat (Listentrager),
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unverzuglich auf, innerhalb zweier Monate Nachfolger vorzuschlagen. Sind die Ausgeschiedenen weiblich, sollen
auch die nachfolgenden Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder weiblich sein. Wird von Satz 2 abgewichen,
ist dies vom Listentrager schriftlich zu begrinden. Sind in einer Liste Stellvertreter in ausreichender Zahl
vorhanden und halt der Listentrager weitere Stellvertreter nicht fir erforderlich, kann der Vorstand zulassen, dass
von einer Erganzung abgesehen wird, wenn die in § 48 Absatz 6 Satz 2 vorgeschriebene Reihenfolge gewahrt ist.

(1a) Scheiden von den Regionaltragern oder der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gewahlte
Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung
Bund aus, fordert der Vorsitzende des Bundesvorstandes den jeweiligen Regionaltrager oder die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See auf, unverziglich Nachfolger zu wahlen. Scheiden von den
Regionaltragern oder der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vorgeschlagene Mitglieder

oder stellvertretende Mitglieder des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund aus, fordert

der Vorsitzende des Bundesvorstandes die Vorschlagsberechtigten auf, unverziiglich Nachfolger zur Wahl
vorzuschlagen. Das Nahere regelt die Satzung. Absatz 2, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 und 5 gelten entsprechend.

(2) Liegen bei einem als Nachfolger Vorgeschlagenen die Voraussetzungen der Wahlbarkeit nicht vor, fordert der
Vorsitzende des Vorstands den Listentrager auf, innerhalb eines Monats einen anderen Nachfolger vorzuschlagen.

(3) Erflllt ein fristgerecht als Nachfolger fir die Vertreterversammlung Vorgeschlagener die Voraussetzungen der
Wahlbarkeit, stellt der Vorstand nach Anhérung des Vorsitzenden der Vertreterversammlung durch Beschluss fest,
dass der Vorgeschlagene als gewahlt gilt, und benachrichtigt hiervon das neue Mitglied, den Vorsitzenden der
Vertreterversammlung, den Listentrager, die Aufsichtsbehdérde und den Wahlbeauftragten. Wird dem Vorstand
innerhalb der Frist nach den Absatzen 1 und 2 kein Nachfolger vorgeschlagen, der die Voraussetzungen der
Wahlbarkeit erfillt, beruft die Aufsichtsbeh6érde den Nachfolger aus der Zahl der Wahlbaren.

(4) Erflllt ein fristgerecht als Nachfolger fir den Vorstand Vorgeschlagener die Voraussetzungen der Wahlbarkeit,
teilt der Vorsitzende des Vorstands dies nach Anhdrung des Vorsitzenden der Vertreterversammlung allen
Mitgliedern der Gruppe in der Vertreterversammlung mit, die den Ausgeschiedenen gewahlt hat, und weist darauf
hin, dass der Vorgeschlagene als gewahlt gilt, wenn innerhalb eines Monats kein anderer Vorschlag beim Vorstand
eingeht. Nach Ablauf eines Monats gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Wird dem Vorstand innerhalb der Frist nach
den Absatzen 1 und 2 kein Nachfolger vorgeschlagen, der die Voraussetzungen der Wahlbarkeit erfillt, oder wird
ihm innerhalb der in Satz 1 genannten Frist noch ein anderer Vorschlag eingereicht, sind samtliche Mitglieder in
der betreffenden Gruppe des Vorstands und ihre Stellvertreter nach § 52 neu zu wahlen.

(5) § 46 Absatz 3 Satz 1 sowie die §§ 51 und 57 gelten entsprechend. An die Stelle des Zeitpunkts der
Wahlausschreibung in § 51 Absatz 1 tritt der Zeitpunkt der Aufforderung nach Absatz 1 Satz 1.

§ 61 Wahl der Versichertenaltesten und der Vertrauenspersonen

(1) Fir die Wahl der Versichertenaltesten und der Vertrauenspersonen gelten die §§ 52, 56 bis 60 und 62 Absatz
4 entsprechend, soweit die Satzung nichts Abweichendes bestimmt. Den Vorschlagslisten sind Vorschlage der
Organisationen und Wahlergruppen zugrunde zu legen, die zur Einreichung von Vorschlagslisten fir die Wahl der
Mitglieder der Vertreterversammlung berechtigt sind.

(2) Die Stellvertretung der Versichertenaltesten und der Vertrauenspersonen wird durch die Satzung geregelt. Die
Satzung kann die Nachfolge vorzeitig ausscheidender Versichertenaltesten und Vertrauenspersonen abweichend
von § 60 regeln.

§ 62 Vorsitzende der Selbstverwaltungsorgane

(1) Die Selbstverwaltungsorgane wahlen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden, bei der Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau einen ersten und einen
zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden miissen, mit
Ausnahme bei den Ersatzkassen, verschiedenen Gruppen angehdren.

(2) Erhalt in zwei Wahlgangen kein Mitglied die Mehrheit der satzungsmaRigen Mitgliederzahl, ist gewahlt, wer
im dritten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei gleicher Stimmenzahl gelten die Mitglieder,

die diese Stimmenzahl erreichen, mit der MaRgabe als gewahlt, dass sie den Vorsitz unter gegenseitiger
Stellvertretung abwechselnd je flir ein Jahr zu fihren haben. Gilt hiernach mehr als die vorgeschriebene Zahl von
Personen als gewahlt, entscheidet das Los; das Gleiche gilt fir die Reihenfolge. Bei der Wahl des Vorsitzenden
und des stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesvertreterversammlung und des Bundesvorstandes der
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Deutschen Rentenversicherung Bund ist abweichend von Satz 1 in den ersten beiden Wahlgangen jeweils eine
Mehrheit nach § 64 Absatz 4 erforderlich.

(3) Die Satzung kann bestimmen, dass die Vertreter der einzelnen Gruppen abwechselnd mindestens flr ein Jahr
den Vorsitz fihren. Bei der Sozialversicherung fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau haben die Vertreter
der einzelnen Gruppen wahrend ihrer Amtsdauer abwechselnd je fir mindestens ein Jahr den Vorsitz zu fuhren;
Entsprechendes qilt fir die Stellvertretung. Die Vertreter von zwei Gruppen kdnnen vereinbaren, dass fur die
Dauer der auf ihre Vertreter entfallenden Vorsitzendentatigkeit einer der Vertreter den Vorsitz fuhrt. Die Satzung
bestimmt das Nahere.

(4) Zu Vorsitzenden oder zu stellvertretenden Vorsitzenden gewahlte Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane
erwerben ihr Amt mit der Erkldrung, dass sie die Wahl annehmen.

(5) SchlieBen Tatsachen das Vertrauen der Mitglieder eines Selbstverwaltungsorgans zu der Amtsfihrung eines
Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden aus, kann ihn das Organ mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
seiner satzungsmaRigen Mitgliederzahl abberufen. Beim Ausscheiden eines Vorsitzenden oder stellvertretenden
Vorsitzenden auf eigenen Wunsch endet die Amtsdauer mit der Neuwahl.

(6) FUr einen nach Absatz 5 ausscheidenden Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden wird ein
Nachfolger gewahlt. Fir einen nach § 59 ausscheidenden Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden wird
ein Nachfolger nach Erganzung des Selbstverwaltungsorgans gewahlt.

§ 63 Beratung
(1) Jedes Selbstverwaltungsorgan gibt sich eine Geschaftsordnung.

(2) Die Selbstverwaltungsorgane werden von ihren Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Sie missen einberufen
werden, wenn ein Drittel der Mitglieder es verlangt.

(3) Die Sitzungen des Vorstands sind nicht 6ffentlich. Die Sitzungen der Vertreterversammlung sind 6ffentlich,
soweit sie sich nicht mit personellen Angelegenheiten des Versicherungstragers, Grundsticksgeschaften oder
geheimhaltungsbedurftigen Tatsachen (§ 35 des Ersten Buches) befassen. Fiir weitere Beratungspunkte kann
in nicht 6ffentlicher Sitzung die Offentlichkeit ausgeschlossen werden; der Beschluss ist in 6ffentlicher Sitzung
bekannt zu geben.

(3a) Ein Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans darf bei der Beratung und Abstimmung nicht anwesend sein,
wenn hierbei personenbezogene Daten eines Arbeitnehmers offengelegt werden, der ihm im Rahmen eines
Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses untergeordnet ist, oder wenn das Mitglied des Selbstverwaltungsorgans
Angehdriger der Personalverwaltung des Betriebes ist, dem der Arbeitnehmer angehért. Diesen Personen darf
insbesondere auch bei der Vorbereitung einer Beratung keine Kenntnis von solchen Daten gegeben werden.
Personenbezogene Daten im Sinne der Satze 1 und 2 sind

1. die in § 76 Absatz 1 des Zehnten Buches bezeichneten Daten und

2. andere Daten, soweit Grund zur Annahme besteht, dass durch die Kenntnisnahme der genannten
Personen schutzwurdige Belange des Arbeitnehmers beeintrachtigt werden.

(4) Ein Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans darf bei der Beratung und Abstimmung nicht anwesend

sein, wenn ein Beschluss ihm selbst, einer ihm nahestehenden Person (§ 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung) oder einer von ihm vertretenen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen
kann. Satz 1 gilt nicht, wenn das Mitglied nur als Angehdriger einer Personengruppe beteiligt ist, deren
gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit beriihrt werden.

(5) Der Vorstand kann zu Tagesordnungspunkten, bei denen wesentliche Fragen der Gesundheit berthrt werden,
einen auf den jeweiligen Gebieten der Sozialmedizin und der Sozialversicherung fachlich einschlagig erfahrenen
Arzt mit beratender Stimme hinzuziehen.

§ 64 Beschlussfassung

(1) Soweit Gesetz oder sonstiges fur den Versicherungstrager mallgebendes Recht nichts Abweichendes
bestimmt, sind die Selbstverwaltungsorgane beschlussfahig, wenn samtliche Mitglieder ordnungsgeman
geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. Ist ein Selbstverwaltungsorgan
nicht beschlussfahig, kann der Vorsitzende anordnen, dass in der nachsten Sitzung Uber den Gegenstand der
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Abstimmung auch dann beschlossen werden kann, wenn die in Satz 1 bestimmte Mehrheit nicht vorliegt; hierauf
ist in der Ladung zur nachsten Sitzung hinzuweisen.

(2) Die Beschlusse werden, soweit Gesetz oder sonstiges Recht nichts Abweichendes bestimmt, mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter Beratung
wiederholt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(3) Der Vorstand kann in eiligen Fallen ohne Sitzung schriftlich abstimmen. Die Vertreterversammlung und die
besonderen Ausschisse nach § 36a kénnen schriftlich abstimmen, soweit die Satzung es zulasst. Wenn ein Flnftel
der Mitglieder des Selbstverwaltungsorgans oder mindestens ein Mitglied eines besonderen Ausschusses nach §
36a der schriftlichen Abstimmung widerspricht, ist Uber die Angelegenheit in der nachsten Sitzung zu beraten und
abzustimmen.

(3a) (weggefallen)

(4) Beschlusse der Bundesvertreterversammlung und des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung
Bund in Grundsatz- und Querschnittsaufgaben und in gemeinsamen Angelegenheiten der Trager der
Rentenversicherung werden mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln aller gewichteten Stimmen

der satzungsmaRigen Mitgliederzahl getroffen. Bei Beschllissen der Bundesvertreterversammlung und des
Bundesvorstandes werden die Stimmen der Regionaltrager mit insgesamt 55 vom Hundert und die der
Bundestrager mit insgesamt 45 vom Hundert gewichtet. In der Bundesvertreterversammlung orientiert sich die
Gewichtung innerhalb der Regionaltrager und innerhalb der Bundestrager jeweils an der Anzahl der Versicherten
der einzelnen Trager. Im Bundesvorstand gilt Entsprechendes innerhalb der Bundestrager. Das Nahere zur
Stimmengewichtung nach Satz 1 bis 4 regelt die Satzung.

§ 64a Hybride und digitale Sitzungen

(1) Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane kdnnen mit ihrer Zustimmung an den Sitzungen der
Selbstverwaltungsorgane durch Zuschaltung mittels zeitgleicher Bild- und TonUbertragung teilnehmen (hybride
Sitzung). Das Nahere bestimmt die Satzung; insbesondere kann die Teilnahme mittels Bild- und Tonlbertragung
von Voraussetzungen abhangig gemacht werden. Hybride Sitzungen sind nicht zulassig bei konstituierenden
Sitzungen. Die Satzung kann weitere Ausnahmen bestimmen.

(2) In auBergewdhnlichen Notsituationen und in besonders eiligen Fallen kénnen Sitzungen der
Selbstverwaltungsorgane ohne persénliche Anwesenheit der Mitglieder am Sitzungsort durch zeitgleiche
Bild- und Tonlbertragung stattfinden (digitale Sitzung). Der Vorsitzende des Selbstverwaltungsorgans stellt
den Ausnahmefall nach Satz 1 fest. Eine digitale Sitzung nach Satz 1 findet nicht statt, wenn im Fall der
aullergewdhnlichen Notsituation ein Drittel oder in besonders eiligen Fallen ein Flnftel der Mitglieder des
Selbstverwaltungsorgans der Feststellung widerspricht; das Nahere bestimmt die Satzung.

(3) Bei einer hybriden oder digitalen Sitzung gelten per Bild- und Tonlbertragung teilnehmende Mitglieder des
Selbstverwaltungsorgans als anwesend im Sinne des § 64 Absatz 1 Satz 1. Bei 6ffentlichen digitalen Sitzungen
nach Absatz 2 ist der Offentlichkeit die Teilnahme durch eine ihr in Echtzeit zugéngliche zeitgleiche Bild- und
Tonlbertragung zu ermdglichen. In den Fallen der Absatze 1 und 2 ist die Ubertragung von Bild und Ton der
an der Sitzung teilnehmenden Personen unabh&ngig davon zulassig, ob sie in die Ubertragung einwilligen. Bei
nicht éffentlichen hybriden und digitalen Sitzungen haben die durch Bild- und Tonlbertragung teilnehmenden
Mitglieder des Selbstverwaltungsorgans sicherzustellen, dass bei ihnen keine unbefugten Dritten die Sitzung
verfolgen kénnen. In hybriden und digitalen Sitzungen sind Abstimmungen und Wahlen méglich. Das Nahere
bestimmt die Satzung.

(4) Der Versicherungstrager hat in seinem Verantwortungsbereich dafiir Sorge zu tragen, dass die technischen
Anforderungen und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen filir eine ordnungsgemaBe Durchflihrung einer
hybriden oder digitalen Sitzung eingehalten werden. Bei technisch bedingten Stérungen der Wahrnehmbarkeit,
die nachweislich im Verantwortungsbereich des Versicherungstragers liegen, darf die Sitzung nicht fortgesetzt
werden. Sonstige Stoérungen sind unbeachtlich; sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit
eines ohne das betroffene Mitglied des Selbstverwaltungsorgans gefassten Beschlusses. § 64 Absatz 1 bleibt
unberlhrt.

§ 65 Getrennte Abstimmung
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(1) In den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ist zur
Beschlussfassung eine Mehrheit in den Gruppen der Versicherten, der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte
und der Arbeitgeber erforderlich fur

1. die Wahl des Geschaftsflihrers und seines Stellvertreters,

2. die Anstellung, die Beférderung, die Kiindigung und die Entlassung der der Dienstordnung unterstehenden
Angestellten in einer besoldungsrechtlichen Stellung, die einem Amt der Besoldungsgruppe A 12 der
Bundesbesoldungsordnung oder einer hdheren Besoldungsgruppe vergleichbar ist,

3. die Einstellung, die Héhergruppierung und die Kiindigung von Beschaftigten der Entgeltgruppe 12 oder
einer héheren Entgeltgruppe,

4, den Beschluss lber den Haushalt,
die personelle Besetzung von Ausschiissen,
den Beschluss Uber die Unfallverhitungsvorschriften.

(2) Uber einen abgelehnten Antrag ist auf Verlangen der Antragsteller innerhalb von drei Wochen nochmals
abzustimmen.

§ 66 Erledigungsausschiisse

(1) Die Selbstverwaltungsorgane kénnen die Erledigung einzelner Aufgaben, mit Ausnahme der Rechtsetzung,
Ausschissen Ubertragen. Zu Mitgliedern kénnen bis zur Halfte der Mitglieder einer jeden Gruppe auch
Stellvertreter von Mitgliedern des Organs bestellt werden. Die Organe kénnen die Stellvertretung fur die
Ausschussmitglieder abweichend von § 43 Absatz 2 regeln.

(2) Fr die Beratung und Abstimmung gelten die §§ 63, 64 und 64a Absatz 1, 3 und 4 entsprechend. § 64a Absatz
2 gilt mit der MaRRgabe, dass ein Mitglied den Ausnahmefall nach Absatz 2 Satz 1 feststellt und eine digitale
Sitzung nach Absatz 2 Satz 1 nicht stattfindet, wenn ein Mitglied widerspricht.

Dritter Titel
Haushalts- und Rechnungswesen

§ 67 Aufstellung des Haushaltsplans

(1) Die Versicherungstrager stellen fur jedes Kalenderjahr (Haushaltsjahr) einen Haushaltsplan auf,
der alle im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich bendétigten
Verpflichtungsermachtigungen sowie alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen enthalt.

(2) Im Haushaltsplan sind die Stellen fur die Beamten und die dienstordnungsmaRig Angestellten
der Versicherungstrager nach Besoldungsgruppen auszubringen; flr die brigen Beschaftigten der
Versicherungstrager sind die Haushaltsansatze nach Vergutungs- und Lohngruppen zu erldutern.

§ 68 Bedeutung und Wirkung des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan dient der Feststellung der Mittel, die zur Erflllung der Aufgaben des Versicherungstragers
im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlich sind. Er ist die Grundlage flr die Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung
und stellt sicher, dass insbesondere die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben rechtzeitig geleistet werden
kdnnen.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Anspriiche oder Verbindlichkeiten weder begriindet noch aufgehoben.

§ 69 Ausgleich, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung,
Personalbedarfsermittiung

(1) Der Haushalt ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

(2) Bei der Aufstellung und Ausfiihrung des Haushaltsplans hat der Versicherungstrager sicherzustellen, dass er
die ihm obliegenden Aufgaben unter Berlcksichtigung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
erfllen kann.

(3) Far alle finanzwirksamen MalBnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzufthren.
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(4) In geeigneten Bereichen ist eine Kosten- und Leistungsrechnung einzufihren.

(5) Die Trager der Kranken- und Rentenversicherung, die gewerblichen Berufsgenossenschaften, die
Unfallversicherungstrager der 6ffentlichen Hand sowie die Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau flhren in geeigneten Bereichen ein Benchmarking durch.

(6) Die Sozialversicherungstrager dirfen Planstellen und Stellen nur ausbringen, soweit sie unter Anwendung
angemessener und anerkannter Methoden der Personalbedarfsermittlung begrindet sind. Die Erforderlichkeit
der im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen und Stellen ist bei gegebenem Anlass, im Ubrigen regelmaRig zu
Uberprufen.

§ 70 Haushaltsplan
(1) Der Haushaltsplan wird vom Vorstand aufgestellt. Die Vertreterversammlung stellt ihn fest.

(2) Der Haushaltsplan der Trager der Unfallversicherung ist vor Beginn des Kalenderjahrs, flr das er gelten soll,
der Aufsichtsbehdrde vorzulegen, wenn diese es verlangt.

(2a) (weggefallen)

(3) Die Regionaltrager der gesetzlichen Rentenversicherung haben den vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplan
spatestens am 1. Oktober vor Beginn des Kalenderjahrs, flir das er gelten soll, der Aufsichtsbehérde von

Amts wegen vorzulegen. Die Aufsichtsbehorde kann den Haushaltsplan oder einzelne Ansatze innerhalb von
sechs Wochen nach Vorlage beanstanden, soweit gegen Gesetz oder sonstiges flir den Versicherungstrager
maBgebendes Recht verstoRen oder die Leistungsfahigkeit des Versicherungstragers zur Erfillung seiner
Verpflichtungen gefahrdet wird. Die Aufsichtsbehdrde kann ebenfalls beanstanden, wenn bei landesunmittelbaren
Versicherungstragern die Bewertungs- oder BewirtschaftungsmaRstabe des aufsichtfihrenden Landes

und bei bundesunmittelbaren Versicherungstragern die Bewertungs- und BewirtschaftungsmaRstabe des

Bundes nicht beachtet sind; die Besonderheiten der Versicherungstrager sind hierbei zu berlcksichtigen.
Berlcksichtigt die Vertreterversammlung bei der Feststellung des Haushaltsplans die Beanstandung nicht, kann
die Aufsichtsbehdérde insoweit den Feststellungsbeschluss aufheben und den Haushaltsplan selbst feststellen.

(4) Fir die Deutsche Rentenversicherung Bund gilt Absatz 3 mit der MaRgabe, dass
1. anstelle der Aufsichtsbehdrde die Bundesregierung zustandig ist,

2. der Haushaltsplan spatestens am 1. September vorzulegen ist und innerhalb von zwei Monaten
beanstandet werden kann.

Im Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Bund werden die Einnahmen und Ausgaben fir Grundsatz-
und Querschnittsaufgaben und fir gemeinsame Angelegenheiten der Trager der Rentenversicherung in einer
gesonderten Anlage zum Haushalt ausgewiesen. Die Anlage wird vom Bundesvorstand gemaR § 64 Absatz 4
aufgestellt und von der Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gemaR § 64
Absatz 4 festgestellt.

(5) Die Trager der Krankenversicherung und die Trager der Pflegeversicherung haben den vom Vorstand
aufgestellten Haushaltsplan spatestens am 1. November vor Beginn des Kalenderjahrs, flr das er gelten soll, der
Aufsichtsbehdrde vorzulegen, wenn diese es verlangt. Auf Verlangen der Aufsichtsbehdrde ist der Haushaltsplan
zusatzlich in einer maschinell auswertbaren Form zu Gbermitteln. Naheres hierzu, insbesondere zur Form und
Struktur der Datenmeldung, wird von den Aufsichtsbehérden mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
vereinbart. Die Aufsichtsbehdrde kann den Haushaltsplan oder einzelne Ansatze innerhalb von einem Monat nach
Vorlage beanstanden, soweit gegen Gesetz oder sonstiges fur den Trager maBgebendes Recht verstoBen wird,
insbesondere soweit dadurch die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Versicherungstragers zur Erflillung seiner
Verpflichtungen gefahrdet wird.

§ 71 Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

(1) Der Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist getrennt nach
knappschaftlicher Krankenversicherung, knappschaftlicher Pflegeversicherung, knappschaftlicher
Rentenversicherung und allgemeiner Rentenversicherung aufzustellen. Hierbei gelten Verwaltungsausgaben
der knappschaftlichen Krankenversicherung und der allgemeinen Rentenversicherung als Verwaltungsausgaben
der knappschaftlichen Rentenversicherung. Die Abstimmung nach § 220 Absatz 3 des Sechsten Buches bleibt
unberihrt.
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(2) Die knappschaftliche Krankenversicherung und die allgemeine Rentenversicherung haben der
knappschaftlichen Rentenversicherung die Verwaltungsausgaben ihrer Eigeneinrichtungen sowie die nach einem
von der Aufsichtsbehérde zu genehmigenden Schlissel auf sie entfallenden Verwaltungsausgaben zu erstatten.

(3) Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung durch die Bundesregierung. Er soll so rechtzeitig festgestellt
werden, dass er bis zum 1. November vor Beginn des Kalenderjahrs, fir das er gelten soll, der Bundesregierung
vorgelegt werden kann. Diese kann die Genehmigung auch fiir einzelne Ansatze versagen, wenn der
Haushaltsplan gegen Gesetz oder sonstiges fur den Versicherungstrager malgebendes Recht verstofRt oder die
Leistungsfahigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zur Erflllung ihrer Verpflichtungen
gefahrdet oder wenn bei Ansatzen fur die knappschaftliche oder allgemeine Rentenversicherung die Bewertungs-
oder BewirtschaftungsmaRstabe des Bundes nicht beachtet sind.

§ 71a Haushaltsplan der Bundesagentur fir Arbeit

(1) Der Haushaltsplan der Bundesagentur flr Arbeit wird vom Vorstand aufgestellt. Der Verwaltungsrat stellt den
Haushaltsplan fest.

(2) Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung durch die Bundesregierung.

(3) Die Genehmigung kann auch flur einzelne Ansatze versagt oder unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt
werden, wenn der Haushaltsplan gegen Gesetz oder sonstiges fir die Bundesagentur maBgebendes Recht
verstoRt oder die Bewertungs- und Bewirtschaftungsmalstabe des Bundes oder die Grundsatze der Sozial-,
Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung nicht berticksichtigt werden.

(4) Enthalt die Genehmigung Bedingungen oder Auflagen, stellt der Verwaltungsrat erneut den Haushaltsplan
fest. Werden Bedingungen oder Auflagen nicht berticksichtigt, hat der Verwaltungsrat der Bundesregierung
einen geanderten Haushaltsplan zur Genehmigung vorzulegen; einen nur mit Liquiditatshilfen ausgeglichenen
Haushaltsplan kann das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales in der durch die Bundesregierung
genehmigten Fassung selbst feststellen.

§ 71b Veranschlagung der Arbeitsmarktmittel der Bundesagentur fiir Arbeit

(1) Die fur Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsférderung veranschlagten Mittel mit Ausnahme der Mittel fir

1. die Erstattung von MaBnahmekosten nach § 54 des Dritten Buches,
die Berufsausbildungsbeihilfe nach § 57 Absatz 2 Satz 2 des Dritten Buches,

3. die allgemeinen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 113 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten
Buches,

4, den Zuschuss zur Ausbildungsvergltung fur schwerbehinderte Menschen nach § 73 des Dritten Buches

und den Eingliederungszuschuss nach § 90 Absatz 2 bis 4 des Dritten Buches und
5. Leistungen der Tragerforderung nach § 440 Absatz 5 des Dritten Buches
6. (weggefallen)
7. (weggefallen)
sind im Haushalt der Bundesagentur fur Arbeit in einen Eingliederungstitel einzustellen.

(2) Die in dem Eingliederungstitel veranschlagten Mittel sind den Agenturen fur Arbeit zur Bewirtschaftung
zuzuweisen, soweit nicht andere Dienststellen die Aufgaben wahrnehmen. Bei der Zuweisung der Mittel sind
insbesondere die regionale Entwicklung der Beschaftigung, die Nachfrage nach Arbeitskraften, Art und Umfang
der Arbeitslosigkeit sowie die jeweilige Ausgabenentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr zu berticksichtigen.
Agenturen fir Arbeit, die im Vergleich zu anderen Agenturen flr Arbeit schneller und wirtschaftlicher Arbeitslose
eingliedern, sind bei der Mittelzuweisung nicht unglnstiger zu stellen.

(3) Die Agenturen fUr Arbeit stellen fir jede Art dieser Ermessensleistungen der Arbeitsforderung Mittel unter
Berlcksichtigung der Besonderheiten der Lage und Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes bereit. Dabei
ist ein angemessener Anteil fiir die Férderung der Anbahnung und Aufnahme einer nach dem Dritten Buch
versicherungspflichtigen Beschaftigung sicherzustellen (Vermittlungsbudget).

(4) Die zugewiesenen Mittel sind so zu bewirtschaften, dass eine Bewilligung und Erbringung der einzelnen
Leistungen im gesamten Haushaltsjahr gewahrleistet ist.
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(5) Die Ausgabemittel des Eingliederungstitels sind nur in das nachste Haushaltsjahr Gbertragbar. Die jeweiligen
nicht verausgabten Mittel der Agenturen flr Arbeit werden diesen im nachsten Haushaltsjahr zusatzlich zu den
auf sie entfallenden Mitteln zugewiesen. Verpflichtungsermachtigungen flr folgende Jahre sind im gleichen
Verhaltnis anzuheben.

§ 71c Eingliederungsriicklage der Bundesagentur fir Arbeit

Die bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel des Eingliederungstitels der Bundesagentur fir
Arbeit werden einer Eingliederungsricklage zugefihrt. Soweit Liquiditatshilfen nach § 364 des Dritten Buches
geleistet werden, erfolgt eine Zufiihrung zur Eingliederungsriicklage nicht. Die Eingliederungsriicklage ist bis
zum Schluss des nachsten Haushaltsjahres aufzulésen und dient zur Deckung der nach § 71b Absatz 5 gebildeten
Ausgabereste.

§ 71d Haushaltsplan und Kostenverteilungsverfahren der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau

(1) Der Haushaltsplan der Sozialversicherung fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ist getrennt fir die
Versicherungszweige landwirtschaftliche Unfallversicherung, Alterssicherung der Landwirte, landwirtschaftliche
Krankenversicherung und landwirtschaftliche Pflegeversicherung aufzustellen. Der Haushaltsplan soll so
rechtzeitig festgestellt werden, dass er bis zum 15. November vor Beginn des Kalenderjahres, fur das er gelten
soll, der Aufsichtsbehdrde vorgelegt werden kann.

(2) Die Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau hat sicherzustellen, dass die Kosten,

die fur die Erfullung von Aufgaben mehrerer oder aller Versicherungszweige entstehen, durch geeignete
Verfahren sachgerecht auf die Versicherungszweige landwirtschaftliche Unfallversicherung, landwirtschaftliche
Krankenversicherung und Alterssicherung der Landwirte verteilt werden (Kostenverteilungsschlissel).

(3) Der Haushaltsplan und der Kostenverteilungsschlissel bedirfen der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehdrde. Die Genehmigung wird im Einvernehmen mit dem Bundesministerium far Ernahrung und
Landwirtschaft erteilt. Die Aufsichtsbehdrde kann die Genehmigung des Haushaltsplans auch fur einzelne Ansatze
versagen, soweit gegen Gesetz oder sonstiges flr den Versicherungstrager mallgebendes Recht verstoRen

wird, die Leistungsfahigkeit des Versicherungstragers zur Erflillung seiner Verpflichtungen gefahrdet wird oder
die Bewertungs- oder Bewirtschaftungsmafstabe des Bundes nicht beachtet sind; die Besonderheiten des
Versicherungstragers sind hierbei zu berlcksichtigen.

§ 71e Ausweisung der Schiffssicherheitsabteilung im Haushaltsplan

Im Haushaltsplan der gewerblichen Berufsgenossenschaft, der die Durchfiihrung von Aufgaben nach § 6 des
Seeaufgabengesetzes Ubertragen worden ist, sind die fur die Durchfihrung anzusetzenden Einnahmen und
Ausgaben, insbesondere die Personalkosten, in einer gesonderten Aufstellung auszuweisen. Der Haushaltsplan
bedarf insoweit der Genehmigung des Bundesamtes fur Soziale Sicherung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur.

§ 71f Haushaltsplan der Unfallversicherung Bund und Bahn

(1) Der Haushaltsplan der Unfallversicherung Bund und Bahn wird in Teilhaushalten aufgestellt, in denen die im
Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz 1 des Siebten Buches und im Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz
2 des Siebten Buches anfallenden Einnahmen und Ausgaben getrennt veranschlagt werden. Der Haushaltsplan
bedarf der Genehmigung des Bundesamtes flir Soziale Sicherung. Die Genehmigung des Teilhaushaltes

fur den Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz 1 des Siebten Buches erfolgt im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium der Finanzen. Die Genehmigung des
Teilhaushaltes fur den Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz 2 des Siebten Buches erfolgt im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium flr Verkehr und digitale Infrastruktur. Der Haushaltsplan soll so rechtzeitig
festgestellt werden, dass er spatestens am 1. Dezember vor Beginn des Kalenderjahres, flir das er gelten soll,
der genehmigenden Stelle vorgelegt werden kann. Die genehmigende Stelle kann die Genehmigung auch fir
einzelne Ansatze versagen, wenn der Haushaltsplan gegen Gesetz oder sonstiges fir den Versicherungstrager
malgebendes Recht verstdlt oder die Leistungsfahigkeit des Versicherungstragers zur Erfiillung seiner
Verpflichtungen gefahrdet oder wenn die Bewertungs- oder BewirtschaftungsmaRstébe des Bundes nicht beachtet
sind.

(2) Die dem Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz 1 des Siebten Buches und die dem Zustandigkeitsbereich
nach § 125 Absatz 2 des Siebten Buches unmittelbar zuzurechnenden Verwaltungsausgaben werden in dem
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entsprechenden Teilhaushalt veranschlagt. Die den Zustandigkeitsbereichen nicht unmittelbar zurechenbaren
Verwaltungsausgaben werden im Rahmen einer Kosten-Leistungs-Rechnung ermittelt, die den jeweils aktuellen
Grundsatzen und Prinzipien der standardisierten Kosten- und Leistungsrechnung des Bundes entspricht. Die
Verwaltungsausgaben, die den Zustandigkeitsbereichen nicht unmittelbar zugeordnet werden kénnen, werden
im Teilhaushalt fur die Aufgaben nach § 125 Absatz 1 des Siebten Buches veranschlagt. Der nach der Kosten-
und Leistungsrechnung auf den Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz 2 des Siebten Buches entfallende Anteil
der nicht unmittelbar zurechenbaren Verwaltungsausgaben wird dem Bund monatlich nach Genehmigung des
Bundesamtes flr Soziale Sicherung aus dem Teilhaushalt fir den Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz 2 des
Siebten Buches erstattet. Die Ausgaben fur die Vertreterversammlung und den Vorstand werden nach einem
Schltssel in den Teilhaushalten veranschlagt, der nach objektiven und gewichteten Kriterien gebildet wird. Das
Nahere regelt die Satzung der Unfallversicherung Bund und Bahn.

(3) Einsparungen fur Gberplanmalige und auBerplanmalige Ausgaben nach § 73 Absatz 2 Satz 3 und 4 an
anderer Stelle des Haushaltsplans erfolgen in dem Teilhaushalt, in dem diese Ausgaben geleistet werden.

§ 72 Vorlaufige Haushaltsfiihrung

(1) Soweit der Haushaltsplan zu Beginn des Haushaltsjahrs noch nicht in Kraft getreten ist, ist der Vorstand
ermachtigt zuzulassen, dass der Versicherungstrager die Ausgaben leistet, die unvermeidbar sind,

1. um seine rechtlich begriindeten Verpflichtungen und Aufgaben zu erflllen,

2. um Bauten und Beschaffungen fortzusetzen, sofern durch den Haushalt eines Vorjahrs bereits Betrage
bewilligt worden sind.

(2) Der Vorstand hat seinen Beschluss unverzlglich der Aufsichtsbehérde anzuzeigen; der Beschluss des
Vorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund ist dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales
anzuzeigen. Bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und der Bundesagentur flr Arbeit
bedarf der Beschluss der Genehmigung des Bundesministeriums flir Arbeit und Soziales, die jeweils im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erfolgt. Bei der Sozialversicherung fur Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau bedarf der Beschluss der Genehmigung der Aufsichtsbehdérde, die im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium flr Erndhrung und Landwirtschaft erfolgt.

§ 73 UberplanméBige und auBerplanmiRige Ausgaben

(1) UberplanméBige und auRerplanmaRige Ausgaben sowie MaBnahmen, durch die Verpflichtungen entstehen
kénnen, fur die Ausgaben im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind, bedurfen der Einwilligung des Vorstands, bei
der Bundesagentur fir Arbeit des Verwaltungsrats. Sie darf nur erteilt werden, wenn

1. ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedrfnis vorliegt und

2. durch sie der Haushaltsplan nicht in wesentlichen Punkten verandert wird oder es sich um
auBerplanmaBige Ausgaben handelt, die nicht von erheblicher finanzieller Bedeutung sind.

(2) Die Einwilligung ist unverzlglich der Aufsichtsbehdérde, die Einwilligung des Vorstandes der Deutschen
Rentenversicherung Bund dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales anzuzeigen, das das
Bundesministerium der Finanzen unterrichtet. Bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-

Bahn-See und der Bundesagentur fur Arbeit ist die Genehmigung des Bundesministeriums fur Arbeit und

Soziales erforderlich, die jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erfolgt. Bei der
Unfallversicherung Bund und Bahn ist fur GberplanmaBige und auerplanmalige Ausgaben im Teilhaushalt fur
den Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz 1 des Siebten Buches die Genehmigung des Bundesamtes fur
Soziale Sicherung erforderlich, die im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales und dem
Bundesministerium der Finanzen erfolgt. Fur Uberplanmaliige und auBerplanmaliige Ausgaben im Teilhaushalt far
den Zustandigkeitsbereich nach § 125 Absatz 2 des Siebten Buches erfolgt die Genehmigung des Bundesamtes
fur Soziale Sicherung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur. Bei
der Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ist die Genehmigung der Aufsichtsbehdrde
erforderlich, die im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Ernahrung und Landwirtschaft erfolgt;
Ausgaben bis zu einem Betrag von 50 000 Euro bedurfen nicht der Genehmigung.

(3) Kann die Einwilligung des Vorstands, bei der Bundesagentur fur Arbeit des Verwaltungsrats, oder die

Genehmigung des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales ausnahmsweise und im Einzelfall nicht vor der
Leistung von Ausgaben eingeholt werden, weil diese unaufschiebbar sind, sind sie unverzuglich nachzuholen.
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§& 74 Nachtragshaushalt

Willigt der Vorstand, bei der Bundesagentur fur Arbeit der Verwaltungsrat, in GberplanmaBige oder
aulerplanmaBige Ausgaben nach § 73 Absatz 1 nicht ein, ist fir Nachtrage ein Nachtragshaushaltsplan
festzustellen. Auf ihn finden die Vorschriften flr den Haushaltsplan und die vorlaufige Haushaltsflihrung
entsprechende Anwendung.

§ 75 Verpflichtungsermachtigungen

(1) MaBnahmen, die den Versicherungstrager zur Leistung von Ausgaben in kinftigen Haushaltsjahren
verpflichten kdnnen (Verpflichtungsermachtigungen), sind nur zulassig, wenn der Haushaltsplan dazu ermachtigt.
Ausnahmen bedirfen der Einwilligung des Vorstands. § 73 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sowie Absatz 2 und 3 gelten
entsprechend.

(2) Verpflichtungen fir laufende Geschafte dirfen eingegangen werden, ohne dass die Voraussetzungen des
Absatzes 1 vorliegen. Einer Verpflichtungsermachtigung bedarf es auch dann nicht, wenn zu Lasten Ubertragbarer
Ausgaben Verpflichtungen eingegangen werden, die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben fuhren.

§ 76 Erhebung der Einnahmen
(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollstandig zu erheben.

(2) Der Versicherungstrager darf Anspruche nur

1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Harten fur die Anspruchsgegner verbunden ware
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefahrdet wird,

2. niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der
Einziehung auler Verhaltnis zur Hohe des Anspruchs stehen,

3. erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig ware; unter den gleichen
Voraussetzungen kénnen bereits entrichtete Beitrage erstattet oder angerechnet werden.

Die Stundung soll gegen angemessene Verzinsung und in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewahrt
werden. Im Falle des Satzes 1 Nummer 2 diirfen Beitragsanspriiche auch niedergeschlagen werden, wenn

der Arbeitgeber mehr als sechs Monate meldepflichtige Beschaftigte nicht mehr gemeldet hat und die

Anspriche die von den Spitzenverbanden der Sozialversicherung und der Bundesagentur fir Arbeit gemeinsam
und einheitlich festgelegten Betrage nicht Uberschreiten; die Grenzbetrage sollen auch an eine vorherige
VollstreckungsmaBnahme gebunden werden, wenn die Kosten der MaBnahme in einem wirtschaftlich vertretbaren
Verhaltnis zur Hohe der Forderung stehen. Die Vereinbarung nach Satz 3 bedarf der Genehmigung des
Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 3 nicht innerhalb einer vom
Bundesministerium flr Arbeit und Soziales festgesetzten Frist zustande, bestimmt dieses nach Anhérung der
Beteiligten die Betrage durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates.

(3) Fir Anspriiche auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag trifft die Entscheidung nach Absatz 2 die zustandige
Einzugsstelle. Hat die Einzugsstelle einem Schuldner fir langer als zwei Monate Beitragsanspriiche gestundet,
deren Hohe die BezugsgroRe Ubersteigt, ist sie verpflichtet, bei der nachsten Monatsabrechnung die zustandigen
Trager der Rentenversicherung und die Bundesagentur fir Arbeit Uber die Hohe der auf sie entfallenden
Beitragsanspruiche und lber den Zeitraum, fur den die Beitragsanspriiche gestundet sind, zu unterrichten. Die
Einzugsstelle darf

1. eine weitere Stundung der Beitragsanspriiche sowie
2. die Niederschlagung von Beitragsansprichen, deren Héhe insgesamt die Bezugsgréfe Ubersteigt, und
3. den Erlass von Beitragsansprichen, deren Hohe insgesamt den Betrag von einem Sechstel der

Bezugsgrole lbersteigt,

nur im Einvernehmen mit den beteiligten Tragern der Rentenversicherung und der Bundesagentur fur Arbeit
vornehmen.

(4) Die Einzugsstelle kann einen Vergleich Uber rickstandige Beitragsanspriche schliefen, wenn dies fur die
Einzugsstelle, die beteiligten Trager der Rentenversicherung und die Bundesagentur fur Arbeit wirtschaftlich
und zweckmaRBig ist. Die Einzugsstelle darf den Vergleich Uber riickstandige Beitragsanspriche, deren Hohe die
Bezugsgrole insgesamt Ubersteigt, nur im Einvernehmen mit den beteiligten Tragern der Rentenversicherung
und der Bundesagentur fir Arbeit schlieBen. Der Trager der Unfallversicherung kann einen Vergleich tGber
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ruckstandige Beitragsanspriiche schliefen, wenn dies wirtschaftlich und zweckmaRig ist. Fur die Trager der
Rentenversicherung gilt Satz 3, soweit es sich nicht um Anspriche aus dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag
handelt.

(5) Die Bundesagentur fir Arbeit kann einen Vergleich abschliefen, wenn dies wirtschaftlich und zweckmaRig ist.

§ 77 Rechnungsabschluss, Jahresrechnung und Entlastung

(1) Die Versicherungstrager schlieBen fir jedes Kalenderjahr zur Rechnungslegung die Rechnungsbucher ab und
stellen auf der Grundlage der Rechnungslegung eine Jahresrechnung auf. Uber die Entlastung des Vorstands
und des Geschéftsfiihrers wegen der Jahresrechnung beschlieRt die Vertreterversammlung. Uber die Entlastung
des Bundesvorstandes und des Geschaftsfiihrers wegen der Rechnungsergebnisse flr die Grundsatz- und
Querschnittsaufgaben bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beschliet die Bundesvertreterversammlung
mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gewichteten Stimmen der satzungsmaRigen Mitgliederzahl.
Uber die Entlastung des Vorstands der Bundesagentur fir Arbeit beschlieBt der Verwaltungsrat.

(1a) Die Jahresrechnung einer Krankenkasse einschlieBlich der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See, soweit sie die Krankenversicherung nach dem Flnften Buch durchfiihrt, hat ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenkasse zu vermitteln.
Die gesetzlichen Vertreter der Krankenkasse haben bei der Unterzeichnung der Jahresrechnung nach bestem
Wissen schriftlich zu versichern, dass die Jahresrechnung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes
Bild im Sinne des Satzes 1 vermittelt. Dabei sind bei der Bewertung der in der Jahresrechnung oder den ihr zu
Grunde liegenden Biichern und Aufzeichnungen ausgewiesenen Vermdgensgegenstande und Verbindlichkeiten
insbesondere folgende Grundsatze zu beachten:

1. Die Saldenvortrage zu Beginn des Rechnungsjahres muissen mit den entsprechenden Schlusssalden der
Jahresrechnungen des vorhergehenden Rechnungsjahres Ubereinstimmen.

2. Die Jahresrechnung muss klar und Ubersichtlich sein: Insbesondere durfen keine Veranderungen
vorgenommen werden, die

a) dazu fihren, dass der urspringliche Inhalt einer Eintragung oder Aufzeichnung nicht mehr
feststellbar ist, oder

b) es ungewiss lassen, ob sie urspriinglich oder erst spater gemacht worden sind.

Die Vermdégensgegenstande und Verbindlichkeiten missen zum Abschlussstichtag einzeln bewertet sein.

4, Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis
zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berlcksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem
Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung der Jahresrechnung bekannt geworden sind; Gewinne sind
nur zu bericksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

5. Aufwendungen und Ertrdge des Rechnungsjahres sind unabhangig von den Zeitpunkten der
entsprechenden Zahlungen in der Jahresrechnung zu berucksichtigen.

6. Die auf die vorhergehende Jahresrechnung angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten
werden.

Ausfuhrungsbestimmungen (ber die Grundsatze nach Satz 3 kénnen daneben in die Rechtsverordnung nach §

78 Satz 1 aufgenommen werden, soweit dies erforderlich ist, um eine nach einheitlichen Kriterien und Strukturen
gestaltete Jahresrechnung zu schaffen und um eine einheitliche Bewertung der von den Krankenkassen
aufgestellten Unterlagen zu ihrer Finanzlage zu erhalten. Die Jahresrechnung ist von einem Wirtschaftsprifer oder
einem vereidigten Buchprifer zu prifen und zu testieren. Ein Wirtschaftspriifer oder ein vereidigter Buchprifer ist
von der Priifung ausgeschlossen, wenn er in den letzten flinf aufeinanderfolgenden Jahren ohne Unterbrechung
die Prifung durchgefiihrt hat.

(2) Bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sind die Buchflihrung, die Rechnungslegung
und die Rechnungspriifung fiir die knappschaftliche Krankenversicherung, knappschaftliche Pflegeversicherung
und die allgemeine sowie die knappschaftliche Rentenversicherung getrennt durchzufiihren.

(3) Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund sind die Rechnungsergebnisse fur die Grundsatz- und
Querschnittsaufgaben gesondert nachzuweisen.

§ 77a Geltung von Haushaltsvorschriften des Bundes fiir die Bundesagentur fiir Arbeit
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Flr die Aufstellung und Ausfliihrung des Haushaltsplans sowie fir die sonstige Haushaltswirtschaft der
Bundesagentur fir Arbeit gelten die Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung sinngemaR. Die allgemeinen
Grundsatze der Haushaltswirtschaft des Bundes sind zu beachten. Abweichungen von Satz 1 kénnen nach § 1
Absatz 3 des Dritten Buches vereinbart werden.

§ 78 Verordnungsermachtigung

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates fiir die
Sozialversicherungstrager mit Ausnahme der Bundesagentur fir Arbeit Grundsatze Uber die Aufstellung des
Haushaltsplans, seine Ausflihrung, die Rechnungsprifung und die Entlastung sowie die Zahlung, die Buchfiihrung
und die Rechnungslegung zu regeln. Die Regelung ist nach den Grundsatzen des fir den Bund und die Lander
geltenden Haushaltsrechts vorzunehmen; sie hat die Besonderheiten der Sozialversicherung und der einzelnen
Versicherungszweige zu bertiicksichtigen.

§ 79 Geschaftsiibersichten und Statistiken der Sozialversicherung

(1) Die Versicherungstrager haben Ubersichten iber ihre Geschéfts- und Rechnungsergebnisse sowie sonstiges
statistisches Material aus ihrem Geschaftsbereich zu erstellen und dem Bundesministerium fir Arbeit und
Soziales, landesunmittelbare Versicherungstrager auch den fir die Sozialversicherung zustandigen obersten
Verwaltungsbehdrden der Lander oder den von diesen bestimmten Stellen vorzulegen. Die Unterlagen fur

das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales sind dem im jeweiligen Versicherungszweig im gesamten
Geltungsbereich dieses Buches zustandigen Verband maschinell verwertbar und geprift zuzuleiten. Nach
Aufbereitung leitet dieser die Unterlagen in maschinell verwertbarer Form an das Bundesministerium flr

Arbeit und Soziales sowie an die zustandigen obersten Verwaltungsbehdrden der Lander oder an die von

ihnen bestimmten Stellen weiter. Der Verband hat die aufbereiteten Unterlagen der landesunmittelbaren
Versicherungstrager den flr die Sozialversicherung zustandigen obersten Verwaltungsbehdrden der Lander
oder den von diesen bestimmten Stellen auf Verlangen zuzuleiten; dies gilt entsprechend fir Unterlagen der
bundesunmittelbaren Versicherungstrager, die Versicherte oder Mitglieder in dem betreffenden Land haben.
Soweit ein Versicherungstrager einem Verband nicht angehért, kann er die Unterlagen dem Bundesministerium
fur Arbeit und Soziales unmittelbar oder Gber einen in seinem Versicherungszweig zustandigen Verband vorlegen;
bei unmittelbarer Vorlage werden die Unterlagen nach Satz 3 vom Bundesministerium flr Arbeit und Soziales
zugeleitet. Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales kann zulassen, dass ihm abweichend von Satz 2 die
Unterlagen der Trager der allgemeinen Rentenversicherung und der knappschaftlichen Rentenversicherung
unmittelbar vorgelegt werden. Die Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau legt dem
Bundesministerium flr Arbeit und Soziales die Unterlagen eines Kalenderjahres bis spatestens 30. Juni des
folgenden Kalenderjahres unmittelbar vor.

(2) Das Nahere zu Absatz 1, insbesondere zu Inhalt, Art und Form der Unterlagen, wird durch allgemeine
Verwaltungsvorschriften bestimmt. Soweit sich die allgemeinen Verwaltungsvorschriften nur an
bundesunmittelbare Versicherungstrager richten, werden sie vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales
erlassen.

(3) Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales erstellt alljihrlich eine Ubersicht tiber die gesamten Geschéfts-
und Rechnungsergebnisse des abgeschlossenen Geschaftsjahrs.

(3a) Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung sind die Absatze

1 bis 3 mit den MaBgaben anzuwenden, dass an die Stelle des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales

das Bundesministerium fur Gesundheit tritt und beim Erlass der allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach
Absatz 2 Satz 2 auch das Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales herzustellen ist.
Soweit Bedarf fur besondere Nachweise im Bereich der landwirtschaftlichen Krankenversicherung besteht,

sind die Absatze 1 bis 3 mit den MalBgaben anzuwenden, dass an die Stelle des Bundesministeriums fir Arbeit
und Soziales das Bundesministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft tritt und beim Erlass der allgemeinen
Verwaltungsvorschriften nach Absatz 2 Satz 2 auch das Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Arbeit und
Soziales und dem Bundesministerium fiir Gesundheit herzustellen ist.

(3b) Soweit Versichertenstatistiken und Statistiken der Sozialgerichtsbarkeit der gesetzlichen
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales genutzt
werden, sind die Daten auch dem Bundesministerium fir Arbeit und Soziales vorzulegen.

(4) Diese Vorschrift findet auf die Bundesagentur fir Arbeit keine Anwendung.
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§ 79a Finanzierung von MaBnahmen der digitalen Transformation aus Bundesmitteln

Der Bund wird ermachtigt, sich an den Kosten der Sozialversicherungstrager auf Bundesebene fir MaBnahmen
der digitalen Transformation zu beteiligen.

Vierter Titel
Vermogen

§ 80 Verwaltung der Mittel, Anlagegrundsatze

(1) Die Mittel der Versicherungstrager umfassen die Betriebsmittel, die Rlicklage und das Verwaltungsvermogen.
Sie sind so anzulegen und zu verwalten, dass ein Verlust ausgeschlossen erscheint, ein angemessener Ertrag
erzielt wird und eine ausreichende Liquiditat gewahrleistet ist.

(2) Die Mittel der Versicherungstrager sind getrennt von den Mitteln Dritter zu verwalten.

(3) Die Einhaltung der Grundsatze nach Absatz 1 Satz 2 ist durch ein qualifiziertes Anlage- und Risikomanagement
sicherzustellen. Ausfall- und Liquiditatsrisiken sind durch eine Mischung und Streuung der Anlagen zu begrenzen.
Die Versicherungstrager erlassen hierzu im Verhaltnis zu Art und Umfang ihrer Anlagen angemessene
Anlagerichtlinien.

§ 81 Betriebsmittel

Die Versicherungstrager haben nach MaRgabe der besonderen Vorschriften fir die einzelnen Versicherungszweige
kurzfristig verfigbare Mittel zur Bestreitung ihrer laufenden Ausgaben sowie zum Ausgleich von Einnahme- und
Ausgabeschwankungen (Betriebsmittel) bereitzuhalten.

§ 82 Riicklage

Die Versicherungstrager haben nach MaBgabe der besonderen Vorschriften flr die einzelnen Versicherungszweige
zur Sicherstellung ihrer Leistungsfahigkeit, insbesondere fiir den Fall, dass Einnahme- und Ausgabeschwankungen
durch Einsatz der Betriebsmittel nicht mehr ausgeglichen werden kdnnen, eine Rlcklage bereitzuhalten.

§ 82a Verwaltungsvermogen

Das Verwaltungsvermdgen umfasst alle Vermdgensgegenstande der Versicherungstrager nach MaRgabe der
besonderen Vorschriften fur die einzelnen Versicherungszweige, soweit sie fur die Erfillung ihrer Aufgaben
erforderlich sind oder auf Grund rechtlicher Verpflichtung oder Ermachtigung angelegt werden und nicht den
Betriebsmitteln oder der Riicklage zuzuordnen sind. Es umfasst insbesondere

1. alle Vermdgensanlagen, die der Verwaltung des Versicherungstragers zu dienen bestimmt sind,
einschlieBlich der Mittel, die zur Anschaffung und Erneuerung dieser Vermdgensteile bereitgehalten
werden,

2. Einrichtungen, Beteiligungen an Einrichtungen, Regie- und Eigenbetriebe sowie Darlehensgewahrungen
und

3. die Mittel, die fur kunftig zu zahlende Versorgungsbezlge und Beihilfen der Bediensteten und ihrer

Hinterbliebenen bereitgehalten werden.

§ 83 Anlegung der Mittel

(1) Die Mittel kénnen, soweit in den besonderen Vorschriften flr die einzelnen Versicherungszweige nichts
Abweichendes bestimmt ist, die Anlage den dort geregelten Liquiditatserfordernissen entspricht und kein
Nachrang im Insolvenzverfahren vereinbart wird, nur angelegt werden in

1. Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union, die
an einem organisierten Markt in der Europaischen Union zum Handel zugelassen sind oder in diesen
einbezogen sind; Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen
Union, deren Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt in der Europaischen Union oder deren
Einbeziehung in diesen nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, dirfen ebenfalls erworben
werden, sofern die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

2. Schuldverschreibungen und sonstige Glaubigerrechte verbriefenden Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz
in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union,
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a) wenn fur die Forderungen eine &ffentlich-rechtliche Einrichtung die Gewahrleistung fur
Rickzahlung und Verzinsung Gbernimmt oder kraft Gesetzes eine besondere Deckungsmasse
besteht,

b) bei Kreditinstituten, die einer fur die Anlage ausreichenden Sicherungseinrichtung der
Kreditwirtschaft angehdéren oder

C) soweit der Schutzumfang der Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft nach der H6he, der
Laufzeit oder der Anlageart begrenzt ist, auch bei Kreditinstituten, die die geltenden Vorschriften
Uber das Eigenkapital und die Liquiditat einhalten; der Versicherungstrager hat die Einhaltung
der Vorschriften Uber das Eigenkapital und die Liquiditat regelmaRig, mindestens jahrlich, zu
Uberprifen; sofern der Schutzumfang der Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft nur der
Hohe nach begrenzt ist, muss der Schutz zumindest bis zu der jeweiligen Sicherungsgrenze
gewahrleistet sein,

Schuldbuchforderungen gegen éffentlich-rechtliche Stellen aus dem Gebiet der Europaischen Union,
Forderungen aus Darlehen und Einlagen gegen

a) 6ffentlich-rechtliche Gebiets- oder Personenkdérperschaften oder Sondervermdgen aus dem Gebiet
der Europaischen Union,

b) Personen und Gesellschaften des privaten Rechts aus dem Gebiet der Europadischen Union, wenn
fur die Forderungen eine 6ffentlich-rechtliche Einrichtung die Gewahrleistung fur Rickzahlung und
Verzinsung Ubernimmt oder

) Kreditinstitute unter den Voraussetzungen der Nummer 2 Buchstabe b und c,

Anteilen an Sondervermdgen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch, wenn sichergestellt ist, dass flr das
Sondervermdégen nur Vermégensgegenstande gemal den Nummern 1 bis 4 und 6 dieser Vorschrift
erworben werden durfen; soweit danach eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft vorausgesetzt
ist, ist dies flr die Vermdgensgegenstande des Sondervermdgens nicht erforderlich; das Sondervermdgen
muss von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden, die Gber eine Erlaubnis nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch verfligt, oder von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union, die zum Schutz der Anleger einer offentlichen Aufsicht unterliegt
und Uber eine vergleichbare Erlaubnis verfugt; eine damit verbundene Aufnahme von kurzfristigen
Krediten durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft fir Rechnung des Sondervermdgens ist bis zur Hohe
von 10 Prozent des Wertes des Sondervermégens zulassig,

Forderungen, fur die eine sichere Hypothek, Grund- oder Rentenschuld an einem Grundstick,
Wohnungseigentum oder Erbbaurecht im Bereich der Europaischen Union besteht.

(1a) Das Verwaltungsvermdgen kann mit Ausnahme der Mittel zur Finanzierung des Deckungskapitals fur
Altersriickstellungen, soweit in den besonderen Vorschriften fiir die einzelnen Versicherungszweige nichts
Abweichendes bestimmt ist, auch angelegt werden in

1.

Beteiligungen an Einrichtungen in Form eines privatrechtlichen Unternehmens mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union,

Darlehensgewahrungen, die unmittelbar der Aufgabenerfiillung des Versicherungstragers dienen, an
Darlehensnehmer aus dem Gebiet der Europaischen Union, insbesondere an Einrichtungen, an denen er
beteiligt ist, und

Grundstiicken und grundstlicksgleichen Rechten im Gebiet der Europaischen Union.

(1b) Die Mittel zur Finanzierung des Deckungskapitals fur Altersriickstellungen kénnen, soweit in den besonderen
Vorschriften fur die einzelnen Versicherungszweige nichts Abweichendes bestimmt ist, auer in Anlagen nach
Absatz 1 auch angelegt werden in

1.

Anteilen an Immobilien-Sondervermdgen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch aus dem Gebiet der
Europaischen Union, das von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet wird, die Gber eine Erlaubnis
nach dem Kapitalanlagegesetzbuch verfiigt, oder von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
einem Mitgliedstaat der Europaischen Union, die zum Schutz der Anleger einer &ffentlichen Aufsicht
unterliegt und Uber eine vergleichbare Erlaubnis verfligt; Vermdgensgegenstande, die sich in Staaten
auBerhalb der Europaischen Union befinden, dlrfen fir das Immobilien-Sondervermdégen nicht erworben
werden; Absatz 1 Nummer 5 letzter Halbsatz gilt entsprechend; unbeschadet dessen ist eine mit der
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Anlage verbundene Aufnahme von Krediten durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft fur Rechnung
des Sondervermdgens bis zur Héhe von 30 Prozent des Verkehrswertes der Immobilien, die zum
Sondervermdgen gehoren, zulassig und

2. Euro-denominierten Aktien, auch im Rahmen eines Sondervermégens gemald Absatz 1 Nummer 5,
innerhalb eines passiven, indexorientierten Managements; die Anlageentscheidungen sind jeweils so zu
treffen, dass der Anteil an Aktien maximal 30 Prozent des Deckungskapitals betragt; Anderungen des
Aktienkurses kénnen voribergehend zu einem héheren Anteil an Aktien am Deckungskapital fuhren.

(2) Die Anlegung der Mittel soll grundsatzlich in der im Inland geltenden Wahrung erfolgen. Der Erwerb von auf
die Wahrung eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union lautenden Forderungen ist nur in Verbindung
mit einem Kurssicherungsgeschaft zuldssig. Dariber hinaus ist die Verwendung derivativer Finanzinstrumente
nur zuldssig, soweit sie der Absicherung gegen Ausfall-, Kurs- oder Zinsanderungsrisiken bei vorhandenen
Vermoégenswerten oder dem spateren Erwerb von Wertpapieren dienen. Arbitragegeschafte und Leerverkaufe
sind unzulassig.

(3) Die Versicherungstrager achten auf die Mdglichkeit zur Anlage nach ékologischen, sozialen und Governance-
Kriterien.

(4) Den Staaten der Europaischen Union stehen bei der Anwendung der Absatze 1 und 2 die Staaten des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum und die Schweiz gleich. Das gilt entsprechend auch fur
die weiteren Mitgliedstaaten der Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter der
Malgabe, dass nur der Erwerb von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe a und Nummer 4
Buchstabe a und b auch von Ausstellern mit Sitz in einem dieser Staaten zulassig ist.

§ 84 Beleihung von Grundstiicken

Eine Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld ist als sicher anzusehen, wenn die Beleihung die ersten zwei
Drittel des Wertes des Grundstiicks, Wohnungseigentums oder Erbbaurechts nicht Gbersteigt.

§ 85 Genehmigungs- und anzeigepflichtige Vermégensanlagen

(1) Der Genehmigung der Aufsichtsbehérde bedurfen

1 Darlehensgewahrungen nach § 83 Absatz 1a Nummer 2,

2 der Erwerb und das Leasen von Grundsticken und grundstiicksgleichen Rechten,
3. die Belastung eines Grundstucks mit Erbbaurechten und

4 die Errichtung, die Erweiterung und der Umbau von Gebauden.

(2) Der Erwerb und das Leasen von Grundstlcken und grundstiicksgleichen Rechten sowie die Errichtung, die
Erweiterung und der Umbau von Gebauden bedurfen keiner Genehmigung, wenn die veranschlagten Kosten fur
ein Vorhaben 1 Million Euro (Stand Haushaltsjahr 2023) nicht Ubersteigen. Bei dem Leasen von Grundstlicken ist
von dem fiktiven Kaufpreis auszugehen.

(3) Der Betrag nach Absatz 2 verandert sich in demselben Verhaltnis wie der Baukostenindex, den das
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales alljahrlich bekannt gibt.

(3a) Mietvertrage von Krankenkassen und ihren Verbanden sind der Aufsichtsbehdrde vor ihrem Abschluss
vorzulegen, wenn die anzumietende Flache 7 500 Quadratmeter Uberschreitet und eine Mietdauer von mehr als
zehn Jahren fest vereinbart werden soll. Absatz 3b Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3b) Der Versicherungstrager hat der Aufsichtsbehérde die Absicht anzuzeigen,

1. Datenverarbeitungsanlagen und -systeme anzukaufen, zu leasen oder anzumieten oder sich an solchen
zu beteiligen, soweit dadurch das Systemkonzept der Datenverarbeitung grundlegend verandert wird;
dies gilt fir die Beschaffung und bei den Rentenversicherungstragern auch fir die Eigenentwicklung von
Datenverarbeitungsprogrammen entsprechend,

2. eine Einrichtung zu griinden oder zu erwerben, sich an einer Einrichtung zu beteiligen oder eine Beteiligung
an einer Einrichtung zu erhéhen,

3. eine Einrichtung zu verauBern oder aufzuldsen oder eine Beteiligung an einer Einrichtung ganz oder teilweise
zu verauBern oder zu Ubertragen.
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Jede Anzeige hat so umfassend und rechtzeitig zu erfolgen, dass vor Abschluss verbindlicher Vereinbarungen
ausreichend Zeit zur Prifung und Beratung des Versicherungstragers bleibt. Die Aufsichtsbehérde kann auf eine
Anzeige verzichten.

(3c) Eine Einrichtung kann sich zur Aufgabenerflllung an einer weiteren Einrichtung beteiligen, die sich ihrerseits
an einer Einrichtung beteiligen kann. Weitere Beteiligungsebenen sind unzulassig.

(4) Diese Vorschrift findet auf die Bundesagentur fir Arbeit keine Anwendung.

(5) Der Versicherungstrager zeigt der Aufsichtsbehdérde rechtzeitig Manahmen einer Einrichtung an, an der er
beteiligt ist, und die nach den Absatzen 1 bis 3b genehmigungs- oder anzeigepflichtig waren.

§ 86 Ausnahmegenehmigung

Die Versicherungstrager kdnnen mit Genehmigung der Aufsichtsbehérde ihre Mittel abweichend von § 83 anlegen,
wenn wichtige Grinde eine im Interesse des Versicherungstragers liegende andere Anlage rechtfertigen. In

der Genehmigung mussen die Anlageform und der innerhalb einer bestimmten Frist héchstens anzulegende
Gesamtbetrag bestimmt sein.

Funfter Titel
Aufsicht

§ 87 Umfang der Aufsicht

(1) Die Versicherungstrager unterliegen staatlicher Aufsicht. Sie erstreckt sich auf die Beachtung von Gesetz und
sonstigem Recht, das flr die Versicherungstrager maRgebend ist.

(2) Auf den Gebieten der Pravention in der gesetzlichen Unfallversicherung erstreckt sich die Aufsicht auch auf
den Umfang und die ZweckmaBigkeit der MaBnahmen.

(3) Soweit die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. Aufgaben nach § 14 Absatz 4, § 15 Absatz 1, § 20
Absatz 2 Satz 2, § 31 Absatz 2 Satz 2, § 32 Absatz 4, § 34 Absatz 3 Satz 1, § 40 Absatz 5, § 41 Absatz 4 und § 43
Absatz 5 des Siebten Buches wahrnimmt, untersteht sie der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums flir Arbeit
und Soziales. Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales kann die Aufsicht mit Ausnahme der Aufsicht im
Bereich der Pravention ganz oder teilweise dem Bundesamt flr Soziale Sicherung Ubertragen.

§ 88 Priifung und Unterrichtung
(1) Die Aufsichtsbehérde kann die Geschafts- und Rechnungsfiihrung des Versicherungstragers prifen.

(2) Die Versicherungstrager haben der Aufsichtsbehérde oder ihren Beauftragten auf Verlangen alle Unterlagen
vorzulegen und alle Auskinfte zu erteilen, die zur Austibung des Aufsichtsrechts auf Grund pflichtgemaRer
Prifung der Aufsichtsbehérde gefordert werden. Die Vorlage- und Auskunftspflicht umfasst auch elektronisch
gespeicherte Daten sowie deren automatisierten Abruf durch die Aufsichtsbehdrde.

(3) (weggefallen)
§ 89 Aufsichtsmittel

(1) Wird durch das Handeln oder Unterlassen eines Versicherungstragers das Recht verletzt, soll die
Aufsichtsbehdrde zunachst beratend darauf hinwirken, dass der Versicherungstrager die Rechtsverletzung

behebt. Kommt der Versicherungstrager dem innerhalb angemessener Frist nicht nach, kann die Aufsichtsbehérde
den Versicherungstrager verpflichten, die Rechtsverletzung zu beheben. Die Verpflichtung kann mit den Mitteln
des Verwaltungsvollstreckungsrechts durchgesetzt werden, wenn ihre sofortige Vollziehung angeordnet worden
oder sie unanfechtbar geworden ist. Die Aufsicht kann die Zwangsmittel fir jeden Fall der Nichtbefolgung
androhen. § 13 Absatz 6 Satz 2 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes ist nicht anwendbar.

(2) Absatz 1 gilt fir die Aufsicht nach § 87 Absatz 2 entsprechend.
(3) Die Aufsichtsbehdrde kann verlangen, dass die Selbstverwaltungsorgane zu Sitzungen einberufen werden.

Wird ihrem Verlangen nicht entsprochen, kann sie die Sitzungen selbst anberaumen und die Verhandlungen
leiten.
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§ 90 Aufsichtsbehorden

(1) Die Aufsicht Uber die Versicherungstrager, deren Zustandigkeitsbereich sich iber das Gebiet eines Landes
hinaus erstreckt (bundesunmittelbare Versicherungstrager), flhrt das Bundesamt flir Soziale Sicherung, auf
den Gebieten der Pravention in der gesetzlichen Unfallversicherung das Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales. Die Aufsicht Giber die Unfallversicherung Bund und Bahn auf dem Gebiet der Pravention fiihrt das
Bundesministerium des Innern, flr Bau und Heimat.

(2) Die Aufsicht Uber die Versicherungstrager, deren Zustandigkeitsbereich sich nicht Gber das Gebiet eines
Landes hinaus erstreckt (landesunmittelbare Versicherungstrager), flihren die fir die Sozialversicherung
zustandigen obersten Verwaltungsbehorden der Lander oder die von den Landesregierungen durch
Rechtsverordnung bestimmten Behorden; die Landesregierungen kénnen diese Ermachtigung auf die obersten
Landesbehdrden weiter Ubertragen.

(2a) Die Aufsicht Uber die Deutsche Rentenversicherung Bund flhrt das Bundesamt flr Soziale Sicherung.

Soweit die Deutsche Rentenversicherung Bund Grundsatz- und Querschnittsaufgaben wahrnimmt, fihrt das
Bundesministerium flr Arbeit und Soziales die Aufsicht; es kann die Aufsicht teilweise dem Bundesamt fiir Soziale
Sicherung Ubertragen.

(3) Abweichend von Absatz 1 flihren die Verwaltungsbehorden nach Absatz 2 die Aufsicht Uber
Versicherungstrager, deren Zustandigkeitsbereich sich Uber das Gebiet eines Landes, aber nicht Uber mehr als
drei Lander hinaus erstreckt und fir die das aufsichtfiihrende Land durch die beteiligten Lander bestimmt ist.

(4) Die Aufsichtsbehorden treffen sich mindestens zweimal jahrlich zu einem Erfahrungs- und Meinungsaustausch.
Die Aufsichtsbehérden unterrichten sich dabei regelmaBig Gber aufsichtsrechtliche MaBnahmen

und Gerichtsentscheidungen in ihrem Zustandigkeitsbereich sowie Gber die von ihnen genehmigten
leistungsbezogenen Satzungsregelungen der Krankenkassen. Soweit dieser Erfahrungs- und Meinungsaustausch
Angelegenheiten der Sozialversicherung fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau betrifft, nehmen auch das
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales und das Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirtschaft teil.

(5) Beschllsse der Aufsichtsbehérdentagung nach Absatz 4 ergehen einstimmig. Zu einem Beschluss in
Angelegenheiten, die ausschlieBlich die gesetzliche Krankenversicherung oder die soziale Pflegeversicherung
betreffen, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Jedes Land hat mindestens
drei Stimmen, Lander mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Lander mit mehr als sechs Millionen
Einwohnern finf, Lander mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen. Das Bundesamt flir Soziale
Sicherung hat 20 und das Bundesministerium fiir Gesundheit hat sechs Stimmen. Abweichend von Satz 2 kommt
ein Beschluss nicht zustande, wenn mindestens drei Lander mit jeweils mehr als sieben Millionen Einwohnern
gegen den Beschluss gestimmt haben. Weicht eine Aufsichtsbehérde in ihrer Aufsichtspraxis von einem Beschluss
ab, unterrichtet sie die anderen Aufsichtsbehdrden.

§ 90a Zustandigkeitsbereich

(1) Der Zustandigkeitsbereich im Sinne des § 90 wird bestimmt:

1. bei Ortskrankenkassen durch die Region, flr die sie bestehen (§ 143 des Flnften Buches),

2. bei Betriebskrankenkassen durch die Betriebe, fur die sie ihrer Satzung nach zustandig sind;
unselbstandige Betriebsteile mit weniger als zehn Mitgliedern in einem Land bleiben unberucksichtigt,

3. bei Innungskrankenkassen durch die Bezirke der Handwerksinnungen, fir die sie ihrer Satzung nach
bestehen,

4, bei Ersatzkassen durch die in der Satzung festgelegten Bezirke.

(2) Enthalt die Satzung einer Betriebs- oder Innungskrankenkasse eine Regelung nach § 144 Absatz 2 Satz 1
des Funften Buches oder § 173 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 in der bis zum 31. Marz 2020 geltenden Fassung des
Funften Buches, wird der Zustandigkeitsbereich bestimmt durch die Region nach § 144 Absatz 3 des Funften
Buches, fur die sie ihrer Satzung nach zustandig ist.

Funfter Abschnitt
Versicherungsbehorden

§ 91 Arten
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(1) Versicherungsbehdrden sind die Versicherungsamter und das Bundesamt fur Soziale Sicherung. Durch
Landesrecht kdnnen weitere Versicherungsbehdrden errichtet werden.

(2) Die Landesregierungen kdnnen einzelne Aufgaben, die dieses Gesetzbuch den obersten Landesbehdrden
zuweist, auf Versicherungsbehérden und andere Behérden ihres Landes durch Rechtsverordnung Ubertragen; die
Landesregierungen kdnnen diese Ermachtigung auf die obersten Landesbehérden weiter Gbertragen.

§ 92 Versicherungsamter

Versicherungsamt ist die untere Verwaltungsbehdérde. Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, welche Behdrde zustandige Behdrde im Sinne von Satz 1 ist. Sie kdnnen
diese Ermachtigung auf die obersten Verwaltungsbehdérden der Lander (ibertragen. Die Landesregierungen
oder die von ihnen bestimmten Stellen kédnnen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass ein gemeinsames
Versicherungsamt flir die Bezirke mehrerer unterer Verwaltungsbehérden bei einer dieser Behdrden errichtet
wird. Durch Vereinbarung der beteiligten Landesregierungen oder der von ihnen bestimmten Stellen kann ein
gemeinsames Versicherungsamt bei einer unteren Verwaltungsbehdrde auch fiir Gebietsteile mehrerer Lander
errichtet werden.

§ 93 Aufgaben der Versicherungsamter

(1) Die Versicherungsamter haben in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung Auskunft zu erteilen
und die sonstigen ihnen durch Gesetz oder sonstiges Recht Ubertragenen Aufgaben wahrzunehmen. Die
Landesregierungen kdnnen einzelne Aufgaben der Versicherungsamter den Gemeindebehérden durch
Rechtsverordnung Ubertragen; die Landesregierungen kdonnen diese Ermachtigung auf die obersten
Landesbehdrden weiter tbertragen.

(2) Die Versicherungsamter haben Antrage auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegenzunehmen. Auf
Verlangen des Versicherungstragers haben sie den Sachverhalt aufzuklaren, Beweismittel beizufligen, sich,
soweit erforderlich, zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu auBern und Unterlagen unverziglich an den
Versicherungstrager weiterzuleiten.

(3) Zustandig ist das Versicherungsamt, in dessen Bezirk der Leistungsberechtigte zur Zeit des Antrags seinen
Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt oder seinen Beschaftigungsort oder Tatigkeitsort hat. Ist ein solcher Ort
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs nicht vorhanden, richtet sich die Zustandigkeit nach dem Ort, in dem
zuletzt die Voraussetzungen des Satzes 1 erfullt waren.

§ 94 Bundesamt fiir Soziale Sicherung
(1) Das Bundesamt fir Soziale Sicherung ist eine selbstandige Bundesoberbehdrde. Es hat seinen Sitz in Bonn.

(2) Das Bundesamt fur Soziale Sicherung hat die ihm durch Gesetz oder sonstiges Recht Ubertragenen Aufgaben
wahrzunehmen. Es untersteht dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales, fir den Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung dem Bundesministerium far Gesundheit. Es ist, soweit es
die Aufsicht nach diesem Gesetz ausibt, nur an allgemeine Weisungen des zustandigen Bundesministeriums
gebunden.

(3) Das Bundesamt fur Soziale Sicherung begleitet in Abstimmung mit dem Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales und dem Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirtschaft die Sozialversicherung fir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau bei der Weiterentwicklung der Informationstechnik. Die Kosten des Bundesamtes fur
Soziale Sicherung werden von der Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau erstattet. Die
Kosten werden nach dem tatsachlich entstandenen Personal- und Sachaufwand berechnet.

Sechster Abschnitt
Verarbeitung von elektronischen Daten in der Sozialversicherung

Erster Titel
Ubermittlung von Daten zur und innerhalb der Sozialversicherung

§ 95 Gemeinsame Grundsatze Technik

(1) Meldungen nach diesem Buch erfolgen, soweit nichts Abweichendes geregelt ist, durch elektronische
Datenlbermittlung (Datenlbertragung). Bei der Datenibertragung sind Datenschutz und Datensicherheit
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nach dem jeweiligen Stand der Technik sicherzustellen und bei Nutzung allgemein zuganglicher Netze sind
Verschlisselungs- und Authentifizierungsverfahren zu verwenden. Beauftragt ein Meldepflichtiger einen Dritten
mit der Entgeltabrechnung und der Wahrnehmung der Meldepflichten, haftet der Meldepflichtige weiterhin in
vollem Umfang fur die Erfallung der Pflichten nach diesem Buch gegenuber dem jeweils zustandigen Trager der
Sozialversicherung, der berufsstandischen Versorgungseinrichtung oder einer gemeinsamen Einrichtung nach § 4
Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes.

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die Bundesagentur fir Arbeit und die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e. V. vereinbaren in Gemeinsamen Grundsatzen den Standard fir die elektronische
Datenlbermittlung mit der oder innerhalb der Sozialversicherung; insbesondere zur Verschlusselung der Daten,
zu den Ubertragungstechniken, zur Kennzeichnung bei Weiterleitung von Meldungen durch ein Referenzdatum
und zu den jeweiligen Schnittstellen sowie dem Zeitpunkt der Umstellung der einzelnen Fachverfahren auf

ein XML-gestutztes Verfahren. Kommen hierbei Verfahren flr die Verschlisselung oder Signatur zum Einsatz,
sind diese nach dem Stand der Technik umzusetzen. Der Stand der Technik ist den Technischen Richtlinien

des Bundesamtes flr Sicherheit in der Informationstechnik zu entnehmen. Soweit Standards vereinbart
werden, von denen die landwirtschaftliche Sozialversicherung oder die berufsstandische Versorgung betroffen
ist, ist die Sozialversicherung fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau oder die Arbeitsgemeinschaft

der berufsstandischen Versorgungseinrichtungen zu beteiligen. Die Gemeinsamen Grundsatze bedirfen

der Genehmigung des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales, das vorher das Bundesministerium fur
Gesundheit und, soweit die Meldeverfahren der Arbeitgeber betroffen sind, die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbande anzuhdren hat.

(3) Alle Datenfelder sind eindeutig zu beschreiben. Sie sind in allen Verfahren, fir die die Grundsatze oder die
Gemeinsamen Grundsatze nach diesem Buch und flr die das Aufwendungsausgleichsgesetz gelten, verbindlich
in der jeweils aktuellen Beschreibung zu verwenden. Zur Sicherung der einheitlichen Verwendung vereinbaren
die in Absatz 2 Satz 1 genannten Organisationen der Sozialversicherung in den Gemeinsamen Grundsatzen
nach Absatz 2 Satz 1 ein verpflichtendes XML-Basisschema, das Elemente und Elementgruppen beschreibt,

die zu verwenden sind. Das Basisschema, die fachlichen XML-Schemata und die dazugehdrigen fachlichen
Beschreibungen werden kostenfrei auf einer zentralen Veroffentlichungsplattform, die durch den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen im Internet zur Verfigung gestellt wird, sowohl in historisierter als auch in aktueller
Form zur Verfliigung gestellt. Das Nahere zur Darstellung, zur Aktualisierung und zum Abrufverfahren der Daten
regeln die in Absatz 2 Satz 1 genannten Organisationen der Sozialversicherung in Gemeinsamen Grundsatzen; §
28b Absatz 3 gilt entsprechend. Die Grundsatze bedurfen der Genehmigung des Bundesministeriums fur Arbeit
und Soziales.

§ 95a Ausfullhilfe zum elektronischen Datenaustausch mit Sozialversicherungstragern

(1) Zum elektronischen Datenaustausch nach diesem Buch und zu dem Aufwendungsausgleichsgesetz,
insbesondere fur Meldungen, Beitragsnachweise, Bescheinigungen und Antrage, stellen die
Sozialversicherungstrager den Arbeitgebern, Selbstandigen und Beschaftigten eine allgemein zugangliche
elektronisch gestitzte systemgeprifte Ausfillhilfe zur Verfligung.

(2) Arbeitgeber und deren Beauftragte mussen sich vor der Nutzung der Ausfullhilfe unter Nachweis ihrer
Betriebs- oder Absendernummer bei der Stelle nach Absatz 6 Satz 1 registrieren.

(3) Fur die Wiederverwendung erfasster Daten kdénnen registrierte Arbeitgeber und Selbsténdige Unternehmens-
, Personal- und Meldedaten in einem Online-Datenspeicher abspeichern. Der Online-Datenspeicher halt die
Daten fir die Betriebsprifung nach § 28p flr einen Zeitraum von maximal funf Jahren vor. Der Zugriff auf diese
Daten ist durch Authentifizierungsprogramme abzusichern. Die Ausfillhilfe unterstitzt in Verbindung mit dem
Online-Datenspeicher Verfahren der Sozialversicherung, in denen auf Grund einer Ermachtigung nach diesem
Gesetzbuch Daten in elektronischer Form angefordert werden.

(4) Die Sozialversicherungstrager sind jeweils fur die Erarbeitung und die inhaltlich richtige Darstellung

und Verarbeitung der von ihnen zu verantwortenden Fachverfahren durch die Ausfillhilfe und des Online-
Datenspeichers zustandig. Weitere Verfahrensbeteiligte und andere Verwerter kénnen fir gesetzliche Zwecke die
Ausfullhilfe und den Online-Datenspeicher nutzen; dies ist jeweils durch eine Vereinbarung mit der Stelle nach
Absatz 6 Satz 1 zu regeln, die insbesondere die anteilige Kostentragung festlegt.

(5) Das Nahere Uber den Aufbau, das Verfahren, die Nutzung und die unterstiitzten Fachverfahren sowie
die Identifizierung von Selbstandigen in den Verfahren regeln die Verfahrensbeteiligten in Gemeinsamen
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Grundsatzen, die vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
fir Gesundheit zu genehmigen sind.

(6) Zur Durchfiihrung der Aufgaben nach den Absatzen 1 bis 4 stellt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen
eine elektronische Ausfiillhilfe bereit. Diese Ausfiillhilfe dient der Ubermittlung der gesetzlich vorgegebenen Daten
von den Meldepflichtigen an die unterstiitzten Fachverfahren. Zum Zwecke der Ubermittlung diirfen die gesetzlich
vorgegebenen Daten in der Ausflllhilfe verarbeitet werden. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann die
Bereitstellung der Ausflllhilfe an eine geeignete Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen nach § 94
Absatz 1la Satz 1 des Zehnten Buches oder nach § 219 des Flnften Buches Ubertragen, die die fir den Betrieb der
Ausfullhilfe erforderlichen Datenverarbeitungen vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen und den weiteren
Tragern der sozialen Sicherung, die an die Ausfullhilfe angebunden sind, rdumlich, organisatorisch und personell
getrennt durchfihrt. Die beauftragte Arbeitsgemeinschaft ist flr die im Rahmen der Nutzung der Ausfullhilfe zu
verarbeitenden Daten Verantwortlicher im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679. Die
beauftragte Arbeitsgemeinschaft unterliegt bei der Wahrnehmung der Aufgabe, die Ausflllhilfe bereitzustellen,
dem Sozialgeheimnis nach § 35 Absatz 1 des Ersten Buches. Die Nutzer der Ausfullhilfe kdnnen in angemessenem
Umfang an den Kosten der Datenubermittlung beteiligt werden.

(7) Die Sozialversicherungstrager tragen die Investitionskosten der Ausfullhilfe und des Online-Datenspeichers
gemeinsam. Von diesen Kosten Gbernehmen

1. 60 Prozent der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der auch flr die Pflegekassen handelt,
2. 30 Prozent die Deutsche Rentenversicherung und
3. 10 Prozent die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.

Die Aufteilung der Kosten innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung,
der gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung regeln die Trager in ihrem
jeweiligen Bereich im Rahmen ihrer Selbstverwaltung.

FuBBnote

(+++ EU-Vollzitate: vgl. Liste EU-Rechtsakte G v. 22.12.2025 I Nr. 355 +++)
§ 95b Systempriifung

(1) Meldepflichtige haben Meldungen und Beitragsnachweise durch Datenlibertragung aus systemgepriften
Programmen oder systemgepruften elektronischen Ausfullhilfen zu erstatten. Dies gilt auch fir Antrage und
Bescheinigungen, soweit dies nach diesem Gesetzbuch oder dem Aufwendungsausgleichsgesetz geregelt ist. Die
Daten der Datei nach § 98a sind dabei zu verwenden.

(2) Eine Systempriifung ist flir Programme und elektronische Ausfullhilfen, die fir den Datenaustausch zwischen
Meldepflichtigen und den Sozialversicherungstragern und weiteren annehmenden Stellen nach Absatz 1
eingesetzt werden, durchzufliihren. Die Systempriifung umfasst die Beratung sowie die fachliche und technische
Prifung der Anwendungssoftware fur die Erfassung, Prifung, Verwaltung, Berechnung und Verarbeitung sowie
Ubermittlung, Annahme oder den Abruf der erforderlichen Daten. Entgeltabrechnungsprogramme haben die
Berechnungen und die Erzeugung von Daten sowie deren Priifung maschinell durchzufiihren; Ausfillhilfen
unterstiitzen die manuellen Berechnungen durch die elektronische Ubermittlung und Speicherung der Daten. Ist
die Anwendungssoftware auf unterschiedliche informationstechnische Systeme verteilt, ist sicherzustellen, dass
sie als geschlossene Software-Anwendung anhand einer eindeutig identifizierbaren Version in der jeweils giltigen
Fassung gekennzeichnet ist.

(3) Kein Bestandteil der Systemprufung sind die zur informationstechnischen Infrastruktur eines Meldepflichtigen
gehorende Hardware, die Betriebssysteme sowie die interne Kommunikationssoftware.

(4) Die Systemprifung wird durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit Beteiligung der Trager
der Rentenversicherung, der Trager der Unfallversicherung und der Bundesagentur flr Arbeit im Auftrag
aller Spitzenorganisationen der Sozialversicherungstrager und der Arbeitsgemeinschaft berufsstandischer
Versorgungseinrichtungen e. V. durchgefiihrt.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten entsprechend fir die Systemprufung von Anwendungsprogrammen oder
Anwendungsprogrammteilen, die fir die Annahme, Verarbeitung und Weiterleitung von Beitragsnachweisen,
Meldungen, Antragen, Bescheinigungen und Abrufen der Meldepflichtigen oder der von ihnen beauftragten
Stellen sowie fir die Erstellung, Abgabe und Ubermittlung von Meldungen, Bescheinigungen und elektronischen
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Anforderungen an die Meldepflichtigen oder der von ihnen beauftragten Stellen durch die Einzugsstellen zur
Durchfihrung der Melde- und Beitrags-, Antrags- und Bescheinigungsverfahren nach diesem Buch und dem
Aufwendungsausgleichsgesetz eingesetzt werden. Die Systemprufung umfasst auch die Programme der von den
Einzugsstellen fir die Annahme und Weiterleitung der in Satz 1 genannten Daten errichteten Annahmestellen
nach § 97 Absatz 1.

§ 95¢ Datenaustausch zwischen den Sozialversicherungstragern

(1) Haben Sozialversicherungstrager zur Erfullung einer gesetzlichen Aufgabe nach diesem Gesetzbuch Daten an
einen Sozialversicherungstrager, das Bundesamt flr Soziale Sicherung als Trager des Gesundheitsfonds oder eine
Aufsichtsbehdrde zu Gbermitteln, soll dies durch Datenlbertragung geschehen; § 95 gilt.

(2) Abweichend von Absatz 1 hat die Ubermittlung durch Datenlibertragung zu erfolgen, wenn

1.
2.

dies in einer anderen Vorschrift dieses Gesetzbuches vorgeschrieben ist,

die Klnstlersozialkasse far die nach dem Kiinstlersozialversicherungsgesetz
krankenversicherungspflichtigen Mitglieder monatlich die fir den Nachweis der Beitragspflicht notwendigen
Angaben, insbesondere die Versicherungsnummer, den Namen und Vornamen, den beitragspflichtigen
Zeitraum, die H6he des der Beitragspflicht zu Grunde liegenden Arbeitseinkommens, ein Kennzeichen tber
die Ruhensanordnung gemall § 16 Absatz 2 des Kunstlersozialversicherungsgesetzes und den Verweis
auf die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung des Versicherten, an die zustandige Krankenkasse
meldet oder die Krankenkassen der Kinstlersozialkasse die zur Feststellung der Versicherungspflicht
nach dem Kinstlersozialversicherungsgesetz notwendigen Angaben, insbesondere ber eine bestehende
Arbeitsunfahigkeit, eine bestehende Vorrangversicherung, die Gewahrung einer Rente, das Ende der
Mitgliedschaft und den Bezug einer Entgeltersatzleistung, durch Datenlbertragung mitteilen; die
Einzelheiten des Verfahrens wie den Aufbau des Datensatzes regeln die Kiinstlersozialkasse und der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen in Gemeinsamen Grundsatzen entsprechend § 28b Absatz 1,

Sozialversicherungstrager Daten an einen anderen Sozialversicherungstrager oder an das Bundesamt
fur Soziale Sicherung als Trager des Gesundheitsfonds zur Erfillung von Aufgaben nach diesem Buch
weiterleiten oder

Erstattungsanspriche nach den §§ 102 bis 105 des Zehnten Buches der gesetzlichen Krankenkassen oder der
Bundesagentur flr Arbeit gegenlber den Tragern der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Sechsten
Buch bestehen.

Zweiter Titel
Verarbeitung der Daten der Arbeitgeber durch die Sozialversicherungstrager

§ 96 Kommunikationsserver

(1) Zur Bandelung der Datentbermittlung vom Arbeitgeber an die Sozialversicherungstrager, zwischen
Sozialversicherungstragern und mit anderen 6ffentlichen Stellen nach diesem Gesetzbuch und dem
Aufwendungsausgleichsgesetz sowie des zugehdrigen Rickmeldeverfahrens betreiben die gesetzliche
Krankenversicherung und die Datenstelle der Rentenversicherung jeweils einen Kommunikationsserver. Die in §
97 Absatz 1 Satz 3 genannten Stellen kénnen Aufgaben nach § 97 Absatz 3 bis 5 ihrer Annahmestelle auf einen
Kommunikationsserver Ubertragen. Eingehende Meldungen der Arbeitgeber sind unverziglich an die zustandige
Annahmestelle weiterzuleiten. Der technische Eingang der Meldung ist zu quittieren.

(2) Der Meldepflichtige hat Meldungen der Sozialversicherungstrager oder anderer 6ffentlicher Stellen nach
diesem Gesetzbuch mindestens einmal wdchentlich von den Kommunikationsservern elektronisch abzurufen, zu
speichern und zu nutzen. Der verwertbare Empfang ist durch den Meldepflichtigen zu quittieren. Mit der Annahme
der Quittung durch den Kommunikationsserver gelten die Meldungen als dem Meldepflichtigen zugegangen. 42

Tage nach Eingang der Quittung sind diese Meldungen durch den Sozialversicherungstrager oder die andere

offentliche Stelle zu I6schen. Erfolgt keine Quittierung, werden Meldungen 42 Tage nach der Bereitstellung zum

Abruf geldscht. Satz 1 gilt nicht fUr Arbeitgeber, die Meldungen nach § 28a Absatz 6a und 7 abgeben. Diese
erhalten die Meldungen von den Sozialversicherungstragern in schriftlicher Form Ubermittelt. Das Nahere zum
Abrufverfahren wird in Gemeinsamen Grundsatzen entsprechend § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 geregelt.

§ 97 Annahmestellen

(1) Zur Annahme der Daten vom oder zur Meldung zum Arbeitgeber, zu ihrer technischen Prifung und zur
Weiterleitung innerhalb eines Sozialversicherungszweiges oder an andere Sozialversicherungstrager oder

- Seite 85 von 105 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

offentliche Stellen oder gemeinsame Einrichtungen im Sinne des § 4 Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes werden
Annahmestellen errichtet. Die Krankenkassen errichten jeweils eine Annahmestelle je Kassenart nach § 4 Absatz
2 des Funften Buches. Annahmestellen, die am 1. Januar 2023 bestehen, bleiben bis zu einer anderweitigen
Entscheidung des jeweiligen Tragers erhalten. Eine Annahmestelle errichten darliber hinaus:

1. die Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

die Trager der Rentenversicherung bei der Datenstelle der Rentenversicherung,

die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See,

die Bundesagentur fur Arbeit,

die Unfallversicherungstrager bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.,

o vk WD

die berufsstandischen Versorgungseinrichtungen bei der Arbeitsgemeinschaft berufsstandischer
Versorgungseinrichtungen e. V. und

7. die gemeinsamen Einrichtungen im Sinne des § 4 Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein Sozialversicherungstrager oder eine gemeinsame Einrichtung im Sinne des
§ 4 Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes durch schriftliche Vereinbarung einen anderen Sozialversicherungstrager
oder eine gemeinsame Einrichtung im Sinne des § 4 Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes mit dem Betrieb der
Annahmestelle beauftragen.

(3) Die erstannehmende Annahmestelle hat nach der Entschllisselung der Daten und der technischen Prifung
die technisch fehlerfreien Daten innerhalb eines Arbeitstages an den Adressaten der Datenlibermittiung
weiterzuleiten. Die meldende Stelle erhalt mit der Weiterleitung eine Weiterleitungsbestatigung; die Meldungen
gelten damit als dem Adressaten zugegangen.

(4) Technisch fehlerhafte Meldungen sind innerhalb eines Arbeitstages mit einer Fehlermeldung durch
Datenlbertragung zuriickzuweisen. Zur Verbesserung der Qualitat der Meldungen richten die Krankenkassen
ein Qualitatsmanagement ein, das zur Beseitigung festgestellter technischer Mangel in der Software der
meldenden Krankenkasse oder der Annahmestelle in einer Frist von 30 Tagen verpflichtet. Rickweisungen
seitens der Meldepflichtigen sind nur durch die jeweils aktuell glltigen Kernprifprogramme zulassig, die in
der Abrechnungssoftware installiert sind. Das Nahere zum Verfahren regeln Grundsatze des Spitzenverbandes
Bund der Krankenkassen. Die Grundsatze bedurfen der Genehmigung des Bundesministeriums fur Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Gesundheit; die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbande ist vorher anzuhdéren.

(5) Die Annahmestelle darf die Meldungen unter Beachtung der Datensicherheit und Datenvollstandigkeit

in ein anderes technisches Format umwandeln, wenn dies fiir die weitere Verarbeitung der Meldungen beim
Adressaten der Daten notwendig oder wirtschaftlicher ist. Die Meldungen sind ohne inhaltliche Veranderungen
in verschlusselter Form oder Uber eine gesicherte Leitung an den Adressaten weiterzuleiten. Der Adressat der
Meldungen hat diese elektronisch anzunehmen und zu verarbeiten.

(6) Durch die Annahmestelle werden die Meldepflichtigen elektronisch Uber das Vorliegen einer an sie
adressierten Meldung informiert.

FuBnote

§ 97 Abs. 2 Kursivdruck: IdF d. Art. 1 Nr. 29 Buchst. b G v. 20.12.2022 1 2759 mWv 1.1.2023 (ungenaue
Anderungsanweisung zur Fundstelle des Wortes "Sozialversicherungstrager", da mehrfach vorhanden; die
Anderung wurde sinngemaR konsolidiert)

§ 98 Weiterleitung der Daten durch die Einzugsstellen

Die Einzugsstellen nehmen, soweit durch dieses Gesetzbuch nichts anderes bestimmt ist, die fur die gesetzliche
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsférderung zu Ubermittelnden Daten
von der erstannehmenden Annahmestelle entgegen. Dies gilt auch fur die Daten nach § 196 Absatz 2 Satz 3 des
Sechsten Buches. Die Einzugsstellen haben daflr zu sorgen, dass die Meldungen rechtzeitig erstattet werden, die
erforderlichen Daten vollstandig und richtig enthalten sind und innerhalb von drei Arbeitstagen an die Adressaten
der Meldeinhalte weitergeleitet werden. Die Einzugsstellen kénnen die Weiterleitung der Daten an andere
Sozialversicherungstrager oder andere 6ffentliche Stellen an eine Annahmestelle Gbertragen.
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§ 98a Datei der Stammdaten der an den Meldeverfahren beteiligten Trager der sozialen Sicherung

(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen flihrt eine automatisierte Datei, die den an den Meldeverfahren
beteiligten Meldepflichtigen die notwendigen Stammdaten der Trager der sozialen Sicherung fur die Durchfiihrung
der Meldeverfahren zum automatisierten Abruf zur Verfligung stellt. Die Daten sind jeweils tagesaktuell sowie in
ihrer Historie fir die letzten sechs Jahre darzustellen.

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die Bundesagentur fir Arbeit, die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e. V. und die Arbeitsgemeinschaft der berufsstandischen Versorgungseinrichtungen e. V. sowie
die gemeinsamen Einrichtungen im Sinne des § 4 Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes bestimmen das Nahere zum
Inhalt, Aufbau, zur Aktualisierung der Datei und zu dem Verfahren flir den Zugriff auf die Daten durch Dritte in
Gemeinsamen Grundsatzen. Die Gemeinsamen Grundsatze sind vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales
zu genehmigen; die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande ist vorher anzuhdren.

Dritter Titel
Ubermittlung von Daten im Lohnnachweisverfahren der Unfallversicherung

§ 99 Ubermittlung von Daten durch den Unternehmer im Lohnnachweisverfahren

(1) Hat ein Unternehmer nach § 165 Absatz 1 Satz 1 des Siebten Buches flir das Kalenderjahr, in dem
Beitragspflicht bestand, einen Lohnnachweis zu erstellen, hat er diesen bis zum 16. Februar des Folgejahres durch
elektronische Dateniibertragung an den zustandigen Unfallversicherungstrager zu Gbermitteln. Die Ubermittlung
hat aus einem systemgepruften Entgeltabrechnungsprogramm oder einer systemgepruften Ausfillhilfe nach

§ 95b Absatz 1 Satz 1 zu erfolgen. Die Satze 1 und 2 gelten nicht fiir Unternehmer, deren Beitrage fir ihre
Beschaftigten auf der Basis von Einwohnerzahlen nach § 185 Absatz 4 Satz 1 des Siebten Buches erhoben
werden, sowie flr private Haushalte nach § 129 Absatz 1 Nummer 2 des Siebten Buches.

(2) Der Unternehmer Ubermittelt die Meldungen nach Absatz 1 an die Annahmestelle der
Unfallversicherungstrager. Ubermittelt ein Unternehmer Meldungen fir mehrere meldende Stellen oder gesondert
fur verschiedene Gruppen von Versicherten, hat er diese Meldungen jeweils gesondert als Teillohnnachweis zu
erstatten.

(3) Sind Korrekturen der gemeldeten Daten notwendig, hat der Unternehmer die fehlerhafte Meldung
unverzuglich zu stornieren und die Meldung erneut zu erstatten. Werden fehlerhafte Meldungen zuriickgewiesen,
sind unverziglich berichtigte Meldungen erneut zu erstatten.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist eine Meldung nach Absatz 1 bei Insolvenz, Einstellung oder Uberweisung des
Unternehmens, bei Unternehmerwechsel, bei der Beendigung aller Beschaftigungsverhaltnisse oder anderen
Sachverhalten, die zu einem Wegfall der die Abrechnung durchfihrenden Stelle fihren, mit der nachsten
Entgeltabrechnung, spatestens innerhalb von sechs Wochen, abzugeben. Das Nahere regeln die Gemeinsamen
Grundsatze nach § 103.

§ 100 Inhalt des elektronischen Lohnnachweises

(1) Die Meldung des elektronischen Lohnnachweises enthalt insbesondere folgende Angaben:
1 die Unternehmernummer nach § 136a des Siebten Buches;

2 die Betriebsnummer der die Abrechnung durchfihrenden Stelle;

3. die Betriebsnummer des zustandigen Unfallversicherungstragers;
4

das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt, die geleisteten Arbeitsstunden und die
Anzahl der zu meldenden Versicherten, bezogen auf die anzuwendenden Gefahrtarifstellen.

(2) Absatz 1 gilt fir die Erstellung von Teillohnnachweisen nach § 99 Absatz 2 entsprechend.

(3) Das Nahere zum Verfahren, zu den Datensatzen und zu weiteren zu tGbermittelnden Angaben, insbesondere
der zu verwendenden Schlisselzahlen, regeln die Gemeinsamen Grundsatze nach § 103.

§ 101 Stammdatendatei
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(1) Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. errichtet eine Stammdatendatei, in der der zusténdige
Unfallversicherungstrager, die Unternehmernummer nach § 136a des Siebten Buches, die anzuwendenden
Gefahrtarifstellen, die dazugehdrigen Betriebsnummern der die Abrechnung durchfihrenden Stellen und
gegebenenfalls weitere erforderliche Identifikationsmerkmale gespeichert sind.

(2) Die Unfallversicherungstrager melden alle notwendigen Daten zur Errichtung einer Stammdatendatei an
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., Anderungen der Daten sind unverziiglich zu melden. Die
Unfallversicherungstrager dirfen die zur Erledigung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendigen Daten aus der
Stammdatendatei abrufen, speichern, verandern und nutzen.

(3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Datenstelle der Rentenversicherung und die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See durfen zur Erflllung der gesetzlichen Aufgaben nach diesem Buch die
Daten der Stammdatendatei abrufen, speichern, verandern und nutzen.

(4) Die Unternehmer haben zur Durchfihrung der Meldungen nach § 28a Absatz 2a und § 99 einen
automatisierten Abgleich mit den Daten der Stammdatendatei durchzufihren.

(5) Das Nahere zum Aufbau und zum Abrufverfahren, insbesondere zu den Datensatzen, wird in den
Gemeinsamen Grundsatzen nach § 103 geregelt.

§ 102 Annahme, Prifung und Weiterleitung der Daten zum Lohnnachweisverfahren

(1) Fur die Annahme, Prifung und Weiterleitung der Meldung nach § 99 gilt fir die Annahmestelle der
Unfallversicherungstrager § 97 Absatz 3 bis 5 entsprechend. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
erstellt Kernprifprogramme zur Sicherung der Qualitat der Meldungen im elektronischen Lohnnachweisverfahren
der gesetzlichen Unfallversicherung; die Erfillung der Aufgaben der Kernprifprogramme ist Bestandteil der
Systempriifung von Entgeltprogrammen fiir Arbeitgeber.

(2) Die Annahmestelle leitet die Meldung nach § 99 an die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
innerhalb eines Arbeitstages weiter. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. prift diese Meldungen
gegen ihre Informationen im Stammdatendienst und leitet fehlerfreie Meldungen an den zustandigen
Unfallversicherungstrager innerhalb eines Arbeitstages weiter. § 97 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Das Nahere zum Verfahren regeln die Gemeinsamen Grundsatze nach § 103.

§ 103 Gemeinsame Grundsatze zur Dateniibermittlung an die Unfallversicherung

Die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. und der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmen in Gemeinsamen Grundsatzen bundeseinheitlich das
Nahere zu den Verfahren nach den §§ 99, 100, 101 und 102. Die Grundsatze bedirfen der Genehmigung
des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales, das vorher die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbande anzuhdren hat.

Siebter Abschnitt
Informationsangebote in den Meldeverfahren der sozialen Sicherung

§ 104 Informations- und Beratungsanspruch

Arbeitgeber und Beschaftigte haben einen Anspruch, von den an den Meldeverfahren nach diesem Buch
beteiligten Sozialversicherungstragern Gber ihre Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch und nach

dem Aufwendungsausgleichsgesetz beraten zu werden. In Einzelfallen sind die Sozialversicherungstrager
verpflichtet, die Arbeitgeber bei der Aufklarung von Sachverhalten zu unterstitzen, damit diese ihren

Pflichten ordnungsgemal nachkommen kénnen. Darlber hinaus stellen die nach diesem Buch beteiligten
Sozialversicherungstrager in allgemein zuganglicher Form allen Verfahrensbeteiligten allgemeine Informationen
zu ihren versicherungsrechtlichen, melderechtlichen und beitragsrechtlichen Rechten und Pflichten zur
Verfigung, um ihrer Auskunftspflicht nachzukommen.

§ 105 Informationsportal

(1) Zur Erflllung der Auskunftspflicht der Sozialversicherungstrager nach § 104 Satz 3 wird beim Spitzenverband
Bund der Krankenkassen ein allgemein zugangliches elektronisch gestiitztes Informationsportal errichtet; er kann
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diese Aufgabe an eine geeignete Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen nach § 94 Absatz 1a Satz 1
des Zehnten Buches oder nach § 219 des Funften Buches Ubertragen.

(2) Die Sozialversicherungstrager sind jeweils fur die Erarbeitung und die inhaltlich richtige Darstellung der
von ihnen zu verantwortenden Fachverfahren im Informationsportal zustandig. Weitere Verfahrensbeteiligte
sollen sich am Informationsportal im Rahmen von Vereinbarungen beteiligen, insbesondere Uber eine anteilige
Kostentragung.

(3) Das Nahere Gber den Aufbau, das Verfahren, die Nutzung und die Inhalte des Informationsportals regeln die
Verfahrensbeteiligten in Gemeinsamen Grundsatzen, die vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Gesundheit zu genehmigen sind.

(4) Die Sozialversicherungstrager tragen die nachgewiesenen Investitions- und laufenden Betriebskosten des
Informationsportals gemeinsam. Von diesen Kosten bernehmen:

1. 50 Prozent der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der auch flr die Pflegekassen handelt,
2. 30 Prozent die Deutsche Rentenversicherung Bund,

3. 10 Prozent die Bundesagentur fur Arbeit und

4, 10 Prozent die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.

Die Aufteilung der Kosten innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung,
der gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung regeln die Trager in ihrem
jeweiligen Bereich im Rahmen ihrer Selbstverwaltung.

(5) Die Ausfullhilfe nach § 95a Absatz 6 ist zur Ubermittlung von Meldedaten mit dem Informationsportal zu
verkniipfen. Dabei hat die Ubermittlung der Meldedaten jeweils nach dem neuesten technischen Stand zu
erfolgen. Meldedaten, die zur Identifizierung von Personen, Arbeitgebern oder Unternehmen dienen kénnten,
dirfen ausschlieBlich in der Ausfullhilfe verarbeitet werden.

Achter Abschnitt
Elektronisches Antrags- und Bescheinigungsverfahren

§ 106 Elektronischer Antrag des Arbeitgebers auf Ausstellung einer Bescheinigung uber die
anzuwendenden Rechtsvorschriften bei grenziberschreitender Beschaftigung in einem oder
mehreren Mitgliedsstaaten der Europaischen Union, des Europaischen Wirtschaftsraumes, der
Schweiz oder dem Vereinigten Kénigreich GroBbritannien und Nordirland

(1) Gelten flr vorlbergehend in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union, in einem Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz Beschaftigte die deutschen
Rechtsvorschriften tGber soziale Sicherheit nach Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit (ABI. L 166 vom 30.4.2004, S. 1, L 200 vom 7.6.2004, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU)
Nr. 465/2012 (ABI. L 149 vom 8.6.2012, S. 4) geandert worden ist, so hat der Arbeitgeber einen Antrag auf
Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung Uber die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften
(A1-Bescheinigung) fir diesen Beschaftigten an die zustandige Stelle durch Datenubertragung aus einem
systemgepriften Programm oder mittels einer elektronisch gestutzten, systemgepruften Ausfullhilfe zu
Ubermitteln. Die zustandige Stelle hat den Antrag elektronisch anzunehmen, zu speichern und zu nutzen. Ist
festgestellt, dass die deutschen Rechtsvorschriften (iber soziale Sicherheit gelten, erfolgt die Ubermittlung der
Daten der Al-Bescheinigung innerhalb von drei Arbeitstagen an den Arbeitgeber, der diese Bescheinigung der
beschaftigten Person unverzlglich zuganglich macht.

(2) Fur Personen, auf die Artikel KSS.11 Absatz 1 Buchstabe a des Abkommens Uber Handel und Zusammenarbeit
zwischen der Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten
Konigreich GrolRbritannien und Nordirland andererseits (ABI. L 149 vom 30.4.2021, S. 10) Anwendung findet,
gelten die Regelungen nach Absatz 1 entsprechend.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend in den Fallen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften Uber soziale Sicherheit
anwendbar sind

1. fur Beamte und diesen gleichgestellten Personen nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 oder Artikel KSS.10 Absatz 3 Buchstabe b des Abkommens Uber Handel und
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Zusammenarbeit zwischen der Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits
und dem Vereinigten Kdnigreich GroRbritannien und Nordirland andererseits,

2. fur in der Seefahrt beschaftigte Personen nach Artikel 11 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 oder Artikel KSS.10 Absatz 4 Satz 2 des Abkommens Gber Handel und Zusammenarbeit
zwischen der Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem
Vereinigten Kénigreich GroSbritannien und Nordirland andererseits,

3. fur beschaftigte Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen nach Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 oder Artikel KSS.10 Absatz 5 des Abkommens Uber Handel und Zusammenarbeit
zwischen der Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem
Vereinigten Konigreich GroSbritannien und Nordirland andererseits oder

4, fur Beschaftigte nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder Artikel
KSS.10 Absatz 3 Buchstabe a des Abkommens (iber Handel und Zusammenarbeit zwischen der
Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Kénigreich
GroRbritannien und Nordirland andererseits.

(4) In den Fallen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften lber soziale Sicherheit auf Grund einer Vereinbarung
nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten sollen oder nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe
a oder Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten, gilt Absatz 1 entsprechend mit der MalRgabe,
dass der Antrag auch durch die betroffene Person selbst mittels einer systemgepruften Ausflllhilfe gestellt
werden kann und in diesem Fall die A1-Bescheinigung an die betroffene Person zu libermitteln ist.

(5) (weggefallen)

§ 106a Elektronischer Antrag durch Selbstandige und Mehrfacherwerbstatige auf Ausstellung

einer Bescheinigung liber die anzuwendenden Rechtsvorschriften bei grenziiberschreitender
Erwerbstatigkeit in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europaischen Union, des Europaischen
Wirtschaftsraumes, der Schweiz oder dem Vereinigten Konigreich GroBbritannien und Nordirland

(1) Gelten fur voribergehend in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union, in einem Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz selbstandig Erwerbstatige die
deutschen Rechtsvorschriften Gber soziale Sicherheit nach Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004,
hat die selbstandig erwerbstatige Person die Ausstellung einer Al-Bescheinigung bei der zustandigen Stelle
elektronisch durch eine Ausfullhilfe nach § 95a Absatz 1 zu beantragen. § 106 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
Ist festgestellt, dass die deutschen Rechtsvorschriften Gber soziale Sicherheit gelten, ist die A1-Bescheinigung
innerhalb von drei Arbeitstagen der selbstandig erwerbstatigen Person elektronisch zuganglich zu machen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend in den Fallen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften Gber soziale Sicherheit
Anwendung finden

1. fur selbstandig erwerbstatige Personen, auf die Artikel KSS.11 Absatz 1 Buchstabe b des Abkommens Gber
Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft
einerseits und dem Vereinigten Kdnigreich GroBbritannien und Nordirland andererseits,

2. fur selbstandig erwerbstatige Mitglieder von Flug- und Kabinenbesatzung mit Heimatbasis in Deutschland
nach Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder Artikel KSS.10 Absatz 5 des
Abkommens dber Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europaischen Union und der Europaischen
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Kdénigreich GroRBbritannien und Nordirland andererseits
oder

3. fur selbstandig erwerbstatige Personen gemals Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a Verordnung (EG) Nr.
883/2004 oder Artikel KSS.10 Absatz 3 Buchstabe a des Abkommens Gber Handel und Zusammenarbeit
zwischen der Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem
Vereinigten Konigreich Grobritannien und Nordirland andererseits.

(3) In Deutschland wohnende Personen haben bei der zustandigen Stelle einen Antrag auf Feststellung der
anzuwendenden Rechtsvorschriften zu stellen, wenn sie

1. ihre selbstandige Erwerbstatigkeit nach Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder Artikel
KSS.12 Absatz 2 des Abkommens Gber Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europaischen Union
und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Kénigreich GroBbritannien und
Nordirland andererseits gewdhnlich in zwei oder mehr Mitglied- oder Vertragsstaaten ausiben,
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2. ihre Beschaftigung nach Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, nach Artikel 14 Absatz
11 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. September
2009 zur Festlegung der Modalitaten fur die Durchfihrung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 Uber die
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABI. L 284 vom 30.10.2009, S. 1) nach Artikel KSS.12
Absatz 1 oder nach Artikel KSS.13 Absatz 14 des Abkommens Uber Handel und Zusammenarbeit zwischen
der Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten
Kdnigreich Grobritannien und Nordirland andererseits gewdhnlich in zwei oder mehr Mitglied- oder
Vertragsstaaten ausuben,

3. gewohnlich in verschiedenen Mitglied- oder Vertragsstaaten eine Beschaftigung und eine selbstandige
Erwerbstatigkeit gemal Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder gemal Artikel KSS.12
Absatz 3 des Abkommens Uber Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europaischen Union und
der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Kénigreich Gro3britannien und
Nordirland andererseits austben oder

4, in einem Mitglied- oder Vertragsstaat als Beamte oder diesen nach Artikel 1 Buchstabe d der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 gleichgestellte Personen beschaftigt sind und in einem oder mehreren anderen
Mitglied- oder Vertragsstaat eine Beschaftigung oder eine selbstandige Erwerbstatigkeit oder eine
Beschaftigung und eine selbstandige Erwerbstatigkeit gemal Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 oder gemaR Artikel KSS.12 Absatz 4 des Abkommens tber Handel und Zusammenarbeit
zwischen der Europaischen Union und der Europaischen Atomgemeinschaft einerseits und dem
Vereinigten Konigreich GroSbritannien und Nordirland andererseits ausiben.

Der Antrag erfolgt elektronisch durch eine Ausfiillhilfe nach § 95a Absatz 1. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend mit der MaBgabe, dass die A1-Bescheinigung der antragstellenden Person elektronisch zuganglich
zu machen ist. § 106 Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber die Feststellung der anzuwendenden
Rechtsvorschriften beantragt.

(4) In den Fallen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften lber soziale Sicherheit auf Grund einer Vereinbarung
nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten sollen, gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 106b Elektronischer Antrag auf Freistellung von der Anwendung der Rechtsvorschriften des
Wohnmitgliedstaates nach Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004

In Deutschland wohnende Personen kénnen bei der zustandigen Stelle einen Antrag auf Freistellung von der
Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften gemaR Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
stellen. § 106 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Bescheid ist dem Antragsteller elektronisch zuganglich zu
machen.

§ 106¢ Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung liber die anzuwendenden
Rechtsvorschriften bei Tatigkeit in einem Vertragsstaat, mit dem die Bundesrepublik Deutschland
ein Abkommen liber soziale Sicherheit mit Regelungen liber die anzuwendenden Rechtsvorschriften
geschlossen hat

(1) Gelten fur Personen, die voribergehend in einem anderen Staat beschaftigt sind, mit dem die Bundesrepublik
Deutschland ein Abkommen Uber soziale Sicherheit mit Regelungen tber die anzuwendenden Rechtsvorschriften
geschlossen hat, die deutschen Rechtsvorschriften Uber soziale Sicherheit, so hat der Arbeitgeber einen

Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung tber die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften auf
Grundlage dieses Abkommens fur diese Beschaftigten an die zustandige Stelle durch Datenibertragung aus
einem systemgepriften Programm oder mittels einer elektronisch gestitzten, systemgepriften Ausfillhilfe

zu Ubermitteln. Die zustandige Stelle hat den Antrag elektronisch anzunehmen, zu speichern und zu nutzen.

Ist festgestellt, dass die deutschen Rechtsvorschriften lber soziale Sicherheit gelten, erfolgt die Ubermittiung
der Daten der entsprechenden Bescheinigung innerhalb von drei Arbeitstagen an den Arbeitgeber, der diese
Bescheinigung der beschaftigten Person unverzuglich zugangig macht.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend in den Fallen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften Gber soziale Sicherheit
anwendbar sind
1. fur Beamte und Beschaftigte des dffentlichen Dienstes der Bundesrepublik Deutschland,

2. fur beschaftigte Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen mit Heimatbasis in der Bundesrepublik
Deutschland,

3. fur Beschaftigte des grenziiberschreitenden Personenbeférderungsgewerbes oder des
grenzliberschreitenden Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbes oder
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4, fir Beschaftigte an Bord eines unter Flagge des anderen Vertragsstaates fahrenden Seeschiffes.

(3) Gelten fur eine Person, die eine voribergehende selbstandige Erwerbstatigkeit in einem Staat ausubt, mit dem
die Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen Uber soziale Sicherheit mit Regelungen Uber die anzuwendenden
Rechtsvorschriften geschlossen hat, auf Grundlage dieses Abkommens die deutschen Rechtsvorschriften Gber
soziale Sicherheit, so hat die selbstandig erwerbstatige Person einen Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung
Uber die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften an die zustandige Stelle durch eine Ausfillhilfe nach

§ 95a Absatz 1 zu Ubermitteln. § 106a Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. In Fallen des Absatzes 2 Nummer 2

bis 4 gelten fur selbstandig Erwerbstatige die Satze 1 und 2 entsprechend. Ist festgestellt, dass die deutschen
Rechtsvorschriften gelten, ist die Bescheinigung innerhalb von drei Arbeitstagen der selbststandig erwerbstatigen
Person elektronisch zuganglich zu machen.

(4) In den Fallen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften tber soziale Sicherheit auf Grund einer
Ausnahmeregelung oder einer besonderen Regelung fur die Verldngerung einer Entsendung Anwendung finden
sollen, gilt fir abhdngig Beschaftigte Absatz 1 und fir Selbstandige Absatz 3 entsprechend.

§ 106d Gemeinsame Grundsatze zu den Inhalten der Antrage und den zu ibermitteinden Datensatzen
nach den §§ 106 bis 106c¢

Das Nahere zu den Verfahren, zu den Inhalten der Antrage und den zu Ubermittelnden Datensatzen nach

den §§ 106 bis 106c regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung
Bund, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. und die Arbeitsgemeinschaft berufsstandischer
Versorgungseinrichtungen e. V. in Gemeinsamen Grundsatzen, die vom Bundesministerium fiir Arbeit und
Soziales zu genehmigen sind. In den Fallen der §§ 106, 106a Absatz 3 Nummer 2 bis 4 und des § 106¢ Absatz 1
und 2 ist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande vorher anzuhéren.

§ 107 Elektronische Ubermittlung von Bescheinigungen fiir Entgeltersatzleistungen

(1) Sind zur Gewahrung von Krankengeld, Verletztengeld, Ubergangsgeld, Pflegeunterstiitzungsgeld oder
Mutterschaftsgeld Angaben Uber das Beschaftigungsverhaltnis notwendig und sind diese dem Leistungstrager
aus anderem Grund nicht bekannt, sind sie durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. Diese
Bescheinigung kann der Leistungstrager im Einzelfall vom Arbeitgeber elektronisch durch Datenubertragung
anfordern. Der Arbeitgeber hat dem Leistungstrager diese Bescheinigung im Einzelfall durch gesicherte

und verschlusselte Datenlbertragung aus systemgepriften Programmen oder mittels maschinell erstellter
Ausfullhilfen zu Gbermitteln. Der Leistungstrager hat diese Daten elektronisch anzunehmen, zu speichern und
zu nutzen. Die Satze 3 und 4 gelten nicht fur Einzelfalle, in denen ein elektronisches Meldeverfahren nicht
wirtschaftlich durchzufihren ist. Das Nahere zum Aufbau der Datensatze, zu den notwendigen Schlisselzahlen
und Angaben sowie zum Verfahren nach den Satzen 1 bis 4 und zu den Ausnahmen nach Satz 5 regeln der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Bundesagentur fur Arbeit
und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. sowie die Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau in Gemeinsamen Grundsatzen. Die Gemeinsamen Grundsatze bedirfen der Genehmigung des
Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Gesundheit

und dem Bundesministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft; die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbande ist vorher anzuhdéren. Die Satze 2 bis 7 gelten nicht fur die Gewahrung von Krankengeld
bei einer Spende von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen
Blutbestandteilen nach § 44a des Funften Buches und von Pflegeunterstitzungsgeld nach § 44a Absatz 3 des
Elften Buches.

(2) Der Leistungstrager hat dem Arbeitgeber die Dauer des Entgeltersatzleistungsbezugs sowie alle notwendigen
Angaben zur Berechnung des beitragspflichtigen Arbeitsentgeltes nach § 23c, insbesondere die Héhe der
gezahlten Leistung, sowie mogliche Rickmeldungen an den Arbeitgeber durch Datenubertragung zu dbermitteln.
Die Leistungstrager haben auf Antrag des Arbeitgebers Mitteilungen Uber die Anrechenbarkeit von vorliegenden
Arbeitsunfahigkeitsdaten auf den Anspruch des Beschaftigten auf Entgeltfortzahlung, die Versicherungsnummer
far Antrage auf Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 und die im Zusammenhang mit der Entgeltersatzleistung fur die
Erstellung einer Meldung nach § 28a notwendigen Informationen durch Datenubertragung zu Gbermitteln; die
Mitteilungsverpflichtung Uber die Anrechenbarkeit von vorliegenden Arbeitsunfahigkeitszeiten fur die Prifung
des gesetzlichen Entgeltfortzahlungsanspruchs im Krankheitsfall gilt nicht fir geringfligig Beschaftigte. Der
Antrag des Arbeitgebers nach Satz 2 ist durch Datenlbertragung zu Ubermitteln. Das Nahere zu den Angaben
und zum Verfahren nach den Satzen 1 bis 3 und zu den Ausnahmeregelungen regeln die in Absatz 1 Satz 6
genannten Sozialversicherungstrager in Gemeinsamen Grundsatzen; Absatz 1 Satz 7 gilt entsprechend. Private
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Krankenversicherungsunternehmen kénnen im Fall der Zahlung von Krankentagegeld Meldungen an den
Arbeitgeber nach den Satzen 1 und 2 Ubermitteln.

§ 108 Elektronische Ubermittlung von Antragen und sonstigen Bescheinigungen an die
Sozialversicherungstrager

(1) Arbeitgeber, die Bescheinigungen nach den §§ 312, 312a und 313 des Dritten Buches elektronisch nach §
313a des Dritten Buches Ubermitteln oder die Antrage nach § 323 Absatz 2 Satz 1 und 3 des Dritten Buches auf
Kurzarbeitergeld, Saison-Kurzarbeitergeld, Erstattung der Sozialversicherungsbeitrage fiir die Bezieherinnen und
Bezieher von Kurzarbeitergeld oder erganzende Leistungen nach § 102 des Dritten Buches sowie nach § 323
Absatz 3 des Dritten Buches elektronisch stellen, haben diese Meldungen durch gesicherte und verschlisselte
DatenUbertragung aus systemgepriften Programmen oder mittels maschinell erstellter Ausfullhilfen zu erstatten.
In diesen Fallen hat die Bundesagentur flr Arbeit alle Riickmeldungen an die Arbeitgeber ebenfalls durch
Datenibertragung zu erstatten. Die Bundesagentur fir Arbeit bestimmt das Nahere zu den Datensatzen, den
notwendigen Schlisselzahlen und zu den Angaben flir die Meldungen und Riickmeldungen sowie zum Verfahren
bundeseinheitlich in Grundsatzen. Die Grundsatze bedirfen der Genehmigung des Bundesministeriums flr Arbeit
und Soziales; die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande ist vorher anzuhéren.

(2) Fordert der Trager der Rentenversicherung fir Zwecke der gesetzlichen Rentenversicherung Bescheinigungen
im Sinne der §§ 18c und 18e und im Sinne von § 98 des Zehnten Buches von dem Bescheinigungspflichtigen durch
gesicherte und verschlisselte Datenibertragung an, hat dieser die notwendigen Daten fiir diese Bescheinigungen
durch gesicherte und verschllsselte Datenlibertragung an die Datenstelle der Rentenversicherung zu ubermitteln.
Die Datenstelle der Rentenversicherung hat Anfragen sowie Rickmeldungen an die Bescheinigungspflichtigen
durch gesicherte und verschliisselte Datenlbertragung zu Ubermitteln. Fiir geringflugige Beschaftigungen nach §
8a bescheinigt die Einzugsstelle nach § 28i Satz 5 auf Anfrage des Tragers der Rentenversicherung die Daten im
Sinne von Satz 1. Die Satze 1 und 3 gelten entsprechend flr die landwirtschaftliche Alterskasse. Die Datenstelle
der Rentenversicherung nimmt die hierfr erforderlichen Ubermittlungen auch fiir die landwirtschaftliche
Alterskasse vor. Die Deutsche Rentenversicherung Bund bestimmt das Nahere zu den Datensatzen, den
notwendigen Schlisselzahlen und zu den Angaben fir die Meldungen und Riickmeldungen sowie zum Verfahren
und zu Ausnahmeregelungen bundeseinheitlich in Grundsatzen. Die Grundsatze bedurfen der Genehmigung

des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales; die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande ist
vorher anzuhdren.

(3) Arbeitgeber, die nach § 98 des Zehnten Buches Auskiinfte fur Leistungen nach dem Dritten Kapitel des
Siebten Buches erteilen missen, kénnen dieser Pflicht durch gesicherte und verschlisselte Datenlibertragung
aus systemgepruften Programmen oder mittels maschinell erstellter Ausfillhilfen nachkommen. In diesen Fallen
hat der Trager der Unfallversicherung alle Rickmeldungen an die Arbeitgeber ebenfalls durch Datenlbertragung
zu erstatten. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. bestimmt das Nahere zu den Datensatzen, den
notwendigen Schlisselzahlen und zu den Angaben fir die Meldungen und Riickmeldungen sowie zum Verfahren
in Grundsatzen. Die Grundsatze bedurfen der Genehmigung des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales; die
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande ist vorher anzuhoren.

§ 108a Verfahren zur elektronischen Abfrage und Ubermittlung von Entgeltbescheinigungsdaten fir
Elterngeld

(1) Die Datenstelle der Rentenversicherung fragt im Auftrag der nach § 12 Absatz 1 des Bundeselterngeld-

und Elternzeitgesetzes zustandigen Behorde bei den nach § 9 Absatz 2 Satz 3 des Bundeselterngeld-

und Elternzeitgesetzes auskunftspflichtigen Arbeitgebern die flr die Antragsbearbeitung erforderlichen
Entgeltbescheinigungsdaten im Sinne der Rechtsverordnung nach § 108 Absatz 3 Satz 1 der Gewerbeordnung
durch gesicherte und verschlisselte Datenubertragung ab und Ubermittelt die erhobenen Daten an die
beauftragende Behdrde durch gesicherte und verschlisselte Datentbertragung. Die von der Datenstelle der
Rentenversicherung abgefragten Daten hat der Arbeitgeber unverziglich, spatestens aber mit der nachsten
Entgeltabrechnung durch gesicherte und verschlisselte Datenibertragung aus systemgepriften Programmen an
die Datenstelle der Rentenversicherung zu Ubermitteln.

(2) Das Nahere zum Verfahren, den Datenséatzen und den Ubertragungswegen im Verfahren zwischen den
Arbeitgebern und der Datenstelle der Rentenversicherung bestimmt die Deutsche Rentenversicherung Bund
bundeseinheitlich in Grundsatzen. Die Grundsatze bedlrfen der Genehmigung des Bundesministeriums flr
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend; die
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande ist vorher anzuhéren.
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(3) Die fUr das Verfahren nach Absatz 1 entstehenden Kosten sind der Deutschen Rentenversicherung Bund
von den nach § 12 Absatz 1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zustdndigen Behdrden oder den flr die
Durchfihrung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes zustandigen Landesregierungen zu erstatten.

(4) Das Nahere zur Auftragserteilung, zum Verfahren der Kostenerstattung sowie zu den Ubertragungswegen
zwischen der Datenstelle der Rentenversicherung und den nach § 12 Absatz 1 des Bundeselterngeld-

und Elternzeitgesetzes zustandigen Behdrden regeln die fur die Durchfihrung des Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetzes zustandigen Landesregierungen und die Deutsche Rentenversicherung Bund im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales in einer Rahmenvereinbarung, die ein bundeseinheitliches Verfahren sicherstellt.

§ 108b Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Einzugsstellen

Arbeitgeber, insbesondere Nachunternehmer oder die beauftragten Verleiher nach § 28e Absatz 3f Satz 1 haben
die Unbedenklichkeitsbescheinigungen elektronisch bei den betroffenen Einzugsstellen mit einem einheitlichen
Datensatz aus einem systemgepriiften Entgeltabrechnungsprogramm oder einer Ausflllhilfe zu beantragen. Die
Einzugsstellen melden die Unbedenklichkeitsbescheinigungen unverziglich elektronisch an den antragstellenden
Unternehmer zurlick. Das Nahere zum Verfahren, Aufbau und Inhalt der Datensatze und -felder bestimmt

der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bundeseinheitlich in Grundsatzen. Die Grundsatze bedurfen

der Genehmigung des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales; die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbande ist vorher anzuhéren.

§ 109 Meldung der Arbeitsunfahigkeitszeiten an den Arbeitgeber

(1) Die Krankenkasse hat nach Eingang der Arbeitsunfahigkeitsdaten nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des
Flnften Buches eine Meldung zum Abruf fur den Arbeitgeber zu erstellen, die insbesondere die folgenden Daten
enthalt:

1. den Namen des Beschaftigten,

2 den Beginn und das Ende der Arbeitsunfahigkeit,

3 das Datum der arztlichen Feststellung der Arbeitsunfahigkeit,
4, die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung und
5

die Angabe, ob Anhaltspunkte daflr vorliegen, dass die Arbeitsunfahigkeit auf einem Arbeitsunfall oder
sonstigen Unfall oder auf den Folgen eines Arbeitsunfalls oder sonstigen Unfalls beruht.

In den Fallen, in denen die Krankenkasse die Arbeitsunfahigkeitsdaten nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer

1 des Funften Buches flir einen geringfligig beschaftigten Versicherten erhalt, hat sie die Daten nach Satz

1 fur die nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes liber den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen fiir
Entgeltfortzahlung zustandige Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ausschlieBlich fir die Zwecke
des Erstattungsverfahrens nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz zum Abruf bereitzustellen. Arbeitgeber haben
die Daten nach Satz 1 in den nach Satz 2 genannten Fallen bei der zustdndigen Krankenkasse durch ein nach

§ 95b systemgepriiftes Programm oder eine Ausfullhilfe abzurufen. Beauftragt der Arbeitgeber einen Dritten

mit dem Abruf, darf dieser die Daten verarbeiten. Unberthrt bleibt die Verpflichtung des behandelnden Arztes,
dem Versicherten eine arztliche Bescheinigung Uber das Bestehen der Arbeitsunfahigkeit nach § 73 Absatz 2

Satz 1 Nummer 9 des Flinften Buches in Verbindung mit § 5 Absatz 1a Satz 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes
auszuhandigen.

(2) (weggefallen)
(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht flr Beschaftigte nach den §§ 8a und 12.

(3a) Die Absatze 1 bis 3 gelten entsprechend bei Eingang der Daten nach § 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und
7 und Absatz 4 und 4a des Flinften Buches mit der MalRgabe, dass die Meldung abweichend von Absatz 1 Satz

1 nur die Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und den Beginn, die voraussichtliche Dauer und das Ende des
Aufenthaltes zu enthalten hat. Fiir die Ubermittlung der Arbeitsunfahigkeitsdaten von den Krankenhausern und
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen an die Krankenkassen werden die Dienste der Telematikinfrastruktur
nach dem Finften Buch genutzt, sobald diese zur Verfiigung stehen.

(3b) Die Absatze 1 bis 3 und 3a Satz 2 gelten entsprechend bei Eingang von Arbeitsunfahigkeitsdaten, wenn sie
nach § 201 Absatz 2 des Siebten Buches an die Krankenkassen Ubermittelt werden.
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(4) Das Nahere zu den Datensatzen und zum Verfahren regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen in
Grundsatzen. Die Grundsatze bedlrfen der Genehmigung durch das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Gesundheit und dem Bundesministerium fir Ernahrung und
Landwirtschaft; die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande ist vor der Genehmigung anzuhéren.

FuBnote

§ 109 Abs. 1 Satz 2 Kursivdruck: Der Zitiername des "Gesetzes Uber den Ausgleich der Arbeitgeberzuwendungen
fur Entgeltfortzahlung" wurde aufgrund offensichtlicher Unrichtigkeit durch den des "Gesetzes tber den Ausgleich
der Arbeitgeberaufwendungen fir Entgeltfortzahlung" ersetzt

§ 109a Abruf von Arbeitsunfahigkeitsdaten und Daten zur stationaren Krankenhausbehandlung durch
die Bundesagentur fiir Arbeit

(1) Die Krankenkasse hat nach Eingang der Daten nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Funften Buches fur
Personen, fur die nach den Vorschriften des Dritten Buches Anzeige- und Nachweispflichten bei Arbeitsunfahigkeit
bestehen, eine Meldung zum Abruf fir die Bundesagentur fir Arbeit zu erstellen, die insbesondere die folgenden
Daten enthalt:

1. den Namen des Versicherten,

2 den Beginn und das Ende der Arbeitsunfahigkeit,

3 das Datum der arztlichen Feststellung der Arbeitsunfahigkeit,

4, die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung und

5 die Angabe, ob Anhaltspunkte daflr vorliegen, dass die Arbeitsunfahigkeit auf einem Arbeitsunfall oder

sonstigen Unfall oder auf den Folgen eines Arbeitsunfalls oder sonstigen Unfalls beruht.

(2) Das Nahere zu den Datensatzen und zum Verfahren regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und
die Bundesagentur fur Arbeit in gemeinsamen Grundsatzen. Die Grundsatze bedurfen der Genehmigung durch
das Bundesministerium flr Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Gesundheit.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend bei Eingang der Daten nach § 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 7 des Flinften
Buches mit der MaRgabe, dass die Meldung abweichend von Absatz 1 nur die Daten nach Absatz 1 Nummer 1 und
den Beginn, die voraussichtliche Dauer und das Ende der stationaren Krankenhausbehandlung zu enthalten hat.

(4) Absatz 1 gilt entsprechend bei Eingang von Arbeitsunfahigkeitsdaten, wenn sie nach § 201 Absatz 2 des
Siebten Buches an die Krankenkassen Ubermittelt werden.

§ 110 Meldungen der Arbeitgeber an gemeinsame Einrichtungen im Sinne des § 4 Absatz 2 des
Tarifvertragsgesetzes

(1) Arbeitgeber, die von einem Tarifvertrag Uber eine gemeinsame Einrichtung im Sinne von § 4 Absatz 2
des Tarifvertragsgesetzes erfasst werden, sollen an die nach diesem Tarifvertrag zustandige gemeinsame
Einrichtung fir jeden ihrer von diesem Tarifvertrag erfassten Beschaftigten monatlich oder kalenderjahrlich
Uber die Annahmestelle der gemeinsamen Einrichtungen zur Beitragserhebung eine Meldung erstatten.
Die Datenubermittlung erfolgt unter Beachtung von § 95 Absatz 1 in einem automatisierten Verfahren
durch systemgeprufte Programme oder Ausfullhilfen. § 95 Absatz 2 Satz 2 und 3, Absatz 3 und § 96 gelten
entsprechend.

(2) Die Meldungen enthalten insbesondere folgende Daten:

1. die Betriebskontennummer oder eine andere von der gemeinsamen Einrichtung vorgegebene
Betriebsidentifikationskennung,

2 den Wirtschaftsklassenschlissel des Beschaftigungsbetriebes,

3. die Arbeitnehmer-Nummer,

4 den aktuellen Tatigkeitsschlussel fir den Beschaftigten und

5. die fur die Beitragserhebung tarifvertraglich vorgesehene Beitragsbemessungsgrundlage.

Soweit weitere Daten auf Grund der jeweiligen Tarifvertrage erhoben werden, sind diese in den Grundsatzen nach
Absatz 4 flir das jeweilige Verfahren festzulegen. Dies gilt auch fur Daten, die nicht zu erheben sind.
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(3) Liegt die Arbeitnehmer-Nummer noch nicht vor, kann diese vorab elektronisch im Meldeverfahren nach
Absatz 1 bei der zustandigen gemeinsamen Einrichtung abgefragt werden. Anzugeben sind daftr der Name,
das Geburtsdatum und die Adresse des Beschaftigten. Die gemeinsame Einrichtung meldet die Arbeitnehmer-
Nummer unverzuglich elektronisch dem Arbeitgeber zurick. § 28a Absatz 5 qilt fir die Meldungen nach Satz 1
entsprechend.

(4) Das Nahere zum Verfahren, welche Tarifvertrage, auf denen die Meldeverpflichtung nach Absatz 1 Satz 1
beruht, zugrunde liegen sowie die weiteren Daten auf Grund tarifvertraglicher Vorgaben nach Absatz 2, den
Datensatzen und Datenbausteinen und den Schlisselzahlen regeln Grundsatze, fur die die jeweilige gemeinsame
Einrichtung einen Entwurf erstellt. Die Grundsatze sind vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales zu
genehmigen, der Spitzenverband Bund der Krankenkassen ist vorher anzuhéren.

(5) Die Arbeitgeber haben fur alle Beschaftigten nach Absatz 1 Satz 1 die Meldungen nach § 28a Absatz 1, 2 und 9
mit Ausnahme der Meldungen nach Absatz 1 Nummer 10 und 11 zusatzlich an die gemeinsame Einrichtung unter
zusatzlicher Angabe der Arbeitnehmer-Nummer und der Betriebskontennummer zu erstatten. § 28a Absatz 1 Satz
2 sowie § 95 gelten entsprechend.

(6) § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 gilt entsprechend mit der Mallgabe, dass zu Regelungen fir Meldungen
nach diesem Absatz die Annahmestelle der gemeinsamen Einrichtungen zu beteiligen ist.

(7) Die Absatze 1 bis 5 finden nur Anwendung, wenn die Teilnahme an diesem Verfahren durch den Tarifvertrag
vorgesehen ist.

(8) Das Verfahren der Absatze 1 bis 6 wird im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum Ablauf des 31. Dezember
2026 im Rahmen von Pilotprojekten erprobt, die vorab mit den Spitzenorganisationen der Sozialversicherung
abzustimmen sind.

Neunter Abschnitt
Aufbewahrung von Unterlagen

§ 110a Aufbewahrungspflicht

(1) Die Behdrde bewahrt Unterlagen, die flr ihre 6ffentlich-rechtliche Verwaltungstatigkeit, insbesondere fur die
Durchfihrung eines Verwaltungsverfahrens oder fir die Feststellung einer Leistung, erforderlich sind, nach den
Grundsatzen ordnungsmaRiger Aufbewahrung auf.

(2) Die Behdrde kann an Stelle der schriftlichen Unterlagen diese als Wiedergabe auf einem Bildtréager oder
auf anderen dauerhaften Datentragern aufbewahren, soweit dies unter Beachtung der Grundsatze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit den Grundsatzen ordnungsmaRiger Aufbewahrung entspricht. Nach den
Grundsatzen ordnungsmaRiger Aufbewahrung von auf Datentragern aufbewahrten Unterlagen ist insbesondere
sicherzustellen, dass

1. die Wiedergabe auf einem Bildtrager oder die Daten auf einem anderen dauerhaften Datentrager

a) mit der diesen zugrunde gelegten schriftlichen Unterlage bildlich und inhaltlich vollstandig
Ubereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden,

b) wahrend der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfugbar sind und unverzaglich bildlich und
inhaltlich unverandert lesbar gemacht werden kdnnen,

2. die Ausdrucke oder sonstigen Reproduktionen mit der schriftlichen Unterlage bildlich und inhaltlich
Ubereinstimmen und

3. als Unterlage flr die Herstellung der Wiedergabe nur dann der Abdruck einer Unterlage verwendet werden
darf, wenn die dem Abdruck zugrunde liegende Unterlage bei der Behérde nicht mehr vorhanden ist.

Die Satze 1 und 2 gelten auch flr die Aufbewahrung von Unterlagen, die nur mit Hilfe einer
Datenverarbeitungsanlage erstellt worden sind, mit der MaBgabe, dass eine bildliche Ubereinstimmung der
Wiedergabe auf dem dauerhaften Datentrager mit der erstmals erstellten Unterlage nicht sichergestellt sein
muss.

(3) Kénnen aufzubewahrende Unterlagen nur in der Form einer Wiedergabe auf einem Bildtrager oder als
Daten auf anderen dauerhaften Datentragern vorgelegt werden, sind, soweit die Akteneinsicht zu gestatten
ist, bei der Behdrde auf ihre Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfliigung zu stellen, die erforderlich sind, die
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Unterlagen lesbar zu machen. Soweit erforderlich, ist die Behérde verpflichtet, die Unterlagen ganz oder teilweise
auszudrucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubringen; die Behdrde kann Ersatz ihrer
Aufwendungen in angemessenem Umfang verlangen.

(4) Absatz 2 gilt nicht fir Unterlagen, die als Wiedergabe auf einem Bildtrager aufbewahrt werden, wenn diese
Wiedergabe vor dem 1. Februar 2003 durchgefihrt wird.

§ 110b Rickgabe, Vernichtung und Archivierung von Unterlagen

(1) Unterlagen, die flr eine 6ffentlich-rechtliche Verwaltungstatigkeit einer Behérde nicht mehr erforderlich
sind, kdnnen nach den Absatzen 2 und 3 zuriickgegeben oder vernichtet werden. Die Anbietungs- und
Ubergabepflichten nach den Vorschriften des Bundesarchivgesetzes und der entsprechenden gesetzlichen
Vorschriften der Lander bleiben unberthrt. Satz 1 gilt insbesondere flir

1. Unterlagen, deren Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind,

2. Unterlagen, die nach MaBgabe des § 110a Absatz 2 als Wiedergabe auf einem maschinell verwertbaren
dauerhaften Datentrager aufbewahrt werden und

3. der Behdrde vom Betroffenen oder von Dritten zur Verfugung gestellte Unterlagen.

(2) Unterlagen, die einem Trager der gesetzlichen Rentenversicherung von Versicherten, Antragstellern oder von
anderen Stellen zur Verfligung gestellt worden sind, sind diesen zurickzugeben, soweit sie nicht als Ablichtung
oder Abschrift dem Trager auf Anforderung von den genannten Stellen zur Verfugung gestellt worden sind;
werden die Unterlagen anderen Stellen zur Verfigung gestellt, sind sie von diesen Stellen auf Anforderung
zuruckzugeben.

(3) Die ubrigen Unterlagen im Sinne von Absatz 1 werden vernichtet, soweit kein Grund zu der Annahme besteht,
dass durch die Vernichtung schutzwirdige Interessen des Betroffenen beeintrachtigt werden.

§ 110c Verwaltungsvereinbarungen, Verordnungsermachtigung

(1) Die Spitzenverbande der Trager der Sozialversicherung und die Bundesagentur fur Arbeit vereinbaren
gemeinsam unter besonderer Bertcksichtigung der schutzwirdigen Interessen der Betroffenen das Nahere zu
den Grundsatzen ordnungsmaRiger Aufbewahrung im Sinne des § 110a, den Voraussetzungen der Ruckgabe
und Vernichtung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen fir Unterlagen. Dies gilt entsprechend

fur die erganzenden Vorschriften des E-Government-Gesetzes. Die Vereinbarung kann auf bestimmte
Sozialleistungsbereiche beschrankt werden; sie ist von den beteiligten Spitzenverbanden abzuschlieBen. Die
Vereinbarungen bedurfen der Genehmigung der beteiligten Bundesministerien.

(2) Soweit Vereinbarungen nicht getroffen sind, wird die Bundesregierung ermachtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates unter besonderer Berucksichtigung der schutzwirdigen Interessen der
Betroffenen

1. das Nahere zu bestimmen Uber
a) die Grundsatze ordnungsmaliger Aufbewahrung im Sinne des § 1103,
b) die Ruckgabe und Vernichtung von Unterlagen,

2. fur bestimmte Unterlagen allgemeine Aufbewahrungsfristen festzulegen.

Zehnter Abschnitt
BuRgeldvorschriften

§ 111 BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig
1. (weggefallen)

la. entgegen § 18i Absatz 4 eine Anderung oder Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig Gbermittelt,

2. entgegen
a) § 28a Absatz 1 bis 3 oder 9, oder
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b) § 28a Absatz 4 Satz 1,

jeweils in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 28c Nummer 1, eine Meldung nicht, nicht
richtig, nicht vollstéandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,

2a. entgegen § 28a Absatz 7 Satz 1 oder 2 oder Absatz 13 Satz 1 oder § 124 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

2b. entgegen § 28a Absatz 10 Satz 1 oder Absatz 11 Satz 1, jeweils in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 28c Nummer 1, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig erstattet,

2c.  entgegen § 28a Absatz 12 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 28c Nummer 1 eine Meldung
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig abgibt,

2d. entgegen § 28e Absatz 3c eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig erteilt,
3. entgegen § 28f Absatz 1 Satz 1 eine Entgeltunterlage nicht fihrt oder nicht aufbewahrt,

3a. entgegen § 28f Absatz 1a eine Entgeltunterlage oder eine Beitragsabrechnung nicht oder nicht richtig
gestaltet,

3b. (weggefallen)

4, entgegen § 280
a) eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig erteilt oder
b) die erforderlichen Unterlagen nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

5. entgegen § 99 Absatz 1 Satz 1 einen Lohnnachweis nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig lbermittelt,

6. entgegen § 99 Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

(weggefallen)

einer Rechtsverordnung nach § 28c Nummer 3 bis 5 oder 7, § 28n Nummer 4 oder § 28p Absatz 9 oder
einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung flr einen bestimmten Tatbestand auf diese BuBgeldvorschrift verweist.

In den Fallen der Nummer 2a findet § 266a Absatz 2 des Strafgesetzbuches keine Anwendung.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber einem Beschaftigten oder Hausgewerbetreibenden einen
héheren Betrag von dessen Arbeitsentgelt abzieht, als den Teil, den der Beschaftigte oder Hausgewerbetreibende
vom Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu tragen hat.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 40 Absatz 2 einen anderen behindert oder benachteiligt oder
2. entgegen § 77 Absatz 1a Satz 2 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise abgibt.

(3a) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 55 Absatz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 56 als Arbeitgeber eine
Wahlunterlage nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig ausstellt oder

2. entgegen § 55 Absatz 3 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 56 eine Angabe nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig macht.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2d und 3 und des Absatzes 3 Nummer 2
mit einer GeldbufBe bis zu flinfzigtausend Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2, 2b, 2c und 5 mit einer
GeldbufRe bis zu finfundzwanzigtausend Euro, in den Ubrigen Fallen mit einer GeldbulRe bis zu fiinftausend Euro
geahndet werden.

(5) und (6) (weggefallen)

§ 112 Allgemeines uiber BuBgeldvorschriften
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(1) Verwaltungsbehérden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten sind
1. der Versicherungstrager, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt,

(weggefallen)
3. die Behdrden der Zollverwaltung bei Ordnungswidrigkeiten

a) nach § 111 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a, soweit sie einen Verstos im Rahmen der ihnen
zugewiesenen Tatigkeiten feststellen,

b) nach § 111 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b, soweit sie einen VerstoB im Rahmen ihrer
Prifungstatigkeit nach § 2 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes feststellen,

4, die Einzugsstelle bei Ordnungswidrigkeiten nach § 111 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b,
soweit nicht die Zustandigkeit der Behérden der Zollverwaltung nach Nummer 3 gegeben ist, sowie bei
Ordnungswidrigkeiten nach § 111 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a, 4, 8 und Absatz 2,

4a. der Trager der Rentenversicherung bei Ordnungswidrigkeiten nach § 111 Absatz 1 Nummer 3 bis 3b sowie
bei Ordnungswidrigkeiten nach § 111 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 4, 8 und Absatz 2, wenn die Priifung
nach § 28p vom Trager der Rentenversicherung durchgefiihrt oder eine Meldung direkt an sie erstattet
wird,

4b.  die landwirtschaftliche Krankenkasse bei Ordnungswidrigkeiten nach § 111 Absatz 1 Nummer 3 bis 3b im
Falle der Prifung von mitarbeitenden Familienangehdrigen nach § 28p Absatz 1 Satz 6,

4c.  (weggefallen)
5. die Aufsichtsbehérde des Versicherungstragers bei Ordnungswidrigkeiten nach § 111 Absatz 3.

(2) Wird in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 und 4 gegen den Buligeldbescheid ein zuldssiger
Einspruch eingelegt, nimmt die von der Vertreterversammlung bestimmte Stelle die weiteren Aufgaben der
Verwaltungsbehdrde (§ 69 Absatz 2, 3 und 5 des Gesetzes tUber Ordnungswidrigkeiten) wahr.

(3) Die GeldbuRen flieBen in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1, 3 und 4 in die Kasse der Verwaltungsbehdrde,
die den Buligeldbescheid erlassen hat; § 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend. Diese Kasse tragt
abweichend von § 105 Absatz 2 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Auslagen; sie ist auch
ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten.

§ 113 Zusammenarbeit mit anderen Behorden

Zur Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 111 arbeiten die Behérden der Zollverwaltung, die
Einzugsstellen und die Trager der Rentenversicherung zusammen, wenn sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte
fur VerstoBe gegen die in § 2 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes genannten Vorschriften ergeben.
Sie unterrichten sich gegenseitig Uber die fir die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten notwendigen
Tatsachen. Ergeben sich Anhaltspunkte flir VerstdlRe gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Absatz 1 Satz

1 Nummer 2 des Ersten Buches gegenuber einem Trager der Sozialhilfe oder die Meldepflicht nach § 8a des
Asylbewerberleistungsgesetzes, unterrichten sie die Trager der Sozialhilfe oder die fur die Durchfuhrung des
Asylbewerberleistungsgesetzes zustandigen Behdrden.

Elfter Abschnitt
Ubergangsvorschriften

§ 114 Einkommen beim Zusammentreffen mit Renten wegen Todes

(1) Wenn der versicherte Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem Tag
geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, sind bei Renten wegen
Todes als Einkommen zu berucksichtigen:

1. Erwerbseinkommen,

2. Leistungen, die auf Grund oder in entsprechender Anwendung 6éffentlich-rechtlicher Vorschriften
erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen (Erwerbsersatzeinkommen), mit Ausnahme von
Zusatzleistungen.
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(2) Absatz 1 gilt auch fur Erziehungsrenten, wenn der geschiedene Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben
ist oder die geschiedene Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens einer der geschiedenen
Ehegatten vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.

(3) Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 sind Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz
1 Nummer 1 bis 8. Als Zusatzleistungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 gelten Leistungen der 6ffentlich-
rechtlichen Zusatzversorgungen sowie bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 der Teil, der auf
einer Hoéherversicherung beruht.

(4) Wenn der versicherte Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem Tag
geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, ist das monatliche
Einkommen zu kirzen

1. bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, die nach den besonderen Vorschriften fur die
knappschaftliche Rentenversicherung berechnet sind, um 25 vom Hundert,

2. bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und 6 um 42,7 vom Hundert bei Leistungsbeginn vor
dem Jahre 2011 und um 43,6 vom Hundert bei Leistungsbeginn nach dem Jahre 2010 und

3. bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 um 29 vom Hundert bei Leistungsbeginn vor dem

Jahre 2011 und um 31 vom Hundert bei Leistungsbeginn nach dem Jahre 2010.

Dies gilt auch flr Erziehungsrenten, wenn der geschiedene Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder
die geschiedene Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens einer der geschiedenen Ehegatten vor
dem 2. Januar 1962 geboren ist.

(5) Bestand am 31. Dezember 2001 Anspruch auf eine Rente wegen Todes, ist das monatliche Einkommen bis
zum 30. Juni 2002 zu kiirzen

1. bei Arbeitsentgelt um 35 vom Hundert, bei Arbeitseinkommen um 30 vom Hundert, bei Bezligen
aus einem o&ffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhaltnis oder aus einem versicherungsfreien
Arbeitsverhaltnis mit Anwartschaften auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder
Grundsatzen und bei Einkommen, das solchen Bezligen vergleichbar ist, jedoch nur um 27,5 vom Hundert,

2. bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, die nach den besonderen Vorschriften fir die
knappschaftliche Rentenversicherung berechnet sind, um 25 vom Hundert und bei Leistungen nach § 18a
Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 um 27,5 vom Hundert,

3. bei Leistungen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und 6 um 37,5 vom Hundert.

(6) Der Rentenzuschlag nach § 307j des Sechsten Buches ist bei Renten wegen Todes kein zu beriicksichtigendes
Einkommen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2.

§ 115 (weggefallen)

§ 116 Ubergangsregelungen fiir bestehende Wertguthaben

(1) 18) Wertguthaben flr Beschaftigte, die am 1. Januar 2009 abweichend von § 7d Absatz 1 als Zeitguthaben

geflhrt werden, kdnnen als Zeitguthaben oder als Entgeltguthaben geflhrt werden; dies gilt auch fir neu
vereinbarte Wertguthabenvereinbarungen auf der Grundlage friherer Vereinbarungen.

(2) § 7c Absatz 1 findet nur auf Wertguthabenvereinbarungen Anwendung, die nach dem 1. Januar 2009
geschlossen worden sind.

(3) FUr Wertguthabenvereinbarungen nach § 7b, die vor dem 31. Dezember 2008 geschlossen worden sind und in
denen entgegen § 7e Absatz 1 und 2 keine Vorkehrungen fur den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers vereinbart
sind, gilt § 7e Absatz 5 und 6 mit Wirkung ab dem 1. Juni 2009.

18) Gemal Artikel 1 Nummer 22 in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 8 des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBI. |
S. 1939) wird am 1. Oktober 2009 nach § 116 folgender § 116a eingeflgt:

.§116a

Ubergangsregelung zur Beitragshaftung
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§ 28e Absatz 3b und 3d Satz 1 in der am 30. September 2009 geltenden Fassung finden weiter
Anwendung, wenn der Unternehmer mit der Erbringung der Bauleistungen vor dem 1. Oktober 2009
beauftragt worden ist.”

§ 116a (weggefallen)

§ 117 Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen Krankenversicherung der Rentner

Soweit die Ausgaben der knappschaftlichen Krankenversicherung der Rentner fiir Versorgungsleistungen der
Knappschaftsarzte und Knappschaftszahnarzte die entsprechenden Einnahmen Ubersteigen, sind sie abweichend
von § 71 Absatz 2 der knappschaftlichen Rentenversicherung nicht zu erstatten.

§ 118 Ubergangsregelung fiir Tatigkeiten als Notérztin oder Notarzt im Rettungsdienst

§ 23c Absatz 2 gilt nicht flr Einnahmen aus einer vor dem 11. April 2017 vereinbarten Tatigkeit als Notarztin oder
Notarzt im Rettungsdienst.

§ 119 Beriucksichtigung von Versorgungskrankengeld

Bei der Anwendung von § 7 Absatz 3 Satz 3, § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und § 23c Absatz 1 Satz 1 gilt das
Versorgungskrankengeld als Krankengeld der Sozialen Entschadigung.

§ 120 (weggefallen)

§ 121 Ubergangsregelung zur Vergiitung der Vorstandsmitglieder der gesetzlichen Krankenkassen

§ 35a Absatz 6a Satz 4 und 5 gilt nicht flr die Vertrage, denen die Aufsichtsbehorde bereits bis zum 10. Mai
2019 zugestimmt hat. Die zur Zukunftssicherung eines Vorstandsmitgliedes vertraglich vereinbarten nicht
beitragsorientierten Zusagen, denen die Aufsichtsbehdrde bereits bis zum 10. Mai 2019 zugestimmt hat, dirfen
auch bei Abschluss eines neuen Vertrages mit diesem Vorstandsmitglied in dem im vorhergehenden Vertrag
vereinbarten Durchfihrungsweg und Umfang fortgefihrt werden.

§ 122 (weggefallen)
§ 123 Ubergangsregelung

(1) § 85 Absatz 3c Satz 2 findet nur Anwendung, soweit Versicherungstrager nach dem 30. Juni 2020 eine Einrichtung
grinden oder erwerben, sich an einer Einrichtung beteiligen oder eine Beteiligung an einer Einrichtung erhéhen; die
am 30. Juni 2020 bereits bestehenden Einrichtungen durfen weitergefuhrt werden.

(2) Vermogensgegenstande, die der Versicherungstrager vor dem 1. Januar 2023 nach den §§ 80 bis 86 in der
bis dahin geltenden Fassung zulassigerweise erworben hat, dirfen zur Vermeidung von Verlusten langstens

bis zu ihrer Falligkeit im Vermdgen gehalten werden oder, soweit keine Falligkeit besteht, langstens bis zum

31. Dezember 2024, wenn die Anlage in diese Vermdgensgegenstande in der ab dem 1. Januar 2023 geltenden
Fassung nicht mehr zuldssig ist. Grundsticke und grundstucksgleiche Rechte, die bis zum 31. Dezember 2022
in das Deckungskapital fur Altersrickstellungen Uberfahrt wurden, durfen langstens bis zum 31. Dezember 2042
gehalten werden.

(3) VermoOgensgenstande, die dem Verwaltungsvermdgen zuzuordnen sind und die der Versicherungstrager
am 31. August 2022 der Rucklage zugeordnet hat, missen spatestens bis zum 31. Dezember 2025 dem
Verwaltungsvermdgen zugewiesen werden.

§ 124 Bestandsabfrage zur Erhebung der Elterneigenschaft und der Anzahl der
beriucksichtigungsfahigen Kinder nach § 55 Absatz 3 des Elften Buches

Arbeitgeber missen ab dem 1. Juli 2025 fir die in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtigen
Beschaftigten eine Meldung entsprechend § 28a Absatz 13 erstatten. Die Meldung hat spatestens bis zur
Entgeltabrechnung Dezember 2025 zu erfolgen. Die Datenstelle der Rentenversicherung nach § 145 Absatz

1 Satz 1 des Sechsten Buches hat dem Arbeitgeber unverziglich die ab dem 1. Juli 2025 zum Nachweis der
Elterneigenschaft oder der Anzahl der bertcksichtigungsfahigen Kinder erforderlichen Daten nach MaRgabe
des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 3 des Elften Buches weiterzuleiten. Bei Arbeitgebern, die im Zeitraum vom 1.
Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025 sich weder die Elterneigenschaft sowie die Anzahl der Kinder nach § 55 Absatz
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3a Satz 1 haben nachweisen lassen noch an dem Nachweisverfahren nach § 55 Absatz 3d Satz 2 des Elften
Buches teilgenommen haben, erstreckt sich die Meldung auf den gesamten genannten Zeitraum. Das Nahere zum
Verfahren sowie zum Aufbau und zum Inhalt der Datensatze flr die Meldung wird in den Grundsatzen nach § 28a
Absatz 13 Satz 5 geregelt.

§ 125 Ubergangsregelung zum Erstattungsanspruch nach § 55 Absatz 3d Satz 1 des Elften Buches und
zur Verzinsung dieses Erstattungsanspruchs

(1) Der Erstattungsanspruch nach § 55 Absatz 3d Satz 1 des Elften Buches ist nach Ablauf des Kalendermonats
der Beitragszahlung bis zum Ablauf des Kalendermonats vor der Erstattung mit 4 Prozent pro Jahr zu verzinsen.
Ein gesonderter Antrag ist nicht zu stellen.

(2) Der Erstattungsanspruch und der sich nach Absatz 1 Satz 1 ergebende Zinsbetrag sind durch die
beitragsabfihrenden Stellen und die Pflegekassen bei Selbstzahlern auszuzahlen oder mit klinftigen
Beitragsanspruchen aufzurechnen. Die Aufrechnung bedarf keiner Zustimmung des Berechtigten.

§ 126 Verzicht auf die elektronisch unterstiitzte Priifung bei den Arbeitgebern

Auf Antrag des Arbeitgebers bei dem fur die Prifung nach § 28p Absatz 1 Satz 1 zustandigen
Rentenversicherungstrager kann flr Zeitraume bis zum 31. Dezember 2026 auf eine elektronische Ubermittlung
der gespeicherten Daten nach § 28p Absatz 6a verzichtet werden.

§ 127 Ubergangsregelung fiir Lehrtatigkeiten

(1) Stellt ein Versicherungstrager in einem Verfahren zur Feststellung des Erwerbsstatus nach § 7a oder

im Rahmen der Feststellung der Versicherungspflicht und Beitragshohe in der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsférderung nach § 28h Absatz 2 oder § 28p Absatz 1 Satz
5 fest, dass bei einer Lehrtatigkeit eine Beschaftigung vorliegt, so tritt Versicherungspflicht aufgrund dieser
Beschaftigung erst ab dem 1. Januar 2027 ein, wenn

1. die Vertragsparteien bei Vertragsschluss Ubereinstimmend von einer selbstandigen Tatigkeit ausgegangen
sind und
2. die Person, die die Lehrtatigkeit ausitbt, zustimmt.

Sofern keine solche Feststellung vorliegt und die Vertragsparteien bei Vertragsschluss libereinstimmend von
einer selbstandigen Tatigkeit ausgegangen sind und die Person, die die Lehrtatigkeit ausibt, gegenliber dem
Vertragspartner zustimmt, tritt bis zum 31. Dezember 2026 keine Versicherungs- und Beitragspflicht aufgrund
einer Beschaftigung ein.

(2) Sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfillt sind, gelten ab dem 1. Marz 2025 bis zum 31. Dezember
2026 die betroffenen Personen als Selbstandige im Sinne der Regelungen zur Versicherungs- und Beitragspflicht
fur selbstandig tatige Lehrer nach dem Sechsten Buch. Abweichend von Satz 1 gelten fiir Personen, bei denen
die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfillt sind und die mit der Lehrtatigkeit nach Absatz 1 die Voraussetzungen
des § 1 des Kinstlersozialversicherungsgesetzes erfiillen wiirden, wenn diese als selbstandige Tatigkeit ausgelbt
wirde, die Regelungen zur Versicherungs-und Beitragspflicht nach dem Kinstlersozialversicherungsgesetz bis
zum 31. Dezember 2026 entsprechend.

(3) Sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 erflillt sind, gelten Pflichtbeitrage, die aufgrund der Lehrtatigkeit
nach den Vorschriften flir selbstandig tatige Lehrer nach dem Sechsten Buch vor dem 1. Marz 2025 entrichtet
wurden, als zu Recht entrichtet.

(4) Sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfullt sind, gilt flr die betroffenen Personen, die zum Zeitpunkt
der Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 oder der Zustimmung nach Absatz 1 Satz 2 nach § 28a des Dritten
Buches versichert waren, § 28a des Dritten Buches ab Beginn der Beschaftigung bis zum 31. Dezember 2026
entsprechend.

§ 128 AuBerordentliche Hemmung der Verjahrung

In den Fallen, in denen eine Prifung nach § 28p bei einem Arbeitgeber in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2021 durchzufuhren ist, die Prifung aber auf Grund der Folgen der Ausbreitung

des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) nicht durchgefuhrt werden konnte, ist die Verjahrung von
Beitragsanspruchen, die in der Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 fallig geworden
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sind, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 und von Beitragsanspruchen, die in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2017 fallig geworden sind, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gehemmt.

§ 129 Ubergangsregelung fiir die Zulassung der Arbeitnehmervereinigungen fiir die
Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023

Fur die Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023 gilt § 48a Absatz 4 in Verbindung mit § 48 Absatz 2 jeweils in der
bis zum Ablauf des 17. Februar 2021 geltenden Fassung.

§ 130 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen aus arztlichen Tatigkeiten in Corona-Impfzentren

Einnahmen aus Tatigkeiten als Arztin oder Arzt, Zahnarztin oder Zahnarzt, Tierarztin oder Tierarzt oder
Apothekerin oder Apotheker in einem Impfzentrum im Sinne der Coronavirus-Impfverordnung oder einem dort
angegliederten mobilen Impfteam sind nicht beitragspflichtig. Fur Tatigkeiten, bei denen die Einnahmen nach Satz
1 nicht beitragspflichtig sind, bestehen keine Meldepflichten nach diesem Buch.

§ 131 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen aus arztlichen Tatigkeiten in Corona-Testzentren

Einnahmen aus Tatigkeiten als Arztin oder Arzt in einem Testzentrum im Sinne der Coronavirus-Testverordnung
oder einem dort angegliederten mobilen Testteam sind in der Zeit vom 4. Marz 2021 bis zum 31. Dezember

2021 nicht beitragspflichtig. Fur Tatigkeiten, bei denen die Einnahmen nach Satz 1 nicht beitragspflichtig sind,
bestehen keine Meldepflichten nach diesem Buch. Satz 1 gilt nicht fir Einnahmen aus einer vor dem 4. Marz 2021
vereinbarten Tatigkeit.

§ 132 (weggefallen)

§ 133 Ubergangsvorschrift zur Besetzung der hauptamtlichen Vorstiande und Geschaftsfilhrungen der
Versicherungstrager

Amter, die am 11. August 2021 bestehen, kénnen entgegen § 35a Absatz 4 Satz 2 und entgegen § 36 Absatz

4 Satz 2 bis zu ihrem vorgesehenen Ende wahrgenommen werden. Bei Krankenkassen mit bis zu 500 000
Mitgliedern, deren Vorstand am 11. August 2021 aus zwei Mitgliedern besteht, ist einmalig die Wiederbestellung
dieser Vorstandsmitglieder entgegen § 35a Absatz 4 Satz 2 zulassig.

§ 134 (weggefallen)

§ 135 Bericht zur Einfiihrung eines Betriebsstattenverzeichnisses

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. hat dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales bis zum
31. Dezember 2023 einen Bericht zur moglichen Konzeption eines Verzeichnisses zur bundeseinheitlichen
Erfassung von Betriebsstatten fir Zwecke der Pravention und der Kontrolle durch den Arbeitsschutz vorzulegen.
Die Arbeitsschutzbehdrden der Lander, die Bundesagentur fur Arbeit und die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbande sind an der Erarbeitung des Berichtes in geeigneter Weise zu beteiligen.

Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage | Kapitel VIII Sachgebiet F Abschnitt Il
(BGBI. 11 1990, 889, 1046)
- MaBgaben fiir das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) -

Abschnitt I
Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden MaRgaben in Kraft:

1. Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften fur die Sozialversicherung - vom 23. Dezember 1976 (BGBI. |
S. 3845), zuletzt geandert durch Gesetz vom 23. Marz 1990 (BGBI. | S. 582),
mit folgenden MaRRgaben:

a) Artikel 1 8§ 4 und 5 gilt auch entsprechend im Verhaltnis der in Artikel 1 Abs. 1 des Vertrages
genannten Lander sowie des Teils des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, zu
den Ubrigen Landern, solange unterschiedliche Bezugsgrofien in der Sozialversicherung bestehen.

b) Artikel 1 § 17 Abs. 1 Nr. 3 ist von dem Wirksamwerden des Beitritts an anzuwenden, der
Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung wird erméachtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesminister der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates fiir das
Kalenderjahr 1991 den Wert der Sachbeziige in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet
nach dem dortigen tatsachlichen Verkehrswert zu bestimmen.
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Die Bezugsgrélse (Artikel I § 18) betragt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet
1.400 DM monatlich. Der Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates diesen Betrag unter Berlicksichtigung

der Entwicklung der Arbeitsentgelte in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet
fortzuschreiben. Bei der Bestimmung der BezugsgréfSe in den tbrigen Landern werden die
Versicherten in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet nicht berticksichtigt. Die Satze 1
bis 3 sind mit dem Wirksamwerden des Beitritts anzuwenden.

Artikel | §§ 18a bis 18e ist ab 1. Januar 1992 anzuwenden.

Artikel | §§ 28a bis 28r gilt ab der Ubernahme des Beitragseinzugs durch die Krankenkassen. Bis
zur Ubernahme des Beitragseinzugs durch die Krankenkassen bleiben die Finanzamter weiterhin
fur den Beitragseinzug und die Weiterleitung zustandig. Sie haben die Rechte und Pflichten der
Einzugsstellen. Der Einzug umfalSt den Gesamtsozialversicherungsbeitrag zuziglich des Beitrags
zur Unfallversicherung. Die Krankenkassen haben auch die Beitrdage zur Unfallversicherung,
einschlielSlich der Beitrdge der Selbstdndigen, monatlich bis zum Einzug des Beitrags durch die
Unfallversicherungstréager einzuziehen und an die Uberleitungsanstalt weiterzuleiten.

Auf Anlage Il Kapitel VIII Sachgebiet F Abschnitt Ill Nr. 2 Buchstabe e und Nr. 9 wird verwiesen.

Artikel | § 28k Abs. 2 findet erst Anwendung, wenn er durch Rechtsverordnung in Kraft gesetzt
wird. Der Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates den Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen.

Bei neu errichteten Versicherungstragern wird die Wahl zur Vertreterversammlung fiir die laufende
Amtsperiode ohne Wahlhandlung durchgefiihrt. Werden aus einer Gruppe mehrere gliltige
Vorschlagslisten eingereicht und in ihnen insgesamt mehr Bewerber benannt, als Mitglieder

zu wabhlen sind, beruft die Aufsichtsbehdrde die Mitglieder der Vertreterversammlung nach
Anhérung der Listenvertreter. Die Aufsichtsbehérde hat die Sitze anteilsmafBig, jedoch unter billiger
Berticksichtigung der Minderheiten zu verteilen. Artikel | §§ 48a bis 48c findet keine Anwendung.

Bei Versicherungstragern, deren Zusténdigkeit auf das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet
erstreckt wird, werden die Selbstverwaltungsorgane fiir die laufende Amtsperiode durch die
Hinzuwahl! weiterer Organmitglieder entsprechend der Zunahme der Zahl der zur Gruppe der
Versicherten gehérenden Personen, jedoch héchstens um die Anzahl der bereits vorhandenen
Organmitglieder, erganzt; Artikel I § 43 Abs. 1 findet keine Anwendung. Die Aufsichtsbehdrde
bestimmt die Anzahl der weiteren Organmitglieder nach Anhérung des Versicherungstragers. Fir
die Wahl der weiteren Mitglieder der Vertreterversammlung gelten § 128 der Wahlordnung fiir
die Sozialversicherung und Buchstabe g) entsprechend. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes
werden nach Ergédnzung der Vertreterversammlung von den hinzugewahlten Mitgliedern der
Vertreterversammlung gewaéhlt. Das Erganzungsverfahren fir die Vertreterversammlung ist bis
zum 31. Médrz 1991 abzuschlielSen.

Bei den achten allgemeinen Sozialversicherungswahlen brauchen die Voraussetzungen des Artikel
1 § 48a Abs. 4 Satz 1 bei Arbeitnehmervereinigungen in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten

Gebiet erst am 31. Juli 1991 vorzuliegen; in Artikel | § 48b Abs. 1 tritt in diesen Fallen anstelle des
28. Februar der 31. August.

Artikel | §§ 56, 87 bis 90 und § 94 tritt mit dem Wirksamwerden des Beitritts in Kraft.

Artikel 1 § 107 Abs. 1 Satz 1 ist mit der MaBgabe anzuwenden, dal8 in der Zeit bis zum 31.
Dezember 1991 die Bundesanstalt flr Arbeit nur die Erftllung der Pflichten nach § 99 prift.

Artikel | §§ 102 bis 105, § 108, § 110 tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.
Artikel I § 18b tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.

Soweit in den vorgenannten Buchstaben nichts anderes bestimmt ist, treten die Vorschriften des
Sozialgesetzbuches - Gemeinsame Vorschriften flir die Sozialversicherung - am 1. Januar 1991 in
Kraft.

Soweit Vorschriften des Sozialgesetzbuches - Gemeinsame Vorschriften fir die Sozialversicherung
- nicht vor dem 1. Januar 1991 in Kraft treten, kann bis zum 31. Dezember 1990 nach den am Tag
des Wirksamwerdens des Beitritts in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet geltenden
Regeln verfahren werden.
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Anhang EV Abschn. Il Nr. 1 Buchst. b, c und d bis o Kursivdruck: MaBgaben nicht mehr anzuwenden gem. Art. 1
Nr. 6 Buchst. ¢ DBuchst. aa G v. 21.1.2013 191 mWv 29.1.2013

- Seite 105 von 105 -



	Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung - (Artikel I des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845)
	Fußnote
	Inhaltsübersicht 
	Erster AbschnittGrundsätze und Begriffsbestimmungen
	Erster TitelGeltungsbereich und Umfang der Versicherung
	§ 1 Sachlicher Geltungsbereich
	§ 2 Versicherter Personenkreis
	§ 3 Persönlicher und räumlicher Geltungsbereich
	§ 4 Ausstrahlung
	§ 5 Einstrahlung
	§ 6 Vorbehalt abweichender Regelungen
	Zweiter TitelBeschäftigung und selbständige Tätigkeit
	§ 7 Beschäftigung
	§ 7a Feststellung des Erwerbsstatus
	§ 7b Wertguthabenvereinbarung
	§ 7c Verwendung von Wertguthaben
	§ 7d Führung und Verwaltung von Wertguthaben
	§ 7e Insolvenzschutz
	§ 7f Übertragung von Wertguthaben
	§ 8 Geringfügige Beschäftigung und geringfügige selbständige Tätigkeit; Geringfügigkeitsgrenze
	Fußnote
	§ 8a Geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten
	§ 9 Beschäftigungsort
	§ 10 Beschäftigungsort für besondere Personengruppen
	§ 11 Tätigkeitsort
	§ 12 Hausgewerbetreibende, Heimarbeiter und Zwischenmeister
	§ 13 Reeder, Seeleute und Deutsche Seeschiffe
	Dritter TitelArbeitsentgelt und sonstiges Einkommen
	§ 14 Arbeitsentgelt
	§ 15 Arbeitseinkommen
	§ 16 Gesamteinkommen
	§ 17 Verordnungsermächtigung
	§ 17a Umrechnung von ausländischem Einkommen
	§ 18 Bezugsgröße
	Fußnote
	Vierter TitelEinkommen beim Zusammentreffen mit Renten wegen Todes
	§ 18a Art des zu berücksichtigenden Einkommens
	§ 18b Höhe des zu berücksichtigenden Einkommens
	§ 18c Erstmalige Ermittlung des Einkommens
	§ 18d Einkommensänderungen
	§ 18e Ermittlung von Einkommensänderungen
	Fünfter TitelVerarbeitung der Versicherungsnummer
	§ 18f Zulässigkeit der Verarbeitung
	§ 18g Angabe der Versicherungsnummer
	Sechster TitelDefinition Unternehmen, Beschäftigungsbetrieb, Betriebsstätte
	§ 18h Unternehmen, Beschäftigungsbetrieb, Betriebsstätte
	Siebter TitelBetriebsnummer
	§ 18i Betriebsnummer für Beschäftigungsbetriebe der Arbeitgeber
	§ 18k Betriebsnummer für Beschäftigungsbetriebe weiterer Meldepflichtiger
	§ 18l Identifikation weiterer Verfahrensbeteiligter in elektronischen Meldeverfahren
	§ 18m Verarbeitung der Betriebsnummer
	§ 18n Absendernummer
	§ 18o Verarbeitung der Unternehmernummer
	Zweiter AbschnittLeistungen und Beiträge
	Erster TitelLeistungen
	§ 19 Leistungen auf Antrag oder von Amts wegen
	§ 19a Benachteiligungsverbot
	Zweiter TitelBeiträge
	§ 20 Aufbringung der Mittel, Übergangsbereich
	§ 21 Bemessung der Beiträge
	§ 22 Entstehen der Beitragsansprüche, Zusammentreffen mehrerer Versicherungsverhältnisse
	§ 23 Fälligkeit
	§ 23a Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt als beitragspflichtige Einnahmen
	Fußnote
	§ 23b Beitragspflichtige Einnahmen bei flexiblen Arbeitszeitregelungen
	§ 23c Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen
	§ 23d Abgeltung von abgeleiteten Entgeltguthaben
	§ 24 Säumniszuschlag
	§ 25 Verjährung
	§ 26 Beanstandung und Erstattung zu Unrecht entrichteter Beiträge
	Fußnote
	§ 27 Verzinsung und Verjährung des Erstattungsanspruchs
	§ 28 Verrechnung und Aufrechnung des Erstattungsanspruchs
	Dritter AbschnittMeldepflichten des Arbeitgebers, Gesamtsozialversicherungsbeitrag
	Erster TitelMeldungen des Arbeitgebers und ihre Weiterleitung
	§ 28a Meldepflicht
	§ 28b Inhalte und Verfahren für die Gemeinsamen Grundsätze und die Datenfeldbeschreibung
	§ 28c Verordnungsermächtigung
	Zweiter TitelVerfahren und Haftung bei der Beitragszahlung
	§ 28d Gesamtsozialversicherungsbeitrag
	§ 28e Zahlungspflicht, Vorschuss
	§ 28f Aufzeichnungspflicht, Nachweise der Beitragsabrechnung und der Beitragszahlung
	§ 28g Beitragsabzug
	§ 28h Einzugsstellen
	§ 28i Zuständige Einzugsstelle
	§ 28k Weiterleitung von Beiträgen
	§ 28l Vergütung
	§ 28m Sonderregelungen für bestimmte Personengruppen
	§ 28n Verordnungsermächtigung
	Dritter TitelAuskunfts- und Vorlagepflicht, Prüfung, Schadensersatzpflicht und Verzinsung
	§ 28o Auskunfts- und Vorlagepflicht des Beschäftigten
	§ 28p Prüfung bei den Arbeitgebern
	§ 28q Prüfung bei den Einzugsstellen und den Trägern der Rentenversicherung
	§ 28r Schadensersatzpflicht, Verzinsung
	Vierter AbschnittTräger der Sozialversicherung
	Erster TitelVerfassung
	§ 29 Rechtsstellung
	§ 30 Eigene und übertragene Aufgaben
	§ 31 Organe
	§ 32 (weggefallen)
	§ 33 Vertreterversammlung, Verwaltungsrat
	§ 34 Satzung
	§ 35 Vorstand
	§ 35a Vorstand bei Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie Ersatzkassen
	§ 36 Geschäftsführer
	§ 36a Besondere Ausschüsse
	§ 37 Verhinderung von Organen
	§ 38 Beanstandung von Rechtsverstößen
	§ 39 Versichertenälteste und Vertrauenspersonen
	§ 40 Ehrenämter
	§ 41 Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen
	§ 42 Haftung
	Zweiter TitelZusammensetzung, Wahl und Verfahren der Selbstverwaltungsorgane, Versichertenältesten und Vertrauenspersonen
	§ 43 Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane
	§ 44 Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane
	§ 45 Sozialversicherungswahlen
	§ 46 Wahl der Vertreterversammlung
	§ 47 Gruppenzugehörigkeit
	§ 48 Vorschlagslisten
	§ 48a Vorschlagsrecht der Arbeitnehmervereinigungen
	§ 48b Feststellungsverfahren
	§ 48c Feststellung der allgemeinen Vorschlagsberechtigung
	§ 49 Stimmenzahl
	§ 50 Wahlrecht
	§ 51 Wählbarkeit
	§ 52 Wahl des Vorstandes
	§ 53 Wahlorgane
	§ 54 Durchführung der Wahl
	§ 55 Wahlunterlagen und Mitwirkung der Arbeitgeber
	§ 56 Wahlordnung
	§ 57 Rechtsbehelfe im Wahlverfahren
	§ 58 Amtsdauer
	§ 59 Verlust der Mitgliedschaft
	§ 60 Ergänzung der Selbstverwaltungsorgane
	§ 61 Wahl der Versichertenältesten und der Vertrauenspersonen
	§ 62 Vorsitzende der Selbstverwaltungsorgane
	§ 63 Beratung
	§ 64 Beschlussfassung
	§ 64a Hybride und digitale Sitzungen
	§ 65 Getrennte Abstimmung
	§ 66 Erledigungsausschüsse
	Dritter TitelHaushalts- und Rechnungswesen
	§ 67 Aufstellung des Haushaltsplans
	§ 68 Bedeutung und Wirkung des Haushaltsplans
	§ 69 Ausgleich, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung, Personalbedarfsermittlung
	§ 70 Haushaltsplan
	§ 71 Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
	§ 71a Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit
	§ 71b Veranschlagung der Arbeitsmarktmittel der Bundesagentur für Arbeit
	§ 71c Eingliederungsrücklage der Bundesagentur für Arbeit
	§ 71d Haushaltsplan und Kostenverteilungsverfahren der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
	§ 71e Ausweisung der Schiffssicherheitsabteilung im Haushaltsplan
	§ 71f Haushaltsplan der Unfallversicherung Bund und Bahn
	§ 72 Vorläufige Haushaltsführung
	§ 73 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben
	§ 74 Nachtragshaushalt
	§ 75 Verpflichtungsermächtigungen
	§ 76 Erhebung der Einnahmen
	§ 77 Rechnungsabschluss, Jahresrechnung und Entlastung
	§ 77a Geltung von Haushaltsvorschriften des Bundes für die Bundesagentur für Arbeit
	§ 78 Verordnungsermächtigung
	§ 79 Geschäftsübersichten und Statistiken der Sozialversicherung
	§ 79a Finanzierung von Maßnahmen der digitalen Transformation aus Bundesmitteln
	Vierter TitelVermögen
	§ 80 Verwaltung der Mittel, Anlagegrundsätze
	§ 81 Betriebsmittel
	§ 82 Rücklage
	§ 82a Verwaltungsvermögen
	§ 83 Anlegung der Mittel
	§ 84 Beleihung von Grundstücken
	§ 85 Genehmigungs- und anzeigepflichtige Vermögensanlagen
	§ 86 Ausnahmegenehmigung
	Fünfter TitelAufsicht
	§ 87 Umfang der Aufsicht
	§ 88 Prüfung und Unterrichtung
	§ 89 Aufsichtsmittel
	§ 90 Aufsichtsbehörden
	§ 90a Zuständigkeitsbereich
	Fünfter AbschnittVersicherungsbehörden
	§ 91 Arten
	§ 92 Versicherungsämter
	§ 93 Aufgaben der Versicherungsämter
	§ 94 Bundesamt für Soziale Sicherung
	Sechster AbschnittVerarbeitung von elektronischen Daten in der Sozialversicherung
	Erster TitelÜbermittlung von Daten zur und innerhalb der Sozialversicherung
	§ 95 Gemeinsame Grundsätze Technik
	§ 95a Ausfüllhilfe zum elektronischen Datenaustausch mit Sozialversicherungsträgern
	Fußnote
	§ 95b Systemprüfung
	§ 95c Datenaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern
	Zweiter TitelVerarbeitung der Daten der Arbeitgeber durch die Sozialversicherungsträger
	§ 96 Kommunikationsserver
	§ 97 Annahmestellen
	Fußnote
	§ 98 Weiterleitung der Daten durch die Einzugsstellen
	§ 98a Datei der Stammdaten der an den Meldeverfahren beteiligten Träger der sozialen Sicherung
	Dritter TitelÜbermittlung von Daten im Lohnnachweisverfahren der Unfallversicherung
	§ 99 Übermittlung von Daten durch den Unternehmer im Lohnnachweisverfahren
	§ 100 Inhalt des elektronischen Lohnnachweises
	§ 101 Stammdatendatei
	§ 102 Annahme, Prüfung und Weiterleitung der Daten zum Lohnnachweisverfahren
	§ 103 Gemeinsame Grundsätze zur Datenübermittlung an die Unfallversicherung
	Siebter AbschnittInformationsangebote in den Meldeverfahren der sozialen Sicherung
	§ 104 Informations- und Beratungsanspruch
	§ 105 Informationsportal
	Achter AbschnittElektronisches Antrags- und Bescheinigungsverfahren
	§ 106 Elektronischer Antrag des Arbeitgebers auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften bei grenzüberschreitender Beschäftigung in einem oder mehreren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes, der Schweiz oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland
	§ 106a Elektronischer Antrag durch Selbständige und Mehrfacherwerbstätige auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften bei grenzüberschreitender Erwerbstätigkeit in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes, der Schweiz oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland
	§ 106b Elektronischer Antrag auf Freistellung von der Anwendung der Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaates nach Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
	§ 106c Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften bei Tätigkeit in einem Vertragsstaat, mit dem die Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen über soziale Sicherheit mit Regelungen über die anzuwendenden Rechtsvorschriften geschlossen hat
	§ 106d Gemeinsame Grundsätze zu den Inhalten der Anträge und den zu übermittelnden Datensätzen nach den §§ 106 bis 106c
	§ 107 Elektronische Übermittlung von Bescheinigungen für Entgeltersatzleistungen
	§ 108 Elektronische Übermittlung von Anträgen und sonstigen Bescheinigungen an die Sozialversicherungsträger
	§ 108a Verfahren zur elektronischen Abfrage und Übermittlung von Entgeltbescheinigungsdaten für Elterngeld
	§ 108b Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Einzugsstellen
	§ 109 Meldung der Arbeitsunfähigkeitszeiten an den Arbeitgeber
	Fußnote
	§ 109a Abruf von Arbeitsunfähigkeitsdaten und Daten zur stationären Krankenhausbehandlung durch die Bundesagentur für Arbeit
	§ 110 Meldungen der Arbeitgeber an gemeinsame Einrichtungen im Sinne des § 4 Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes
	Neunter AbschnittAufbewahrung von Unterlagen
	§ 110a Aufbewahrungspflicht
	§ 110b Rückgabe, Vernichtung und Archivierung von Unterlagen
	§ 110c Verwaltungsvereinbarungen, Verordnungsermächtigung
	Zehnter AbschnittBußgeldvorschriften
	§ 111 Bußgeldvorschriften
	§ 112 Allgemeines über Bußgeldvorschriften
	§ 113 Zusammenarbeit mit anderen Behörden
	Elfter AbschnittÜbergangsvorschriften
	§ 114 Einkommen beim Zusammentreffen mit Renten wegen Todes
	§ 115 (weggefallen)
	§ 116 Übergangsregelungen für bestehende Wertguthaben
	§ 116a (weggefallen)
	§ 117 Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen Krankenversicherung der Rentner
	§ 118 Übergangsregelung für Tätigkeiten als Notärztin oder Notarzt im Rettungsdienst
	§ 119 Berücksichtigung von Versorgungskrankengeld
	§ 120 (weggefallen)
	§ 121 Übergangsregelung zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der gesetzlichen Krankenkassen
	§ 122 (weggefallen)
	§ 123 Übergangsregelung
	§ 124 Bestandsabfrage zur Erhebung der Elterneigenschaft und der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder nach § 55 Absatz 3 des Elften Buches
	§ 125 Übergangsregelung zum Erstattungsanspruch nach § 55 Absatz 3d Satz 1 des Elften Buches und zur Verzinsung dieses Erstattungsanspruchs
	§ 126 Verzicht auf die elektronisch unterstützte Prüfung bei den Arbeitgebern
	§ 127 Übergangsregelung für Lehrtätigkeiten
	§ 128 Außerordentliche Hemmung der Verjährung
	§ 129 Übergangsregelung für die Zulassung der Arbeitnehmervereinigungen für die Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023
	§ 130 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen aus ärztlichen Tätigkeiten in Corona-Impfzentren
	§ 131 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen aus ärztlichen Tätigkeiten in Corona-Testzentren
	§ 132 (weggefallen)
	§ 133 Übergangsvorschrift zur Besetzung der hauptamtlichen Vorstände und Geschäftsführungen der Versicherungsträger
	§ 134 (weggefallen)
	§ 135 Bericht zur Einführung eines Betriebsstättenverzeichnisses
	Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet F Abschnitt III  (BGBl. II 1990, 889, 1046)  - Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) -
	Fußnote

